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Vorwort 

Das MEMORANDUM 2004. das Ende April auf einer Pressekonfe- 
renz in Berlin der Offentlichkcit vorgelegt wurde, gliedert sich wie in 
den vcrgangenen Jahren in zwei Teile: 

I. Die Kurzfassung, die bis Ende März von über 700 Wirtschafts- 
wissenschaftlerInnen sowie GewerkschaftsfiinktionärInnen und -sekre- 
tärInnen durch ihre Unterschrift unterstützt wurde. 

II. Die Langfassung, die ausführliche Erläuterungen und Begründun- 
gen für die Kurzfassung enthält. An der Vorbereitung und Ausarbcitung 
der Langfassung war ein großer Kreis von West- und ostdeutschen 
WirtschaftswissenschaftlerInnen aktiv beteiligt. Auf zwei Wochenend- 
tagungen der Arbeitsgyufle Alternative Wirbcha&olitik wurden die Grund- 
Positionen erarbeitet und diskutiert und von einer Endredaktion Ende 
Februar in die vorliegende Fassung gebracht. 

Mehr Informationen über die Arbeitsgruppe Alteniative WirtschaJts$o- 
litik sind im Interriet zu finden (www.memo.uni-bremen.de) . Dort fin- 
den sich eine Liste aller Publikationen der Gruppe, Einladungen zu 
Tagungen sowie eine Übersicht über alle Ausgaben des Zirkulares 
.MEMO-FORUM<<. Darüber hinaus werden dort seit Jahren jeweils 
aktuelle Veröffentlichungen einzelner Mitglieder sowie Termine und 
Einladungen aufgeführt. 

Kontaktarischrift : 

Arbeitsgyuppe Alternative WirtschaJtspalitik 
Postfach 33 04 47 
28334 Bremen 

I. Kurzfassung des Memorandum 

E-Mail: memorandum 63 t-online.de 
Internet : www.memo.uni-bremen.de 
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1 .  Zeit der Gegenreform 

Mutige Reformen in schwieriger Zeit - dies ist der Eindruck. den die 
Bundesregierung über ihre Politik in der Öffentlichkeit verbreiten will. 
Mit durchgreifenden Reformen sollen die schwächelnde Wirtschaft 
belebt, ihre Wettbewerbsfähigkeit gesichert und die Gesellschaft insge- 
samt zukunftsfest gemacht werden. Diese Programmatik ist in der 
Agenda 2010 zusammengefasst. Ihre Umsetzung hat im vergangenen 
Jahr begonnen und hat nach wie vor höchsten Vorrang im Regierungs- 
handeln. Der Kern dieser Politik steht allerdings in krassem Gegensatz 
zu diesem Bild. Er ist ernüchternd und alarmierend. Dies zeigen die 
vier großen Projekte, die im vergangenen Jahr - mit Hilfe der Oppo- 
sition - durchgesetzt wurden: 
3 eine GesuiidheitsrFfomn. deren Kern eine Verteuerung und Verschlech- 

terung der medizinischen VersorLpng für die große Mehrheit der 
Bevölkerung ist, 

3 eine erneute Rentenreform, die dazu führt, dass die Renten in diesem 
Jahr erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik sinken und die 
Altersarmut in absehbarer Zeit erheblich zunehmen wird, 

3 eine ArbeitsmarktreJoomn, die sich durch die Kombination drastischer 
Kürzungen bei den Unterstützungsleistungen mit zunehmend au- 
toritärem Druck der Grenze zur Zwangsarbeit nähert, 

3 das Vorziehen einer Steuerrdurm, deren Entlastungswirkungen in er- 
ster Linie den Unternehmen und den BezieherInnen von höheren 
Einkommen, von Kapitalerträgen und Spekulationsgewinnen zugute 
kommen. 

Zur Begründung ihrer Politik behauptet die Bundesregierung, die Glo- 
balisierung und die Alterung der Bevölkerung hätten einen Problem- 
druck geschaffen, der diese Reformen unausweichlich mache. Am 
Ende dieses teilweise schmerzlichen Prozesses werde Deutschland 
aber wieder Wettbewerbs- wie auch zukunftsfähig sein. Diese Aussa- 
gen sind falsch, und die darauf gegründete Politik wird die Probleme 
nicht lösen, sondern im Gegenteil verschärfen. Keine der Reformen 
im Rahmen der Agenda 2010 macht die Gesellschaft zukunftsfest, alle 
tragen zu ihrer sozialen und langfristig auch wirtschaftlichen Destabi- 

lisierung bei. Es handelt sich nicht um ein zukunftsorientiertes Re- 
formprogramm, sondern um ein rückwärtsgewandtes Programm der 
umfassenden Gegenreform. Sein Kern ist eine Umverteilung von 
unten nach oben. 

Das soziale Hauptproblem in Deutschland ist die anhaltende und 
weiter steigende Massenarbeitslosigkeit~ und das Hauptproblem der 
deutschen Wirtschaft ist ihre anhaltende Wachstumsschwäche. Beide 
Probleme haben weder mit Globalisierung noch mit Uberalterung 
etwas zu tun, sondern sind hausgemacht. Die Politik ist nicht bereit, 
dagegen anzugehen. Stattdessen preist sie bereits in der Vergangenheit 
gescheiterte Konzepte als Therapie an. Dieser Kurs ist in jüngster Zeit 
jedoch zunehmend in die Kritik geraten. Vom Sozialabbau Betroffene 
melden sich zu Wort, der Widerspruch von Seiten der Gewerkschaf- 
ten wird lauter. Kommunen und die Sozialverbände weisen auf die 
dramatischen Folgen der >>Reform.politik hin. Große Demonstrationen 
gegen den Sozialabbau haben bereits stattgefunden, weitere sind aiige- 
kündigt. Die Bundesregierung unterstellt, dass es sich bei dieser Kritik 
um ein Problem der Vermittlung handele, der falschen Wahrnehmung 
einer richtigen Politik. Dies ist ein Irrtum. Die Kritik beruht vielmehr 
auf der richtigen Wahrnehmung einer falschen Politik, einer Politik, die 
ökonomisch kontraproduktiv und sozial ungerecht ist und für Millio- 
nen Menschen - auch bei einer leichten Erholung der Konjunktur - 
zu einer unmittelbar spürbaren Verschlechterung ihrer materiellen Lage 
führt. Hiergegen richtet sich der Protest. Er verlangt zu Recht nicht eine 
andere Vermittlung, sondern eine grundlegende Korrektur der Wirt- 
schafts- und Sozialpolitik. 

I. Falsche Politik in unsicherer Zeit 

2. Konjunktur: Warten auf die Weltwirtschaft 

Entgegen den Versicherungen der Regierung kann keine Rede davon 
sein, dass die Konjunktur im Ergebnis der Keformprozesse angesprun- 
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gen und in absehbarer Zeit mit einem zügigen Abbau der Arbeitslosig- 
keit zu rechnen ist. Deutschland befindet sich vielmehr nach wie vor 
in einer Phase konjunktureller Schwäche. Die Arbeitslosigkeit hat in 
diesem Winter den höchsten Stand seit dem Amtsantritt der rot-grü- 
nen Bundesregierung Ende 1998 erreicht. Der Abschwung begann im 
Jahre 2000 und ging im vergangenen Jahr sogar kurz in eine leichte 
Rezession über. Das Wachstum der gesamtwirtschaftlichen Produkti- 
on, das im Jahre 2000 noch 2,9 vH betragen hatte, ging danach Jahr 
fürJahr zurück (2001: 0,s vH; 2002: 0,2 vH) und wurde imJahre 
2003 sogar negativ (-0,1 vH).  Die Hauptursachen der anhaltenden 
Stagnation liegen in der schwachen inländischen Nachfrage. Zwischen 
dem »Boomjahr« 2000 und dem Jahr 2003 ist das reale Bruttoinlands- 
Produkt (BIP) in Deutschland von 1.969,5 Mrd. E auf 1.987,4 
Mrd. E, also um insgesamt 17,9 Mrd. E oder 0,9 vH, gestiegen. Die- 
ser Anstieg geht jedoch ausschlieJlich auf die weiter uerbesserte Exporpo- 
sition Deutschlands zurück. Der reale Außenbeitrag (Saldo zwischen 
Exporten und Importen in Preisen von 1995) ist in diesen drei Jahren 
von 34,8 Mrd. E um 62.2 Mrd. gestiegen, hat sich 
also fast verdreifacht (vgi. Schaubild). Die reale Inlandmachfrage dagegen 
ist in der gleichen Zeit von 1.934,7 Mrd. auf 1.890,4 Mrd. E, also 
um 44,3 Mrd. € oder 2,3 vH, gefallen. Zwar ist das verfügbare Ein- 
kommen der privaten Haushalte insgesamt (um 67,l  Mrd. e oder 
5 , l  vH in laufenden Preisen) gestiegen, gleichzeitig nahm aber vor 
allem wegen der durch die Regierungspolitik verbreiteten Unsicher- 
heit das Sparen zu; die Sparquote der privaten Haushalte stieg von 
9,8 vH in 2000 auf 10,8 vH in 2003. 

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass noch höhere deut- 
sche Exportüberschüsse im laufenden Jahr eine neue Dynamik der 
deutschen Wirtschaft stützen werden. Dafür gibt es drei Gründe. Er- 
stem befindet sich die EU, in die der größte Teil der deutschen Ausfuh- 
ren geht, insgesamt in einer prekären Situation, die durch einen Man- 
gel an Binnennachfrage infolge des Teufelskreises von Wachstums- 
schwäche, steigender Arbeitslosigkeit und Umverteilung gekennzeich- 
net ist. Wie in Deutschland wird auch in der EU die Lage durch eine 
fundamentalistische Wirtschaftspolitik nicht verbessert, sondern ver- 
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schlimmert. zweitens wird der stark gestiegene Wechselkurs des Euro 
deutsche Exporte, die traditionell relativ wenig preiselastisch sind, zwar 
nicht einbrechen lassen, aber er wird sie auch nicht fördern. Drittem sind 
die weltwirtschaftlichen Konjunkturaussichten zwar besser als die 
Deutschlands und der EU, aber auch von ihnen geht keine mitreißen- 
de Dynamik aus. Insbesondere der Aufschwung in den USA, der nach 
wie vor - als Einäugiger unter lauter Blinden - die Rolle des weltwirt- 
schaftlichen Konjunkturmotors spielt, ist alles andere als stabil und 
längerfristig sicher. Die Finanzierung des amerikanischen Doppeldefi- 
zits ist nur so lange kein ernsthaftes Problem, wie es den USA gelingt, 
die Position des Dollar als dominierender Weltwährung zu halten und 
dadurch einen ausreichenden Kapitalzufluss zu erzeugen. Ob die USA 
dies im Alleingang - selbst unter Einsatz politischer und militärischer 
Mittel - schaffen, ist ebenso fraglich wie ihre Bereitschaft, sich auf eine 
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engere weitwirtschaftliche und währungspolitische Zusammenarbeit 
einzulassen. 

Um die Arbeitslosigkeit in Deutschland zu überwinden und die 
deutsche Wirtschaft aus ihrer Schwäche herauszuführen, kann die 
Politik sich also nicht auf das Ausland verlassen. Hilfe kann nur durch 
einen kräftigen binnenwirtschaftlichen Impuls kommen. Dieser könn- 
te dann seinerseits in die EU hineinwirken, Kettenreaktionen auslösen 
und so einen Beitrag zur weltwirtschaftlichen Belebung leisten. Dass eine 
nachhaltig wachsende Inlandsnachfrage in Deutschland sich von selbst 
- etwa als automatische Wirkung einer konjunkturellen Wende - ein- 
stellt, ist allerdings nicht ZLI erwarten. Selbst wenn der mäßige Auf- 
schwung. den die meisten Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten, 
einträte, würde er nur eine schwache Wachstumsdynamik auslösen und 
die Probleme am Arbeitsmarkt allenfalls leicht mildern. aber nicht 
nachhaltig lösen. Für eine nachhaltige Uberwindung der Probleme sind 
vielmehr energische politische Anstöße der binnenwirtschaftlichen 
Endnachfrage notwendig: Neben der Ankurbelung des privaten Ver- 
brauchs. des mit Abstand wichtigsten Teiles der Binnennachfrage, durch 
eine kräftige Steigerung der Löhne und Gehälter sollte der Staat durch 
Beschäftigungsprograme eindeutige Impulse zui- Konjunkturankurbe- 
lung geben. Er tut jedoch das Gegenteil: Die Reformen der sozialen 
Sicherungscystcme, die seit dem vergangenen Jahr Hauptinhalt der 
Wirtschaftspolitik sind, führen zu neuen Belastungen der Menschen und 
vermindern ihre Kaufkraft unmittelbar. Sie schaffen überdies ncue 
Unsicherheiten über die zukünftige Entwicklung, und dies veranlasst 
die Menschen, einen größeren Teil ihres verfugbaren Einkommens nicht 
auszugeben, sondern zu sparen. Auch die positiven Wirkungen, die von 
den steuerlichen Entlastungen durch die Steuerreform theoretisch 
ausgehen könnten, werden für die unteren Einkommensgruppen durch 
zusätzliche Belastungen praktisch neutralisiert. Bei den oberen Einkom- 
mensgruppen, wo die Entlastungen an größten sind, fallen die iieuen 
Steuersenkungen gesamtwirtschaftlich ohnehin nicht ins Gewicht, weil 
bei ihnen durch niedrigere Steuern kaum zusätzliche Konsumausgaben 
angestoßen werden. Erfahrungsgemäß wird hier die Sparquote beson- 
ders stark steigen. Dass die Steuersenkungen den privaten Verbrauch 
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beleben, behauptet im Übrigen auch die Bundesregierung mittlerwci- 
le - im Unterschied zu ihren lauten Ankündigungen - nicht mehr. 

3. Die ))Modernisierung« der sozialen Sicherung: 
Weniger Leistungen - mehr Unsicherheit 

Kernpunkte der Agenda 2010 waren die Modernisierung der Renten- 
und der Krankenversicherung als Hauptsäulen der sozialen Siche- 
rungssysteme in Deutschland. 

Die Jahrhundertreform der Alterssicherung, die mit der *Riester-Rente« 
im Jahre 2001 verabschiedet worden war, hat keine drei Jahre Bestand 
gehabt. Ihre »Nachbesserung. bestand zum einen im Einfrieren der 
Renten für zumindest dieses Jahr, einer Verschiebung der Reritenzah- 
lung für NeurentnerInnen auf den letzten Tag des laufenden Monats 
und der Mastung der Renten mit den vollen (bisher 50 vH) Beiträgen 
zur Pflege- und zur Krankenversicherung bei Betriebsrenten. Das führt 
dazu, dass in diesem Jahr die Nettorenten erstmals in der Geschichte 
der Bundesrepublik absolut sinken werden. Der Kern der neuen Ren- 
tenreform ist jedoch ein .Nachhaltigkeitsfaktor«, der schon mit der 
Riesterreform im Jahre 2001 eingeführt und im vergangenen Jahr 
verstärkt worden ist. Er führt dazu, dass das Kentenniveau, das bereits 
infolge der ersten Reform von rund 70 vH im Jahre 2000 auf 64,5 vH 
in 2030 zurückgehen soll, durch die zweite Reform ab dem Jahre 2011 
kontinuierlich - nach dem aktuellen Stand der Gesetze ohne Grenze 
nach unten - weiter sinken soll. Damit wird der zentrale Anspruch und 
historische Fortschritt, der mit der groi3en Rentenreform imJahre 1957 
verbunden war, sang- und klanglos aufgegeben: den Menschen nach 
Jahrzehnten der abhängigen Arbeit durch die Rente ihren erreichten 
Lebensstandard zu sichern. Nach den beiden Reformen von 2001 und 
2003 kann hiervon nicht mehr die Rede sein. Die Rente wird vielmehr 
für die Mehrheit der Menschen nur noch dazu ausreichen, Armut zu 
verhindern. Um die Sicherung ihres Lebensstandards müssen sie sich 
selbst durch zusätzliche private Vorsorge kümmern. Für eine wachsen- 
de Minderheit von RentenbezieherInnen, denen während ihres Arbeits- 
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lebens wegen niedriger Löhne und/oder häufiger Arbeitslosigkeit die 
Mittel für die private Vorsorge fehlen. wird der Nachhaltigkeitsfaktor 
jedoch unmittelbar in Altersarmut führen und sie von einer Mindest- 
Sicherung in Höhe der Sozialhilfe abhängig machen. Dies wird ganz 
besonders für Frauen zutreffen: Schon mussten von 10,8 Millionen 
Reiitnerinnen 2,3 Millionen mit einem Nettoeinkommen von unter 
500 und 3.6 Millionen mit einem Einkommen zwischen 500 und 
900 e, insgesamt also deutlich mehr als die Hälfte (56 vH) aller Rcnt- 
nerinnen von weniger als 900 e im Monat leben. Von dem enormen 
sozialpolitischen Rückschritt, der hier stattfindet, kann alles Gerede 
über Eigenverantwortung und Zukunftssicherung nicht ablenken. Die 
beiden jüngsten Rentenreformen verschaffen großen Versicherungen 
und Finanzkonzernen lukrative neue Geschäftsbereiche und Gewitiri- 
aussichten. Sie machen aber den Sozialstaat nicht zukunftssicher, son- 
dern schaffen ihn in diesem Bereich ab. 

Ähnlich verhält es sich mit der »Gwundheitsreforrn«, dem sozialpoliti- 
schen Großprojekt des vergangerien Jahres. Sie war die Reaktion auf 
die akuten Finaxizierungsdefizite der Gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV). Diese sind nicht die Folge einer .Kostenexplosion im Gesuiid- 
heitswesen«, sondern resultieren vor allem aus Einnahmeausfällen der 
GKV wegen hoher Arbeitslosigkeit, prekärer Arbeitsverhältnisse und 
niedriger Löhne. Statt diese Ursachen anzugehen und das System 
dadurch zu stabilisieren. hat sich die Bundesregierung in dreifacher 
Weise gegen die Versicherten entschieden: 
3 Erstens hat sie die gesundheitliche Versorgung dadurch verschlech- 

tert, dass sie ganze Bereiche (z.B. Krankengeld, Zahnersatz, Brillen) 
aus dem Leistungskatalog der GKV gestrichen und der zusätzlichen 
Versicherung der Menschen überlassen hat. 

3 Zweitens hat sie die Krankenversicherung dadurch verteuert, dass 
sie eine vierteljährlich zu entrichtende Praxisgebühr von jeweils 
10 € eingeführt hat. Dieser Finanzierungsbeitrag zur GKV belastet 
die BezieherIniien niedriger Einkommen unverhältnismäßig stark. 
Für höhere Eirikommensgruppen fallt er weniger ins Gewicht, und 
die Arbeitgeberseite ist von dieser Zusatzfmanzierung der GKV gänz- 
lich befreit. Letzteres war wohl auch der Grund dafür, dass die Bun- 

desregierung sich für die Praxisgebühr statt für eine leichte Anhe- 
bung des Beitrags zur GKV entschieden hat, die von Arbeitnehmer- 
und Arbeitgeberseite paritätisch zu finanzieren gewesen wäre. Es 
handelt sich also um einen Ausstieg aus der paritätischen Finanzie- 
rung und eine Umverteilung zu Lasten der Versicherten. 

3 Drittens sind die Zuzahlungen bei Medikamenten, Krankenhausauf- 
enthalten und Kuren erhöht worden. Gleichzeitig wurde die kom- 
plette Befreiung von den Zuzahlungen für die untersten Einkom- 
mensschichten abgeschafft. Dies bedeutet erneut eine zusätzliche 
Belastung für die ärmeren - und häufiger kranken - Bevölkerungs- 
schichten, während die pharmazeutische Industrie von jcdwcdem 
Beitrag zur Finanzierung des Systems, das die Grundlage für ihre 
Umsätze und Gewinne ist, freigestellt bleibt. 

Weder die erneute Rentenreform noch die Gesundheitsreform ma- 
chen die jeweiligen Systeme .zukuiiftsfest.. Sie erhöhen vielmehr die 
gegenwärtigen Belastungen und zukünftigen Risiken für die Versicher- 
ten und treiben eine wachsende Zahl von Menschen an den Rand der 
oder in die Armut - während sie auf der anderen Seite die Unterneh- 
men insgesamt von Versicherungsbeiträgen entlasten und den Finanz- 
institutioncn neue Geschäfts- und Gewinnperspektiveii eröffnen. 
Nicht Zukunftssicherung für die Menschen, sondern Umverteiluiig 
für Unternehmen und Finanzkonzerne heißt das Spiel, das die Bundes- 
regierung auf dem Rücken des Sozialstaates treibt. 

4 .  Weder Wettbewerbssch wäche noch demografische 
Zeitbombe - Die Argumente f ü r  die Gegenreform 
sind falsch 

Der ideologische und propagandistische Aufwand, mit dem dieser 
Kern der Gegenreformen verdeckt wird, ist allerdings beeindruckend, 
und er zeitigt seine Wirkung. Dazu trägt auch die Begleitmusik der in 
verschiedenen Kommissionen organisierten Beratung aus dem Wis- 
senschaftsbetrieb bei, die - bei unterschiedlichen Nuancen und einzel- 
nen Ausnahmen - nahezu einhellig in das gleiche Horn stößt. Dabei 
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stehen zwei Muster im Zentrum aller Argumentationen, die den Sozi- 
alabbau als alternativlosen Weg zur Zukunftssicherung begründen 
sollen. Beide berufen sich auf dramatische Veränderungen, die mit 
schicksalhafter Unabänderlichkeit über die Weit gekommen seien 
und, bei Strafe des Untergangs, energische, wenn auch schmerzhafte 
Anpassuiigen erforderten. Das ältere Argumentationsmuster lautet, 
dass die Globalisierung einen Konkurrenzdruck erzeugt habe, der die 
WettbewerbsJähigkeit der Wirtschaft bedrohe. Das neuere und in den 
letzten beiden Jahren stärker in den Vordergrund gerückte Argument 
thematisiert eine .demografische Zeitbombe.: Die absehbare )>Überal- 
terung der Bevölkerung führe dazu, dass die Systeme der sozialen 
Sicherung unfinanzicrbar würden, unter Druck gerieten und die z u -  
kur(t&higkeit der Gesellschaft in Frage stellten. 

Beiden Argumentationen ist die Schlussfolgerung gemeinsam, dass 
die Gesellschaft nicht mehr so weiter machen könne wie bisher. Die 
Sicherung ihrer Wettbewerbs- und der Zukunftsfähigkeit erfordere 
einen radikalen Umbau. Dieser müsse sich sowohl auf die Arbeitsbe- 
Ziehungen - Stichwörter Lohnnebenkosten, Arbeitszeiten, Tarifverträge, 
Kündigungsschutz u.a.m. - als auch auf die Systeme der sozialen Siche- 
rung beziehen - Stichwörter erneut Lohnnebenkosten, Anspruchsden- 
ken etc. In der Arbeitswelt seien mehr »Flexibilität. und bei der sozia- 
len Sicherung mehr .Eigenverantwortung« erforderlich. 

Beide Argumente sind teilweise schlicht falsch, teilweise halbwahr 
und insgesamt irreführend. In keinem Fall könncn sie eine Politik des 
Sozialabbaus stichhaltig begründen. 

Zwar geht von der Globalisierung ein verschärfter Konkurrenz- 
druck auch auf die deutsche Wirtschaft aus. Dennoch kann von einer 
Bedrohung der Wettbewerbsfähigkeit weder vom Ergebnis in der 
Vergangenheit noch von der Tendenz f'ur die Zukunft her die Rede sein: 
Deutschland gehört trotz relativ hoher Löhne und Gehälter mit dem 
höchsten Export und dem höchsten Außenhandelsüberschuss der Welt 
zu den wettbewerbsfahigsten Ländern überhaupt. Dies liegt sowohl an 
den niedrigen Lohnsteigerungen als auch an der hohen Produktivität. 
Beide zusammen führen dazu, dass die Lohnstückkosten, d.h. die 
Belastung der Produktion mit Arbeitskosten, zu denen auch alle >>Lohn- 

nebenkosten« gehören, sich im internationalen Vergleich unterdurch- 
schnittlich entwickelt haben. Die Kehrseite dieser anhaltend hohen 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit ist die Schwäche der Binnennach- 
frage, die durch einen wachsenden Bereich prekärer Arbeit mit Nied- 
riglöhneri verstärkt wird. Diese Zusammenhänge werden von den 
Unternehmerverbänden nach wie vor heftig bestritten und auch von 
der Bundesregierung permanent missachtet 

Auch wenn eine vorsichtige Relativierung des Arguments der 
Wettbewerbsschwäche erkennbar ist, erfreut sich die Behauptung, die 
Überalterung der Bevölkerung verlange einen radikalen Umbau der 
sozialen Sicherungssysteme, nach wie vor eines ungebrochenen Zulaufs 
auch von Seiten der Wissenschaft. Dennoch ist auch sie aus vielen 
Gründen haltlos. Zunächst haben die aktuellen Finanzierungsprobleme 
der Sozialversicherungssysteme ohnehin nichts mit den Veräiideruri- 
gen der Alterspyramide zu tun. die gegenwärtig durch einen hohen 
Anteil von Menschen im erwerbsfähigen Alter gekennzeichiiet ist. Die 
aktuellen Probleme sind allein auf die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit, 
auf die Umverteilung des Volkseinkommens zu Lasten der Löhne und 
Gehälter und auf die Ausbreitung prekärer und niedrig entlohnter 
Arbeitsverhältnisse zurückzuführen. Alle drei Faktoren führen zu ge- 
ringeren Einnahmen der Sozialversicherungssysteme. Wenn die Poli- 
tik dann unter dem Druck der Arbeitgeberseite und wider jede öko- 
nomische Vernunft darauf besteht, dass die Beiträge zu den Versiche- 
rungssystemen nicht erhöht werden dürfen, kommt es zur oben dar- 
gestellten schlechtesten aller Lösungen. 

Der Verweis auf die demografische Zeitbombe ist aber auch mit 
Blick auf die zukünftige Entwicklung wiederum zu einem Teil schlicht 
falsch und zum anderen Teil irreführend. Dies zeigt schon ein Blick auf 
die offiziellen Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes. Dort 
wird deutlich darauf hingewiesen, dass die von den Politikerlnneri als 
unabänderlich behaupteten demografischen Trends weder gegeben 
noch unbeeinflussbar sind. Auch ist der .Aitersquotient<<, der angibt, wie 
viele RentnerInneii durch einein Erwerbstätigeh ernährt werden 
müssen, so irreführend, dass sein Gebrauch von denjenigen, die es 
wissen müssten und wohl auch wissen, nur als Versuch der bewussten 
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Verschleierung aufzufassen ist. Grundlage für alle Systeme der sozia- 
len Sicherung sind zum einen der Umfang, zum zweiten die Produk- 
tivität der in der Gesellschaft geleisteten Arbeit und drittens die Auf- 
teilung des durch Umfang und Produktivität erbrachten Produktes auf 
die aktive und die nicht aktive Bevölkerung. Zur letzten Gruppe gehören 
nicht nur die Alten, sondern auch dieJungen (unter 20Jährigen), die 
Erwerbsunfähigen und die Arbeitslosen. Auf dem Boden dieser Klar- 
stellung über die ökonomischen Grundlagen jedes Keiitensystems 
erweist sich die demografische Zeitbombe als Attrappe. Denn entens 
führt schon eine korrekte Berechnung der NichtaktivClAktive-Relati- 
on, die auch die Jungen berücksichtigt. dazu, dass die demografische 
Entwicklung in jedem Fall weit weniger dramatisch verläuft als bei 
isolierter Betrachtung des Altenkoeffizienten. Wahrend nämlich letzte- 
rer zwischen 2001 und 2050 von 44 auf 78, also um 77 vH, steigt, 
nimmt erstere in der gleichen Zeit nur von 82 auf 112, also um 36,6 vH 
oder weniger als halb so stark, zu. Sie liegt irn Jahre 2050 mit 112 - auf 
hundert Menschen zwischen 20 und 60 Jahren kommen also 112 unter 
20- bzw. über 60;Tährige - nur um 12 vH über dem Wert von 1970 
(100). Die demografische Entwicklung verliert zweitenr weiter an Dra- 
matik, wenn unterstellt wird, dass die Politik sich nicht mit einem hohen 
Niveau an Arbeitslosigkeit abfindet. Wenn Arbeitslosigkeit aber deut- 
lich verringert oder gar Vollbeschäftigung erreicht würde, verschwän- 
den alle Finanzierungsprobleme der sozialen Sicherungssysteme. Dies 
wäre drittem sogar auch dann der Fall, wenn das Arbeitsvolnmen nicht 
steigt, sondern höhere Beschäftigung oder gar Vollbeschäftigung durch 
eine erhebliche Verkürzung der Arbeitszeit erreicht würde oder - der 
schlechteste Fall - die Arbeitslosigkeit nicht abgebaut wird. Schon eine 
bescheidene jährliche Produktivitätssteigerung von 1,5 vH würde es 
auch bei unverändertem Arbeitsvolumen erlauben, die öffentlichen 
Systeme der sozialen Sicherheit auszubauen und gleichzeitig das Real- 
einkommen der aktiven Bevölkerung zu steigern. Sie würde die Wirt- 
schaftsleistung bis zum Jahre 2050 um den Faktor 1,98 steigern. also 
knapp verdoppeln. Wenn in der gleichen Zeit die Beiträge zur Renten- 
versicherung von gegenwärtig rund 20 v H  auf 26 vH zunehmen, um 
eine lebensstandard-sichernde Rente für die Alten zu finanzieren, würde 

das um Rentenbeiträge verminderte verbleibende .Nettoeinkommen« 
immer noch um 80 vH zunehmen. 

Es ist also möglich, das Niveau der sozialen Sicherung auch bei 
veränderter demografischer Struktur beizubehalten, ohne die Lage der 
aktiven Bevölkerung zu verschlechtern. Wenn demgegenüber die 
Leistungen rür die aktive und die inaktive Bevölkerung eingeschriinkt 
werden, ist zu fragen. wer von einer solchen Politik profitiert. Die 
Antwort ist einfach, wird aber in der Offentlichkeit verschwiegen. Die 
Profiteure dieser Politik sind zum einen die Unternehmen, deren Bei- 
träge zur Sozialversicherung gedeckelt werden. Zum anderen sind es 
die Finanzinstitute, bei denen die Menschen sich jetzt privat für die 
Leistungen versichern müssen. die durch die »Reformen« aus der öf- 
fentlichen Versicherung gestrichen werden. Eine solche private Versi- 
cherung ist erheblich teurer und leistet erheblich weniger als das bis- 
herige System, aber sie verschafft einer kleinen Zahl großer Finanzkon- 
zerne hohe Einkommen und Gewinne. 

5. Arbeitsmarktpolitik: Kürzen und Zwingen 

In der Arbeitsmarktpolitik ist im vergangenen Jahr das Konzept )*För- 
dern und Fordern« durch die Verabschiedung der noch ausstehenden 
Hartz-Gesetze zu einem vorläufigen Abschluss gebracht worden. 
Hartz 111, zum 1.1.2004 in Kraft getreten, zielt auf den Umbau der 
Bundesanstalt für Arbeit zu einer >hndenorientierten« .Bundesagen- 
tur für Arbeit<(. Mit Hartz IV; das zum 1.1.2005 in Kraft tritt, wird die 
Arbeitslosenhilfe abgeschafft und mit der bisherigen Sozialhilfe zum 
sog. Arbeitslosengeld I1 vereint, das für alle Erwerbslosen im erwerbs- 
fähigen Alter und ihre Familienangehörigen gilt, die nicht längerfristig 
erwerb sunfahig sind. 

Ob der Umbau der Bundesanstalt zur Bundesagentur für Arbeit 
und die Einführung von Falimanagern tatsächlich zu größerer Effizienz 
der Arbeitsvermittlung beiträgt, ist solange fraglich, wie diese nicht 
wirklich eine ganzheitliche Beratungs- und Vermittlungskompetenz 
haben. Die Betonung der .Kundenorientierung. istjedenfalls Ausdruck 
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einer an Zynismus grenzenden Marketingstrategie. Arbeitslose sind 
keine KundInneri. die sich in der Bundesagentur Dienstleistungen nach 
ihrem jeweiligen Geschmack aussuchen oder es auch lassen können. 
Es sind Personen. die sich in existenzgefährdenden Krisen befinden 
und weder zwanglos noch mit irgendwelchen Optionen zur Bundes- 
agentur kommen, sondern von dieser gezwungen werden. jedwedes 
Arbeitsangebot zu akzeptieren. 

Der rote Faden. der sich durch die Arbeitsmarktpolitik der Bundes- 
regierung hindurchzieht. ist die Kombination von Einsparungen und 
.Aktivierung. durch Ausübung von Druck auf die Arbeitslosen. 

Einen wesentlichen Beitrag zur Senkung ihrer Ausgaben leistet die 
Arbeitsmarktpolitik durch die Streichung von Strukturanpassungsmaß- 
nahmen (SAM) ~ die Kürzung von Qualifizierungs- und weitere Einspa- 
rungen bei den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Der zweite Arbeits- 
markt dient aber nicht zuletzt dazu, die Aktivität und Qualifikation 
Arbeitsloser zu erhalten bzw. zu verbessern und so ihre Chancen auf 
Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt zu steigern. Wenn er 
jetzt drastisch ausgetrocknet wird, verstärkt das die Abwärtsspirale von 
Arbeitslosigkeit, Dequalifizierung und sozialem Abstieg, die für die 
Betroffenen oft in auswcglose Lagen führt. 

Um unter diesen Bedingungen dennoch Arbeitslosigkeit abzubau- 
en und zu mehr Beschäftigung zu kommen, greift die Politik vorzugs- 
weise zum Mittel des Drucks gegenüber den Arbeitslosen. Dieser 
Druck schlägt sich vor allem in Hartz IV nieder, das den Wechsel von 
einer - auch schon vorher erheblich ramponierten - »welfare«-Strate- 
gie sozialer Sicherung zur »workfare«-Strategie sozialer Disziplinierung 
nach amerikanischem Muster durchsetzt. Arbeitslose werden durch An- 
drohung von Leistungsentzug unter Druck gesetzt, sich nicht nur ak- 
tiv um eine neue Arbeit zu bemühen, sondern auch Arbeiten zu akzep- 
tieren? die in keiner Weise ihrer Qualifikation, ihren bisherigen Tätig- 
keiten und/oder Bezahlung entsprechen. Grenzen, unterhalb derer 
Arbeit nicht zumutbar ist. werden beseitigt. Die im alten Arbeitsförde- 
rungsgesetz noch enthaltene Zielsetzung, »unterwertige Arbeit. zu 
verhindern, entfällt ersatzlos. Arbeitslose müssen ab 1.1.2005 nach 
Ablauf der - in der Regel auf 12 Monate verkürzten - Zeit, in der sie 

Arbeitslosengeld als Versicherungsleistung bezogen haben, jede Arbeit 
zu allen Bedingungen akzeptieren und können selbst zu unentgeltlicher 
Pflichtarbeit herangezogen werden. Jede Weigerung hat Sperrzeiten. 
Kürzungen und letztlich den Entzug der auf das Niveau der früheren 
Sozialhilfe gekürzten Arbeitslosenunterstützung zur Folge, wobei die 
Leistungen für Familien mit Kindern bzw. für Menschen mit Mehrbe- 
darf (Alleinerziehende, Ältere. Behinderte etc.) sogar noch geringer sind 
als früher. 

Hartz IV verschärft diese autoritäre Disziplinierungspolitik noch 
einmal erheblich. die sich bereits im vergangenenJahr in einer drastisch 
- nämlich um 167 vH - gestiegenen Zahl der Verhängung von Sperr- 
Zeiten niedergeschlagen - und so einen eigenständigen Sparbeitrag der 
Bundesanstalt erbracht hatte. Die BA rechnet sich diese Entwicklung 
wie auch die hohen Zahlen der .Abgänge aus der Arbeitslosigkeit. als 
Erfolg an. Sie verschweigt dabei allerdings die Tatsache, dass fast die 
Hälfte (47 vH) der 8.05 Millionen Abgänge aus Arbeitslosigkeit imJahre 
2003 Abgänge in die Nichterwerbstätigkeit - und nicht in Beschäftigung 
- gewesen sind. Ein Teil davon dürfte sicher darauf zurückzuführen 
sein, dass Arbeitslose sich dem zunehmend ihrer Selbstachtung - und 
im Ubrigen gelegentlich auch dem Kespekt der Menschenwürde und 
dem Verbot der Zwangsarbeit - widersprechenden Druck der Arbeits- 
ämter entzogen haben. Wenn Hartz IV in Kraft tritt, wird diese Ten- 
denz weiter zunehmen. Nach dem Muster der neoklassischen Lehre 
wäre dies dann wohl als .freiwillige Arbeitslosigkeit. zu bezeichnen. 

Im Übrigen sind die hohen Erwartungen, die von Seiten der Bun- 
desregierung mit Hartz I und Hartz I1 verbunden worden waren, 
gründlich enttäuscht worden - wie es zu erwarten war und wie wir es 
vorhergesagt hatten. Durch die 40.000 Arbeitsplatz>>optionen., die von 
April 2003 bis einschliefllich Januar 2004 geschaffen wurden, konnten 
32 .OOO Arbeitslose in subventionierte Leiharbeitsverhältnisse überführt 
werden. Zu einem dauerhaften Arbeitsverhältnis führte dies jedoch nur 
für jeden zehnten PSA-Beschäftigten. 

Einen Boom hat es dagegen bei den Minijobs mit einer Entlohnung 
von monatlich bis zu 400 gegeben, deren Zahl in den ersten drei 
Quartalen um über eine Million zugenommen hat. In dieser Hinsicht 
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geht das Konzept der Regierung, Arbeit umjeden Preis zu schaffen, 
teilweise auf. Der Preis dafür ist allerdings zu hoch: Er besteht darin, 
gerade jene Merkmale abzuschaffen, die Arbeit zu einem zentralen und 
unverzichtbaren Bestandteil des gesellschaftlichen und individuellen 
Lebens machen: die Möglichkeit, in der Arbeit die eigenen Qualifiatio- 
nen zu entfalten und weiter zu entwickeln, aus dem Lohn dcr Arbeit ein 
eigenständiges Leben zu führen, durch Arbeit in ein zuverlässiges System 
sozialcr Sicherheit eingebcttet zu sein. Dies alles wird aus der Arbeit 
entkernt, auf dic es der .aktivierenden. Arbeitsmarktpoliti ankommt. 
Was a m  Ende als Erfolg in der Statistik erscheinen kann, ist Arbeit in ihrer 
schlechtesten Form: prckär, nicht ausreichend zum Leben, keine Grund- 
lage für soziale Sicherheit, Abwertung von Quaiifiation. 

Die Massenarbeitslosigkeit wird man allerdings auch mit diesem 
entkernten Arbcitskonzept nicht beseitigen oder auch nur spürbar 
verringern. Die ersten Formen der workfare-Strategie sind in der 
Bundesrepublik bereits seit den 1980erJahren angewandt worden, und 
sie haben ein weiteres Ansteigen der Arbeitslosigkeit nicht verhindert. 
Die jetzt beschiossenc Verschärfung der gleichen Strategie wird daran 
nichts ändern können, weil die Strategie falsch ist. Die hohe Arbeits- 
losigkeit liegt nicht an der mangelnden Bereitschaft der Arbeitslosen zu 
arbeiten, sondern an dem Mangel an Arbeitsplätzen. Dieser Mangel aber 
besteht, weil es an gesamtwirtschaftlicher Nachfrage fehlt und das Ar- 
beitsvolumen daher seit vielenJahren zurückgeht. Die Politik des Drucks 
auf die Arbeitslosen, der Niedriglohn- und Zwangsarbeit wird diesen 
Nachfragemangel nicht beseitigen oder mildern, sondern verstärken. 

6. Steuerpolitik: Chaos mit Methode 

Die steuerpolitische Diskussion in Deutschland war während der letz- 
ten Monate durch einen chaotischen und aggressiven Unterbietungs- 
wettlauf steuerlicher Entlastungsvorschläge geprägt. Dass dabei der 
Zwcck von Steuern, die Finanzierung notwendiger öffentlicher Ausga- 
ben möglich zu machen, überhaupt nicht mehr zur Sprache kam, passt 
zu diesem Bild. Denn öffentliche Ausgaben werden von den herr- 

schenden politischen Kräften zunehmend als Verschwendung diskri- 
miniert. und öffentliche Dienstleistungen - nicht zuletzt unter dem 
Druck der durch Steuersenkungcn verursachten Finanznot dcr öffent- 
lichen Haushalte - stehen zunehmend zur Privatisierung an. 

Das politisch unmittelbar wirksame Ergebnis der steuerpolitischen 
Diskussion war das nahezu komplette Vorziehen der für 2005 geplan- 
ten dritten Stufe der rot-grünen Steuerreform auf das Jahr 2004. Um 
dieses Ergebnis zu erreichen. musste die Bundesregierung im Vermitt- 
lungsausschuss allerdings Zugeständnisse machen. Sie bestanden dar- 
in, dass die wenigen und bescheidenen, im parlamentarischen Verfah- 
ren gegen den Willen der Bundcsrcgieruiig eingefügten Milderurigen 
der größten Ungerechtigkeiten bei der Besteuerung zu einem crhebli- 
chen Teil wieder rückgängig gemacht worden sind. 

Ein gemeinsamer Nenner der Diskussion von Regierung. Opposi- 
tion, Verbänden und vorherrschender Wissenschaft im vergangenen 
Jahr waren die Forderungen nach weiterer Steucrentlastung zur Ankur- 
belung der Konjunktur, weitgehendem Subventionsabbau und einer 
Vereinfachung des Steuerrechts. Im Ergebnis lässt sich festhaken: 
3 Die E?zthtungen konzentrieren sich vor allem auf Unternehmen und 

Spitzenverdiener. Die Kapitalgesellschaften wurden bereits durch die 
Senkung der Körperschaftsteuer entlastet. Die organschaftliche 
Verschiebung von Verlusten im Kahmen der Körperschaft- und Ge- 
werbesteuer ist im Vermittlungsausschuss im wesentlichen zugun- 
sten der Kapitalgesellschaften beibchalten worden. Die dringend 
erforderliche Reform der Gewerbesteuer durch die Aufnahme der 
Freiberufler und Selbstständigen sowie die Berücksichtigung von 
Mieten, Pachten und Zinsen bei der Ermittlung der Bemessungs- 
grundlage ist gescheitert. Durch die Senkung des Einkommensteu- 
ertarifs wird ein Single mit einem Jahresbruttoeinkommen von 
30.000 € um insgesamt 645 'E oder 2,2 vH des Einkommens 
entlastet, die Entlastung bei einem Einkommen von einer Mio. 
beträgt demgegenüber absolut 66.504 € und relativ 6,7 vH dcs 
Einkommens. Während die Entlastung im unteren Einkommens- 
bereich vor allem durch die Senkung der Eingangssteuersätze von 
19,9 vH auf 16,O vH erfolgt, wirken sich die Belastungen im Rah- 
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men der .Gegenfinanzierung. - etwa durch die Senkung der Ent- 
fernungspauschale - für diesen Betroffenenkreis besonders stark 
aus. Hinzu kommen zusätzliche Belastungen bei der Renten- und 
Pflegeversicherung und bei den Gesundheitskosten. Bei vielen 
Menschen mit niedrigem Einkommen werden die Nettoeinkommen 
nach Abzug dieser neuen durch die &eform.gesetze der Regierung 
zu verantwortenden Kosten trotz niedrigerer Steuersätze sinken. Ein 
konjunktureller Impuls kann von dieser einseitig verteilten Steuer- 
Senkung jedenfalls nicht ausgehen. 

3 Beim Subventiomabbau beziehen sich die beschlossenen MaDnahmen 
vor allem auf die Arbeitseinkommen Kürzung der Pendlerpauscha- 
Ie auf 30 Cent/km und der Eigenheimzulage um 30 vH). während 
die Vermögens- und Unternehmenseiiikommen weitgehend ver- 
schont bleiben. In diesem Bereich fallen die Maßnahmen zum Abbau 
von Stcuervorteilen gering aus. Dazu zählt beispielsweise die insge- 
samt im Kompromiss durchgesetzte Einführung einer viel zu gerin- 
gen Mindestbesteuerung der Gewinne durch Beschränkung des 
Verlustausgleichs, allerdings ohne zeitliche Begrenzung. An die 
Verbreiterung der Bemessungsgrundlagen für die Unternehmens- 
besteuerung ist die Reform grundsätzlich nicht herangegangen. 

3 Eine Kreinfachu?zg de~ Steuersystems hat nicht stattgejkdm. Die Gesamt- 
heit der Regelungen sind im Jahre 2004 weder weniger noch über- 
sichtlicher, sondern - eben wegen des chaotischen Verlaufes und 
der unterschiedlichen Kompromisslinien des Vermittlungsverfah- 
rens - zahlreicher und unübersichtlicher geworden. 

Als Fazit ergibt sich: Die Steuerpolitik der Bundesregierung hat den 
Anteil der Steuern am Bruttoinlandsprodukt (die gesamtwirtschaftli- 
che Steuerquote) für 2003 auf den seit Jahrzehnten niedrigsten Wert 
von ca. 21 vH herabgedrückt. Dies ist die niedrigste Steuerquote in 
der EU. Gleichzeitig hat sie die Umverteilung der Steuern zu Lasten 
der Masseneinkommen und zugunsten der Einkommens- und Vermö- 
gensstarken fortgesetzt. 

Ein weiteres - unfreiwilliges - Ergebnis der deutschen restriktiven 
Finanzpolitik bestand darin, dass die Bundesrepublik VnJahre 2003 zum 
zweiten Mai hintereinander die vom europäischen Stabilitäts- und 
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Wachstumspakt (SWP) gesetzte Obergrenze für die öffentliche Neu- 
Verschuldung (3 vH des BIP) mit einem Defizit in Höhe von 3,9 vH 
erheblich überschritten hat. Ein für derartige Fälle vorgesehenes Sank- 
tionsverfahren der EU hat die Bundesregierung durch offenen politi- 
schen Druck irn Ministerrat verhindert. Dies hat die EU-Kommission 
wiederum zum Anlass genommen. gegen den Ministerrat vor dem 
Europäischen Gerichtshof zu klagen. Jenseits dieser überwiegend durch 
Prestigegründe getriebenen Machtspiele bleibt es bedauerlich, dass die 
Bundesregierung aus den Ereignissen nicht die Lehre zieht, den Stabi- 
litäts- und Wachstumspakt grundsätzlich in Frage zu stellen, weil er 
prozyklisch wirkt und eine energische Wirtschaftspolitik für mehr 
Wachstum und Beschiiftigung behindert. Sie betrachtet die deutsche 
Überschreitung der Obergrenzen vielmehr als einen unverschuldeten 
Unglücksfall, der daher auch nicht bestraft werden darf, hält aber 
prinzipiell an dem kontraproduktiven Rahmen des Paktes fest. 

11. Alternativen: Ausbau des Sozialstaats, 
gerechtere Steuerpolitik, mehr und 
bessere Arbeitsplätze 

7. Grundsätze 

Zu der kritisierten Politik gibt es Alternativen. Ein wirtschaftspoliti- 
scher Kurswechsel trüge schnell dazu bei, die aktuelle Stagnation zu 
überwinden, die Arbeitslosigkeit deutlich zu vermindern und die aku- 
ten Finanzierungsprobleme der sozialen Sicherungssysteme zu lösen. 
Auf mittlere Frist würde ein solcher Kurswechsel die Produktivität 
und Leistungsfähigkeit der Wirtschaft dauerhaft steigern, er würde 
Schritte auf dem Weg zur Vollbeschäftigung zurücklegen und die 
Grundlage für die Ausweitung und Stärkung der sozialen Sicherheit in 
Deutschland schaffen. Er würde auch über die Landesgrenzen hinaus 
wirken und Druck für eine aktivere Wirtschaftspolitik der EU ma- 
chen. Die dadurch gewonnene Belebung der europäischen Konjunk- 
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tur würde es zum einen ermöglichen, der europäischen Integration 
insbesondere im Hinblick auf die Osterweiterung einen neuen Schub 
zu geben. Zum anderen wäre sie ein relevanter Beitrag zur Stabilisie- 
rung der Weltwirtschaft und eine solide Grundlage für faire. auf Ko- 
operation und Hilfe zur eigenständigen Entwicklung gerichtete Bezie- 
hungen mit den Entwicklungsländern. 

Wir halten an den - im Übrigen auch in der Verfassung veranker- 
ten - Grundsätzen des Sozialstaates als einer wesentlichen zivilisatori- 
schen Errungenschaft fest. Lange und erbitterte gesellschaftliche Aus- 
einandersetzungen haben ihn im vergangenen Jahrhundert zwar noch 
nicht verwirklicht, aber doch wesentlichc Zwischenerfolge durchset- 
zen können. Gegen diese Fortschritte sozialstaatlicher Reformen rich- 
ten sich seit zwanzig Jahren die neoliberalen Gegenreformen. Hierge- 
gen setzen wir uns zur Wehr. Ein Erfolg dieser Gegenwehr hängt nicht 
nur von den besseren Argumenten, sondern auch von der politischen 
Kraft sozialer Bewegungen und der Bereitschaft zur politischen Mobi- 
lisierung ab. 

Das Festhalten an den Grundsätzen des Sozialstaates ist keine 
Reformfeindschaft. Im Gegenteil, den Sozialstaat sichern, heißt ihn 
weiter zu entwickeln und auf neue Entwicklungen abzustimmen. Es 
heißt aber nicht, ihn angesichts neuer Gegebenheiten zurückzunehmen 
oder abzuschaffen. Anpassungsbedarf ist vor allem durch die neuen 
Formen entstanden. in denen heute gearbeitet wird. Sie sind Resultat 
technologischer Entwicklungen, sozialer Umbrüche, veränderter Fami- 
lienstrukturen, insbesondere einer neuen - allerdings immer noch 
unvollkommen verwirklichten - Rolle der Frauen in der Gesellschaft, 
der Wirtschaft und der Familie. Diese Entwicklungen erfordern Verän- 
derungen in der Organisation der Arbeit, ohne das Ziel der ~llbeschui  
tigung aufzugeben, das sich darauf richtet, allen Menschen einen ihren 
Fähigkeiten entsprechenden Arbeitsplatz anzubieten, auf dessen Grund- 
lage sie in der Lage sind, ein selbst bestimmtes Leben zu führen. Sie 
erfordern auch Reformen der sozialen Sicherungssysteme, ohne den 
Grundsatz aufzugeben, dass diese umfassenden Schutz und Sicherung des 
Lebe~~sstundards aller Mitglieder der Gesellschaft vor den Risiken der 
Gesellschaft gewährleisten sollen. 

Technische, wirtschaftliche und soziale Entwicklungen machen es 
auch erforderlich, die Ziele sozialer Gerechtkkeit (gegen die Tendenzen der 
Polarisierung), ökologzscher Nachhaltighezt (gegen die zunehmende Zcrstö- 
rung der natürlichen Umwelt und Lebensgrundlagen) und inteinatiomler 
Kooperation und Entwicklung (gegen schrankenlose Konkurrenz zu Lasten 
der schwächeren Länder) als Eckpunkte einer alternativen Entwick- 
lungsstrategie immer wieder neu zu konkretisieren. Im Folgenden 
wollen wir uns auf Vorschläge für eine wirksame Beschäftigungspoli- 
tik und für die Grundstruktur und Finanzierung der sozialen Sicherungs- 
Systeme konzentrieren und einige Vorschläge für eine Steuerpolitik 
machen, die sich an diesen Zielen ausrichtet. 

8. Sozialsysteme: Sicherung des Lebensstandards 
u n d  Mindestsicherung 

Die Hauptorientierung der Sicherungssysteme im Sozialstaat sollte 
darauf abzielen, Menschen gegenüber den großen sozialen Risiken des 
Lebens umfassenden Schutz zu geben. Das heißt konkret, dass dann, 
wenn diese Risiken eintreten, der bisherige Lebensstandard durch 
gesellschaftliche Unterstützung aufrecht erhalten bleibt und auf jeden 
Fall materielle Armut und Obdachlosigkeit durch eine Mindestsiche- 
rung vermieden wird. Die Umsetzung dieser Grundsätze erfolgt in 
unterschiedlichen Systemen auf verschiedene Weise: 

Zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit wird eine 
umfassende medizinische Versorgung als Sachleistung für alle Mitglie- 
der der Gesellschaft vollständig durch die Gesetzliche Krankenversi- 
cherung (GKV) und die Gesetzliche Pflegeversicherung (GPV) gewähr- 
leistet. Die Leistungskürzungen und Verteuerungen der jüngsten Re- 
form werden zurück genommen. 

Zur Sicherung des Lebensstandards im Alter werden den Rentne- 
rinnen und PensionärInnen Geldleistungen in ausreichender Höhe aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) gezahlt. Auch hier werden 
die durch die beiden letzten Reformen bewirkten Verschlechterungen 
rückgängig gemacht. 
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Im Falle von Arbeitslosigkeit erhaltcn die Betroffenen eine zur Auf- 
rechterhaltung ihres Lebensstandards ausreichende Geldzahlung aus 
der Gesetzlichen Arbeitslosenversicherung. 

Zur Vermeidung von Armut  gibt es für alle Mitglieder der Gesell- 
schaft im Bedarfsfall eine gesetzliche Mindestsicherung. die um 20 v H  
höher als die gegenwärtige Sozialhilfe (ab 2005 ALG 11) liegt und die- 
se ersetzt. 

Gesundheitspolitik: Allgemeine Bürgerversicherung 

In der allgemeinen Bürgervcrsicheruiig sind alle Mitglieder der Gescll- 
schaft Pilichtmitglieder, unabhängig davon. ob sie beschäftigt sind 
oder nicht, und unabhängig von der Höhe ihrer Einkommen. Die 
gegenwärtig bestehende Pflichtversicherungsgrcnze wird also aufgeho- 
ben. Die Leistungen umfassen eine medizinische Versorgung, die alle 
notwendigen Maßnahmen der präventiven und kurativen Medizin 
bereitstellt. Sie erstrecken sich auch auf Menschen ohne Beschäftigung 
und/oder Einkommen und auf die im Lande lebenden Ausländerln- 
nen. Ansprüche auf zusätzliche Leistungen müssen privat finanziert 
werden. 

Die Finanzierung der öffentlichen Gesundheitsfürsorge erfolgt über 
ein einkommensbezogenes Beitragssystem, in das alle Mitglieder der 
Gesellschaft (also auch BeamtInnen, Selbstständige, FreiberuflerInnen) 
einbezogen werden. Das Einkommen, das für die Höhe der Beiträge 
bestimmend ist, umfasst neben den Löhnen und Gehältern - auf die 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite jeweils hälftig die Beiträge zahlen 
- auch andere Einkommen (wie Gewinne, Zinsen, Mieten etc.). Die 
Beitragsbemessungsgrenze wird von gegenwärtig 3.487,50 € auf 
5.150 € (das entspricht der aktuellen Höhe der Beitragsbemessungs- 
grenze für die Rentenversicherung) angehoben. Um zu gewährleisten, 
dass Vermögenseinkommen bei BezieherInnen von Gehältern, die über 
der Bemessungsgrenze liegen, zur Finanzierung der Gesundheitspolitik 
herangezogen werden, erfolgt die Festsetzung für diese Einkommen in 
einem getrennten Verfahren (Zwei-Säulen-Modell) . 

Diese Ausweitung des Versichertenkreises und der Beitragsbasis 
schafft einc umfasscnde Finanzierungsgrundlage für das Gesundheits- 
System. Sie würde es sogar erlauben, die gegenwärtigen Beiträge zur 
GKV um bis zu drei Prozentpunkte zu senken oder alternativ auf der 
Grundlage der aktuellen Beitragssätze die Leistungcn der Gesundheits- 
Politik deutlich zu verbessern und auszuweiten. Die Lösung der Finan- 
zierungsfrage für die Gesundheitspolitik sollte allerdings kein Freibrief 
für die pharmazeutische Industrie, für private Krankenhauskonzerne 
oder für bürokratische und kostentreibende Strukturen bei öffentlichen 
Trägern sein. Positivlisten für Medikamente, mehr Konkurrenz gegen- 
über den Pharniakonzerneri und das Aufbrechen bürokratischer Inef- 
fizienzeii sind nach wie vor geboten und könnten dazu beitragen, den 
Umfang und die Qualität der allgemeinen Bürgerversichcrung weiter 
zu verbessern und sie damit als wesentliche Stütze des modernen 
Sozialstaates auch politisch zu verankern. 

Alterssicherung: einkommensbezogene Rente und 
Mindestsicherung 

Die Systeme der Alterssicherung unterscheiden sich vom Gesund- 
heitssystem vor allem dadurch, dass sie keine Sachleistungen - rnedi- 
zinische Versorgung -, sondern Geldleistungen erbringen. Der Grund- 
satz der Alterssicherung sollte sein, dass diese Geldleistungen ausrei- 
chen. den Alten den Lebensstandard zu erhalten, den sie sich im Laufe 
ihres Arbeitslebens geschaffen haben. Dies war bis Ende der 1990er 
Jahre bei einem Rentenniveau von 70 vH gerade der Fall, das aller- 
dings nur der so genannte »Standardrentner« nach einem Arbeitsleben 
von 45 Jahren erreichte. Bei kürzerer Lebensarbeitszeit gab und gibt 
es erhebliche Abstriche, die zur Absenkung des Lebensstandards füh- 
ren. Die Verbreiterung der Finanzierungsbasis sollte durch eine Aus- 
weitung des Kreises der Versicherten (auf Selbstständige, Freiberufle- 
rInnen und - in mittlerer Frist - auch die BeamtInnen) erfolgen. Sie 
würde die Grundlage für die Rückkehr zur lebensstandardsichernden 
Rente für alle ermöglichen. Im Ubrigen sollten eine umfassende Ge- 
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sundheitspolitik und eine Verbesserung des Arbeitsumfeldes dafür 
sorgen. dass die Menschen nicht frühzeitig verschlissen werden und 
vorzeitig in Rente gehen müssen, sondern ihre gesetzliche Ruhestands- 
grenze tatsächlich in gesundem Zustand erreichen. 

Ein auf diese Weise finanziertes System der Alterssicherung kann 
dem demografischen Wandel in Ruhe entgegensehen. Es wurde schon 
darauf hingewiesen, dass die Verschiebungen im Verhältnis zwischen 
Aktiven und Nichtaktiven bei weitem nicht so dramatisch ausfallen wie 
von der Bundesregierung behauptet. Die Stellschraube. mit der das 
System der Alterssicherung auf derartige Verschiebungen zur Sichemng 
ihrer Finanzierung reagieren kann, ist die Höhe der Beiträge, die auf die 
Einkommen der Versicherten erhoben und per Umlage an die Rent- 
nerInnen ausgezahlt werden. Eine zur Finanzierung der lebensstandard- 
sichernden Alterseinkünfte erforderliche zeitweise Anhebung der Bei- 
tragssätze würde das Nettoeinkommen der BeitragszahlerInnen nicht 
senken, sondern - wie oben gezeigt - nur dessen Zuwächse verlang- 
samen. Das wäre im Ubrigen auch der Fall? wenn die heute Versicher- 
ten einen Kapitalstock bilden, diesen im Alter auflösen und mit den 
Erlösen auf das BIP zugreifen würden. 

Der Bezug der Renten auf das Einkommen löst allerdings das Pro- 
blem der Altersarmut nicht, auf das oben (vgl. Punkt 3) schon hinge- 
wiesen wurde. Es folgt aus der Tatsache, dass die Erwerbsbiografie 
einer zunehmenden Zahl von Menschen durch Phasen der Arbeitslo- 
sigkeit, wechselnde Berufe, zeitweise Beitragslosigkeit und äußerst nied- 
rige Löhne gekennzeichnet ist. Aus diesen Tatbeständen ergibt sich dann 
nach dem bisherigen System eine Rente, die weit unter der Armutsgren- 
ze liegt. Für diesen - wachsenden - Personenkreis muss eine Mindest- 
rente eingeführt werden. die deutlich - mindestens um 20 vH - über 
dem Satz der Sozialhilfe bzw. ab 1.1.2005 des ALG I1 liegt. Ihre Finan- 
zierung ist eine Angelegenheit der ganzen Gesellschaft und sollte daher 
aus Steuermitteln erfolgen. 
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Arbeits1osenversicherung:Aufgabe der Unternehmen 

Die Arbeitslosenversicherung sollte als gesetzliche Pflichtversicherung 
organisiert werden. zu deren solidarischer Finanzierung auch Selbst- 
ständige und BeamtInnen beitragen sollten. Dabei sollte die Finanzie- 
rung der Arbeitslosenunterstützung grundsätzlich aus Beiträgen erfol- 
gen, während zusätzliche Ausgaben der Arbeitsmarktpolitik auch aus 
Bundesmitteln finanziert werden können. Auch die Arbcitslosenunter- 
Stützung sollte es den Betroffenen grundsätzlich für eine längere Frist 
- dreiJahre - möglich machen, ihren Lebensstandard in etwa zu hal- 
ten. Das erfordert eine Anhebung der Unterstützungssätze. In der 
Bundesrepublik werden die Beiträge der unselbstständig Beschäftigten 
zur Arbeitslosenversicherung je zur Hälfte von Arbeitgeber- und Ar- 
beitnehmerseite getragen. 

Es sind aber auch andere Modelle denkbar, sinnvoll und in ande- 
ren Ländern realisiert. Da Arbeitslosigkeit eine Folge von Unterneh- 
mensentscheidungen oder Unternehmenskrisen ist, die Arbeitnehme- 
rInnen nicht ZLI verantworten haben. ist es durchaus konsequent, dass 
die Arbeitgeberseite die Beschäftigten hiergegen versichert und die 
Kosten hierfür selbst trägt, ähnlich wie das bei der Unfallversicherung 
der Fall ist. 

Dass diese Überlegungen durchaus von dieser Welt sind, belegt die 
Tatsache, dass die Arbeitslosenversicherung in Schweden und in den 
USA tatsächlich allein von der Arbeitgeberseite finanziert wird. In 
Frankreich, den Niederlanden und Kanada trägt die Arbeitgeberseite 
immerhin den größeren Anteil an den Versicherungskosten. Systema- 
tische Gründe sprechen dafür, ein solches Modell auch für die Bundes- 
republik zu fordern. 

9. Steuerpolitik: Mehr Einnahmen durch eine 
gerechtere Verteilung der Belastungen 

Dem aktuellen, sozial ungerechten und ökonomisch kontraprodukti- 
ven Steuersenkungswettlauf halten wir zwei Grundsätze entgegen: 
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Erstens muss der Umfing des Steueraufkommens so g r d  sein, dass er 
ausreicht, die öffentlichen Ausgaben zu finanzieren. Die großen und 
absehbar zunehmenden infrastrukturellen, ökologischen uiid sozialen 
Entwicklungsprobleme stellen die Politik vor zusätzliche Steuerungs- 
aufgaben, für die zusätzliche Ressourcen erforderlich sind. Die Steuer- 
einnahmen dürfen also nicht sinken, sondern sie werden langfristig 
steigen müssen. 

zweitens muss die Belmtung durch steZgende Steuern gerecht verteilt wer- 
den. Das beste Kriterium für eine solche Gerechtigkeit ist für Perso- 
nen die individuelle Leistungsfähigkeit (entsprechend Einkommen und 
Vermögen) und für Unternehmen der erzielte Gewinn. 

Die von uns vorgeschlagenen Reformen des Steuersystems setzen 
daher vor allem an der Einkommensteuer und der Köqerschajsteuer an. Aus 
Gründen der sozialen Gerechtigkeit sollten überdies die Vermögensteuer 
reaktiviert und die ErbschaJt.rteuer mit dem Ziel eines höheren Aufkom- 
mens reformiert werden (Änderung der ßewertungsvorschriften, Sen- 
kung der Freibeträge, Senkung der Schwelle, ab der der Höchststeu- 
ersatz greift). Eine Vermögensteuer von 1 vH auf alle den Freibetrag 
von 500.000 überschreitenden Haushaltsvermögen würde zu einem 
Aufkommen von rund 14 Mrd. ‘E führen. Als Steuern mit vorwiegender 
Lenkuiigsabsicht sollten die Ökosteuer und einige Vubrauchssteuern (Tabak, 
Alkohol) beibehalten und evtl. schrittweise erhöht und die Anfang der 
1990er Jahre abgeschaffte Börseriumsatzsteuer wieder eingeführt 
werden. Eine Erhöhung der allgemeinen Mehnciertsteuer lehnen wir ab, 
weil sie die unteren Einkommensschichten überproportional belastet. 

Bei der Eikkommensteuer sollte das Prinzip der persönlichen Leistungfä- 
hz$eit wieder voll zum Zuge kommen, das bisher wegen des Vollzugs- 
defizits bei den Zinseinkünften uiid der Befreiung von Spekulationsge- 
winnen nie verwirklicht und durch die jüngsten Reformen bei der 
Besteuerung von Dividendeneinkünften ausdrücklich außer Kraft 
gesetzt worden ist. Die persönliche Leistungsfahigkeit ergibt sich, wenn 
alle Einkunftsarten - unabhängig von den technisch-administrativen 
Formen ihrer Erhebung - zu einem persönlichen Gesamteinkommen 
addiert werden (synthetisches Verfahren). Hierauf wird dann (nach 
Abzug eventueller Freibeträge) der Steuertarif angewendet. Die Durch- 

setzung dieses Prinzips wird erleichtert. wenn die deutschen Finanzbe- 
hörden entsprechend der Absprache in der EU zum I .  1.2005 Kontroll- 
mitteilungen von den Finanzämtern der meisten anderen Länder über 
die dortigen Kapitaleinkünfte deutscher BürgerInnen erhalten. Sie 
erfordert aber zusätzlich, dass die Bundesregierung das Halbeinkünf- 
teverfahren bei Dividenden fallen lässt, Spekulationsgewinne unbefri- 
stet der Steuerpflicht unterwirft und auch für in Deutschland erzielte 
Spekulationsgewinne und Zinseinkommen Kontrollmitteilungen der 
Banken an die Finanzämter vorschreibt. 

Für die Höhe und den Verlauf des Einkommensteuertarifes schla- 
gen wir vor: 
3 Der Grundfreibetrag beträgt 8.000 bzw. 16.000 ‘E für einen Ledi- 

gen bzw. ein in Ehe oder einem ehebl ichen Verhältnis lebendes Paar. 
3 Von 8.000/16.000 ‘E bis zu einem Einkommen von 60.000/ 

120.000 gilt ein von 15 vH bis 48,5 vH linear steigender Steu- 
ersatz. 

3 Ab einem Einkommen von 60.000/120.000 ‘E gilt ein proportiona- 

Die Fordcrung nach Abbau steuerlicher Subventionen halten wir 
wegen der damit verbundenen Verbreiterung der Steuerbemessurigs- 
grundlage und größeren Transparenz grundsätzlich für berechtigt. Die 
aktuell kursierenden Vorschläge zum wadikalen Subventionsabbau. 
sind allerdings aus zwei Gründen nicht akzeptabel: Zum einen sind sie 
nur da besonders radikal, wo es um die Subventionen für Arbeitneh- 
merhnen und Personen mit kleinem und mittlerem Einkommen geht, 
während die Vorschläge für die höheren und höchsten Einkommens- 
gruppen sehr viel moderater ausfallen. Hier ist eine stärkere Heranzie- 
hung dieser bislang verschonten Gruppen erforderlich. Zum anderen 
halten wir auch eine allgemeine Subventionsfeindlichkeit nicht für 
gerechtfertigt, da staatliche Unterstützungen zur Ergänzung und Kor- 
rektur privater Tätigkeit vielfach sinnvoll und geboten sind. Es wäre 
allerdings im Sinne größerer Transparenz empfehlenswert, derartige 
staatliche Unterstützungen nicht als steuerliche Subventionen (die im 
übrigen ja  nur die mit ihrem Einkommen über dem Grundfreibetrag 
liegenden Personen in Anspruch nehmen könnten), sondern als öf- 

ler Steuersatz von 48,5 vH. 
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fentliche Barzuwendungen zu gewähren. Das würde auch der allseits 
geforderten Vereinfachung des Steuersystems dienen. 

Die Reform der Körperschaftsteuer sollte vor allem in drei Kich- 
tungen betrieben werden. Erstens ist es notwenig, die internationale 
Steuerkoiikurrenz weitgehend abzuschaffen. Zu diesem Zweck sollte 
das Welteinkommensprinzip auch bei der Unternehmensteuer strikt 
beachtet und durchgesetzt werden: Unternehmensgcwinne sind insge- 
samt, d.h. unabhängig vom Land ihres bilanziellen Ausweises (das oft 
nicht das Land ihrer Entstehung ist). dort zu versteuern, wo das Un- 
ternehmen seinen Hauptsitz hat. Dabei können im Ausland bereits 
aufgrund dortiger Gesetze gezahlte Steuern von der Gecamtsteiier- 
schuld abgezogen werden. Wo die Verwirklichung dieses einfachen und 
gerechten Prinzips durch Doppelbesteuerungsabkommen be- oder ver- 
hindert wird, sollten diese gekündigt werden. 

zzueitem sollten die Möglichkeiten des Verlustausgleichs drastisch - 
hinsichtlich des Umfangs. der zeitlichen Rück- und Vorverlagerung von 
Gewinnen und der Verteilung auf Konzernunteriiehmen - cinge- 
schränkt werden. Unternehmen sollten gehalten sein, mindestens 
80 vH ihres in einem Jahr tatsächlich erzielten Gewinnes auch zu 
versteuern. für den Rest sollte ein Verlustausgleich nur für ein Jahr 
möglich sein. 

Drittem wäre es hinsichtlich der Höhe der Körperschaftsteuer grund- 
sätzlich richtig, sie in der Nähe des Höchststeuersatzes (einschließlich 
der Gewerbesteuer) bei der Einkommensteuer festzusetzen. Dies ist 
schon deshalb geboten, um Kapitalgesellschaften nicht gegenüber 
Personengesellschaften zu bevorzugen. Verglichen mit dem gegenwär- 
tigen Zustand bedeutet dies eine Anhebung auf 45 vH (ab 2005) auf 
einbehaltene Gewinne. Dieser Satz liegt allerdings sehr weit über den 
gegenwärtigen Steuersätzen in der EU (durchschnittlich 3 1 vH, im 
Unterschied zu den Spitzensätzen bei der Einkommensteuer). Dieser 
niedrige europäische Durchschnittssatz ist das Ergebnis einer massiven 
Steuerkonkurrenz, die zu einem erheblichen Teil für das Desaster in 
den öffentlichen Kassen in vielen Mitgliedsländerii verantwortlich ist. 
Die Bundesregierung sollte daher in der EU darauf hinwirken, diese 
Konkurrenz durch eine weitgehende Harinonisierung der Bemessungs- 

grundlage und des Steuersatzes zu beenden und letzteren deutlich, 
mittelfristig mindestens auf 45 vH, anzuheben. 

10. Beschüftigungspolitik: Mehr und bessere 
Arbeitsplätze 

Im Zentrum alternativer Wirtschaftspolitik steht die Beschäftigungspo- 
litik. denn die Massenarbeitslosigkeit ist das soziale Hauptübel in der 
Bundesrcpublik. Sie stürzt die Arbeitslosen in tiefe Krisen. untergräbt 
die Öffentlichen Finanzen, schwächt die Wirtschaft, zerreißt den sozia- 
len Zusammenhalt und gefährdet die Stabilität der demokratischen 
Gesellschaft. 

Demokratische Beschäftipngspolitik soll die Masseiiarbeitslosigkeit 
schnell und erheblich vermindern und mittelfristig zu Vollbeschäftigung 
führen, bei der alle, die arbeiten können und wollen, einen ihren Qua- 
lifikationeii entsprechenden Arbeitsplatz erhalten. der ihnen ein selbst- 
bestimmtes Leben ermöglicht. Lange Erfahrungen belegen, dass dies 
durch Lohnsenkungen und eine weitere Verschlechterung von Arbeits- 
bedingungen nicht zu erreichen ist, und dies ist auch theoretisch völlig 
einsichtig: Lohndrückerei untergäbt die wichtigste Säule der gesamt- 
wirtschaftlichen Nachfrage, den privaten Verbrauch. Das führt nicht 
zu mehr Einstellungen, sondern zum weiteren Persoiialabbau bei den 
Unternehmen und damit zum weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit. Es 
müssen also andere Wege gegangen werden. Dabei kommt zum einen 
den Gewerkschaften eine wesentliche gesamtwirtschaftliche Rolle zu. 
denn ihre Fähigkeit zur Durchsetzung von Einkommensforderungen 
und Arbeitszeitverkürzungen in Tarifauseinandersetzungen schafft die 
Grundlage für den privaten Konsum der Beschäftigten und für zusätz- 
liche Einstellungen auf Unternehmerseite. Zum anderen aber ist die 
Politik gefordert, Anstöße für mehr Beschäftigung zu geben, die der 
Mechanismus der Märkte nicht hervorbringt. Hierfür empfehlen wir 
seit langem vier - gleichzeitig begehbare - Wege: ein kräftiges öffent- 
liches Investitionsprogramm, den Ausbau statt des weiteren Abbaus der 
öffentlichen Beschäftigung, die Verstärkung statt der Austrocknung der 
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Bildungsprogramm einschließlich Hochschulen 
Kultursonderprogramm 
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12,5 Mrd. € 
2.5 Mrd. E 

Arbeitsmarktpolitik und die politische Unterstützung der Verkürzung 
statt der Verlängerung von Arbeitszeiten. 
3 Wir schlagen ein oyentliches Inuestitionsprogramm in Höhe voiijährlich 75 

Mrd. EJÜr den Zeitraum von 1 OJahren vor. Es sollte grob in ein öffentli- 
ches Sonderprogramm für den Aufbau Ost (20 Mrd. E), ein Pro- 
gramm zur Verbesserung der Bildungsinfrastruktur (15 Mrd. €) und 
ein ökologisches Sanierungs- und Modernisierungsprogramm (40 
Mrd. €) unterteilt werden. Ein solches Programm schafft Arbeitsplät- 
ze und trägt gleichzeitig zur Sanierung und ökologischen Modernisie- 

~ive.rtitionsprograrnni~ur mehr BeschäJtigung 

Sonderprogramm A ufbau Ost 

Erneuerung der Öffentlichen Iiifras truktur 
der Länder und Kommunen in Ostdeutschland 
Zielgerichtete Investitionsförderung 
für ostdeutsche Unternehmen 
Stadtentwicklungsförderung (einschliefllich 
Rückbau) iii Ostdeutschland 

15.0 Mrd. E 

2.5 Mrd. € 

2,5 Mrd. € 

Bildungs- und Kulturprogramm 

Eisenbahninfrastruktur 
OPNV 
Regionale Bahnverkehre 
Modcrnisierung Wasserver- und -entsorgung 
Energieeinsparung Gebäude 
Kraftwerke/Energieforschung 
Regionalhilfen/private Wirtschaft/Produktdesign 

10,O Mrd. € 
7,5 Mrd. € 
5,O Mrd. € 
5,O Mrd. € 

10,O Mrd. € 
1,25 Mrd. € 
1,25 Mrd. € 

Insgesamt 1 75,O Mrd. E 

rung der zunehmend veralteten und teilweise maroden Infrastruktur 
in Deutschland bei. Die öffeiitlichen Investitionen in Deutschland sind 
in den vergangenen zehn Jahren besonders vernachlässigt worden. 
Sie sind von 2.8 vH in 1992 auf 1,6 vH des BIP in 2002 gefallen und 
lagen damit an vorletzter Stelle in der EU. Hierdurch ist die Funk- 
tionsfähigkeit der Infrastruktur - z.B. der Wasserversorgung, des 
öffentlichen Verkehrsnetzes, von Schulbauten und Krankenhäuseni 
- in vielen Kommunen bereits spürbar beeinträchtigt. Ihnen sollten 
die Mittel daher in hohem Mafle zufließen. 

3 Ofeelitliche Beschaj&gmg: Das Personal der öffentlichen Verwaltung in 
Deutschland ist zwischen 1991 und 2001 um 1,l  Millionen Perso- 
nen, d.h. um mehr als ein Viertel (28,4 vH), abgebaut worden. Dies 
hat auf der einen Seite unmittelbar zum Anstieg der Arbeitslosigkeit 
beigetragen und auf der anderen Seite den Umfang und die Qua- 
lität Öffentlicher Dienstleistungen spürbar vermindert und ver- 
schlechtert. Mittlerweile gibt es in zentralen Breichen der öffentli- 
chen Daseinsvorsorge - Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern 
- akuten Personalmangel. Das Ergebnis ist in der PISA-Studie ein- 
drucksvoll demonstriert worden. Diese personelle Austrocknung 
muss unverzüglich gestoppt und dadurch umgedreht werden, dass 
die Zahl der regulären Stellen für die öffentliche Bildung, die Gesund- 
heitspolitik (einschließlich des Krankenhaus- und Pflegepersonals) 
und die Kultur wieder entsprechend dem Bedarf aufgestockt wird. 
Uberdies sollte die gemeinwohlorientierter Beschäftigung außerhalb 
des öffentlichen Dienstes. z.B. in Vereinen, Genossenschaften und 
Stiftungen stärker gefördert werden. Zur Ausdehnung öffentlicher 
Beschäftigung in diesen Bereichen ist ein Betrag von jährlich 30 
Mrd. € erforderlich, durch den mindestens 1 Million zusätzlicher 
Arbeitsplätze geschaffen und zu tariflichen Bedingungen bezahlt 
werden können. 

3 Arbeitsmarktpolitik: Die Abschaffung der Strukturanpassungs- und die 
rigorose Kürzung von Arbeitsbeschaffungsmafinahmen haben 
unmittelbar einschneidende Konsequenzen für die Beschäftigung 
und für die Arbeitslosen. Auch wenn ABM nicht immer den ge- 
wünschten Erfolg hatten. Personen aus derartigen Maßnahmen 
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schnell in den ersten Arbeitsmarkt einzugliedern, haben sie diesen 
Personenkreis doch aufgefangen, zumindest vorübergehend stabi- 
lisiert und damit aufjeden Fall ihre zukünftigen Arbeitsmarkt- und 
Berufschancen verbessert. Die weitgehende Abschaffung dieser 
Auffangmöglichkeiten wird mehrere zehntausend Betroffene auf die 
abschüssige Bahn des Qualifikationsverlustes, der sozialen Isolierung 
und individuellen Destabilisierung stoßen. Dies ist gesellschaftlich 
unverantwortlich uiid muss daher verhindert werden. Die Wieder- 
herstellung, Beibehaltung und in besonderen Problemregionen (vor 
allem in Ostdeutschland) die Aufstockung einer geziehen und qua- 
lifizierten Arbeitsmarktpolitik ist daher bcschäftigungc- und gesell- 
schaftspolitisch geboten. Sie kann überdies dazu beitragen, zusätz- 
liche öffentliche Güter bereitzustellen. Wir schlagen vor, hierfür 
weitere 20 Mrd. E pro Jahr bereit zu stellen. 

3 Der Druck der privaten und öffentlichen Arbeitgeber zur - überdies 
noch unbezahlten - Verlängerung der individuellen Arbeitszeiten der 
Beschäftigten ist sozial und beschäftigungspolitisch kontraproduk- 
tiv: Die Erhöhung des Arbeitsvolumens ohne gleichzeitige Erhö- 
hung der Lohnsumme wird zum Uberangebot an den Märkten 
führen, auf das die Unternehmen mit Entlassungen reagieren. 
Verlängerungen der Arbeitszeit führen also zu abnehmender Be- 
schäftigung und zunehmender Arbeitslosigkeit - ganz abgesehen 
von den zusätzlichen Belastungen für die Arbeitenden und ihre 
Familien. Der umgekehrte Weg ist geboten: Die VErkÜrzung der indi- 
viduellen Arbeitszeiten stellten die Unternehmen vor die Notwendig- 
keit, mehr Arbeitskräfte einzustellen, soweit die Arbeitszeitverkür- 
zung nicht mit sinkender Konsumnachfragc einhergeht. Dies kann 
dadurch verhindert werden, dass Arbcitszeitverkürzungen mög- 
lichst ohne Lohnverlust vereinbart werden. Die daraus resultieren- 
den höheren Stundenlöhne können auf Unternehmensebene durch 
die steigende Produktivität der Beschäftigten kompensiert werden. 
Wenn es durch kräftige Arbeitszeitverkürzungen zu Neueinstellun- 
geii kommt, kurbelt dies die gesamtwirtschaftlicfie Nachfrage aii 
und gibt den Unternehmen zusätzliche Absatzperspektiven. Wo die 
Steigerung der Stundenlöhne durch Arbeitszeitverkürzungen ohne 

Lohnkürzungen bei kleinen uiid mittleren Betrieben zu massiven 
Problemen führt, kann und sollte die Politik mit zeitlich begrenzten 
Lohnkostensubventiorien stützend eingreifen. Wir schlagen vor, 
hierfür 4 Mrd. f: bereit zu stellen. 

Ein solches beschäftigungspolitisches Gesamtprogramm kostet viel 
Geld. Für die vier Teilprogramine ergibt sich eine Gesamtsumme öf- 
fentlicher Ausgaben von 129 Mrd. € pro Jahr, und dies für einen 
Zeitraum von 10 Jahren. Bezogen auf dic Gesamtausgaben aller öf- 
fentlichen Haushalte (970 Mrd. 42 in 2002) würde die Bereitstellung 
dieser Mittel zu einem Ausgabenanstieg von 13 vH führen. Es wäre 
jedoch völlig verfehlt. das skizzierte Programm angesichts dieser Grö- 
ßenordnung als unfinaiizierbar und daher unrealisicrbar fallen zu las- 
sen. Drei Argumente sprechen dafür, dass ein solches Programm fman- 
ziert werden sollte und finanziert werden kann: 

Ersteizs führt der Erfolg umfassender Beschäftigungspolitik mittelfri- 
stig zu Selb.r~?iuiizierungse~ekteiz. Aufgrund der höheren Beschäftigung 
und des stärkeren Wachstums fließen den öffentlichen Haushalten - 
mit zeitlicher Verzögerung - zusätzliche Mittel in Form von Steuern und 
Sozialabgaben zu. Dass die Höhe dieser Selbstfinanzierung beträchtlich 
ist, ergbt sich schon aus den offiziellen Angaben, die die Bundesagen- 
tur für Arbeit über die fiskalischen Kosten der Arbeitslosigkeit macht. 
Sie liegen für 4.1 Millionen registrierte Arbeitslose bei 75 Mrd. €. Wenn 
es gelänge. durch eine massive Beschäftigungspolitik in dem oben 
skizzierten Sinne diesen Menschen einen Arbeitsplatz zu verschaffen 
und die fiskalischen Kosten der Arbeitslosigkeit daher entfielen. wür- 
de die Entlastung der öffentlichen Haushalte bereits mehr als die Hälfte 
der Programmkosten ausmachen. 

zweitens würden mehr Efizienz und Gerechtigkeit i?i der Steuerpolitik schon 
mittelfristig zu zusätzlichen Einnahmen führen, die für Beschäftigungs- 
Politik verwendet werden können. Zur Finanzierung des vorgeschla- 
genen beschäftigungspolitische~i Programms in Höhe von 129 Mrd. € 
jährlich wäre eine Kombination von Reformen bestehender Steuern 
(Erbschaftsteuer: +4 Mrd. €, Ehegattensplitting: +22 Mrd. E), der 
Einführung neuer Steuern (Vermögensteuer: +14 Mrd. E, Börsenum- 
satzsteuer: +9 Mrd. E, Spekulationsteuer: t-17 Mrd. f:, Wertschöp- 
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fungsteuer: +13 Mrd. E)  sowie einer effizientcren Bekämpfung der 
Wirtschaftskriminalität (+50 Mrd. €) ausreichend. 

Drittem ist es auch sinnvoll und machbar, zur Umsetzung dcs Teils 
des Programms, der kurzfristig nicht durch zusätzliche Steuern finan- 
zierbar ist - und bei konjunktursensiblen Steuern wegen der möglichen 
negativen Rückwirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung auch 
nicht finanziert werden sollte - die offentliche Neuverschuldurig kurzfristig 
auszuweiten. Dies würde angesichts der aktuellen weltwirtschaftlichen 
Überliquidität weder zu Verdrängungs- noch zu Zinseffekten an den 
Kapitalmärkten führen. Den zusätzlichen Zinsbelastungen der öffcnt- 
lichen Haushalte, die eine derartige Neuverschuldung mit sich bringt, 
stehen die zusätzlichen Einnahmen gegenüber, die den öffentlichen 
Haushalten durch erfolgrcichc Beschäftigungspolitik zufließen. Auch 
der absehbare erneute Verstoß gegen den europäischen Stabilitäts- und 
Wachstumspakt sollte cinc intensive Beschäftigungspolitik nicht verhin- 
dern können. Er sollte vielmehr Anlass sein, die engen Bestimmungen 
dieses Vertrages zu beseitigen und durch Kegeln für ein koordiniertes 
europäisches Vorgehen zu ersetzen, die nachhaltige Entwicklung, Voll- 
beschäftigung und sozialen Ausgleich zur Zielgröße der Wirtschaftspo- 
litik machen und die öffentlichen Finanzen hieran ausrichten. 
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Die Kurzfassuiig des MEMOKANDUM 2004 wurde bis zuni 26.3.2004 von fol- 
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Dr. Claudia Stellmach. Botin 
Klaus Stenzel. Hameln 
Prof. Dr. Pcter Stier. Berliii 
Hartmut Stinton. Bremen 
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Klaus-Dieter Wilhcns. Salzgitter 
Klaus Willkomm-Wienier, Frankfurt 
Burkhard Winsemann. Bremen 
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11. Langfassung des Memorandum 
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1. Solidarität im Sozialstaat -Alternativen 
zur selbstgemachten Krise 

1.1 Sozialstaat in der Krise? 

1.1.1 Regierungspolitik: Bewältigungder 
Finanzierungskrise durch Sozialabbau 

Deutschland befindet sich in einer andauernden wirtschaftlichen, so- 
zialen und politischen Krise: Die Wirtschaft stagniert seit nunmehr 
drei Jahren, und auch für 2004 ist keine grundlegende Änderung iii 
Sicht. Die Zahl der Beschäftigten geht weiter zurück, und parallel dazu 
erreicht die Arbeitslosigkeit Höchstwerte. Die Finanzen in den öffent- 
lichen und Sozialversicherungshaushalten sind durch ein immer wei- 
teres Auseinanderklaffen von Einnahmen und Ausgaben gekcnnzeich- 
net, mit der Folge wachsender Defizite. Spätestens mit der Vorlage der 
»Agenda 2010« ist sichtbar geworden, dass die Bundesregierung - 
unterstützt durch den neoliberalen Mainstream in der wirtschaftswis- 
senschaftlichen Politikberatung, wie er in den Vorschlägen sowohl der 
Rürup- und besonders der Herzog-Kommission zum Ausdruck 
kommt - diese Krise durch einen massiven Abbau und zugleich durch 
einen auf Privatisierung zielenden Umbau des Sozialstaates lösen will. 
Der Bundeskanzler stimmte die Bevölkerung auf die .größten Sozial- 
reformen der Sozialgeschichte. ein. In nahezu sämtlichen Bereichen 
des sozialstaatlichen Regelungs- und Leistungssystems wurden von der 
rot-grünen Bundesregierung Änderungen und Einschnitte vorbereitet. 
die zum Teil bereits Anfang des Jahres 2004 in Kraft getreten sind: 
.Gesundheits- und Krankenversicherungsreform«; .Reform der Ar- 
beitsverwaltung und der Arbeitsmarktpolitik. ; .Zusammenführung 
von Arbeitslosen- und Sozialhilfe. ; »Reform der Rentenversicherung. : 
.Veränderungen im Arbeitsrecht, insbesondere beim Küiidigungs- 
Schutz«; .Einschränkungen der Tarifautonomie. - so lauten die zentra- 
len Stichworte, die beginnend mit den Empfehlungen der Hartz-Kom- 

mission und der Verkündung der »Agenda 2010. entwickelt worden 
sind und seitdem in immer schnellerem Tempo weiter getrieben wer- 
den. Da die Mehrzahl der entsprechenden Gesetze im Bundesrat zu- 
stimmungspflichtig ist und der Bundesrat eine CDU/CSU-Mehrheit 
aufweist, kommt es faktisch zu einer Art großen Koalition des Ab- und 
Umbaus des Sozialstaates. Eine politisch-parlamentarische Opposition 
gegen den eingeschlagenen Kurs gibt es nicht. CDU/CSU und die 
FDP wie auch die Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände begrüßen 
den Kurs einhellig. Gleichwohl werden die bereits umgesetzten und die 
beabsichtigten Einschnitte aber als noch nicht weitgehend genug be- 
zeichnet. 

Angesichts dieses Eifers, den Sozialstaat als die Ursache des Pro- 
blems zu diffamieren, wird darüber hinweggesehen, dass dieser iii 
Deutschland Verfassungsrang genießt: Mit der Festlegung im Grund- 
gesetz Artikel 20 - .Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokra- 
tischer und sozialer Bundesstaat« - wird die soziale Gerechtigkeit zu 
einem leitenden und unwiderruflichen Prinzip aller staatlichen Maßnah- 
men erhoben. 

Aus dem Sozialstaatsprinzip ergibt sich in Verbindung mit dem 
Grundrecht der Würde des Menschen ein verfassungsrechtlich garan- 
tierter Anspruch gegenüber dem Staat, im Falle der - verschuldeten 
oder unverschuldeten - Bedürftigkeit dafür zu sorgen, dass ein Existenz- 
minimum gesichert ist (Fürsorgeanspruch). Der Staat ist auch verpflich- 
tet, im Bereich der Daseinsvorsorge (Gesundheitsvorsorge, Schulwe- 
sen, öffentliche Infrastruktur etc.) Leistungen zu Gunsten des Einzel- 
nen zu erbringen. Weiter ergibt sich aus dem Sozialstaatsprinzip das 
Gebot einer ausgleichend wirkenden Steuerpolitik. Der Sozialstaat hat 
dafür zu sorgen, dass ökonomische Wertschöpfung in gesellschaftliche 
Wohlfahrt transformiert wird. Ohne Systeme sozialer Sicherheit und 
sozialstaatlicher Einkommensumverteilung können Chancengleichheit, 
Solidarität und sozialer Zusammenhalt in einer marktgesteuerten 
Gesellschaft nicht gewährleistet werden. 

Der Sozialstaat hat damit einen eigenständigen politischen Wert. Er 
organisiert individuelle Sicherheit, soziale Chancengleichheit und ma- 
teriellen Einkommensausgleich. Damit stellt er eine unverzichtbare 
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Stütze der Identifkation der Menschen mit dem politischen System der 
Demokratie dar. Gerade die deutsche Geschichte lehrt, dass Massen- 
arbeitslosigkeit, soziale Armut und gesellschaftliche Ausgrenzung immer 
wieder Demokratiefeindlichkeit gefördert und die Fundamente einer 
humanen Gesellschaft in Frage gestellt haben. 

Dessen ungeachtet hat unter dem Druck steigender Arbeitslosigkeit 
und wachsender Finanzierungsdefizite in den öffentlichen Haushalten 
eine politische Strategie die Oberhand gewonnen, die die Wirtschafts- 
und Arbeitsmarktkrise durch massive Einschnitte in den Sozialstaat 
lösen will. Insgesamt hat sich cine Stimmung breit gemacht, die den 
Sozialstaat mit seinen Prinzipien und Leistungen als nicht länger trag- 
und finanzierbar erachtet und deshalb tiefe Einschnitte für erforderlich 
hält. Nach der Devise ,de radikaler, desto besser« überschlagen sich die 
Forderungen und Vorschläge. Je umfassender die Forderungen und je 
provokanter die Tabubrüche, um so größer die Wahrscheinlichkeit, als 
»reformorientiert« eingestuft zu werden. Dass dabei sozialstaatliche 
Prinzipien, die in Deutschland über lange Jahre im gesellschaftlichen 
Konsens vertreten worden sind, leichtfertig über Bord geworfen wer- 
den, scheint nicht mehr zu stören. Neoliberale Positionen, das System 
der sozialen Sicherung durchgängig zu privatisieren, denen bislang eine 
Außenseiterrolle zukam, sind mittlerweile bis ins Zentrum der Politik 
vorgedrungen. 

Die einzelnen Maßnahmen, die wegen ihrer Fülle und Komplexität 
an dieser Steile nicht im Detail vorgestellt werden können, konzentrie- 
ren sich auf unterschiedliche Ansatzpunkte: 
3 Durch die Kürzung steuerfinanzierter Sozialleistungen sowie durch 

Begrenzung der steuerfmanzierten Zuschüsse an die Renten- und Ar- 
beitslosenversicherung soll der hoch defzitäre Haushalt des Bundes 
auf der Ausgabenseite entlastet werden. Eine vergleichbare Entwick- 
lung zeigt sich auf der Ebene der Bundesländer und der Kommunen. 

3 Das Leistungsniveau der Sozialversicherung (Leistungseinschrän- 
kung bei der Arbeitslosenversicherung, Absenkung des Rentenni- 
veaus, erwcitcrc Zuzahlungen, Leistungsausgrenzungen und Priva- 
tisierungen in der Krankenversicherung) wird abgesenkt, um die Bei- 
tragssätze zu senken bzw. Beitragssatzsteigerungen zu vermeiden. Zu- 
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gleich wird dadurch der Weg hin zu einer privaten Absicherung und 
Vorsorge bereitet. 

3 Die Beitragssatzsenkung zielt insbesondere auf die Arbeitgeberbei- 
träge. um die so genannten Lohnnebenkosten zu reduzieren: durch 
die Neuregelung der Finanzierung des Krankengeldes (alleinige Bei- 
tragsfmanzierung durch die Versicherten) und die Privatisierung des 
Zahnersatzes wird die paritätische Finanzierung in der Krankenver- 
sicherung endgültig aufgehoben. 

3 Durch die Kombination sozial- und arbeitsrechtlicher Maßnahmen 
werden schließlich die Weichen für eine weitere Ausweitung eines 
Niedriglohnsektors in Deutschland gestellt: Die Absenkung der So- 
zialleistungen bei Arbeitslosigkeit zielt darauf, Arbeitslose zu zwin- 
gen. aus materiellem Druck heraus auch niedrig entiohnte und 
prekäre Arbeitsplätze zu besetzen (Verkürzung der Bezugsdauer des 
Arbeitslosengeldes, Zusamrnenführung von Arbeitslosen- und So- 
zialhilfe auf dem Niveau und unter den Bedingungen der Sozialhil- 
fe) ; flankiert wird dieser Weg durch die erneute Verschärfung der 
Zumutbarkeitsanforderungen und durch die geplante Eiiischrän- 
kung der Grundsätze von Tarifvorrang und Günstigkeitsprinzip, um 
auf der Basis betrieblicher Vereinbarungen den Weg zu untertarif- 
lich entlohnter Arbeit zu ebnen. 

Dieses - selbst für Experten und erst recht für die Betroffenen - kaum 
noch überschaubare Maßnahmenpaket, das in immer kürzerer Frist 
ausgeweitet wird (siehe hierzu die Beschlüsse zur Rentenversiche- 
rung), führt zu massiven und kumulativen Einbußen und Belastungen 
gerade jener Personen und Haushalte, die von sozialen und gesund- 
heitlichen Problemen besonders belastet sind und zugleich nur über 
ein geringes Einkommen verfügen. Betroffen sind insbesondere 
3 (Langzeit-) Arbeitslose, deren Einkommen sich durch die verkürz- 

te Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes sowie durch die faktische Ab- 
schaffung der Arbeitslosenhilfe in den meisten Fällen drastisch re- 
duziert. Durch weitgehende Anlehnung an die Bedürftigkeitskrite- 
rien der Sozialhilfe müssen zudem Vermögensbestände aufgelöst 
werden. Zugleich verschlechtern sich die Rentenanwartschaften mit 
der Gefahr von späterer Altersarmut. 
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3 (chronisch) Kranke, die durch Zuzahlungen, Leistungsausgrenzun- 
gen und private Vorsorgeverpflichtungen belastet werden. 

3 ältere Menschen, die in Folge der Beschlüsse zur Kentenreform im 
Jahr 2004 eine nominelle Kürzung ihrer Renten erleiden (Ausset- 
zung der Rentenanpassung um ein Jahr, voller Beitragssatz zur Pfle- 
geversicherung) und auch in den nachfolgenden Jahren günstigsten- 
falls mit Nullrunden rechnen können. 

Durch die Anbindung der jährlichen Anpassung der Bedarfssätze von 
Sozialhilfe, Arbeitslosengeld I1 und Altersgrundsicherung an die Ren- 
tenentwicklung (aktueller Rentenwert) wird auch das Existenzmini- 
mum in der Gesellschaft gedeckelt und real reduziert. 

Die Bundesregierung und die sie tragenden Parteien streiten mitt- 
lerweile schon gar nicht mehr ab, dass die Einschnitte mit sozialen 
Härten, Belastungen und Zumutungen gerade für die sozial Schwäche- 
ren verbunden sind. Gleichwohl wird der Maßnahmenkatalog als un- 
umgänglich und alternativlos dargestellt, da nur so den Problemen von 
Wachstumsschwäche, Finanzierungsproblemen in den öffentlichen 
und Sozialversicherungshaushalten und der anschwellenden Arbeitslo- 
sigkeit begegnet werden könne. Wir bestreiten jedoch, dass diese 
Politik alternativlos ist. Das Beschwören des »einzig richtigen Weges(( 
soll nur verdecken, dass mit den Maßnahmen nicht nur der Sozialab- 
bau der vergangenen Jahre verschärft fortgesetzt wird, sondern dass 
es um die Durchsetzung eines gesellschaftlichen Umbruchs geht, bei 
dem der Anspruch auf eine sozialstaatliche Gestaltung der Marktöko- 
nomie aufgegeben und die Privatisierung sozialer Risiken vorbereitet 
wird. Und entgegen der regierungsamtlichen, medial gestützten Argu- 
mentation sind die eingeleiteten Maßnahmen keinesfalls geeignet, die 
Probleme von wirtschaftlicher Stagnation, steigender Arbeitslosigkeit 
und Finanzierungsdefiziten zu lösen - im Gegenteil. Allein die negati- 
ven Rückwirkungen der Maßnahmen auf die Entwicklung der priva- 
ten Nachfrage führen zu einer Vergrößerung des Ungleichgewichts auf 
dem Arbeitsmarkt. Wer in der Situation einer rückläufigen Binnen- 
nachfrage die Sozialleistungen absenkt, schmälert gerade die für die 
Entwicklung der Konjunktur so wichtige Kaufkraft der Haushalte im 
unteren und mittleren Einkommensbereich. 

Es ist höchste Zeit, dieser abwärts gerichteten Politik Alternativen 
entgegenzusetzen. Wenn an dem eingeschlagenen Wirtschafts- und 
sozialpolitischen Kurs festgehalten wird und sogar noch eine Auswei- 
tung und Verschärfung droht, werden sich die ökonomischen, fiskali- 
schen und sozialen Probleme vertiefen und verhärten. 

Hinter der Strategie, die Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrise durch 
Sozialleistungskürzungen zu bekämpfen. steht eine verfehlte Krisendia- 
gnose, die den Sozialstaat als Problemverursacher versteht: Nach 
Auffassung der Regierung sowie der diversen Beratungsgremien (Sach- 
verständigenrat, Rürup- und Herzog-Kommission) ist die Sozialpolitik, 
bezogen auf die Konstruktionsprinzipien, Leistungsniveaus und Finan- 
zierungsregelungen des Systems der sozialen Sicherung, eine eigenstän- 
dige Ursache für die Entstehung und Verfestigung von Arbeitslosigkeit, 
für unzureichendes Wirtschaftswachstum und für die Krise der öffent- 
lichen Haushalte. In dieser Logik lassen sich mehrere Argumentations- 
muster unterscheiden: 
3 Im neoliberalen Weltbild unterscheiden sich Arbeitsmärkte nicht 

von Märkten für Obst und Gemüse. In ebenso offener wie offen- 
siver Weise vertritt diese These aktuell der Präsident des Münche- 
ner ifo-Instituts Hans-Werner Sinn: »Der Markt für die Ware Ar- 
beitskraft unterscheidet sich (...) nicht vom Markt für Äpfel. Das 
mag man beklagen, aber so ist es. Wird der Marktpreis für Äpfel 
nicht reguliert, dann findet der Markt ein Preisniveau, bei dem die 
Käufer so viele Äpfel kaufen können, wie sie wollen, und die Bau- 
ern alle Äpfel loswerden, die sie produzieren. (Sinn 2003: 119; vgl. 
auch Kap. 3.1 in diesem MEMORANDUM). Aus dieser Sicht 
verhindert der Sozialstaat ein genügend starkes Fallen der Löhne, 
da Arbeitslose nicht gezwungen sind, gegebenenfalls auch zu Hun- 
gerlöhnen zu arbeiten, um zu überleben. 

3 Der Sozialstaat mit seinem ausgeweiteten Leistungsniveau und -spek- 
trum gilt vor dem Hintergrund der aktuellen sozialökonomischen 
Rahmenbedingungen als nicht länger fmanzierbar. Zur Wiederherstel- 
lung des Haushaltsgleichgewichtes müssten die .überbordenden. 
konsumtiven Sozialleistungen beschnitten und Raum für Eigenver- 
antwortung und private Vorsorge geschaffen werden. 
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Für Arbeitslosengeld : 
Für Arbeitslosenhilfe: 
Für Sozialhilfe und Wohngeld: 
Mindereinnahmen an Steuern: 
Mindereinnahmen an Sozialbeiträgen: 

GesamSfitRalUch sind das: 
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24,l Mrd. € 
13,3 Mrd. € 
4,2 Mrd. € 

14,3 Mrd. € 
19,2 Mrd. € 

75,l Mrd. € 

3 Zur Erhöhung des Beschäftigungsniveaus sei es unabdingbar, die 
Lohnnebenkosten der Arbeitgeber zu senken, um dadurch neue Ar- 
beitsplätze zu schaffen. Beitragssatzerhöhungen in einem System. 
das die Finanzierung der Sozialversicherung einseitig an den Faktor 
Arbeit binde, seien hingegen infolge ihrer Arbeit verteuernden und 
damit vernichtenden Wirkungen .Gift. für die Konjunktur. 

3 Die Folgewirkungen der demografischen Entwicklung müssten 
endlich berücksichtigt werden: Vor dem Hintergrund einer altern- 
den Gesellschaft und der Verschiebung des Verhältnisses zwischen 
leistungsempfangenden älteren Menschen und Steuer- und beitrags- 
zahlenden Menschen im jüngeren und mittleren Lebensalter gebe 
es keinen anderen Weg, als die Leistungen an die Älteren zu begren- 
zen, um das System noch fmanzierbar zu halten und die Jüngeren 
nicht übermäßig stark zu belasten. 

1.1.2 Probleme und Scheinprobleme: Ursachen 
für die Finanzierungskrise der Sozialsysteme 

Massenarbeitslosigkeit 

Entscheidende Ursache für die anhaltende und sich in den letzten Jah- 
ren verschärfende Auseinanderexitwicklung von Ausgaben und Ein- 
nahmen in den Sozialversicherungssystemen sind die negative Be- 
schäftigungsentwicklung und die Arbeitslosigkeit. Pointiert lässt sich 
feststellen, dass nicht der Sozialstaat zu teuer und unfinanzierbar ge- 
worden ist, sondern dass die Arbeitslosigkeit zu nicht länger tragbaren 
Belastungen für die Gesellschaft insgesamt und für die Betroffenen im 
Einzelnen führt. 

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist entgegen der neoliberalen Be- 
hauptung allerdings nicht Ergebnis zu hoher Anspruchslöhne«, sondern 
Folge einer zu schwachen Binnennachfrage und hieraus resultierender 
mangelnden Nachfrage nach Arbeitskräften. Einstellungen folgen nicht 
dann, wenn die Löhne nur niedrig genug sind, sondern wenn die 
Unternehmer damit rechnen können, dass zusätzlich produzierte Waren 

und Dienstleistungen auch abgesetzt werden können. Seit langem kri- 
tisiert das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DW), dass die 
schwache Binnennachfrage infolge anhaltender Lohnzurückhaltung die 
.Achillesferse der deutschen Konjunktur. ist. Dies bestätigen jüngste 
Untersuchungen zu den Ursachen der prosperierenden wirtschaftli- 
chen Entwicklung der 1990erJahre in Dänemark. Diese ging mit der 
Tatsache einher, dass die Lohnabschlüsse den verteilungsneutralen Spiel- 
raum voll ausgeschöpft haben, während Deutschland deutlich darunter 
geblieben ist (DW-WB 3/2004; vgl. auch Kap. 3.2 in diesem MEMO- 
RANDUM). Während sich so in Dänemark ein nachfragegetriebener 
Aufschwung durchsetzte, fehlen in Deutschland derartige Impulse. 

Wegbrechende Arbeitsplätze und steigende Arbeitslosigkeit führen 
hier in einer Scherenentwicklung zugleich zu sinkenden Einnahmen und 
steigenden Ausgaben. Es kommt zu Mindereinnahmen bei den direk- 
ten Steuern (Lohnsteuer) und den Sozialversicherungsbeiträgen (und 
mittelbar auch bei den Verbrauchssteuern) und zu Mehraufwendungen 
beim Arbeitslosengeld, der Arbeitslosenhilfe, der Sozialhilfe, dem 
Wohngeld sowie im Bereich der kommunalen Sozialpolitik (z.B. bei der 
Jugendhilfe). 

Nach den letzten Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit (IAB-Kurzbericht Nr. 10 
vom 21.7.2003) betrugen die Kosten der Arbeitslosigkeit für Staat und 
Sozialversicherungen in Deutschland im Jahr 2002: 

Anteil Bund, Länder, Gemeinden: 
Anteil Bundesanstalt für Arbeit: 
Anteil Rentenversicherung: 
Anteil Kranken- und Pflegeversicherung: 
Anteil Sozialversicherungen insgesamt: 

31,s Mrd. € 
29,3 Mrd. € 

8,0 Mrd. € 
6,0 Mrd. € 

43,3 Mrd. € 
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Diese Berechnungen beziehen sich nur auf die unmittelbaren Kosten 
der registrierten Arbeitslosigkeit, also ohne stille Reserve, ohne aktive 
Arbeitsmarktpolitik. ohne monetär schwer fassbare Kosten wie De- 
qualifizierung, gesundheitliche Schäden usw. 

Im Jahr 2002 entsprach ein Beitragssatzpunkt in der Gesetzlichen 
Rentenversicherung ca. 8,8 Mrd. €, in der Gesetzlichen Krankenver- 
sicherung ca. 8:1 Mrd. E, in der Arbeitslosenversicherung ca. 7,4 Mrd. 
E. Die Kosten für die Sozialversicherungen entsprachen also 0,9 + 0,7 
+ 4,O = 5,6 Beitragssatzpunkten. Hätte die registrierte Arbeitslosigkeit 
statt 4,06 Millionen im Jahresdurchschnitt 2002 nur 2 Millionen betra- 
gen, wären so betrachtet gesamtfiskalische Kostenersparnisse von 37 
Mrd. €, also Minderausgaben und Mehreinnahmen für den Staat von 
knapp 16 Mrd. € und für Sozialversicherungen von gut 21 Mrd. E, 
aufgetreten. Das hätte um etwa 2,8 Prozentpunkte niedrigere Beitrags- 
sätze crmöglicht (unter der Annahme einer gleichmäßigen Verteilung der 
Kosten und Entlastungen auf die ehemals und weiterhin Arbeitslosen). 

Im Jahr 2003 hat die registrierte Arbeitslosigkeit jahresdurchschnitt- 
lich 4,4 Millionen betragen. Die gesamtfiskalischen Kosten dürften dann 
grob geschätzt etwa 81 Mrd. E betragen haben, die Kosten für die 
Sozialversicherungen etwa 46,5 Mrd. E. Im Jahr 2003 entsprach ein 
Beitragssatzpunkt in der Gesetzlichen Rentenversicherung ca. 8,9 Mrd. 
e, in der Gesetzlichen Krankenversicherung ca. 9,6 Mrd. E, in der 
Arbeitslosenversicherung ca. 7.5 Mrd. E. Das entsprach etwa 0,9 + 0,7 
+ 4,2 = 5,8 Beitragssatzpunkten. Hätte die Arbeitslosigkeit nur 2 
Millionen betragen, hätte dies Kostenersparnisse von 44 Mrd. E ge- 
samtfiskalisch und für die Sozialversicherungen von 26 Mrd. bedeu- 
tet, also 3,l Prozentpunkte niedrigere Beitragssätze ermöglicht. 

Aus dieser Zusammenstellung folgt, dass eine stabile Finanzierung 
der Sozialversicherungshaushalte ohne eine nachhaltige Verbesserung 
der Arbeitsmarktlage erheblich erschwert wird. Auch steuerfinanzier- 
te Systeme werden durch Arbeitslosigkeit ausgehöhlt. Die häufig geäu- 
fierte Erwartung, durch eine Umstellung von der Beitrags- auf die Steu- 
erfinanzieruiig ließe sich die Finanzierung der Sozialausgaben von der 
wirtschaftlichen und Arbeitsmarktentwicklung gleichermaßen abkop- 
peln, lässt sich ökonomisch nicht fundieren. 

Zugleich zeigt sich, dass es zu kurz gegriffen ist, zu .großzügige<( So- 
zialleistungen für die Finanzierungskrise verantwortlich zu machen. Ein 
&Jmbau. des Sozialstaates, der auf dieses Beschäftigungsprobleni nicht 
eingeht, kuriert deshalb nur an den Symptomen. Verschärfend kommt 
hinzu, dass sich unter den Bedingungen der anhaltenden Arbeitsmarkt- 
krise, aber auch unter dem Einfluss technologischer, ökonomischer und 
sozialstruktureller Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt jene Beschäf- 
tigungsverhältnisse ausdehnen. die nicht oder nur eingeschränkt der Ver- 
sicherungs- und Beitragspflicht unterliegen. Der Anteil der Erwerbstä- 
tigen, die zur Finanzierung der Sozialversicherungshaushalte beitragen, 
ist in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken. In dieselbe Richtung 
verweist der Befund, dass sich der Anteil des Volkseinkommens (Net- 
tosozialprodukt) , der der Beitragspflicht unterliegt, vermindert. Die er- 
forderliche Umkehrung der Beschäftigungsentwicklung führt insofern 
nur dann zu positiven Finanzierungseffekten, wenn es nicht lediglich zu 
einer Verdrängung von regulärer, sozialversicherungspflichtiger Arbeit 
durch »bad jobs« kommt. Genau dies ist abcr mit der eingeschlagenen 
Niedriglohnstrategie verbunden. Schon in den lctztcn Jahren hat dic 
hohe Arbeitslosigkeit - über Dereplierungspolitik verstärkt - die Re- 
gulation der Lohnarbeit erheblich beschädigt, was letztlich zur Ausbrei- 
tung von ungeschützten, prekären oder mindestens schlecht bezahlten 
Arbeitsverhältnissen geführt hat. 

Der Verweis auf die Arbeitslosigkeit und die falschen sozialpoliti- 
schen Weichenstellungen im Zuge der deutschen Einheit als entschei- 
dende Ursachen der Finanzkrise des Sozialstaats weist allerdings noch 
keinen Weg zur Lösung des Problems. Denn ist es offensichtlich, dass 
die Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt in den alten und vor allem in 
den neuen Bundesländern nicht zu beheben sind, solange keine Wen- 
de in der Wirtschafts- und Finanzpolitik erfolgt. Hierfür stehen die 
Zeichen aber schlecht. Es bleibt also die Frage nach der Finanzierung 
des Sozialstaates auch unter den Bedingungen einer hohen Unterbe- 
schäftigung und einer auch langfristig notwendigen Förderung der 
neuen Länder. Zugleich ist zu berücksichtigen, dass es angesichts nur 
schwach steigender Bruttoentgelte schwer ist, Lohnsteuern und Bei- 
tragssätze heraufzusetzen. Auch von Seiten der Beschäftigten verstärkt 
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sich der Druck, Entlastungen bei Steuern und Beiträgen vorzunehmen, 
um den Trend der sinkenden Nettorealeinkommen umzukehren. Die 
Situation verschärft sich noch dadurch, dass die Steuerpolitik seit vie- 
len Jahren vor allem die Unternehmen und die BezieherInnen hoher 
Einkommen entlastet hat. 

Erosion der Beitragsbasis und Verschiebebahnhöfe zu  Lasten 
der Renten- und Krankenversicherung 

Sozialversicherungen sind aufgrund der lohnbezogenen Finanzierung 
darauf angewiesen, dass die Bruttolohn- und -gehaltssumme als Finar- 
zierungsbasis nicht erodiert. Entsprechende Rückgänge können sich 
nicht nur als Folge konjunkturell bedingter Arbeitslosigkeit und zu gerin- 
ger Lohnsteigerungen ergeben, sondern auch als Resultat politischer 
Entscheidungen über die Beitragsgestaltung von Beschäftigungsverhält- 
nissen. Dieser Zusammenhang lässt sich insbesondere arihand der Ent- 
wicklung der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse erkennen. 

Der Verzicht auf die Sozialversicherungs- und Steuerpflicht für Be- 
schäftigte, deren monatliches Entgelt (ab 04/2003) regelmäßig 400 € 
nicht überschreitet, ist ursprünglich geschaffen worden, um Personen, 
die individuell über weitere Einkommen verfügen oder über das Haus- 
haltseinkommen ausreichend versorgt sind, einen abgabenfreien Hin- 
Zuverdienst zu ermöglichen. Unter arbeitsmarktpolitischen Gesichts- 
punkten war die zunehmende Ausweitung, die insbesondere ein Phä- 
nomen des Dienstleistungssektors darstellte, ein Problem der Verdrän- 
gung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse. Hierbei 
ist es unerheblich, ob bereits bestehende Arbeitsplätze in mehrere ge- 
ringfügige Beschäftigungen umgewandelt oder ob neue Beschäftigungs- 
verhältnisse von vornherein als geringfügige angeboten worden sind: 
Der deutliche Anstieg bei gleichzeitiger Stagnation der sozialversiche- 
rungspflichtigen Beschäftigung macht deutlich, dass es zu einer funk- 
tionalen Substitution gekommen ist. 

Das Recht der geringfügigen Beschäftigung ist in den zurückliegen- 
denJahren mehrfach verändert worden. So zählte die am 1.4.1999 in 

Kraft getretene Neuregelung zu einem Kernstück der Reformpolitik der 
neu angetretenen rot-grünen Bundesregierung. Es galt, die kritisch 
gesehene Entwicklung im Beschäftigungssektor der kurzzeitigen Teil- 
Zeitarbeit im unteren Einkommensbereich zu korrigieren. 

Beide Parteien hatten in der Phase der Opposition immer wieder 
problematisiert, dass die geringfügige Beschäftigung sich innerhalb der 
1990er Jahre zu einem quantitativ bedeutsamen Sektor des Arbeits- 
marktes - konzentriert auf die Beschäftigung von Frauen - entwickelt 
hatte mit der Folge der Verdrängung regulär sozialversicherungspflich- 
tiger Arbeitsplätze, unzureichender sozialer Sicherungsansprüche von 
Frauen sowie starker Einiiahmenausfälle in den Sozialversicherungen. 
Mit den Gesetzen über Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt hat 
die Bundesregierung eine Kehrtwende vollzogen: Die Möglichkeiten zur 
Begründung geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse wurden erweitert. 
Damit wurde das, was zuvor noch als Fehlentwicklung gebrandmarkt 
wurde, iiun zum beschäftigungspolitischen Wunschziel. Die Ausweitung 
der geringfügigen Beschäftigung ist für die Bundesregierung zu einem 
Instrument zum Abbau von Arbeitslosigkeit und für die Beschäftigung 
geringer qualifizierter ArbeitnehmerIiinen geworden. 

Da bei geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen die Beiträge für 
die Renten- und Pflegeversicherung unterhalb des Satzes regulärer Be- 
schäftigung liegen und die Arbeitslosen- und die Pflegeversicherung 
überhaupt keine Einnahmen erzielen, ist die Anhebung der Geringfü- 
gigkeitsgrenze h r  die Sozialversicherungen ein Verlustgeschäft. Das IAB 
schätzt, dass aufgrund der Umwandlung bislang sozialversicherungs- 
pflichtiger Beschäftigungsverhältnisse jährlich ca. 41 7 Mio. E an Ein- 
nahmen verloren gehen. Die Bundesknappschaft verweist in ihrer 
Auswertung darauf, dass die Mehreinnahmen, die aufgrund des An- 
stiegs der Mini-Jobs um 930.000 erzielt werden, gegengerechnet wer- 
den müssen. Da es sich hierbei aber um keine zusätzlichen Arbeitsplätze 
handelt, werden die Ausfalle nicht annähernd kompensiert. 

Insgesamt ergibt sich durch die Neuregelung ein Verlust an Beiträ- 
gen in Höhe von 612 Mio. €. Denn aufgrund dieser Maßnahmen ist 
nicht zu erwarten, dass es tatsächlich zu einem massiven Anstieg an zu- 
sätzlicher Beschäftigung kommt. Diese Beitragsausfalle erhöhen die Bei- 
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tragsbelastung für die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Die 
daraus resultierende Belastung des »Faktors Arbeit. zieht politisch die 
Einschränkung des Leistungskatalogs der Sozialversicherungen nach 
sich und stärkt bei den Beschäftigten die Tendenz zur Flucht aus der 
Sozialversicherungspflicht. Beide Tendenzen zusammen reduzieren die 
Akzeptanz des Sozialstaates, da sich bei steigenden Beiträgen die Qua- 
lität und das Niveau der Leistungen verschlechtern. 

Umverteilungzu Lasten der Beschäftigten und zugunsten 
von Unternehmen und Spitzenverdienern 

Der erhebliche Anstieg der Sozialbeitragssätze von 32 vH 1980 auf 
42 vH in 2003 wird in der öffentlichen Diskussion zumeist auf eine 
übermäßige Expansion der Sozialausgaben zurückgeführt. Eine Analy- 
se zeigt aber, dass dies der Realität nicht entspricht. Der Anteil der So- 
zialleistungen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) schwankt in Deutsch- 
land seit Mitte der 1970erJahre zwischen 30 und 32 vH. Der Anteil 
der großen Sozialversicherungen einschließlich der Beiträge des Staa- 
tes stieg im gleichen Zeitraum von 18 auf 22 vH. Dieser Anstieg war 
aber ganz überwiegend bedingt durch die deutsche Einheit. Im Verhält- 
nis zum geringen ostdeutschen BIP waren die Sozialversicherungsaus- 
gaben in Ostdeutschland weit überproportional. Der Anteil der tat- 
sächlich geleisteten Sozialbeiträge der ArbeitnehmerInnen und Arbeit- 
geber am BIP stieg 1980 bis 2001 von 13.7 auf 15,O vH (alle Angaben 
laut Sozialbudget 2001). 

Das kann den wesentlich stärkeren Anstieg der Beitragssätze frei- 
lich nicht erklären. Dieser ist vielmehr darauf zurückzuführen, dass 
gleichzeitig der Anteil der Löhne und Gehälter, auf die die Sozialbeiträge 
erhoben werden, am BIP in diesem Zeitraum erheblich gesunken ist. 
Ursachen hierfür sind der Rückgang der Lohnquote, also des Anteils 
der Arbeitnehmerentgelte (inkl. aller Sozialbeiträge, auch der Arbeitge- 
ber) am Volkseinkommen um ca. 3 Prozentpunkte, der Anstieg der den 
Unternehmen zufließenden Abschreibungen am BIP um ca. 2 Prozent- 
punkte und der Steigerung der dem Staat zufließenden Mehrwert- und 

Verbrauchssteuern. Wenn man diesen Effekt näherungsweise berech- 
net, indem man die Arbeitnehmerbeiträge durch den durchschnittlichen 
Beitragssatz und dann durch das gesamtwirtschaftliche ßruttoarbeits- 
entgelt dividiert, ergibt sich: In der gesetzlichen Rentenversicherung 
wurden 2001 Beiträge auf ca. 78,9 vH der Bruttolöhne und -gehälter 
gegenüber noch 80,9 vH 1980 gezahlt. In der Gesetzlichen Kranken- 
versicherung lauten die entsprechenden Zahlen 71,5 vH im Jahr 2001 
gegenüber 75,2 vH 1980. 

Das niedrigere Niveau dieses Anteils bei den Kranken- gegenüber 
den Rentenversicherungsbeiträgen erklärt sich vor allem aus der nied- 
rigeren Versicherungspflicht- und Beitragsbemessungsgrenze. Das Ab- 
sinken des Anteils im Zeitverlauf bedeutet, dass ein wachsender An- 
teil der insgesamt gezahlten Löhne und Gehälter entweder bei privat 
oder anderweitig Versicherten (Beamte und Soldaten - deren Zahl al- 
lerdings rückläufig ist - oder ArbeitnehmerInnen mit Einkommen ober- 
halb der Versicherungspflichtgrenze) anfällt, wegen Überschreiten der 
Beitragsbemessungsgrenze nicht beitragspflichtig oder wegen Gering- 
fügigkeit des Einkommens nicht oder nur reduziert beitragspflichtig ist. 

Die Belastungen der Unternehmen durch die weiteren sozialen Lei- 
stungen - die wichtigsten sind die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
und betriebliche Altersvorsorgeleistungen - sind deutlich zurückgegan- 
gen. Die Gesamtbelastung der Unternehmen mit sozialen Leistungen 
ist gegenüber 1980 deutlich gesunken. ImJahr 2001 betrug die relati- 
ve Entlastung gegenüber 1980 1,5 Prozentpunkte am ßP, das entspricht 
32 Mrd. E. Der Anteil der Unternehmen an der Finanzierung des 
Sozialbudgets sank von 33,2 vH 1980 auf 27,8 vH 2001. Dabei darf 
nicht vergessen werden, dass alle in dieser Darstellung von Unterneh- 
men finanzierten Sozialleistungen keine zusätzlichen Kosten, sondern 
in den Lohnkosten bzw. Arbeitnehmerentgelten bereits enthalten sind 
und aus diesen finanziert werden. 

Gleichzeitig fand noch eine erhebliche Umverteilung der Steuerbe- 
lastungen zugunsten der Unternehmen sowie der Gewinn- und Vermö- 
genseinkommen insgesamt statt, so dass auch der Anteil des Staates an 
der Finanzierung der Sozialleistungen immer stärker von den Arbeit- 
nehmerInnen getragen wird, während die Unternehmen und Verrnö- 
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gensbesitzer immer weniger beitragen. Als Anteil am BIP dargestellt, 
hat sich die steuerliche Belastung der Gewinne und Vermögenseinkom- 
men seit 1980 von 6,4 auf 3,2 vH in 2002 halbiert, das entspricht einer 
Entlastung um 67 Mrd. E. Die Belastung durch Körperschaft- und 
Gewerbesteuer allein sank von 3,3 auf 1,3 vH des BIP, das entspricht 
einer Entlastung der Unternehmen um 42 Mrd. ‘E im Jahr. 

Lohnnebenkosten als Beschäfiigungshemmnis? 

Seit etlichen Jahren gilt in Deutschland die Höhe der so genannten 
.Lohnnebenkosten. als ein entscheidendes Problem. Es zeige sich hier 
die zunehmende Unfinanzierbarkeit des Sozialstaats und ein zentrales 
Hindernis für mehr Beschäftigung. Der Abbau dieser »Lohnnebenko- 
sten« ist zu einem Hauptziel der Sozialpolitik avanciert. Im Mittelpunkt 
stehen dabei die gesetzlich festgelegten Sozialbeiträge; zunehmend 
angegriffen werden aber auch Urlaubsregelungen, arbeitsfreie Tage, 
Zuschläge LISW. 

Die soziale Sicherung in Deutschland beruht traditionell in einem 
im internationalen Vergleich hohen Maße auf Sozialbeiträgen, die über- 
wiegend auf Löhne und Gehälter erhoben werden. Die großen allge- 
meinen sozialen Sicherungssysteme - Rentenversicherung, Kranken- 
versicherung, Pflegeversicherung, Unfallversicherung und Arbeitslosen- 
versicherung - wurden 2001 zu 71 vH aus lohnbezogenen Beiträgen 
und zu 7 vH aus Beiträgen von RentnerInnen, Selbstständigen und son- 
stigen Versicherten finanziert. der Rest ganz überwiegend aus Zuwei- 
sungen des Staates. 

Dabei werden die Beiträge der Beschäftigten überwiegend paritä- 
tisch aus den Bruttoeinkommen und aus so genannten Arbeitgeberbei- 
trägen gezahlt. Dieses System führt dazu, dass steigende Sozialbeiträ- 
ge automatisch zur Hälfte auch die Arbeitgeber belasten, weil sie zu ei- 
ner entsprechenden Erhöhung der Arbeitnehmerentgelte führen. Sin- 
kende Beiträge entlasten entsprechend beide Seiten gleichermaßen. Dar- 
aus resultiert z.B. in der Krankenversicherung ein Interesse auch der 
Arbeitgeber an Begrenzung der Kosten und damit der Einkommens- 

und Profitansprüche der Leistungsanbieter. Zugleich sind die Arbeitge- 
ber in die Verantwortung für die Gestaltung der Sozialversicherungs- 
Systeme eingebunden. 

Die Beitragssätze sind von 32,4 VH des Bruttolohns 1980 und 
35.6 vH 1990 auf 41 vH seit 1996 angestiegen, 2003 liegen sie bei 
42 vH. Für den internationalen Vergleich ist allerdings zu beachten, dass 
die Beiträge einheitlich auf die gesamten Arbeitnehmerentgelte (ein- 
schließlich Arbeitgeberbeiträge) bezogen werden. So gerechnet betru- 
gcn sie 2002 34 vH und lagen nicht höher als in mehreren anderen eu- 
ropäischen Ländern. 

Noch wichtiger ist die Berücksichtigung der Tatsache, dass in den 
in internationalen Vergleichen betrachteten Lohnkosten alle so genann- 
tcn »Lohnnebenkosten« vollständig enthalten sind. Und die Entwick- 
lung der Lohnkosten ist in den letztenJahren in Deutschland gerade be- 
sonders niedrig gewesen. Eine Bedrohung der internationalen Wettbe- 
werbsfähigkeit kann also von den )*Lohnnebenkosten« nicht ausgehen. 
Das belegt auch der 2003 auf einen neuen Rekord gestiegene Über- 
schuss Deutschlands im internationalen Waren- und Dienstleistungsaus- 
tausch. Mittlerweile hält Deutschland den Titel .Exportweltmeister« 
nicht nur beim Exportüberschuss, sondern auch bei der absoluten Höhe 
der Exporte und liegt damit vor den sonst immer als Vorbild hochge- 
lobten USA, obwohl es dort mehr als dreimal so viele Erwerbstätige 
gibt. 

Ohnehin ist die Bezeichnung .Lohnnebenkosten. grundsätzlich ir- 
reführend. Es handelt sich nicht um irgendwelche Kosten, die zu den 
eigentlichen Lohnkosten noch hinzutreten, sondern um einen Teil der 
Lohnkosten. Die Sozialbeiträge bilden .Soziallohn., der anders als der 
Geldlohn nicht direkt an die Beschäftigten, sondern an die Sozialversi- 
cherungen als kollektive Kassen der Lohnabhängigen ausgezahlt wird. 
Wenn Unternehmensverbände und Politik die Senkung der »Lohnne- 
benkosten« verlangen, geht es in der Regel um nichts anderes als um 
Sozialabbau und effektive Lohnsenkung. Wenn sie dabei den Eindruck 
zu erwecken versuchen, es ginge ihnen auch um höhere verfügbare 
Einkommen der Beschäftigten durch den Abbau vermeintlich nieman- 
dem nützender Abzüge, ist das in mehrfacher Hinsicht falsch: 
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Erstens erwachsen den Beschäftigten und ihren Familien aus der 
Zahlung der Sozialbeiträge Ansprüche auf Leistungen bei Arbeits- oder 
Erwerbsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit und im Alter, die bei Kürzungen 
entsprechend geschmälert werden. Sich stattdessen privat abzusichern, 
würde für die meisten Beschäftigten weitaus teurer, schon weil der Ar- 
beitgeberbeitrag entfiele. Viele könnten sich hinreichende Absicherung 
dann gar nicht mehr leisten. Bei dem geplanten Leistungsabbau in der 
Krankenversicherung wird besonders offensichtlich, dass es nicht um 
Ent-, sondern um zusätzliche Belastung der Versicherten geht, denen 
für ihren sonstigen privaten Verbrauch deutlich weniger Geld verbleibt 
als vorher. Entlastet werden ausschließlich die Arbeitgeber. .Senkung 
von Lohnnebenkosten. bedeutet also pure Umverteilung zugunsten 
des Kapitals. 

Zweitens ist auch die oft vorgebrachte Argumentation falsch, durch 
geringere »Lohnnebenkosten. und »mehr netto« werde die Kaufkraft 
und damit die Binnennachfrage gestärkt. Das Gegenteil ist der Fall. 
Denn die Sozialbeiträge verschwinden nicht in einem ökonomischen 
»schwarzen Loch., sondern fließen vollständig nachfragewirksam als 
Sozialleistungen an private Haushalte oder direkt von den Sozialversi- 
cherungen wieder in den Wirtschaftskreislauf zurück. Soziaikürzungen, 
die im Endeffekt nur die Unternehmen und einige Gruppen mit hohen 
Einkommen begünstigen, führen zu einer weiteren Schwächung der 
Nachfrage, weil diese ihr zusätzliches Nettoeinkommen anders als 
SozialleistungsempfängerInnen zu einem erheblichen Teil nicht ausge- 
ben, sondern sparen. 

Hinter der Agitation gegen den Sozialstaat und die >)Lohnnebenko- 
sten« steht letztlich die Behauptung, zu hohe Löhne und Sozialkosten 
seien die Ursache für die Wachstumsschwäche und die anhaltende 
Massenarbeitslosigkeit, und die Senkung dieser Kosten sei der Weg zur 
Lösung dieser Probleme. Der Arbeitsmarkt sei ein Markt wie jeder 
andere, ein Überangebot an Arbeitskräften und zu geringes Arbeits- 
platzangebot beweise zu hohe Lohnkosten und könne durch niedrige- 
re Löhne ausgeglichen werden. 

Diese Position ist theoretisch primitiv, empirisch widerlegt und in 
ihren Konsequenzen zutiefst unsozial. Sie verlängert schlicht eine ein- 
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zclwirtschaftliche und betriebliche Sicht, ohne gesamtwirtschaftliche 
Zusammenhänge zu berücksichtigen. Das zentrale Problem der wirt- 
schaftlichen Entwicklung der letzten Jahre ist aber die ausgeprägte 
Schwäche der Binnennachfrage, während die internationale Wettbe- 
werbsfahigkeit exzellent ist. Nicht die Kosten sind zu hoch, sondern den 
Unternehmen fehlen Aufträge. Bei guter Auftragslage sind sie auch in 
der Lage, angemessene Löhne zu zahlen und gleichzeitig gute Gewin- 
ne zu machen. Dieses Kernproblem wurde durch die Sozialkürzungen 
und die geringen Lohnsteigerungen der Vergangenheit und wird durch 
die Fortsetzung dieser Politik vergrößert. Die .Agenda 2010« ist daher 
nicht nur unsozial, sondern auch Wirtschafts- und beschäftigungspoli- 
tisch verfehlt und schädlich. 

Etwas größeren Realitätsgehalt kann lediglich die Argumentation be- 
anspruchen, im Bereich haushaltsbezogener Dienstleistungen seien die 
Abgabenbelastungen der Löhne mit dafür verantwortlich, dass ein 
hoher Anteil dieser Leistungen in Eigenarbeit oder in Schwarzarbeit 
erbracht werde. Die höheren Kosten professioneller und formell orga- 
nisierter Produktion werden hier nicht wie in industriellen und ande- 
ren Bereichen durch hohe Produktivitäts- und Qualitätsvorsprüngc 
überkompensiert. so dass diese genannten Alternativen bedeutsam 
werden. Doch abgesehen davon, dass Eigenarbeit und Nachbarschafts- 
hilfe nicht verwerflich sind, ist der Kostenvorteil von Schwarzarbeit 
durch eine Senkung der .Lohnnebenkosten. nicht zu beseitigen. Denn 
in die Stundensätze von Handwerkern und kommerziellen Dienstlei- 
Stern gehen nicht nur die Löhne ein, sondern auch anteilig alle sonsti- 
gen Betriebskosten, Finanzierungskosten, Steuern und die Gewinne der 
Eigentümer. Würde z.B. die gesamte Krankenversicherung privatisiert 
und die Arbeitgeberbeiträge wegfallen - was eine Lohnsenkung um 
7 v H  bedeutete -, würden die Stundensätze maximal etwa von 40 auf 
39 € sinken. Offizielle Angebote, bei denen tarifliche Einkommen 
gezahlt werden, können preislich nie konkurrieren mit illegalen Ange- 
boten auf der Basis von Dumpinglöhnen, die als Zuverdienst ohne 
Aufwendungen für die Allgemeinkosten (u.a. Infrastruktur) und sozia- 
le Sicherung kalkuliert sind und auf die keinerlei Abgaben und Steuern 
gezahlt werden. Schwarzarbeit zurückzudrängen kann nur gelingen 
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durch positive Anreize zur Inanspruchnahme offizieller Dienstleistun- 
gen (z.B. Zuschüsse für Anbieteragenturen oder Dienstleistungs-Schecks 
oder steuerliche Absetzbarkeit von Kosten), durch wirksame Kontrol- 
len, die sich vor allem gegen gewerbliche Organisatoren und Profiteu- 
re richten, durch den Abbau der Arbeitslosigkeit und durch höhere und 
gesicherte Einkommen der Bevölkerung, damit diese sich vermehrt 
offiziell angebotene Dieiistleisturigen leisten kann. 

Der Weg zu mehr Dienstleistungsbeschäftigung in sozial und öko- 
logisch sinnvollen Feldern besteht gerade nicht im Abbau, sondern in 
der Ausweitung sozialstaatlich organisierter Dienstleistungen und sozia- 
ler Sicherungen. So können insbesondere durch die Ausweitung hoch- 
wertiger Tageseinrichtungen für Kinder sowohl die Nachfrage als auch 
das Angebot an Arbeitsplätzen ausgeweitet und die Benachteiligung der 
Frauen bei den Beschäftigungschancen und beim Einkommen abgebaut 
werden. Das zeigen erfolgreiche Beispiele in Skandinavien, wo die 
Dienstleistungsbeschäftigung bei deutlich höherer gesamtwirtschaftli- 
cher Steuer- und Abgabenbelastung um 20 vH über der in Deutschland 
liegt und die Arbeitslosigkeit deutlich geringer ist. 

Auffällig ist? dass bei der beschäftigungspolitisch geführten Debat- 
te um die erforderliche Absenkung der Lohnnebenkosten auf einen Teil 
der Arbeitskosten als Dreh- und Angelpunkt des Beschäftigungsniveaus 
abgestellt wird. Lässt man sich auf die ökonomische Logik dieser 
Argumentation ein, dann sollte bewusst sein, dass es bei der Kalkula- 
tion eines Unternehmens nicht auf einzelne Elemente der Arbeitsko- 
sten, sondern stets auf die Personal- bzw. Arbeitskosten insgesamt an- 
kommt. Dabei ist es letztlich unerheblich, wie die Arbeitskosten intern 
aufgeteilt werden. Wenn also Niveau und Struktur der Lohnnebenko- 
sten und hier insbesondere der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversiche- 
rung als beschäftigungsfeindlich angeprangert werden, dann muss dieses 
Diktum erst recht für die Arbeitsgesamtkosten, die im Wesentlichen 
durch die tarifvertraglich vereinbarten Elemente von Niveau und Struk- 
tur der direkten Arbeitsentgelte bestimmt sind, Geltung haben. 

Ob allerdings die Arbeitsgesaintkosteri >>ZU hoch. sind, hängt nicht 
von ihrer absoluten Höhe ab, sondern von dem Leistungsergebnis, das 
auf der Basis dieser Arbeitskosten erwirtschaftet wird. Auskunft über 

das Leistungsergebnis gibt die Arbeitsproduktivität, die den Produkti- 
onsoutput je Arbeitsstunde widerspiegelt. Setzt man die Arbeitskosten 
ins Verhältnis zur Arbeitsproduktivität, ergeben sich die Lohnstückko- 
sten. Die Lohnstückkosten lassen erkennen, wie viel Lohn (einschließ- 
lich der Lohnnebenkosten) für eine Produkt- bzw. Dienstleistungsein- 
heit gezahlt werden muss. Im ökonomischen Prozess kommt es für die 
Unternehmen darauf an, wie sich Produktionsleistung und Arbeitsko- 
sten in ihrem Verhältnis zueinander entwickeln. Niveau und Steigerung 
von Löhnen und Lohnnebenkosten müssen also der wirtschaftlichen 
Leistungsfjhigkeit der Unternehmen und der Volkswirtschaft insgesamt 
gegenübergestellt werden: Wie bereits erwähnt, zeigen die vorliegeri- 
den empirischen Befunde klar, dass Deutschland nicht nur im europäi- 
schen Vergleich hinsichtlich der Entwicklung der Lohnstückkosten eine 
sehr günstige Position einnimmt. Seit mehreren Jahren bleiben die 
Lohnstückkostenzuwächse nicht nur hinter dem EU-Durchschnitt, 
sondern auch hinter dem außereuropäischer Industrieländer - ein- 
schließlich den USA - zurück. Der kostenneutrale. durch den Produk- 
tivitätszuwachs definierte Verteilungsspielraum ist in Deutschland nicht 
ausgeschöpft worden, was u.a. an der Entwicklung der Bruttolohnquo- 
te sichtbar wird. Diese Quote beziffert die Relation der Bruttoeinkom- 
men aus unselbstständiger Arbeit (einschließlich aller Lohnnebenko- 
sten) am gesamten BI€! Sie ist - mit Schwankungen - in den letzten 

Jahren merklich gesunken. 
Diese Befunde zeigen, dass die Argumentation, die Lohnnebenko- 

sten seien eine zentrale Begründung für die Arbeitsmarktkrise. nicht 
tragfähig ist. Damit steht aber auch die offizielle Begründung für den 
Ausstieg aus der paritätischen Beitragsfinanzierung in der Krankenver- 
sicherung auf tönernen Füßen, ändert doch die Herausnahme des 
Krankengeldes aus der paritätischen Finanzierung nichts an der Finanz- 
lage und an der Ausgabenentwicklung der Kassen. Verändert wird le- 
diglich die Belastung: Die Versicherten müssen alleine zahlen. Die Mehr- 
belastung und Einkommensminderung der Versicherten um 0,4 Bei- 
tragssatzpunkte hat eine entsprechende Entlastung der Arbeitgeber zur 
Folge. 

Die tatsächliche Gefahr für den Sozialstaat und seine Finanzierung 
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besteht also nicht in der Höhe der .Lohnnebenkosten<<, sondern in der 
Politik, die in den vergangenen Jahren und gegenwärtig verschärft mit 
dem angeblichen Ziel betrieben wird, die .Lohnnebenkosten<< zu sen- 
ken, um so den Sozialstaat auf massiv reduziertem Niveau für die Zu- 
kunft zu sichern. Diese Politik zerstört jedoch zunehmend sowohl die 
Finanzierungsbasis als auch die Leistungen, das Vertrauen der Men- 
schen und die Legitimation des Sozialstaats insgesamt. Die wirklichen 
Probleme werden dagegen nicht angegangen, sondern durch eine 
verfehlte Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik noch vergrößert. 

Demagogie mit Demografie 

Nicht nur die .Lohnnebenkosten<< müssen für eine Bedrohungsszena- 
rio herhalten. In jüngster Zcit wird auch immer wieder die demogra- 
fische Entwicklung bemüht, um zu zeigen, dass ein Abbau des Sozial- 
Staats alternativlos ist. In der öffentlichen Debatte wird diese Entwick- 
lung als »tickende Zeitbombe. aufgebauscht. Es wird der Eindruck 
erweckt, als scheitere die Idee des Sozialstaats gewissermaßen an un- 
abänderlichen demografischen Rahmenbedingungen. Die private Ver- 
sicherungswirtschaft nutzt die Gunst der Stunde, um unter dem Slo- 
gan .Weniger Staat bedeutet mehr Freiheit für alle. ihre Produkte als 
letzte Rettung vor einem sonst untragbaren Belastungsanstieg für »die 
Jungen. öffentlichkeitswirksam anzupreisen. 

Unbestreitbar nimmt in Deutschland wie in allen anderen Industrie- 
länderii der Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung zu. 
Üblicherweise wird die Dramatik der Entwicklung mit scheinbar ob- 
jektiven Zahlen untermauert. Diesem Zweck dient insbesondere die 
Darstellung von .Altenquotienten<<. In ihrer populären, einfachsten 
Variante geben sie das Verhältnis der Personen im Rentenalter zu 
Personen im erwerbsfähigen Alter an. Danach kommen heute auf eine 
Person im Rentenalter noch fast vier Personen im erwerbsfähigen Alter. 
Dieses Verhältnis halbiert sich bis zum Jahre 2050 -je nach Annahmen 
mal etwas mehr, mal etwas weniger. 

Allerdings sagen diese Relationen kaum etwas über die tatsächliche 
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Belastung der Gesellschaft aus. Sie stellen ausschließlich auf ein Teil- 
Problem ab. Zum einen ist bei weitem nicht jeder Erwerbsfihzge auch 
erwerbstätig, was gerade in Zeiten der Massenarbeitslosigkeit zu gro- 
ßen zahlenmäßigen Unterschieden zwischen Erwerbsfähigen und Er- 
werbstätigen führt. Heute sind aufgrund der Massenarbeitslosigkeit nur 
gut 69 vH der 15- bis 65-Jährigen beschäftigt. Somit stehen tatsächlich 
gegenwärtig nur 2,7 Erwerbstätige einer Person im Kentenalter gegeii- 
über - bereits ein erheblicher Unterschied zu dem immer wieder ge- 
nannten Verhältnis 4: l .  Von einer zukünftigen Verdoppelung der »Al- 
terslast« kann mit Blick auf die bereits heute bestehenden Verhältnis- 
se nicht mehr gesprochen werden. 

Zum anderen ist der Blick auf die Gruppe der RentnerInnen zu eng. 
Grundsätzlich sind von der jeweiligen Erwerbstätigengeneration alle 
Menschen zu versorgen, die nicht erwerbstätig sind. Hierzu gehören 
aber nicht nur diejenigen, die nicht mehr, sondern auch diejenigen, die 
noch nicht im erwerbsfähigen Alter sind, also die Kinder und Jugend- 
lichen. In einer „alternden Gesellschaft. sind demzufolge neben mehr 
Alten gleichzeitig weniger Junge zu versorgen. 

Für die Gesellschaft als Ganzes stehen sich damit Be- und Entla- 
stungseffekte gegenüber, die bei einer Analyse demografischer Gesamt- 
effekte gleichermaßen zu berücksichtigen sind. Diese lassen sich mit 
dem so genannten »Gesanitquotienten« erfassen. Er ergibt sich, wenn 
man alle Personen erfasst, die sich noch nicht oder nicht mehr im er- 
werbsfähigen Alter befinden. und diese dann ins Verhältnis zur Grup- 
pe der 15- bis 65jährigen setzt. 

Im Vergleich zum Altenquotient zeigt sich beim umfassenderen Ge- 
samtquotienten, dass heute auf einen Nichterwerbsfähigen unter 15 
und über 65 Jahren nur etwas mehr als zwei Personen im erwerbsfä- 
higen Alter von 15-65 Jahren kommen. Damit liegt dieser Wert weit 
unter dem des entsprechenden Altenquotienten, was auch mit Blick auf 
den zukünftigen Verlauf gilt. Nimmt man die vom Statistischen Bun- 
desamt gerechnete mittlere Variante der jüngsten Bevölkerungsvoraus- 
berechnung (mittlere Lebenserwartung, mittlerer Wanderungssaldo 
von mindestens 200.000), verschlechtert sich das Verhältnis lediglich 
von den genannten 2 , l : l  im Jahr 2002 auf 1,4:1 im Jahr 2050. Von 



74 KAPITEL I SOLIDARITÄT IM SOZIALSTAAT 75 

einer Verdoppelung der »Belastung« der Menschen im Erwerbsalter 
durch die demografische Entwicklung ist man in der Realität also eim 
mal mehr weit entfernt. 

Auch wenn Gesamtquotienten der realen Entwicklung näher kom- 
men als Altenquotienten, ist ihr Aussagewert ebenfalls begrenzt, solange 
man nicht auch hier die hohe Arbeitslosigkeit berücksichtigt. Entschei- 
dend ist eben nicht das Verhältnis aller Erwerbsfähigen zu allen Nicht- 
Erwerbstütigen. Entscheidend ist auch hier das Verhältnis aller ErwerbJ- 
tätigen zu allen Nicht-Encierb.rtütigen. Nimmt man nur die tatsächlich Er- 
werbstätigen zum Maßstab (69,4 vH aller 15- bis 65jährigen) zeigt sich, 
dass heute auf einen Nichterwerbstätigen über 65 und unter 15 Jahren 
tatsächlich bereits lediglich 1,4 Erwerbstätige bzw. Beschäftigte kom- 
men - statt hypothetischer 3,9 (Altenquotient ohne Arbeitslosigkeit). 
2,7 (Altcnquotient mit Arbeitslosigkeit) bzw. 2,l (Gesamtquotienten 
ohne Arbeitslosigkeit). 

Folgende Rechnung verdeutlicht, dass nicht die demografische Ent- 
wicklung, sondern die Arbeitslosigkeit das eigentliche Problem ist: 
Unterstellt, dass alle, die im Jahr 2002 Erwerbsarbeit haben und auf- 
nehmen wollen. einen Arbeitsplatz hätten (= Erwerbstätige [38,7 Mio.] 
+ registrierte Arbeitslose [4,1 Mio.] + verdeckte Arbeitslose [ohne 
ABM und SAM, diese sind bereits als Erwerbstätige gezählt: 1,5 Mio.] 
+ Stille Reserve [1,7 Mio.]), würde sich die Zahl der Erwerbstätigen 
von 38,7 Millionen um 7,3 Millionen auf 46,O Millionen erhöhen. Dann 
würden nicht mehr nur 69 vH der 15- bis 65jährigen arbeiten, son- 
dern rund 83 vH. 

Geht man weiter davon aus, dass ab dem Jahr 2010 diese 83 vH 
der 15- bis 65jährigen einen Arbeitsplatz haben, entpuppt sich die »ti- 
ckende Zeitbombe. Bevölkerungsentwicklung vollends als harmloser 
Knallfrosch : 

Ein Abbau der Arbeitslosigkeit bis 2010 würde bedeuten, dass sich 
das Verhältnis Erwerbstätige zu Nichterwerbstätigen trotz anhaltender 
Alterung der Gesellschaft von heute 1,4 : 1 auf 1,6 : 1 zunächst verbes- 
sern (!) würde. Erst 2025 würde das Verhältnis unter das des Jahres 
2002 fallen. ImJahr 2030 läge es dann bei 1,3:1 und würde sich bis 
2050 nur noch unwesentlich auf 1,2:1 verschlechtern. Danach würde 

sich die Lage kontinuierlich entschärfen, da dann die geburtenschwa- 
chen Jahrgänge ins Rentenalter kommen werden. Der Bevölkerungs- 
Pilz? der sich aus der Bevölkerungstanne herausgebildet hat, wird dann 
zunehmend die Form einer schlanken Bevölkerungssäule annehmen. 

Die vorangegangene Analyse beruhte auf Vergleichen von verschie- 
denen Alters- und Merkmalgruppen nach Kopfgrößen. Dabei blieb zu- 
nächst außen vor, dass Erwerbstätige im Zeitverlauf in der Lage sind, 
mit gleichem Aufwand mehr Güter und Dienstleistungen, also ein 
höheres Inlandsprodukt zu produzieren. Ursache hierfür ist der Pro- 
duktivitätsfortschritt. Berücksichtigt man diesen Faktor, dann schwin- 
det der Schrecken der Alterung unserer Gesellschaft gänzlich: 

Im Jahr 2002 haben die 38,6 Millionen Erwerbstätigen in Deutsch- 
land ein BIP von 2,l Billionen € erwirtschaftet. Das macht auf die 82,5 
Millionen EinwohnerInnen umgerechnet rund 25.500 € pro Kopf. Die 
abnehmende Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter führt nur 
dann zu einem sinkenden BIP pro Kopf, wenn die Arbeitslosigkeit bis 
2050 auf dem heutigen Niveau verharrt und man so tut, als gäbe es in 
Zukunft keinen Produktivitätsfortschritt mehr. Unter dieser völlig 
unrealistischen Annahme würde das Pro-Kopf-BIP bis 2050 um 13 vH 
auf nur noch 22.200 E sinken. Dann hieße es in der Tat: »Den Gürtel 
enger schnallen.. 

Aber bereits bei einem unterstellten Produktivitätsfortschritt von 
nur einem vH pro Jahr und Erwerbstätigem sieht die Sache schon ganz 
anders aus - selbst wenn man annimmt, dass keinerlei Erfolge bei der 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit erzielt würden. Dann würden auch 
in Zukunft nur gut 69 vH der 15- bis 65-Jährigen Erwerbsarbcit leisten 
können. Die Anzahl der Erwerbstätigen würde dann von heute 38,7 
Millionen auf nur noch 30,6 Millionen im Jahr 2050 sinken. Dennoch 
würde das von ihnen erwirtschaftete BIP pro Kopf der Bevölkerung 
bis 2050 dank der höheren Produktivität um insgesamt 40 vH auf 
35.800 E steigen. Unterstellt man dann noch einen erfolgreichen Abbau 
der Arbeitslosigkeit - die Zahl der Erwerbstätigen würde bis 2050 trotz 
Bevölkerungsrückgang statt auf 30,6 Millionen nur auf 36,5 Millionen 
sinken - würde das Inlandsprodukt sogar um weitere 27 Prozentpunkte 
auf 42.700 € pro Kopf im Jahr 2050 steigen. 
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Im letzteren Fall könnte jedes Mitglied unserer Gesellschaft zwi- 
schen 2002 und 2050Jahr fürJahr real etwas über 1 vH mehr Einkom- 
men erhalten. Selbst wenn bis 2050 keine Fortschritte beim Abbau der 
Arbeitslosigkeit gemacht würden, würde sich dieser Wert lediglich auf 
0,7 vH verringern -jeweils vorausgesetzt, der gesamte Einkommens- 
zuwachs würde gleichmäßig auf alle Köpfe verteilt. 

Damit zeigt sich einmal mchr: Gegenwärtige und zukünftige Pro- 
bleme sind nicht das Resultat demografischer Verschiebungen und der 
damit sich verändernden Zahl der Erwerbsfähigen. Das zentrale Pro- 
blem ist die Entwicklung der real Erwerbstätigen - und die Verteilung 
des von ihnen heute und in Zukunft erwirtschafteten Sozialprodukts. 
Dies weist bereits darauf hin, dass eine zunehmende Privatisierung 
sozialer Leistungen prinzipiell nichts an den tatsächlichen oder vermeint- 
lichen Problemen unserer Gesellschaft ändert - im Gegenteil. 

Ausgabensenkungdurch Privatisierung und Zuzahlungen? 

Wenn auch untcr schwierigen fiskalischen und ökonomischen Bedin- 
gungen die sozialstaatlichen Aufgaben und Leistungen verlässlich fi- 
nanziert werden sollten, stellt sich die Frage nach den Prioritäten in 
den öffentlichen Haushalten allgemein und auch in den Sozialetats. Bei 
dieser Aufgabe der Prioritätensetzung sozialstaatlicher Aufgaben muss 
entschieden werden, welches Leistungsspektrum und Leistungsniveau 
notwendig ist, was also öffentlich zu garantieren ist und was privat 
finanzierte Zusatzleistungen werden sollen. Es geht um die Grenzzie- 
hung zwischen öffentlichen und privaten Aufgaben und öffentlicher 
und privater Finanzierung. 

Zweifelsohne hat sich im Zuge der Wohlstandsvermehrung und zu- 
gleich der Differenzierung der Gesellschaft der Kreis der Bevölkerung 
vergrößert, der der Sozialversicherungspflicht und des Solidarausgleichs 
nicht bedarf und sich wegen seiner Einkommensposition und seiner 
.guten Risiken. kostengünstiger in einer Privatversicherung absichern 
kann. Ein soziales Sicherungssystem jedoch, das sich nur noch aus 
denjenigen zusammensetzt, die der Solidarität bedürfen, nämlich den 

SOLIDARITÄT IM SOZIALSTAAT 7 7  

Armen, chronisch Kranken, Kinderreichen und Alten, und von den 
Leistungs- und Finanzierungsfähigen, die allein Solidarität leisten kön- 
nen. verlassen wird. ist nicht mehr tragfähig und gerät in Gefahr, zu 
einer diskriminierten Versorgung »zweiter Klasse. zu werden. Die in 
der politischen Rhetorik gängige Formel, die Leistungen der Sozialpo- 
litik auf die .wirklich Bedürftigen. zu konzentrieren, klingt gerade bei 
knappen Kassen einleuchtend. bedeutet aber zugleich, dass sich die 
Leistungsfähigen der Versicherungspflicht und dem Solidarausgleich 
entziehen können. Auch hinter den so versicherungstechnisch lauten- 
den Fragen wie .Versicherungspflicht-« und .Beitragsbemessungsgren- 
Zen«, >>Kegel-. Wahl- und Zusatztarife«? .Beitragsrückerstattunp, .Pflicht- 
und Gestaltungsleistungen«, .Koppelung von Beitragssatzanstieg und 
Zuzahlungen. usw. verbergen sich Grundsatzentscheidungen über die 
Zielrichtung des Sozialstaates. Es geht im Kern um die Frage, inwieweit 
sich die »guten Risiken. durch Sonderregelungen entlasten können. 
Wenn aber jene, die aufgrund ihres Gesundheitszustandes Beitragsrück- 
erstattungen erhalten oder Wahltarife mit hoher Selbstbeteiligung in 
Anspruch nehmen, dann fallen die Kosten des Gesundheitssystems und 
der Krankenversicherung vermehrt bei den (chronisch) Kranken an. 

Zu berücksichtigen ist des Weiteren, dass auch in einem privaten 
Vorsorgesystem die soziale Absicherung nicht kostenlos zu haben ist. 
»Privat« heißt nicht, dass die Leistungserstellung automatisch »billiger« 
erfolgt. Ein gleiches Sicherungs- und Versorgungsniveau vorausgesetzt, 
müssen auch bei privaten Sicherungsformen Bestandteile aus dem 
verfügbaren Einkommen für soziale Ausgaben bzw. soziale Vorsorge 
abgezweigt werden. Die Gesamtkosten werden sogar steigen, wenn 
man an die hohen Kosten für Werbung und Marketing und die Gewin- 
ne im privaten Versicherungssektor denkt. An die Stelle solidarischer 
Sozialversicherungsbeiträge treten nun aber risikobezogene Prämien, 
die zwar nicht das gesamtwirtschaftliche Belastungsniveau, aber die 
personelle Belas tungsstruktur verschieben. Diejenigen werden schlech- 
ter gestellt, die aufgrund von Geschlecht, Familienstand, Alter und 
Berufssituation die höchsten Risiken tragen, während die »guten Risi- 
ken« - das sind jüngere und unverheiratete Menschen mit einem gu- 
ten Einkommen - mit einer Entlastung rechnen können. 
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Gesamtwirtschaftliche Ausgabenminderungen einer Privatisierungs- 
Strategie entstehen erst dann, wenn die öffentlichen Leistungskürzun- 
gen nicht durch private Zahlungen oder Privatversicherungen ausge- 
glichen werden können und die NiedrigverdienerInnen wegen der ho- 
hen Kosten auf die Inanspruchnahme verzichten. Das wäre etwa dann 
der Fall, wenn wegen der Praxisgebühr der notwendige Arztbesuch 
oder wegen hoher Zuzahlungen bei Medikamenten die Inanspruchriali- 
me von Arzneimitteln unterbleibt. Diese preisbestimmte Nachfragebe- 
grenzung hat aber immer einen sozialen Selektionseffekt. Das Kemprin- 
zip des Sozialstaates, finanzielle Beschränkungen bei der Inanspruch- 
nahme notwendiger Leistungen und Dienste auszuschließen, würde zur 
Disposition gestellt. Alle Vorschläge zur Begrenzung des Leistungska- 
talogs der Sozialversicherung auf eine Basisversorgung laufen letztlich 
darauf hinaus. Nur wer über ein ausreichendes Einkommen verfügt 
und/oder gesund ist und zu den .guten Risiken. zählt, könnte sich dann 
über den Abschluss von zusätzlichen Privatversicherungen eine dem 
medizinischen Standard entsprechende Versorgung leisten. 

Auch Selbstbeteiligungs-. besser: Zuzahlungsregeluiigen, die in der 
politischen und wissenschaftlichen Diskussion immer wieder als Bei- 
trag zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen ausgewiesen werden, 
führen im Wesentlichen nur zu einer Verschiebung der Belastungsstruk- 
tur, denn Zuzahlung bedeutet zunächst ja nur. dass die Gesundheitsko- 
sten, beispielsweise für Arzneimittel, anders finanziert werden: Wäh- 
rend beim reinen Sachleistungsprinzip die Belastungen solidarisch von 
allen versicherten getragen und die Unternehmen über Arbeitgeberbei- 
träge mit herangezogen werden, müssen bei der Selbstbeteiligung die 
Kranken zusätzlich zu ihren Beitragsleistungen einen Teil der Kosten 
übernehmen. Entlastet werden die gesunden Versicherten sowie - 
wieder einmal - die Arbeitgeber. Eine Steuerung der Inanspruchnah- 
me und Kostendämpfung können durch eine Zuzahlung, soweit sie 
sozialverträglich ist und nicht abschreckend wirkt, nicht erreicht wer- 
den, da nicht die PatientInnen, sondern im Wesentlichen die behandeln- 
den und verschreibenden ÄrztInnen über die Inanspruchnahme von 
gesundheitlichen Diensten und Leistungen entscheiden. So ist offen- 
sichtlich, dass die Selbstbeteiligung beim Krankenhausaufenthalt kei- 
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nerlei Steuerungseffekte (etwa in Form geringerer Einweisungen oder 
kürzerer Verweildauer) hat. 

Die Daten zeigen, dass Privatversicherungen, die in ihrem gesam- 
ten Leistungsspektrum mit Kostenerstattung, Selbstbeteiligungs- und 
Wahltarifen operieren, keine geringere Ausgabendynamik als die gesetz- 
lichen Kassen aufweisen. In einigen Ausgabenbereichen leiden sie so- 
gar unter höheren Kostenzuwächsen. Auch internationale Vergleiche 
lassen erkennen, dass weitgehend privat finanzierte Sozialsysteme nicht 
das gesamtwirtschaftliche Ausgaben- und Belastungsniveau senken: In 
den USA beispielsweise zeigt sich sogar ein gegenteiliger Effekt: Dort 
liegt bei einem überwiegend privaten Gesundheits- und Versicherungs- 
wesen der Anteil der Gesundheitsausgaben am Volkseinkommen mit 
12,s vH (1998) deutlich höher als in Deutschland (10,2 vH), obgleich 
ein großer Teil der amerikanischen Bevölkerung im Krankheitsfall nicht 
oder nur unzureichend abgesichert ist. 

Letztlich ist in der Diskussion über das Für und Wider von priva- 
ter Vorsorge und öffentlicher sozialer Sicherung also mehr die Sicht- 
weise und nicht der ökonomische Zusammenhang entscheidend. Aus 
gesamtwirtschaftlicher und -gesellschaftlicher Perspektive ergibt es kei- 
nen Sinn, steigende Sozial- und Gesundheitsausgaben, wenn sie öffent- 
lich, d.h. über Beiträge und/oder Steuern finanziert werden, als Zwangs- 
abgaben und als Ausdruck einer gefährlichen Kostenexpansion zu 
erklären, demgegenüber die selben Ausgabenzuwächse, wenn sie pri- 
vat: d.h. über Versicherungsprämien undloder Marktpreise finanziert 
werden, als Ausdruck eines zukunftsträchtigen Wachstumsmarktes mit 
Beschäftigungs- und Gewinnchancen zu begrüßen. 

Nicht zu verkennen ist allerdings, dass von weiten Teilen der Bevöl- 
kerung Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung und erst recht allgemei- 
ne Steuerabzüge anders bewertet werden als private Ausgaben für die 
soziale Sicherheit. Während Beiträge und Steuern unmittelbar dem Ein- 
fluss des Staates unterliegen, (für ArbeitnehmerInnen) im Quellenab- 
zugsverfahren automatisch einbehalten werden, erscheinen private 
Ausgaben als freiwillige Entscheidungen, die dem Einzelnen Wahlmög- 
lichkeiten gemäß seiner individuellen Präferenzen eröffnen und ein 
unmittelbares Verhältnis von Leistung und Gegenleistung sicherstellen. 
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Ob und in welchem Maße diese Einschätzung geteilt wird, hängt ganz 
generell von der politisch-kulturellen, historisch entwickelten Einstel- 
lung der Bevölkerung gegenüber dem (Sozial-) Staat ab. Im Einzelnen 
spielt die nach individuellen Nutzen und Kosten kalkulierte Abwägung 
von empfangenden Leistungen und zu entrichtenden Abgaben eine 
entscheidende Kolk. Dass Personen mit hohen Einkommen und »@in- 
stigen« individuellen Risiken. die durch die Finanzierung und die Lei- 
stungsprinzipien der Sozialversicherung eher belastet werden und sich 
günstiger privat absichern könnten, einen höheren Abgabenwiderstand 
haben, liegt auf der Hand. 

Bei der privaten Absicherung bleibt nicht zuletzt zu berücksichtigen, 
dass sie außerhalb der unmittelbaren Verantwortung von Staat und 
Politik steht. Ein Übergang zur privaten Vorsorge entlastet die Politik. 
So sind Beitragssatzerhöhungen in der Sozialversicherung immer ein 
Politikum und müssen legtimiert werden, während die Anhebung von 
Prämien bei Privatversicherung außerhalb der öffentlichen Diskussi- 
on steht und von der Politik nicht verantwortet werden muss. 

1.2 Renten: Sicherer Lebensstandard im Alter 

1.2.1 Umbau der Alterssicherung: 
Genera tionengerech tigkeit 

Die anhaltenden Finanzierungsprobleme des Sozialstaats und die ab- 
sehbaren Folgewirkungen des demografischen Wandels haben in der 
politischen Diskussion die Frage nach der Zukunft der Rentenversi- 
cherung aktuell werden lassen. Kennzeichnend für die Debatte sind 
harte Töne. Die Rentenversicherung sei nicht länger fmanzierbar und 
müsse zurückgefahren werden. Zudem: Den Alten gehe es zu gut, den 
beitragsbelasteten Jungen zu schlecht. Dies gelte vor allem dann. wenn 
der Blick in die Zukunft gerichtet werde. Vor dem Hintergrund der 
Bevölkerungsentwicklung sei absehbar, dass die Ausgaben für die Fi- 
nanzierung der sozialen Sicherung der älteren Generation und damit 

die Beitragsbelastungen weiter steigen, dass aber zugleich die Jüngeren, 
wenn sie später selbst einmal das Rentenalter erreichen, nur mit gerin- 
geren Leistungen rechnen könnten. 

Um die Interessen der Jüngeren zu schützen. deren Uberforderung 
zu verhindern und .Generationengerechtigkeit« und .Nachhaltigkeit. 
herzustellen, seien deshalb Systemreformeii unvermeidlich. Da sich das 
Zahlenverhältnis zwischen Älteren und Jüngeren immer mehr zu 
Ungunsten derJüngeren verschiebe, sei eine Verhinderung der Renteii- 
anpassungsforinel mit dem Ziele des Abflachens der Rentenzuwäch- 
se sowie ein Ausbau der privaten, kapitalgedeckten Altersvorsorge, die 
den Bedeutungsverlust und die Sichcrungsdefizite der gesetzlichen, 
umlagefinanzierten Kentcnversicherung kompensieren solle, notwai- 
dig. In den Forderungen der Rürup- wie der Herzog-Komission nch- 
men diese Positionen einen prominenten Platz ein, und auch die aktu- 
ellen Vorhaben der Bundesregierung zur Rentenreform zielen in diese 
Richtung. Grundlegende Position ist dabei, den Beitragssatz auch auf 
mittlere und längere Sicht weitgehend stabil zu halten, die dernografi- 
schen Belastungen also durch Verschlechterungen im Leistungsniveau 
zu Lasten der Rentnergeneration aufzufangen. In diese Richtung zielt 
auch die Forderung, die Altersgrenzen weiter anzuheben, um die Ren- 
tenbezugsdauer zu verkürzen. 

1.2.2 Ursachen der Finanzierungsprobleme 

Die aktuellen Finanzierungsprobleme der Rentenversicherung, die 
sich gegen Ende des letzten Jahres zugespitzt haben, haben in der öf- 
fentlichen Debatte den Eindruck erweckt und verstärkt, dass die Ren- 
tenversicherung - nur kurz nach Beginn der ersten Umsetzungsschrit- 
te der Riester-Reform - zahlungsunfähig und grundlegend reformbe- 
dürftig ist. Tatsächlich wäre ohne die mit den Haushaltsgesetzen be- 
schlossenen Einschnitte zu Anfang 2004 eine Beitragssatzanhebung 
von 19,5 vH auf nahezu 20 vH erforderlich gewesen, um die aufklaf- 
fende Spanne zwischen Einnahmen (Beitragseinnahmen und Bundes- 
Zuschuss) und Ausgaben zu decken. Beschlossen wurde U. a. die Aus- 
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setzung der Rentenanpassung zum l.Juli dieses Jahres mit der Folge 
eines dauerhaften Absenkeris des Rentenniveaus um 0,s Punkte. Hin- 
zu kommt, dass die RentnerInnen zukünftig den gesamten Pflegever- 
sichei-ungsbeitrag von 1,7 Prozent allein bezahlen müssen, also um 
0,85 vH ihrer Rente stärker belastet werden. Für die RentnerInnen in 
Deutschland bedeutet dies, dass ihre Renten entsprechend sinken. 
Wer z.B. eine Monatsrente von 1.000 € erhält, der muss zusätzlich pro 
Monat 8,75 € zur Pflegeversicherung zahlen. Auf ein Jahr gerechnet 
sinkt die Netto-Rente somit um insgesamt 102 €. Zusammen mit der 
Null-Kunde bei der Rentenaiipassung werden also - zum ersten Mal in 
der Geschichte der Rentenversicherung in der Bundesrepublik - mit 
nominellen Kürzungen der Netto-Renten rechnen müssen. 

Allerdings ist die immer wieder verbreitete These falsch. dass der 
demografische Umbruch für die gegenläufige Entwicklung von Ausga- 
ben und Einnahmen ursächlich ist. Ganz im Gegenteil wird die Renten- 
versicherung von der demografischen Seite derzeit eher entlastet, da 
sich noch stark besetzte Jahrgänge im erwerbsfähigen Alter befinden. 
Der Umschwung wird erst gegen 2010 einsetzen, dann werden die stark 
besetzten Jahrgänge im Rentenbezugsalter stehen. Die gegenwärtigen 
Probleme sind Folge anderer Faktoren: 
3 Auf der Ausgabenseite führt die verlängerte Lebenserwartung zu 

längeren Laufdauern der Renten; allerdings ist in den letzten 2 Jahren 
infolge der Heraufsetzung der Altersgrenzen und der Abschrek- 
kungswirkungen der Rentenabschläge bei vorzeitigem Rentenbezug 
das durchschnittliche Rentenzugangsalter angestiegen. 

3 Auf der Ausgabenseite macht sich zudem bemerkbar, dass die 
Rentenanpassung wegen des time-Lugs Bezug auf die Einkommens- 
entwicklung im Vorjahr nimmt, also noch von einer höheren Ent- 
geltentwicklung ausgeht. Allerdings wirkt sich die mit der Riester- 
Reform eingeführte neue Rentenformel stark ausgaben- und aiipas- 
sungsmindernd aus - mit dem Ergebnis eines Absenkens des Ren- 
tenniveaus. Erreicht wird die Absenkung des Rentenniveaus durch 
zweimalige Änderungen der Rentenanpassungsformel: Die erste 
Änderung gilt ab 2001 bis 2010, die zweite Änderung, die dann ab 
2010 gelten soll, modifiziert die erste Änderung. Grundlage der 

Formel für den gesamten Zeitraum ist das Prinzip der modifizierten 
Bruttoanpassung. Berücksichtigt bei der Bemessung des Anpas- 
sungssatzes des aktuellen Rentenwerts wird die durchschnittliche 
Bruttoentgelterhöhung des Vorjahres, die bereinigt wird um die 
Steigerung des vollen Beitragssatzes zur Rentenversicherung sowie 
um den unterstellten Beitragssatz zur privaten Altersvorsorge. Ab 
2011 (bei der Rentenanpassung im Jahr 2010 macht sich zum letz- 
ten Mal die Steigerung des privaten Vorsorgebeitrags, der ab 2009 
seine volle Höhe von 4 vH erreicht hat, bemerkbar) wird dann die 
Anpassungsformel insoweit modifiziert, dass die Veränderungsraten 
nur noch auf der Basis von 90 vH berechnet werden, was bei stei- 
genden Beitragssätzen zur Rentenversicherung rein rechnerisch zu 
niedrigeren Anpassungssätzen führt. 

3 Die hohen Arbeitslosenzahlen führen auf die Einnahmenseite zu 
Aufkommenslücken, da die BA nur für ihre Leistungsempfänger 
Beiträge an die Rentenversicherungsträger zahlt und dies auch nur 
auf eingeschränktem Niveau. Noch schwerwiegender wirkt sich der 
Rückgang der Beschäftigungszahlen aus, die den Zuwachs der re- 
gistrierten Arbeitslosigkeit deutlich übertreffen, da es hierfür keiner- 
lei Ausgleich gibt. 

3 Durch die Ausdehnung von Beschäftigungsverhältnissen ohne 
Versicherungs- und Beitragspflicht (MiniJobs) bzw. ohne volle Bei- 
tragspflicht (MidiJobs) gehen Beitragseinnahmen verloren. Nach Be- 
rechungen des IAB beläuft sich der Ausfall an Sozialversicherungs- 
beiträgen auf 612 Mio. €jährlich. 

3 Schließlich ist zu sehen, dass die mit der Riester-Rente eingeführte 
Möglichkeit, Entgeltansprüche bis zu einer Höhe von 4 VH der je- 
weiligen Beitragsbemessungsgrenze für eine betriebliche Altersver- 
sorgung verwenden zu können, zu massiven Beitragsausfallen führt. 
Denn die Entgeltumwandlung erfolgt Steuer- und sozialversiche- 
rungsfrei, was auf kurze und mittlere Sicht zu Finanzierungsproble- 
men führt, da die entlastenden Wirkungen durch die entsprechend 
geringeren Rentenanwartschaften und Rentenanpassungssätze erst 
später ihre Wirkung entfalten. 
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1.2.3 Belastungen der RentnerInnen 

Berücksichtigt man diese Entwicklung, so haben einerseits Fehlent- 
scheidungen der Politik. andererseits die Krise der gesaintwirtschaft- 
lichen Entwicklung und dramatische Lage auf dem Arbeitsmarkt zu 
den Problemen der Rentenversicherung geführt. Der Hinweis auf die 
demografischen Umwälzungen hat in diesem Zusammenhang nur die 
Funktion, vom Versagen der Politik abzulenken und die Belastungen 
der RentnerInnen mit dem Argument »unabweisbarer« Faktoren zu le- 
gitimieren. Der selbst erzeugte Handlungsdruck der Politik, die Finan- 
zierungsdefizite lösen zu müssen. ist kurzfristig nicht zu ändern oder 
gar rückgängig zu machen. Tatsächlich blieb und bleibt nur die Wahl 
zwischen einer Beitragssatzerhöhung und weiteren Einschnitten im 
Leistungsrecht der Rentenversicherung. Zwar hätte die Lücke auch 
durch eine weitere Erhöhung des steuerfinanzierten Bundeszuschus- 
ses geschlossen werden können. Zu berücksichtigen ist aber, dass 
bereits jetzt der Bundeszuschuss 32 vH der Renteneinnahmen und 
30 vH des Bundeshaushaltes ausmacht. Es ist deshalb als Erfolg ist zu 
werten, dass die im Bundeshaushalt 2004 bereits eingeplante Kürzung 
des Bundeszuschusses an die Rentenversicherung rückgängig gemacht 
wurde. 

Die Entscheidung, allein den Rentnern die Last aufzubürden. führt 
zu einer sozialpolitisch problematischen, abschüssigen Entwicklung. In 
der Kumulation der Einschnitte (u.a. Aussetzung der Anpassung, vol- 
ler Pflegeversicherungsbeitrag, voller Krankenversicherungsbeitrag auf 
weitere Alterseinkünfte - insbesondere Leistungen der betrieblichen 
Altersversorgung, Zuzahlungen im Gesundheitsbereich) werden viele 
ältere Menschen hart getroffen. Das Rentenniveau liegt derzeit (alte 
Bundesländer/2002) bei 68 vH eines vergleichbaren Arbeitnehmerein- 
kornmens. Durch die Anpassungsaussetzung und die Zahlung des vollen 
Beitragssatzes zur Pflegeversicherung wird das Niveau weiter nach 
unten gehen. Hinzu kommt, dass die Belastungen der RentnerInnen die 
Nachfrage der privaten Haushalte im hohen Maße dämpfen und von 
daher die konjunkturelle Erholung beeinträchtigen. Zwar hätte auch 
eine Beitragssatzanhebung zu einer Kaufkraftminderung bei den Ver- 

sicherten geführt, durch die paritätische Finanzierung wären die Ein- 
bußen - zumindest auf kurze Sicht - aber begrenzt gewesen und 
müssten zudem saldiert werden mit den positiven Nachfrageeffekten 
bei den Rentnerhaushalten. 

Die Einschnitte werden nicht zuletzt mit dem Postulat der Genera- 
tionengerechtigkeit begründet. Das Argument der .Gleichstellung. mit 
der Generation der beitragszahlenden Erwerbstätigen trifft nicht zu, da 
die Rentenformel einen Rückkopplungsmechanismus enthält, der die 
Belastungen der Aktiven in der Krise (niedrige Tarifabschlüsse, Kürzuri- 
gen freiwilliger. übertariflicher Entgeltbestaiidteile, Ausweitung unter- 
tariflicher Bezahlung. Beitragssatzsteigerung) an die Rentnergeneration 
weitergibt: So vermindert sich entsprechend einer Beitragssatzerhöhung 
auch die Rentenanpassung, was wiederum den Ausgabenanstieg bremst. 
Von einer einseitigen Belastung der mittleren Generation durch die 
Wirtschaftskrise kann also nicht gesprochen werden. da diese bei der 
Rentenanpassung auch bei den Rentnern durchschlagen - allerdings um 
gut ein Jahr zeitversetzt. 

Jedoch: Das Argument, dass auch die Rentenaiipassungen entspre- 
chend niedrig ausfallen, auch unterhalb der Preissteigerungsrate, wenn 
die Nettoentgeltzuwächse der Beschäftigten im Vorjahr entsprechend 
liegen, dass beide Generationen also auch im Negativen gleichgestellt 
sind, löst nicht die Akzeptaiizprobleme, die mit weiteren Beitragssatz- 
erhöhungen verbunden sind. 

1.2.4 Gerech tigkei tspro bleme innerhalb 
und nicht zwischen den Generationen 

Ebenfalls nicht zutreffend ist die Aussage, dass die RentnerInnen im 
Vergleich mit der mittleren und jüngeren Generation eine überpropor- 
tional p t e  Einkommensposition einnehmen. Vergleicht man auf der 
Ebene der bedarfsgewichteten Haushaltseinkommen die Wohlstands- 
Position der Altenhaushalte mit Arbeitnehmerhaushalten (= mittlere 
Generation), zeigt sich für 2002 folgendes Bild (Statistisches Bundes- 
amt, Nettoeinkommen nach Haushaltsgruppen, Wiesbaden 2003) : 
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3 Die Position der Arbeitnehmerhaushalte entspricht in etwa der 
relativen Wohlstandsposition aller Privathaushalte. 

3 Rentnerhaushalte erreichen 80.5 vH des Durchschnitts. 
Diese Befunde basieren auf Durchschnittswerten, die die teilweise 
extreme Einkommensspreizung innerhalb der einzelnen Haushaltsty- 
pen einebnet. So wenig es .die« Einkommenslage von Altenhaushalten 
gibt. kann von „der. Einkommenslage der Haushalte ausgegangen 
werden, die sich in der Erwerbsphase befinden. Typisch ist in beiden 
Altersgruppen vielmehr eine deutliche Einkommensspreizung nach 
oben und unten: 

Bei den Altenhaushalten können vor allem folgende Gruppen als 
besonders schlecht versorgt eingestuft werden: 
3 Ehemalige Arbeitnehmerhaushalte mit einer niedrigen beruflichen 

Position des Mannes, dies um so mehr, wenn sich die PartnerInnen 
am Leitbild der Ernährer- und Hausfrauenmodell orientiert haben, 
Alleinstehende, ledige oder geschiedene Frauen sowie Witwen aus 
der vorgenanriten Gruppe, ehemalige )>kleine. Selbstständige, die 
keine ausreichende private Vorsorge aufgebaut haben, Arbeitsmi- 
grantInnen, die erst im mittleren und höheren Alter in die Bundes- 
republik gekommen sind und keine ausreichenden Rentenanwart- 
schaftcn erwerben konnten. 

3 Begünstigt sind auf der anderen Seite jene Älteren, bei denen Ein- 
kommen aus mehreren Quellen zusammen treffen und die überdies 
noch über Vermögensbestände verfügen. Das heißt : Durch gesetz- 
liche Renten allein lässt sich Wohlhabenheit nicht erreichen, denn 
die Renten aus der Rentenversicherung erreichen nur in wenigen 
Fällen Beträge von über 1.500 £. Das liegt auch daran, dass die ßei- 
tragsbemessungsgrenze, die um etwa 80 vH über dem durch- 
schnittlichen Entgeltnivcau liegt, die maximalen Entgeltpunkte je 
Jahr begrenzt. 

Bei der »aktiven« Generation ist nicht zu übersehen, dass vor allem 
Haushalte mit (mehreren) Kindern zu den schlechter Gestellten zäh- 
len. Besonders prekär erweist die fiiianzielle Lage von Alleinerziehen- 
den und ihren Kindern: Von den Paar-Haushalten mit 3 und mehr 
Kindern erreichen in Deutschland im Jahr 2000 knapp 28 vH eine 

Pro-Kopf-Einkommensposition von weniger als 50 vH des Durch- 
schnitts (Armut). fast zwei Drittel liegen insgesamt im Niedrigeinkom- 
mensbereich von unter 75 vH des gewichteten durchschnittlichen 
Haushaltseinkommens. Bei Alleinerziehenden-Haushalten (geschie- 
dedgetrcrint) beträgt der Anteil derjenigen mit Einkommen bis zur 
Hälfte des durchschnittlichen Haushaltseinkommens 30,6 vH; 67 vH 
dieser Haushalte erreichen nur bis zu 75 vH des Durchschnitts 
(SOEP-Daten) . 

Diese hier nur skizzierten Disproportionen innerhalb der sozialstaat- 
lichen Generationen verweisen auf ein intragerierationales Gerechtig- 
keitsproblem. Mit fehlender Gerechtigkeit zwischen Alt und Jung kön- 
nen diese Über- und Unterversorgungen nicht begründet werden. Die 
Einkommensunterschiede machen sich nicht primär an der Unterschei- 
dung zwischen Jung und Alt, sondern an den >>traditionellen. sozial- 
strukturellen Scheidelinien fest. So ist es irreführend, die prekäre Ein- 
kommenslage einer allein erziehenden Mutter mit der sehr guten Ein- 
kommenslage eines älteren ßeamtenehepaarcs zu vergleichen, bei 
denen beide PartnerInnen eine Pension aus dem höheren Dienst be- 
ziehen. Eine derartige Gegenüberstellung - von den Medien publi- 
kumswirksam in Szene gesetzt - nährt den Eindruck, dass die Älteren 
dieJungen »ausplündern«, ohne zu erwähnen, dass es auch bei den Alten 
schlecht gestellte und bei den Jungen gut gestellte Haushalte gibt. Die 
eigentliche Pointe dieser Vergleiche von »Äpfeln und Birnen« liegt darin, 
dass sich die Unterversorgungskonstellationen in der Altersphase aus 
den vorgelagerten schlechten Einkommensverhältnissen in der Er- 
werbsphase ableiten. Die Unterbrechung und/oder Einschränkung der 
Erwerbstätigkeit wegen der Kindererziehung ist neben dem unzurei- 
chenden Familienleistungsausgleich der entscheidende Grund für das 
niedrige Pro-Kopf-Einkommen für Familienhaushalte in der Erwerbs- 
Phase; steigende Ausgaben wegen des Unterhalts der Kinder fallen hier 
zusammen mit einem sinkenden Familieneinkommen. Da es die Frau- 
en sind, die ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen oder reduzieren, sind 
niedrige eigenständige Renten und drohende Unterversorgung im Alter 
die Konsequenz. 

Die Entscheidung, pauschal bei den Leistungen für Ältere, so beim 
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Rentenniveau, zu kürzen, führt deshalb in die falsche Richtung. Die 
Absenkung des Rentenniveaus vergrößert das Risiko der Altersarmut, 
löst aber nicht das Einkommensproblem von Haushalten mit Kindern. 
Gerade Niedrigcinkommensbezieherhnen werden vielmehr beim spä- 
teren Rentenbezug aufgrund ihrer niedrigen Entgelt- und Zeitposition 
von einem verminderten Rentenniveau im besonderen Maße betroffen. 

Die Zielsetzung .Lebeiisstandardsicheruiig« kann bei der Renten- 
versicherung schon gegenwärtig nicht mehr als erfüllt angesehen wer- 
den. Dies wird deutlich. wenn man die Renten in ihrer absoluten Höhe 
betrachtet: Die Standardrente lag 2002/alte Bundesländer bei 1.043 
im Monat nach Abzug der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversiche- 
rung. Fällt nun die Zahl der Versicherungsjahre und/oder der vorma- 
lige Verdienst geringer aus, reduziert sich die nach dem Prinzip der 
Einkommens- und Zeitproportionalität berechnete Rente entsprechend 
und kann sehr schnell den Bedarfssatz der Sozialhilfe bzw. der Gmnd- 
Sicherung im Alter unterschreiten. Berechnungen für das Jahr 2002 
zeigen, dass 24,6 Versicherungsjahre mit einem Durchschnittsverdienst 
(je Jahr ein Entgeltpunkt) vorliegen müssen, um eine Netto-Rente von 
rd. 612 € zu erreichen. Dieser Betrag entspricht dem durchschnittli- 
chen Bedarfsniveau der Grundsicherung für eine alleinstehende Person 
(Fkgelsatz plus pauschalierte Einmalleistungen zuzüglich durchschnitt- 
licher Mietkosten), Bei einem Verdienst von nur 0,75 Entgeltpunkten 
je Jahr müssen es dann schon 32,8 Versicherungsjahre sein, um dieses 
Niveau zu erzielen. Jede Absenkung des Rentenniveaus bedeutet, dass 
die Sozialhilfeschwelle schneller unterschritten wird. Wenn aber die 
Rente trotz langjähriger Beitragspflicht das Niveau der von Vorleistun- 
gen unabhängigen Sozialhilfe nicht übersteigt, werden Legitimation und 
Akzeptanz eines Versicherungssystems gefährdet. 

1.2.5 Heruusforderungen durch die 
demografische Entwicklung 

So falsch es ist, die aktuellen Finanzierungsprobleme mit der demogra- 
fischen Entwicklung erklären zu wollen, so falsch wäre es auch, vor 
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den mittelfristig und längerfristig zu erwartenden Herausforderungen 
im Gefolge des Altersumbruchs in der Gesellschaft die Augen zu ver- 
schließen. Durch die weitere Verlängerung der mittleren Lebenserwar- 
tung einerseits und die weitgehende Konstanz der Geburtenhäufigkeit 
andererseits wird es - trotz möglicher Entlastungen durch Nettozu- 
Wanderung - zu einer deutlichen Verschiebung der Anteilsrelationen 
zwischen der älteren, leistungsempfangenden und der mittleren steu- 
er- und beitragszahlenden Generation kommen. Allerdings besteht kein 
Anlass, die Probleme zu dramatisieren und mit deren .Unlösbarkeit. 
einen Totalabbau der sozialen Sicherung zu begründen. Wie wir oben 
skizziert haben. müssen die demografischen Verschiebungen im ge- 
samtwirtschaftlichen Zusammenhang gesehen und interpretiert wer- 
den. Durch die Begrenzung der Debatte nur auf demografische Quo- 
ten wird verdrängt, dass die Finanzierungsfähigkeit der Alterssiche- 
rung entscheidend von der Entwicklung des Arbeitsmarktes (Aus- 
schöpfen des Beschäftigungspotenzials und Abbau der Arbeitslosig- 
keit) und der Wachstumsraten von Produktivität und Arbeitnehmer- 
einkommen abhängt. Unter günstigen wirtschaftlichen Voraussetzun- 
gen bleiben auch auf längere Sicht die Renten finanzierbar, ohne dass 
es zu weiteren Einschnitten kommen muss. Dies ist kein Wunschden- 
ken. Für eine solche Entwicklung können und müssen Schritte in der 
Wirtschafts-, Finanz-, Beschäftigungs- und Bildungspolitik eingeleitet 
werden - nicht erst in Zukunft, sondern jetzt. 

Allerdings sollte bewusst bleiben, dass so oder so von der nachrü- 
ckenden Generationen stärkere Belastungen zu tragen sind, weil der 
Teil der Bevölkerung wächst, der sein Einkommen nicht mehr durch 
Erwerbstätigkeit, sondern durch Übertragungen von den Aktiven er- 
hält. Das gilt nicht allein für die Rentenversicherung, sondern auch in 
der Kranken- und Pflegeversicherung. Es ist ein Gebot der politischen 
und wissenschaftlichen Aufrichtigkeit, dies den Menschen auch zu 
sagen; wer glaubt, den steigenden Altenanteil durch ein anderes Finan- 
zierungsverfahren umgehen zu können, täuscht. Entscheidend ist, dass 
sieh die Belastung der nachrückenden Kohorten stets auf relative Grö- 
ßen bezieht. Denn auch wenn die Beitragssätze erhöht werden, so muss 
dies nicht mit einer absoluten Verschlechterung im Einkommens- und 
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Lebensstandardniveau einhergehen. Es ist richtig, dass die Älteren ge- 
ringere Beitragsabzüge hatten. Bewertet man die geringere relative Bei- 
tragsbelastung der Vorgängerkohorten als .Bevorzugung., fallt jedoch 
aus dem Blickfeld, dass früher nicht nur der allgemeine Lebensstandard 
und die gesamtwirtschaftlichen Verteilungsspielräume enger waren. 
sondern für die Rentenanwartschaft bzw. für einen Entgeltpunkt weit- 
aus länger gearbeitet werden musste (hinsichtlich sowohl der Wochen- 
arbeitszeit als auch der Jahresarbeitszeit), als dies heute der Fall ist. 

1.2.6 Ausbau der privaten Vorsorge? 

Wie oben betont. können auch die unterschiedlichen Formen privater, 
kapitalgedeckter Altersvorsorge das Problem des demografischen 
Umbruchs nicht aus der Welt schaffen. Aus dem gesamtwirtschaftli- 
chen Zusammenhang kann auch derjenige nicht »aussteigen«, der 
durch Sparen vorsorgt, um im Alter dann von den Erträgen des Ver- 
mögens bzw. von der Abschmelzung des Vermögens zu leben. Eine 
Gesellschaft und Volkswirtschaft insgesamt kann spätere Ausgaben 
nicht durch >Cipareri. vorfinanzieren und damit die Belastungen zeit- 
lich verschieben. Denn wie sich nur jemand verschulden kann, wenn 
er einen Gläubiger findet, kann auch nur der Geld anlegen und ein Ver- 
mögen bilden, der einen Schuldner bzw. Investor findet. Die Erträgnis- 
se aus den akkumulierten Vermögen (wie Zinsen und Dividenden) ~ 

die den Sparern zufließen, müssen von den ökonomisch Aktiven er- 
wirtschaftet werden und sind Teile des laufenden Volkseinkommens. 
Die Steigerung der Lebenserwartung zwingt bei den kapitalfundierten 
Systemen zu höheren Sparleistungen/Prämien, um zu einem Ausgleich 
der längeren Bezugszeiten zu kommen. Zugleich führt der aus der 
niedrigen Geburtenrate folgende Rückgang der nachwachsenden Ge- 
burtsjahrgänge zu einer negativen »Age-wave« auf den Aktien- und Ka- 
pitalmärkten. Denn wenn die Älteren entsparen, d.h. ihre Wertpapie- 
re veräußern und in Konsum umwandeln wollen. die nachfolgende 
Zahl der jüngeren SparerInnen und KäuferInnen von Wertpapieren 
aber demografisch bedingt sinkt, kommt es zu Anpassungsreaktionen 
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auf den Märkten (Asset Meltdown). Darauf weisen mittlerweile auch 
die Banken hin. Entweder sparen die Jüngeren zusätzlich, was zu einer 
Einschränkung ihres Konsums führt (analog zu Beitragserhöhungen) . 
Oder der Realwert der zum Verkauf angebotenen Wertpapiere sinkt 
infolge des Angebotsüberhangs (dies entspricht einer Absenkung des 
Kentenniveaus). 

Es ist Ziel der Rentenpolitik der Bundesregierung, die Niveauabsen- 
kung durch die Förderung der privaten Vorsorge auszugleichen. Die 
Frage, ob dies gelingt, muss aber negativ beantwortet werden. Charak- 
teristikum einer nicht obligatorischen privaten Altersvorsorge ist gera- 
de, dass sie im Unterschied zur gesetzlichen Rente nicht flächendeckend 
ausgestaltet ist. Obgleich die öffentliche Förderung als großzügig be- 
zeichnet werden kann? ist nicht damit zu rechnen, dass alle Arbeitneh- 
merInnen bereit und in der Lage sind, die erforderlichen Eigenbeiträ- 
ge für diesen Zweck einzusetzen. Bei Menschen im jüngeren Alter ist 
anzunehmen, dass die freiwillige Vorsorgebereitschaft eher gering aus- 
geprägt ist; bei BezieherInnen niedriger Einkommen ist zu erkennen. 
dass der finanzielle Spielraum fehlt. 

Negativ wirkt sich vor allem aus: dass die private Vorsorge im 
Unterschied zur Rentenversicherung nicht sozial ausgleichend gestal- 
tet ist, sondern in mehrfacher Hinsicht selektiv wirkt: 
3 Private Lebensversicherungen wie auch die unterschiedlichen 

Vermögensanlageformen sind nach dem individuellen Kisikokalkül 
aufgebaut und streng an die von der Arbeitsmarkt- und Entgeltpo- 
sition abhängigen Finanzierungsfähigkeit gebunden; Elemente des 
Solidarausgleichs, die für die gesetzliche Rentenversicherung typisch 
sind, kennen sie systembedingt nicht. So werden in der Rentenver- 
sicherung Zeiten der Arbeitslosigkeit, der Krankheit, der Kinderer- 
Ziehung, der Pflege und der Ausbildung angerechnet, ohne dass die 
Betroffenen in diesen Phasen eigene Beiträge entrichten müssen. Ein 
solcher Solidarausgleich ist bei der privaten Vorsorge nicht möglich, 
entlastend wirkt nur die staatliche Förderung. Unter Umständen 
muss der Vertrag beitragsfrei gestellt werden, was zu entsprechend 
geringen Ansprüchen führt. 

3 Das hat Folgen vor allem für Frauen: Aufgrund ihrer höheren 
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Lebenserwartung erhalten sie bei gleichen Einzahlungen niedrige- 
re monatliche Leibrenten als Männer bzw. müssen bei gleichen 
Leistungen mehr zahlen. 

3 Die private Rente ist hinsichtlich Leistungsumfang und Leistungs- 
dynamik nicht mit Ansprüchen aus der Kentenversicherung zu 
vergleichen. Nicht zu den Förderkriterien gehört die Dynamisierung 
der Kapitalrente. Die Nominalwertgarantie der eingezahlten Beiträge 
bei Auszahlungsbeginn ist demgegenüber nur ein äußerst schwaches 
Kriterium. Zwar kann erwartet werden, dass die Kapitalverzinsung 
im Laufe der Jahre über der Inflationsrate liegt. Allerdings können 
Schwankungen von Kapitalwert und Verzinsung dazu führen. dass 
zum Verrentungs- und Auszahlungszeitpunkt die Lage auf den 
Aktien- und Kapitalmärkten ungünstig ist und die privaten Zusatz- 
renten eine nur bescheidene Höhe aufweisen. Auch ist zu berück- 
sichtigen, dass die geförderten Renten nach dem Prinzip der nach- 
gelagerten Besteuerung noch durch Steuerabzüge gemindert wer- 
den. Nicht zu den Förderkriterien gehört auch die Absicherung des 
Hinterbliebenen- und Erwerbsminderungsrisikos. Zwar können 
entsprechende Verträge abgeschlossen werden, was aber dann die 
Renditen reduziert. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass die private Altersvorsorge wenig 
geeignet ist, gerade die Absicherung jener Personen zu verbessern, die 
infolge ihrer ungünstigen bzw. vom Normalarbeitsverhältnis abwei- 
chenden Erwerbsposition eine nur niedrige Rente erwarten können 
und von der Niveauabsenkung besonders betroffen sind. Die Proble- 
me mindern sich zwar, wenn statt der individuellen Vorsorgeverträge 
der Weg der betrieblichen Altersversorgung gewählt wird. Die Rechts- 
änderungen der betrieblichen Altersvorsorge machen diese für die 
Betriebe wie für die Beschäftigten attraktiv, was im Gefolge tariflicher 
und betrieblicher Vereinbarungen dazu geführt hat, dass sich ihr Ver- 
breitungsgrad - insbesondere im Rahmen der betrieblichen oder über- 
betrieblichen PensionskasseniPensionsfonds - deutlich erhöht hat. 
Uberbetriebliche Pensionskassen/Pensionsfonds haben dabei unter 
dem Gesichtspunkt der Flexibilität den entscheidenden Vorteil, dass 
sie von einem Arbeitgeberwechsel unberührt bleiben. Hinzu kommt. 

dass bei der betrieblichen Altersversorgung in aller Regel das Hinter- 
bliebenenrisiko abgesichert wird und dass Männer und Frauen durch 
den Abschluss von Gruppenverträgen gleichgestellt werden. Zudem 
fallen die Verwaltungskosten deutlich geringer aus als bei individuellen 
Versicherungsverträgen. Auch Abschlusskosten fallen nicht an. 

1.2.7 Nach hal tigkei tsfa kto r: Renten niveau im Fa1 1 
nach unten 

Die im RV-Nachhaltigkeitsgesetz fxiertc erneute Änderung der Rem 
tenanpassungsformel um einen sog. Nachhaltigkeitsfaktor folgt den 
mehrheitlichen Vorstellungen der Rürup-Kommission. An dieser Stel- 
le kommt es nicht darauf an, die äußerst komplizierte Berechnungs- 
weise des Faktors zu erläutern. Dies ist schon den Experten kaum 
noch möglich und für die betroffenen RentnerInnen und Beitragszah- 
1erIrinen muss sich der Eindruck von Unverständlichkeit und Willkür- 
lichkeit der Rentenpolitik verhärten. Entscheidend ist allein die Funk- 
tion des Faktors: Es geht um die weitere Begrenzung der Anpassungs- 
sätze mit der Folge einer in der Tat .nachhaltigen. Absenkung des 
Netto-Rentenniveaus. Das von der Bundesregierung gesetzte Mindest- 
sicherungsziel sieht Werte von 46 vH (2020) und 43 vH (2030) - 
jeweils vor Steuern - vor. Derzeit liegt der Wert bei etwa 53 vH. Zu 
diesem Absinken kommt es. weil der Beitragssatzstabilität absolute 
Priorität eingeräumt wird. Die Position, den Beitragssatz auf maximal 
22 vH festzuschreiben, muss nach diesem Prinzip mit Leistungskür- 
Zungen bei den Rentnern verbunden sein - ob das nun mit >)Nachhal- 
tigkeit. oder .Generationengerechtigkeit« begründet wird. 

Die Einführung des Nachhaltigkeitsfaktors führt daher zu einem 
grundlegenden Richtungswandel in der Alterssicherungspolitik : Entwi- 
ckelt sich das Rentenniveau in Richtung der von der Bundesregierung 
gesetzten Werte, so hat sie ihren Anspruch auf Lebensstandardsiche- 
rung endgdtig aufgegeben - ohne zugleich Altersarmut vermeiden zu 
können. Der rein beitragssatz- bzw. einnahmeorieiitierte Ansatz der 
Rentenpolitik öffnet den politischen Raum hin letztlich zur Abschaffung 
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der bisherigen Rentenversicherung und zur Ausweitung privater Vor- 
sorgeformen. Die Versicherten haben keine Anhaltspunkte mehr. 
welche Leistungen sie von der gesetzlichen Rentenversicherung erwar- 
ten können. Auch die Begrenzung der Beitragssteigerungen wird des- 
halb dazu beitragen, das Vertrauen in das Rentensystem weiter zu 
zerstören. Außerdem sind den politischen Begehrlichkeiten bei einer 
Beitragsfucierung keine Grenzen gesetzt. CDU und CSU streben be- 
reits heute Zielwerte für den Beitragssatz im Jahr 2030 in Höhe von 
ca. 20 vH an (Herzog-Kommission und CSU-Renteiikonzept) . Weite- 
re Absenkungen des Leistungsniveaus der gesetzlichen Rentenversiche- 
rung erscheinen bei einer ausschließlichen Beitragssatzorieiitierung 
vorprogrammiert, spätestens wenn im nächsten Konjuiikturab- 
Schwung die Beitragssätze wieder steigen. 

Wird das gesetzliche lientenniveau weiter abgesenkt, so steigt die 
Anzahl der Jahre, die durchschnittlich verdienender ArbeitiiehmerIii- 
Iien einzahlen müssen, um Altersarmut zu vermeiden. Mit der Einfüh- 
rung des Nachhaltigkeitsfaktors steigt dieser Zeitraum nach Berechnuii- 
gen des VDR auf 28 Jahre in 2015 und 31 Jahre in 2030 an. Gemes- 
sen an heutigen Maßstäben liegt diese Zahl sehr nahe an den durch- 
schnittlichen Versicherungszeiträumen von ArbeitnchmerInnen. Die- 
se werden zudem mit dem RV-Nachhaltigkeitsgesetz weiter abgesenkt, 
indem die Anrechnungszeiten wegen schulischer Ausbildung nach 
vollendetem 17. Lebensjahr ab 2009 entfallen (dies entspricht einem 
Verlust von maximal 2,25 durchschnittlichen Beitragsjahren und betrifft 
vor allem AbiturientInnen und AkademikerInnen) . So dürfte eine große 
und wachsende Zahl von RenterInnen eine Rente unterhalb des Ar- 
mutsniveaus erhalten. 

1.2.8 Weitere Anreize z u m  Ausbau der privaten 
Altersvorsorge durch den Ubergangzur 
nachgelagerten Besteuerung 

Das Bundesverfassungsgericht beauftragte die Bundesregierung im 
Jahr 2002, bis 2005 eine einheitliche Regelung für die Besteuerung von 

Beamtenpensionen und gesetzlichen Renten einzuführen. Bisher wer- 
den Beamteiiperisionen und Renten steuerrechtlich sehr unterschied- 
lich behandelt, so dass die maximale Steuer-unbelastete Rente von 
Alleinstehenden im Jahr 2005 voraussichtlich 42.640 € beträgt, wäh- 
rend Pensionen von Alleinstehenden bereits ab einer Höhe von 
12.936 € besteuert werden (Zahlen des Bundesministeriums der Fi- 
nanzen). 

Der vorliegende Gesetzentwurf des Bundesfinanzministeriums 
sieht als Lösung der Problematik den schrittweisen Ubergang zur 
nachgelagerten Besteuerung auch der Rentenbezügc vor (Gesetzent- 
wurf für die Reform des Alterscinkünftegesctzes) . Beginnend ab 2005 
werden die Renten zunächst mit einem Anteil von 50 vH versteuert. 
Der Besteuerungsanteil steigt für die neuen Rentnerjahrgänge bis zum 
Jahr 2020 jährlich um 2 v H  auf dann 80 vH.  Ab 2030 steigt der zu 
versteuernde Anteil um jährlich 1 vH auf 100 vH im Jahr 2040. Zum 
Ausgleich und um eine doppelte Besteuerung zu vermeiden. sollen die 
Rentenbeiträge schrittweise von der Einkommensteuer abgesetzt 
werden können. 

Beginnend ab 2005 mit einem Anteil von 60 vH und dann in 
2 Prozeritschritten ansteigend soll die volle Absetzbarkeit bis zu einem 
Maximalbetrag von 20.000 im Jahre 2025 erreicht sein. Grundsätz- 
lich ist dieser Reformvorschlag eine Möglichkeit, dem Urteilsspruch 
des Bundesverfassungsgerichts gerecht zu werden. 

Das ver.di-Modell 

ver.di tritt bei der Umstellung auf die nachgelagerte Besteue- 
rung von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen für 
Ve r t  r a u e n s sc h u t z f ü r Best a n d sre n t n e r I n n e n u n d re n t e n n a h e 
Jahrgänge ein. 

Ein solches Vertrauen verdienen nach Ansicht von ver.di in 
jedem Fall Bestandsrentnelinnen, d.h. diejenigen, die am 
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31.12.2004 eine Rente aus der Gesetzlichen Rentenversiche- 
rung (GRV) beziehen bzw. rechtswirksam einen Antrag auf 
eine Rentenleistung gestellt haben. Dieser Personenkreis hat 
im Vertrauen auf die seit Jahrzehnten geltende Ertragsanteils- 
besteuerung Dispositionen im Hinblick auf das Alterseinkom- 
men getroffen. Es besteht keine Möglichkeit für Bestandsrent- 
nerlnnen, z.B. durch erneute Arbeitsaufnahme eine eintreten- 
de Einkommensminderung auszugleichen. Hier muss ein 
weitreichender Vertrauensschutz gelten. Aber auch rentenna- 
he Jahrgänge, d.h. Jahrgänge, die im Zeitpunkt des Inkrafttre- 
tens das 55.  Lebensjahr vollendet haben, also bis 31.12.1949 
geboren sind, verdienen Vertrauensschutz, da auch diese 
Personen keine realistische Möglichkeit hatten, kompensato- 
rische Vorsorge für die höhere Steuerbelastung zu treffen. 

Für beide Personengruppen muss nach Ansicht von ver.di 
der steuerrechtliche Sprung von der Ertragsanteilsbesteuerung 
hin zur nachgelagerten Besteuerung abgefedert werden. Auch 
wenn ab 01.01.2005 die Ertragsanteilsbesteuerung aufgege- 
ben und damit den Vorgaben des Bundesverfassungsgericht 
entsprochen wird, schlägt ver.di ergänzend zu den Vorschlä- 
gen der Reg i eru ng s kom m ission einen zusätzlichen Renten- 
Freibetrag als Vertrauensschutz-Freibetrag vor. Dieser sollte 
unter Berücksichtigung der Kommissionsvorschläge im Jahr 
2005 für alle Bestandsrentnerlnnen 70 vH der Jahresbruttorente 
betragen und z.B. in einem 5-Jahreszeitraum ratierlich auf die 
von der Kommission vorgeschlagenen 50 vH abgesenkt wer- 
den. 

Für alle Bestandsrentnerlnnen und den Rentenzugang 201 0 
verbleibt es dann wie im Kommissionsvorschlag angedacht bei 
einer lebenslangen Besteuerung von 50 vH der Rente, jedoch 
als dynamische Größe. Um den vom Bundesverfassungsgericht 
als angemessen angesehenen Übergangszeitraum bis 2040 zu 
erreichen, wird der Renten-Freibetrag des jeweiligen Renten- 

zugangsjahres ab Rentenzugang 2010 beginnend 10 Jahre lang 
bis 2020 um 1 vH, ab 2021 bis 2040 um je 2 vH jährlich abge- 
schmolzen, so dass er nach 2040 Null beträgt und damit die 
volle nachgelagerte Besteuerung greift. Anders als in den 
Jahren 2005 bis 2010 bleibt es ab den Rentenzugängen 2010 
lebenslang bei dem einmal festgelegten Renten-Freibetrag in 
Prozent. 

Mit diesem Vorschlag ist die Gefahr einer möglichen Dop- 
pelbesteuerung praktisch nicht mehr gegeben und die Mög- 
lichkeit der Steuerfreistellung und der Aufbau einer zusätzli- 
chen Altersvorsorge korrespondiert mit der Abschmelzung des 
Freibetrags. 

Diese von ver.di vorgeschlagene Übergangsregelung drängt 
sich auch deshalb auf, weil die Entlastung in der Erwerbspha- 
se relativ gering ist. Die von der Kommission vorgeschlagene 
Freistellung der Altersvorsorgeaufwendungen zu 60 vH, jähr- 
lich in 2 vH-Schritten ansteigend, bringt nämlich nicht den 
erhofften finanziellen Spielraum für die Beschäftigten, da in 
2005 nicht 60 vH des Arbeitnehmerbeitrags zur GRV freige- 
stellt werden soll. Vielmehr soll der heute bereits steuerfreie 
Arbeitgeberanteil zur GRV in die Steuerfreistellung miteinbe- 
zogen werden. Das bedeutet, dass in 2005 1 vH der gesam- 
ten Aufwendungen, d.h. 20 vH des Arbeitnehmeranteils, frei- 
gestellt würden. In 2006 würden dann 12 vH der gesamten 
Aufwendungen bzw. 24 vH des Arbeitnehmeranteils freigestellt 
usw. Für Durchschnittsverdienerlnnen des Jahres 2005 (Ca. 
30.000€) würde dies eine Steuerfreistellung von monatlich 50 
€ und damit bei einem unterstellten Steuersatz von 25 vH nur 
eine um ca. 12 € monatlich geringere Steuerbelastung bedeu- 
ten. 

Textstellen entnommen aus der ver.di-Broschüre »Zukunft der 
Rente«, Berlin 2003, 5. 39f. 
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Im Ergebnis führt diese Form der Umsetzung des Urteils aber zu 
einer weiteren Absenkung des Nettorentenniveaus. Dieser Effekt 
kommt dadurch zu Stande, dass die verfügbaren Nettoeinkommen 
durch die steuerliche Absetzbarkeit der RV-Beiträge steigen, während 
die Netto-Renten durch die steigende Steuerbelastung relativ geringer 
ausfallen. Insgesamt sinkt der Quotient aus den beiden Größen und 
damit das Netto-Rentcnniveau. 

1.2.9 Ausweitung des Versichertenkreises erforderlich: 
Rentenversicherung als Bürgerversicherung 

Die Arbeitsgruppe Altemzative WirtschaJhpolitik hält den von der Bundesre- 
gierung eingeschlagenen Weg für grundsätzlich falsch. Er wird nicht 
nur die Rentenversicherung zerstören und das Absicherungsniveau im 
Alter - und zwar gerade für die nachrückenden Jahrgänge! - nach 
unten treiben. Insgesamt wird dadurch die Gesellschaft ihr Gesicht 
verändern, und die Kernelemente des deutschen Sozialstaatsmodclls 
werden in Richtung des angelsächsischen Modells einer liberalen, resi- 
dualen Sozialpolitik verschoben. Wie betont, lassen sich auch andere 
Wege zur Lösung der demografischen Herausforderungen finden, wenn 
die Konstanz des Beitragssatzes nicht zum politischen Tabu wird. 

Wenn davon ausgegangen werden muss, dass das Sicherungsziel der 
Rentenversicherung kein Thema mehr für die Bundesregierung ist? so 
gilt das auch für die Frage nach dem Kreis der Bevölkerung, der durch 
die solidarische Rentenversicherung geschützt wird, aber auch durch 
seine Beitragszahlung zur Finanzierung beiträgt. Die Ausweitung des 
versicherungspflichtigen Personenkreises ist dabei vor allem ein Gebot 
der sozialpolitischen Zielsetzungen. Es geht um die verlässliche Absi- 
cherung der gesamten Bevölkerung im Alter und bei Erwerbsrninde- 
rung und um die gerechte Finanzierung der Versicherungs- und Solidar- 
ausgleichsfunktion der Rentenversicherung. Die fiskalischen Zielsetzun- 
gen stehen bei der Rentenversicherung - im Unterschied zur Kranken- 
versicherung - dahinter zurück. Da den Beitragszahlungen auch spä- 
ter Leistungen gegenüber stehen, bleiben auf längere Sicht die fmanzi- 
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ellen Entlastungen durch die Verbreiterung des Kreises der Beitrags- 
zahlerhnen begrenzt. Allerdings gibt es kurz- und mittelfristig durch- 
aus Mehreinnahmen. Die Spanne zwischen Einnahmen und Ausgaben 
durch die Verbreiterung des Versichertenkreises könnte auch dadurch 
günstig beeinflusst werden, wenn das Äquivalenzprinzip - etwa durch 
ein Aufheben der Beitragsbemessungsgrenze bei gleichzeitigem Beibe- 
halten der Leistungsbemessungsgrenze - relativiert würde. Dem stehen 
aber nicht nur verfassungsrechtliche Bedenken gegenüber. Zu fragen 
ist auch, ob nicht dieser Weg die Akzeptanz der Rentenversicherung 
zu stark beeinträchtigen würde. 

Die Ausweitung muss sich in erster Linie auf die Selbstständigen 
beziehen. Wenn im Zuge der Verbreitung der neuen I-und-K-Techno- 
logicn und der betrieblichen outsourcing-Strategien, aber auch infolge 
neuer, auf Autonomie und Selbstverantwortung zielender Erwerbswüri- 
sche junger Menschen gerade jene Gruppen von Selbstständigen, und 
hier insbesondere von Ein-Personen-Unternehmern im Dienstleistungs- 
Sektor, an Bedeutung gewinnen, die nicht in den Versicherungs- und 
Schutzbereich der Rentenversicherung oder von Sondersystemen fal- 
len, dann muss für diesen Kreis in der Zukunft mit Sicherungslücken 
im Alter gerechnet werden. Zu unterscheiden ist dabei, ob Selbststän- 
digkeit bereits bei Berufsbcginn gewählt wird, oder ob es im Verlauf der 
Erwerbstätigkeit zu einem Wechsel von einer abhängigen zu einer 
selbstständigen Beschäftigung kommt und/oder ob zwischen Selbststän- 
digkeit und abhängiger Arbeit mehrfach gewechselt wird. Es spricht viel 
dafür, dass in all diesen Fällen nicht nur die objektive, finanzielle Fähig- 
keit, sondern auch die subjektive Bereitschaft zu einer ausreichenden 
und kontinuierlichen privaten Vorsorge begrenzt ist. 

Gerade im jüngeren Lebensalter und beim Eintritt in das Erwerbs- 
leben fehlt häufig die Einsicht in die längerfristigen Folgewirkungen der 
getroffenen Entscheidungen. Spätere, noch nicht absehbare Bedarfe 
nach einer ausreichenden Alterssicherung werden gegenüber aktuellen 
Zwängen und Bedarfen systematisch mindergewichtet. Hinzu kommt, 
dass die Einkommensverläufe bei Selbstständigkeit stärker als bei ab- 
hängiger Beschäftigung durch Unsicherheit und Unstetigkeit geprägt 
sind und gerade bei einer Existenzgründung finanzielle Engpässe an der 



100 KAPITEL I SOLIDARITÄT IM SOZIALSTAAT 101 

Tagesordnung sind. Unsicher ist auch, ob das Betriebskapital a m  Ende 
der Erwerbstätigkeit ausreicht, um zumindest einen Teil des Einkom- 
mensbedarfs im Alter abzudecken. 

Gefährdet wird das Absicherungsniveau im Alter im besonderen 
Maße dann, wenn (häufigere) Wechsel zwischen Phasen abhängiger 
und nicht versicherter selbstständiger Erwerbstätigkeit auftreten. Sol- 
che .Sprungprozessioneii. zwischen Versicherungspflicht und Nichtver- 
sicherungspflicht sind in beiden Systemen, in der Rentenversicherung 
und in der privaten Vorsorge, nur schwer zu verarbeiten: In der Ren- 
tenversicherung mindert sich nicht nur die Summe der Entgeltpunk- 
te. sondern längere Phasen der Nicht-Beitragszahlung gefährden auch 
den Schutz bei Invalidität. Bei privaten Renten- bzw. Lebensversiche- 
rungen wiederum ist es wichtig, dass die Prämien kontinuierlich gezahlt 
werden. 

1.2.10 Beschäftigungsförderung statt Anhebung 
der Altersgrenzen 

Zwar hat in den letztenJahren - nicht zuletzt vor dem Hintergrund der 
Anhebung der Altersgrenzen und der verstärkten Arbeitsmarktförde- 
rung Älterer - eine leichte Besserung der Beschäftigungssituation Äl- 
terer sowie ein langsamer Anstieg des durchschnittlichen Rentenzu- 
gangsalters eingesetzt. Aber insgesamt kann von einer Trendwende 
auf dem Arbeitsmarkt zugunsten der Älteren und einem Ende der 
Politik der Frühausgliederung noch keine Rede sein. 

Das wäre aber angesichts der absehbaren demografischen Entwick- 
lung dringend erforderlich, weil die weiter ansteigende fernere Lebens- 
erwartung (nach Kürup-Kommission bis 2030 bei den 65-Jährigen + 
2,6 Jahre [Männer] bzw. + 3,l Jahre [Frauen]) zu immer längeren Ren- 
tenlaufzeiten führt, und weil sich zugleich infolge der niedrigen Gebur- 
tenjahre das Verhältnis zwischen Erwerbstätigen und BeitragszahlerIn- 
nen einerseits und RentenempfängerInnen andererseits (Rentnerquo- 
tient) verschlechtern wird. Ein längerer Verbleib im Erwerbsleben und 
ein späterer Renteneintritt sind deshalb zentrale Parameter, um die Ken- 

tenversicherung sowohl auf der Einnahmenseite (mehr Beitragszahler) 
als auch auf der Ausgabenseite (Begrenzung der Rentenbezugszeiten) 
zu entlasten. 

Die entscheidende und nun kontrovers diskutierte Frage istjedoch, 
wie dieses Ziel erreicht werden kann. Für die Rürup-Kommission 
(Mehrheitsmeinung) und für viele andere Stimmen aus dem politischen 
und wissenschaftlichen Kaum liegt der Lösungsweg auf der Hand. 
Verändert werden sollen die rentenrechtlichen .Stellschrauben. : 
3 weitere Heraufsetzung der Kegelaltersgrenze von 65 auf 67 Jahre 

(beginnend ab 2011 und abgeschlossen 2034) ; 
3 Heraufsetzuiig der Altersgrenze für Schwerbehinderte von 63 auf 

65 Jahre und perspektivisch deren Abschaffung; 
3 vorzeitiger, mit Abschlägen belegter Rentenbezug erst ab 62 Jahren 

(für langjährig Versicherte und Schwerbehinderte) ; 
3 Abschaffung der besonderen (mit Abschlägen belegte) Altersgren- 

zen für Frauen und für Arbeitslose; 
3 Einführung der abstrakten Betrachtungsweise (d.h. ohne Berück- 

sichtigung der Arbeitsmarktlage) bei der Rente wegen Erwerbsmin- 
derung. 

Die Bundesregierung hat im RV-Nachhaltigkeitsgesetz diese Positionen 
(noch) nicht aufgegriffen, aber angekündigt, die Diskussion offen zu 
halten. Verändert wird mit dem Gesetz jedoch die Altersgrenze für den 
frühestmöglichen Beginn der Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder 
nach Altersteilzeitarbeit vom 60. auf das 63. Lebensjahr, mit voller 
Wirksamkeit ab 2008. 

Kritisch zu diskutieren ist, ob diese Maßnahmen tatsächlich zielfüh- 
rend sind - ohne an anderer Stelle neue Probleme zu schaffen und ohne 
zu unzumutbaren sozialen Verwerfungen zu führen. Das genau ist nicht 
sichergestellt, da bei der Begrenzung auf die rentenrechtlichen Regelun- 
gen die konkreten Arbeits- und Beschäftigungsbedingngen älterer 
ArbeitnehmerInnen außerhalb der Betrachtung bleiben. Durch die 
Anhebung von Altersgrenzen verbessert sich weder der Gesundheits- 
zustand noch die Qualifikation älterer Arbeitnehmer noch ihre Lage auf 
dem Arbeitsmarkt und in den Betrieben. Zwar sollen die Älteren län- 
ger arbeiten, die Weichen dafür, dass ihnen dies auch tatsächlich mög- 
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lich ist. sindjedoch nicht gestellt. Ein späterer Rentenbeginn ist deshalb 
nicht mit einem längeren Verbleib im Berufsleben gleichzusetzen. S o l i -  

dern kann auch bedeuten, dass mehr Ältere arbeitslos werden bzw. 
bleiben oder - um den Preis hoher Kentenabschläge - auf einen vor- 
gezogenen Kentenbeginn ausweichen müssen. 

Fehlen die Arbeitsplätze und Beschäftigungsperspektiven für Älte- 
re und bleibt es bei der altersselektiven Personalpolitik der Unterneh- 
men, dann wird es dazu kommen. dass die Mehrzahl der Älteren mit 
Kentenabschlägen in den Rentenbezug wechselt. Die Heraufsetzung der 
Altersgrenzen wirkt sich damit de facto wie eine dauerhafte Rentenmin- 
derung um 12,8 vH aus. die zwar allgemein greift, aber nicht in die 
Kentenformel eingeht und auch nicht das Rentenniveau berührt. 

Wenn man darüber hinaus noch die anderen Maßnahmen berück- 
sichtigt, die sich im Gesetzgebungsverfahren befinden oder bereit be- 
schlossen sind - Verkürzung der Bczugsdauer des Arbeitslosengeldes, 
faktische Abschaffung der Arbeitslosenhilfe und Verweis der Langzeit- 
arbeitslosen auf die sozialhilfcförmige Leistung Arbeitslosengeld 11, 
Absenkung des Rentenniveaus durch Anpassungsaussetzung und Ein- 
führung eines .Nachhaltigkeitsfaktors« in die Rentenformel, volle Bei- 
tragszahlung der KentnerInnen für die Pflegeversicherung -; lassen sich 
kumulative Effekte errechnen, die eine Großzahl von KentnerInnen zu- 
künftig auf den Bezug der bedarfsorientierten Grundsicherung verweist. 
Altersarmut, so lässt sich mit einiger Sicherheit prognostizieren, wird 
wieder Einzug in die Lebenswirklichkeit der älteren Generation fmden. 

Wenn es tatsächlich zu einer Umkehr des Trends der »Entberufli- 
chung des Alters« kommen und die betriebliche Frühausgliederung 
gestoppt werden soll und die älteren Menschen länger im Berufsleben 
bleiben sollen, bedarf es deshalb anderer Maßnahmen als das Schrau- 
ben an der Stcllgröße »Altersgrenze«. Gerade weil demografische Pro- 
zesse zunächst kaum Sicht- und spürbar sind, sich andererseits aber die 
Folgen des demografischen Umbruchs zum Zeitpunkt ihres Eintretens 
nicht mehr beeinflussen lassen, bleibt ein Ausblenden der Vorausset- 
zungen, auch bis zum Iientenalter irn Erwerbsleben bleiben zu können, 
kurzsichtig. Um eine spätere, demographisch bedingte .Starrheit. auf 
dem Arbeitsmarkt zu vermeiden, müsste jetzt Flexibilität gezeigt wer- 

den. Auf .Knopfdruck. kann in 20 oder 30 Jahren eine Verlängerung 
der Berufstätigkeit und ein längerer Verbleib älterer Beschäftigter in den 
Betrieben nicht veranlasst werden. 

Vor dem Hintergrund dieser Verhältnisse erweist sich die Aufgabe 
einer Lebensarbeitszeitverlängerung in erster Linie als Aufgabe der 
Arbeits-, Arbeitsmarkt- und Arbeitszeitpolitik. So müssen zum einen die 
Voraussetzungen dafür verbessert werden, dass ältere Beschäftigte 
hinsichtlich ihrer gesundheitlichen Konstitution, ihres beruflichen Lei- 
stungspozentials und ihrer qualifikatorischen Fähigkeiten überhaupt in 
der Lage sind, länger zu arbeiten. Zum anderen muss sich die Arbeits- 
nachfrage der Unternehmen stärker auf die Älteren ausrichten, statt 

den bequemen Weg der Frühausgliederung zu beschreiten. Die Bereit- 
schaft dafür ist bei den Unternehmen jedoch nicht sichtbar. Es besteht 
ein denkwürdiger Widerspruch zwischen verbandsoffiziellen Prokla- 
mationen, alles für die Beschäftigung Älterer zu tun und Abstand von 
der jugendzentrierten Personalpolitik zu nehmen. und dem tatsächli- 
chen Verhalten der Unternehmen. Zugespitzt: Zwischen Sonntagsrc- 
den und dem Alltag besteht seitJahren eine Kluft. Mehr denn je domi- 
niert das kurzfristige personalpolitische Denken und Handeln: die 
Meldungen aus den großen Konzernen in den letzten Wochen zeigen, 
dass beim Personalabbau zunächst daran gedacht wird, sich der älte- 
ren Beschäftigten zu .entledigen.. Vor die Wahl gestellt, entweder die 
Jüngeren in die offene Arbeitslosigkeit schicken zu müssen oder die 
Älteren in eine verträglichere Form des Frühausscheidens, stimmen 
auch die Betriebsräte dieser Strategie zu. Dreh- und Angelpunkt für 
bessere Beschäftigungsperspektiven für Ältere ist eine Strategie zur 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, die zu den mittel- und längerfristigen 
demografischen Herausforderungen nicht in Widerspruch gerät. Eine 
Schlüsselrolle fällt dabei der Arbeitszeitpolitik zu. Zugleich muss die 
Arbeitsmarktpolitik ihre Qualifizierungs-, Förderungs- und Wiederein- 
gliederungsbemühungen für die Gruppe der Älteren intensivieren. 

Wenn es dadurch gelingt, das tatsächliche Kentenzugangsalter nä- 
her an die derzeitige Regelaltersgrenze von 65 heranzuführen, wäre 
damit mehr gewonnen als eine weitere isolierte Anhebung der Alters- 
grenzen, die lediglich einer versteckten Rentenkürzung gleich käme. 
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1.3 Gesundheit: Bürgerversicherung für alle 

1.3.1 Demografischer Wandel und medizinischer 
Fortschritt als Kosten treiber? 

Die Behauptung einer Kostenexplosion im Gesundheitswesen lässt 
sich weder im historischen Rückblick noch für die gegenwärtige Ent- 
wicklung belegen. Deshalb werden in den Analysen, die eine Reform 
- zumeist eine Privatisierung - der GKV-Finanzierung fordern, der 
demografische Wandel und der technische Fortschritt als Ursachen 
angeführt, die eine überbordende Ausgabenwicklung allerdings in den 
kommenden Jahrzehnten zur Folge haben würden. Die Notwendigkeit 
eines Systemwechsels wird damit in den Rang eines objektiven Sach- 
zwangs gehoben. Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auf die 
künftigen Veränderungen in der Alterspyramide. die wachsende Le- 
benserwartung und einen mit ihr steigenden Behandlungsbedarf sowie 
auf die interventionserweiternden Wirkungen des medizinischen Fort- 
schritts. Diese ausgabcnrelevanten Faktoren würden verschärft durch 
die sinkende Zahl der Personen irn erwerbsfähigen Alter. 

Diese vordergründig plausiblen Zusammenhänge werden aber in 
der gesundheitswissenschaftlichen und epidemiologischen Debatte weit 
differenzierter gesehen: 
3 Aus der Gleichzeitigkeit der zunehmenden Alterung der Gesellschaft 

kann nicht auf einen Automatismus zwischen fortschreitendem 
Alter einerseits und Zunahme der Schwere und Häufigkeit von Er- 
krankungen andererseits geschlossen werden. Der These. dass mit 
steigendem Lebensalter auch die Anzahl der durch chronische oder 
mehrere gleichzeitige Krankheiten sowie Pflegebedürftigkeit gepräg- 
ten Jahre zunimmt, werden in der gesundheitswissenschaftlichen 
Debatte auch Befunde gegenübergestellt, denen zufolge mit steigen- 
der Lebenserwartung auch der Zeitpunkt hinausgeschoben wird, 
zu dem die chronischen Erkrankungen und Behinderungen eintre- 
ten (Verbrugge 1984; Fries 1987 und 1989). Also: Wer sein Leben 
lang gesund war, hat bessere Chancen, auch im Alter gesund zu blei- 
ben. Bemerkenswert sind in diesem Zusammenhang die zahlreichen 

empirischen Hinweise darauf, dass sich der subjektive und objekti- 
ve Gesundheitszustand alter Menschen im Vergleich zu dem vorhe- 
rigen Generationen verbessert (z.B. BraudKühniReiners 1998). 

3 Morbidität (die Häufigkeit von Krankheiten) ist eindeutig schicht- 
abhängig. Von chronischen Erkrankungen und Behinderungen sind 
weit überdurchschnittlich Angehörige unterer Sozialschichten be- 
troffen. Insofern sind die ausgabenexpansiven Effekte, die vermeint- 
lich von der gesellschaftlichen Alterung ausgehen, der fortbestehen- 
den sozialen und gesundheitlichen Ungleichheit zuzuschreiben. 
Daher kann man den demografischen Wandel als Herausforderung 
an die Gesellschaft und das Gcsundheitssystcm begreifen, Gesund- 
heitsförderung und Prävention zu stärken und insbesondere die 
soziale Ungleichheit zu bekämpfen. Eine auf den Abbau sozialer und 
gesundheitlicher Ungleichheit zielende Gesellschaftspolitik würde 
mittel- und langfristig auch zu einer verringerten Inanspruchnahme 
von Gesundheitsleistungen führen. Eine solche Politik könnte dazu 
beitragen, die Entstehung chronischer Erkrankungen in spätere Le- 
berisphasen hinauszuschieben und auf einen vergleichsweise kurzen 
Zeitraum vor dem Tode zu komprimieren (wompression of mor- 
bidity.) . 

3 Ein erheblicher Teil der Behandlungskosten fällt im letzten Leberis- 
jahr eines Menschen an. Im Vergleich zu anderen Lebensabschnit- 
ten sind die Ausgaben hier überproportional hoch. Da aber jeder 
nur einmal ein letztes Lebensjahr erlebt, wird sich bei konstanter Be- 
völkerungszahl das betreffende Ausgabenvolumen per Saldo nicht 
erhöhen. Weil diese unterschiedliche Verteilung der Kosten auf ein- 
zelne Lebensphasen meistens nicht berücksichtigt wird? werden die 
Auswirkungen des demografischen Wandels auf die zukünftige Ent- 
wicklung der Gesundheitsausgaben überschätzt. 

3 Schließlich können selbst von einer höheren Lebenserwartung 
partiell auch kostensenkende Effekte ausgehen. So ist in mehreren 
Studien nachgewiesen worden, dass die durchschnittlichen Behand- 
lungskosten im letzten Lebensjahr von Hochbetagten niedriger sind 
als bei Erwachsenen im mittleren Lebensalter oder bei >jungen 
Alten.. 
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Auch die Wirkungen des medizinischen Fortschritts führen nicht un- 
ausweichlich zu einem dramatischen Anstieg der Gesundheitsausga- 
ben: 
3 Es existieren in jedem Versorgungssystem eine Keihe von soziokul- 

turellen. ökonomischen und institutionellen Faktoren, die den Grad 
der Anwendung von medizinischer Technik und damit auch dessen 
finanzielle Effekte beeinflussen. In Deutschland haben diese Fakto- 
ren in der Vergangenheit eine expansive Anwendung medizinischer 
Technik begünstigt: die Dominanz eines stark naturwissenschaftlich 
geprägten Krankheitsverständnisses; die mit den Vergütungs- und 
Finanzicrungsformen (Einzelleistungsver$tung. Selbstkostendek- 
kungsprinzip) verbundene finanzielle Lukrativität medizintechni- 
scher Leistungen: die Desintegration des Versorgungssystems, ins- 
besondere die Abschottung von ambulanter und stationärer Versor- 
gung, die Tür und Tor öffnet für Mchrfachdiagnosen und unkoor- 
dinierte Therapien. Was als Folge des medizinischen Fortschritts 
erscheint. ist also auf das Zusammenwirken einer Vielzahl von 
Faktoren zurückzuführen. Es ist davon auszugehen. dass der lange 
Zeit recht ungezügelten Anwendung von Medizintechnik mit der 
zunehmenden Orientierung an einer nachweisgestützten Medizin 
pevidence-based medicine.) mit der Einführung von Budgets und 
Pauschalen und mit den verstärkten Bemühungen um eine Iiitegra- 
tion des Versorgungssystems künftig stärkere Restriktionen aufer- 
legt werden. 

3 Auch im Hinblick auf den medizinischen Fortschritt stehen den mit 
den wachsenden Interventionsmöglichkeiten steigenden Ausgaben 
auch Einspareffekte gegenüber. Dies gilt z.B. für minimalinvasive 
Operationstechniken, die eine Ausweitung ambulanter Operationen 
und damit eine Reduzierung des Pflegeaufwands ermöglichen. Al- 
lerdings überwogen in der Vergangenheit die interventionserweitem- 
den die substituierenden Effekte. 

Generell ist die Entwicklung der Gesundheitsausgaben von einer Viel- 
zahl von Einflussfaktorcn abhängig. So lässt sich z.ß.  aus dem interna- 
tionalen Vergleich kein Zusammenhang zwischen dem Anteil der 
Gesundheitsausgaben am Bruttoinlaiidsprodukt und dem Altenquoti- 

enten, also dem Anteil alter Menschen an der Gesamtbevölkerung, 
herstellen (Kühn 2001) : Die USA haben bei einem vergleichsweise ge- 
ringen Altenquotienten das mit Abstand teuerste Gesundheitswesen 
der Welt; Schweden, das Land mit dem höchsten Altenanteil unter den 
OECD-Ländern, gibt vergleichsweise wenig Geld für das Gesund- 
heitswesen aus. Zwar werden aller Voraussicht nach vom demografi- 
schen Wandel und dem medizinischen Fortschritt insgesamt ausgaben- 
steigernde Effekte ausgehen. Allerdings werden sie kaum jenes apoka- 
lyptische Ausmaß annehmen, das in der öffentlichen Debatte immer 
wieder beschworen und als Grund für den heutigen Abbau sozialer Si- 
cherungssysteme gebraucht wird. Zudem wird hierbei unterschlagen, 
dass die Rahmenbedingungeri dieses Wandels selbst gestaltungsfähig 
sind. 

1.3.2 Vorschläge zur Reform der GKV-Finanzierung 

Die Finanzierung und Finanzierbarkeit der GKV ist ein gesundheitspo- 
litisches Dauerthema und Gegenstand heftiger Kontroversen. Es exi- 
stiert ein breiter gesellschaftlicher Konsens, dass das historisch ge- 
wachsene, ausschließlich am Erwerbsstatus und am Bruttoarbeitsein- 
kommen orientierte Finanzierungssystem der GKV reformbedürftig 
ist. Im Vordergrund der gegenwärtigen Debatte stehen dabei zwei un- 
terschiedliche Konzepte: 
3 die Ausweitung der GKV hin zu einer Bürgerversicherung und 
3 die Ersetzung der einkommensäquivalenten Beitragsbemessung 

durch eine für alle Versicherten einheitliche Kopfprämie (Kopfpau- 
schale). 

Beide Konzepte nehmen für sich folgende Vorzüge gegenüber dem 
bisherigen Finanzierungssystem in Anspruch: 
3 größere Verteilungsgerechtigkeit durch die Einbeziehung neuer 

Personengruppen in eine Pflichtversicherung bzw. durch die Aus- 
weitung der Bemessungsgrundlageii auf zusätzliche Eirikoniniens- 
quellen, 

3 eine Senkung der .Lohnnebenkosten., 
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3 eine nachhaltigere und von Konjunkturschwankungen unabhängi- 

Bürgerversicherung und Kopfprämie stellen im wörtlichen Sinne ei- 
gentlich keine Alternativen dar, denn die Bürgerversicherung bezcich- 
net den Kreis der versicherten Personen, die Kopfpauschale den 
Modus der Beitragsbemessung. In der Schweiz z.B. werden beide 
Komponenten miteinander verknüpft. Für bcidc Konzepte licgcn 
mittlerweile auch eine Reihe von Varianten vor. Sie sollen hier nicht im 
Einzelnen erörtert werden. Vielmehr sollen im Folgenden die Auswir- 
kungen der Grundmodelle abgeschätzt und der Realitätsgehalt der mit 
einer entsprechenden Umstellung des Finanzierungssystcms ver- 
knüpften Erwartungen überprüft werden. 

gere Finanzierung des Gesundheitswesens. 

Kopfprämien (Kopfpauschale) 

Eine Kopfpauschale - im Gutachten der Kürup-Kommission und 
vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftli- 
chen Entwicklung (SVK) auch irreführend als nGesundheitsprämie. 
bezeichnet - belastet jeden Versicherten unabhängig von Einkommen, 
Gesundheitszustand, Alter und anderen Merkmalen mit einem gleich 
hohen Versicherungsbeitrag. 

Dabei ist es grundsätzlich möglich. die Prämien für nichterwerbs- 
tätige EhepartnerInnen oder Kinder zu reduzieren oder sie ganz von 
Prämienzahlungen zu befreien. Mittlerweile sind eine Reihe von ein- 
schlägigen Finanzierungsmodellen für die GKV vorgelegt worden (z.B. 
Henke et al. 2002; KnappeIArnold 2002; SVRBgwE 2002 und 2003; 
Rürup-Kommission 2003 ; dazu: Reiners 2003). 

Eine Kopfpauschale belastet sozial Schwache überproportional 
stark, denn die einkommensunabhängige Bemessung führt dazu. dass 
die relative Belastung mit Krankenversicheruiigskosten um so höher 
ist, je niedriger das Einkommen ist. Da einkommensschwache Haus- 
halte mit der Finanzierung überfordert wären. sehen alle Modelle eine 
staatliche Unterstützung für diese Bevölkerungsgruppen vor. 

Welche Effekte sind mit einem solchen Modell verbunden? 

3 Die solidarischen Umverteilungseffekte sind in einem solchen 
Modell erheblich geringer als in der bisherigen GKV weil die Prä- 
mien unabhängig von der Höhe des Einkommens berechnet wer- 
den. Die .Beitragssätze. sinken also mit steigendem Einkommen. 

3 Der steuerfinanzierte Subventionsbedarf für untere Eiiikommens- 
gruppen ist außerordentlich hoch und beläuft sich -je nach Modell 
- auf bis zu 45 Mrd. € pro Jahr. Angesichts der Finanzlage der öf- 
fentlichen Haushalte und der allenthalben diskutierten Steuersen- 
kungspläne ist eine politische Bereitschaft, derartige Beträge aufzu- 
wenden. nicht sichtbar. Das Beispiel des Schweizer Gesundheitssys- 
tems zeigt, dass die staatlichen Zuschüsse zwar extreme finanzielle 
Belastungen in unteren Einkommensgruppen mildern können. diese 
aber gerade für Familien mit geringem Einkommen dennoch außei-. 
ordentlich groß sein können. Die öffentlichen Haushalte weisen 
nämlich auch hier hohe Defizite auf. und es fehlt der politische 
Wille. die für einen angemessenen Ausgleich sozialer Schieflagen 
erforderlichen Staatszuschüsse aufzubringen: Erstens sind die staat- 
lichen Zuschüsse in den Kantonen mit hohen Prämien oftmals 
ungenügend; zweitens sind die vom Bund bereitgestellten Mittel zwi- 
schen 2000 und 2003 jährlich nur noch um 1,5 vH angehoben 
worden und damit deutlich hinter dem Anstieg der Krankenversi- 
cherungsprämien zurückgeblieben, die in diesem Zeitraum jährlich 
um etwa 7 vH (!) anstiegen: drittens versuchen zahlreiche Kanto- 
ne angesichts der Krise der öffentlichen Haushalte, die Zuschüsse 
zur Prämienverbilligung für sozial Schwache möglichst niedrig zu 
halten, und schöpfen daher das vom Bund bereitgestellte Subvcn- 
tionsvolumen nicht aus. Sie können dies nämlich nur dann vollstän- 
dig abrufen, wenn sie sich in gleichem Umfang wie der Bund an den 
Prämienverbilligung beteiligen (Gerlinger 2003 : Spycher 2004). 

3 Die behauptete Konjunkturresistenz lässt sich nicht erkennen. 
Gerade in wirtschaftlichen Krisenzeiten klaffen der Transferbedarf 
(wegen steigender Arbeitslosigkeit und wachsender sozialer Notla- 
gen) und die Staatlichen Transferkapazitäten (wegen sinkender Steu- 
ereinnahmen) erheblich auseinander. 

3 Neben den finanziellen Auswirkungen auf die sozial Schwächsten 
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ist aber auch die wirtschaftliche Situation von Haushalten zu bcdcii- 
ken, deren Einkommen oberhalb der Aiispruchsberechtiguiigsgrcii- 
zc liegen - erst recht, wenn sie knapp darüber liegen -, und die daher 
nicht in den Genuss einer Prämienverbilligung kommen. Sie wci= 
den durch das Kopfprämicnsystem besonders stark belastet. Das 
gilt in ganz besonderem Maße für Paare mit Kindern. wogegen Al- 
leinstehende ohne Kinder kräftig entlastet werden. 

3 Die in den Gutachten der Kürup-Kommission und des SVK darge- 
stellten haushaltsbezogenen Verteilungswirkungen einer Kopfpau- 
schale sind darüber hinaus deshalb irreführend und unterzeichnen 
die unsoziale Umvcrteilung gcgenüber der bisherigcn Situation, weil 
zur Finanzierung des dort angesetztcn Steuerzuschusses von 28.4 
Mrd. E ein um 4,5 Prozentpunkte erhöhter Solidaritätszuschlag zur 
Einkommensteuer angenommen wird. Dies wäre eine Finanzie- 
rung. die vergleichsweise progressiv hohe Einkommen überpropor- 
tional belasten würde, wogegen RezieherInnen niedriger Einkom- 
men davon wenig betroffen wären. Angesichts der laufenden Ein- 
kommensteuersenkungsdebatten wäre eine solche Finanzierung aber 
sehr unwahrschcinlich. Zu erwarten wäre stattdessen eine Erhö- 
hung der Mehrwertsteuer, von der wicdcrum niedrige Einkommen 
über- und hohe Einkommen unterproportional betroffen wären. 

3 Positive Beschäftigungseffckte sind nicht zu erwarten, da die Höhe 
und Struktur der .Lohnnebenkosten. keine bedeutende Rolle für 
den Beschäfticpngsstand spielen und insbesondere nicht die Ursa- 
che der andauernden Massenarbeitslosigkeit in Deutschland sind. 
Aufgrund der Mehrbelastung niedriger Einkommen mit geringer 
Sparquote und Entlastung hoher Einkommen mit hoher Sparquo- 
te sind sogar weitere Nachfrageausfälle mit negativen Beschäfti- 
gungswirkungen zu erwarten. Die vom SVK dargestellten Modell- 
rechnungen (SVK 2003 : Kasten 8) gehen von völlig unrealistischen 
Annahmen aus und vernachlässigen makroökonomische Kreislauf- 
zusammenhänge völlig. Eine Simulation bis zum Jahr 2100 (!) und 
ein Beschäftigungszuwachs um 5 vH (also knapp 2 Millionen) in- 
nerhalb von drei Jahren durch Wegfall der werzerrenden Wirkun- 
gen der GKV-Beiträge« bei Einführung eines Kopfprämiensystem 

ohne Sozialausgleich in einer geschlossenen Volkswirtschaft ist ohne 
jeden Wirklichkeitsbczug und eher geeignet, den Unsinn solcher 
ncoklassischer Simulationsmodellc zu demonstrieren. 

Bürgewersicherung 

Die Finanzierungsprobleme der Krankenkassen sind uuch ein Hinweis 
darauf, dass sich die Leistungsfähigkeit dcs dualen Versicherungsmo- 
dells - also der Pflichtversicherung für ArbcitnehmerInnen mit ein- 
kommensbezogener ßeitragsbemessung einerseits, der Privatvcrsichc- 
rung für eine relevante Bevölkerungsminderhcit mit risikobezogener 
Beitragskalkulation andererseits - erschöpft. Etwa 10 vH der Bevöl- 
kerung sind gegenwärtig in der Privaten Krankenversicherung (PKV) 
vcrsichert. In den letzten Jahren hat der Wechsel von der GKV zur 
PKV sogar deutlich zugenommen: Lag der Wanderungssaldo zugun- 
stcn der PKV in den 1990erJahrcn im Durchschnitt bei 165.300 pro 

Jahr. so waren es imJahr 2000 bereits 176.400 und im darauffolgen- 
den Jahr sogar 213.200. Scit 1975 kann die PKV einen Wandcrungs- 
gewinn von insgesamt 4,2 Millionen Versicherten verbuchen. Dies 
sind überwiegend Personen, dic zu den Besserverdienenden zählen 
und ein unterdurchschnittliches Krankheits- und Behandlungsrisiko 
haben. Sie genießen das Privileg. ihr - zumeist geringeres - individu- 
elles Krankheitsrisiko zu günstigen Tarifen privat zu versichern. Sie 
müssen im Unterschied zu ArbeitnehmerInnen nicht in die Solidarver- 
Sicherung einzahlen. Kein anderes Land in der Europäischen Union, 
von den Niederlanden einmal abgesehen (Greß 2002), leistet sich zu 
Beginn dieses Jahrhunderts den Luxus, etwa 10 vH der Bevölkerung 
von der solidarischen Finanzierung von Krankenversicherungsleis tun- 
gen zu befreien - und in den Niederlanden gibt es wenigstens einen Ki- 
sikoausgleich zwischen gesetzlicher und privater Krankenversichc- 
rung, um die in der Privatversicherung versicherten »guten Kicken. an 
der Finanzierung des Solidarsystems zu beteiligen. 

Die Einführung einer Bürgerversicherung bedeutet, dass die Versi- 
cherungspflichtgrenze aufgehoben und die Sonderregelungen für Be- 
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amte und Selbstständige beseitigt werden. Der Weg in die Private Kran- 
kenversichcrung bliebe künftig versperrt. Auf diese Weise würde 
sich die GKV in einc obligatorische Bürgerversicherung verwandeln, 
die auch Selbstständige, Beamte und ArbcitnehmerInnen mit einem 
Einkommen oberhalb der bisherigen Pflichtversicherungsgrenze um- 
fasst. 

Da die neuen GKV-Mitglieder überdurchschnittlich hohe Beiträge 
entrichten und gleichzeitig wegen ihres geringeren Kraiikheitsrisikos 
unterdurchschnittliche Ausgaben verursachen würden, wird im Ergeb- 
nis die Solidargemeirischaft der bisher bereits GKV-Versicherten ent- 
lastet werden. Allcrdings ist zu betonen, dass die tatsächliche Leistungs- 
fähigkeit und Verteilungswirkung eines solchen universellen Systcms 
stark von seiner konkreten Ausgestaltung abhängig ist. 

Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass die gegenwärtig privat Kran- 
kenversichcrten Vertrauensschutz genießen und nicht ohne weiteres in 
eine Bürgerversichcrung gezwungen werden können. Es bliebe voraus- 
sichtlich nur die Möglichkeit, die bisherigen GKV-Mitglieder und die neu 
ins Erwerbslcbcn eintretenden Personen dort aufzunehmen. Gewähr- 
te man den privat Krankenversicherten eine Beitrittsoptioii zur Bürger- 
Versicherung, so würdc diese vor allem von in der PKV schlechter 
gestellten Gruppen, also chronisch Kranken und damit behandlungs- 
aufwändigeren Personen sowie Familien, genutzt. Deshalb ist ein sol- 
ches Wahlrecht aus Sicht der GKV-Finanzen nicht sinnvoll, und es sollte 
daher für die bisher PKV-Versicherten bei der geltenden Grundregel 
»einmal PKV - immer PKV. bleiben. Der Übergang vom bisherigen 
zu einem umfassenden Bürgerversicherungssystem ist deshalb ein lang- 
fristiger, eine ganze Generation umfassender Prozess, in dem diverse 
Übergangsregelungen notwendig sind. 

Berücksichtigung anderer Einkunftsarten 

In einer Reihe von Konzepten wird die Einführung einer Bürgerversi- 
cherung mit einer Ausweitung der Beitragsbemessungsgrundlagen 
verknüpft. Nicht mehr nur die Arbeitseinkommeri, sondern auch 

Zins-, Kapital- und Mieteinnahmeri sollen künftig berücksichtigt. die 
Verbreiterung der Versichertenbasis also um eine Verbreiterung der 
Bemcssungsgrundlage erweitert werden. Folgende Argumente werden 
dafür angeführt: 
3 Die Berücksichtigung anderer Einkunftsarten trägt zu einer dauer- 

haft tragfähigen Finanzierung der GKV bei. 
3 Die ausschließliche Berücksichtigung der Arbeitseinkommen ist 

sozial ungerecht, weil sie andere Einkunftsarten nicht bcrücksich- 
tigt. 

3 Teilweise wird auch vorgebracht, dass eine Verbreiterung der Be- 
mcssurigsgrundlagen zur Entlastung der Arbeitskosten beiträgt und 
damit den Wirtschaftsstandort Deutschland stärkt (2.B. Lauterbach 
2004). 

Da aufgrund der ökonomischen und politischen Rahmenbedinguiigcri 
die Erwartung nicht unrealistisch ist, dass der Rückgang der Lohnquo- 
te sich auch in der überschaubareii Zukunft fortsetzt, erscheint es zur 
Sicherung der Fiiianzgrundlagcn der GKV in der Tat fraglich, ob mit 
einer Beschränkung auf die Bezugsgröße .Arbeitseinkommen. auf 
Dauer ausreichende Mittel für die GKV aufgebracht werden können. 
Darüber hinaus dürfte die Einbeziehung wcitcrer Einkunftsarten auch 
den sozialen Ausgleich unter den Ver~tzcherten in der Tat stärken, zumal 
diese Einkommensquellen in der Vergangenheit an Bedeutung gewon- 
nen haben und davon auszugehen ist, dass es gerade Menschen mit 
hohem Erwerbseinkommen sind. die auch überdurchschnittlich hohe 
Einkommen aus anderen Quellen als der Erwerbsarbeit erzielen. Zu- 
dem lassen sich kaum triftige Gründe dafür anführen, Arbeitseinkom- 
men zur Beitragsbemessung heranzuziehen, nicht aber andere Einkünf- 
te. Allerdings ist umstritten, wie hoch die 2.B. mit einer Berücksichti- 
gung der Kapitaleinküiifte verbundene Entlastung der einkommensbe- 
zogenen Beiträge ausfallen würde. 

Eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze würde höhere Ein- 
kommen stärker zur GKV-Finanzierung heranziehen. Dies würde aber 
zugleich erfordern, die bisherige Versicherungspflichtgrenze in minde- 
stens gleichem Umfang anzuheben oder sie aufzuheben und so alle 
Beschäftigten auch mit hohem Einkommen in die GKV einzubeziehen. 
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Bei fortbestehender Konkurrenz zwischen GKV und PKV würde eine 
erhöhte Beitragsbemessungsgrenze sollst den Anreiz für BezieherInnen 
höherer Einkommen erhöhen. in die PKV zu wechseln. Damit würden 
der GKV hohe Beiträge von überdurchschnittlich Gesunden entzogen 
werden. 

Eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze in Verbindung mit 
einer Anhebung oder Aufhebung der Versicherungspflichtgrenze wür- 
de demgegenüber nicht nur die GKV-Mitglieder in den betroffenen 
hohen Einkommensgruppen stärker belasten, sondern zugleich eine 
größere Zahl von BürgerInnen in die GKV einbeziehen. Eine Erhöhung 
beider Grenzen auf das Niveau der Rentenversicherung würde die 
GKV um 0.7 bis 0.9 Prozentpunkte entlasten (SVR 2003: 165). 

Dabei ist allerdings auch zu bedenken, dass eine Anhebung der 
Beitragsbemessungsgrenze in Verbindung mit einer synchronen Anhe- 
bung der Versicherungspflichtgrenze neue Ungerechtigkeiten hervor- 
bringen würde. Die finanziellen Belastungen zwischen den Personen mit 
einem Einkommcn knapp unterhalb und denjenigen oberhalb der Ver- 
sicherungspflichtgrenze würde weiter auseinander klaffen. weil erste- 
re stärker belastet würden und letztere sich weiterhin privat versichern 
könnten. 

Eine stärkere Belastung höherer Einkommen unter Verzicht auf eine 
Auhebung der Versicherungspflichtgenze erscheint auch deshalb als 
problematisch, weil die Akzeptanz sozialer Umverteilung durch diese 
- den Mittelschichten zuzurechnenden - Gruppen von erheblicher 
Bedeutung für die Bestandsfähigkeit sozialstaatlicher Regelungen sein 
kann. Deshalb ist nicht eine Anhebung, sondern eine Aufhebung der 
Versicherungspflichtgrenze zu fordern. Das entspricht auch dem Grund- 
gedanken einer solidarischen Bürgerversicherung, alle Bevölkerungs- 
gruppen einzubeziehen. 

Auflommens- und Beitragssatzeffekte einer Bürgerversicherung 

In einem Gutachten für die Rürup-Kommission (2003) sind die Bei- 
tragssatz- und Verteilungswirkungen einer Erwerbstätigen- bzw. Bürger- 

Versicherung auf Grundlage umfangreicher Datensätze zur Verteilung 
der Haushaltseinkommcn untersucht worden. Dabei crgab sich für 
die Einbeziehung weiterer Einkommensformen (Kapitalerträge nur 
oberhalb des Sparerfreibetrags von 1.601 € im Jahr) und Anhebung 
der Beitragsbemessungsgrenze der GKV auf die der Rentenversiche- 
rung, also von 3.487,50 € auf 5.150 € monatlich, eine Beitragssatz- 
Senkung um 1.3 Prozentpunkte (Stufe 1). 

In einer Simulationsrechnung für den Fall. dass auch Beamte, 
Selbstständige und Landwirte in die GKV einbezogen und die Versiche- 
rungspflichtgrenze abgeschafft wäre, ergaben sich fiktiv für das Jahr 
2003 um weitere 0.7 Prozentpunkte niedrigere Beitragssätze (Stufe 2). 
Der gesamte Beitragssatzsenkungseffekt der Bürgerversicherung belief 
sich in diesem Modell also auf 2,0 Prozentpunkte. 

Die Verteilungswirkungen auf der Haushaltsebene stellen sich dann 
so dar, dass Haushalte mit höheren Einkommen, insbesondere Singles 
(die sich als gute Kisiken heute überdurchschnittlich häufig durch 
Wechsel zur PKV dem Solidarausgleich entziehen), sowie Personen mit 
Einkommen aus Gewinnen oder selbstständiger Arbeit sowie aus 
Vermögen höher belastet werden. Entlastet werden vor allem Arbei- 
ter- und Angestelltenhaushalte mit niedrigem und mittlerem Einkom- 
men und ohne relevante Nebeneinkünfte. 

Das Modell unterschätzt jedoch die möglichen Effekte einer Bürger- 
Versicherung. Bei realistischen Annahmen über die Höhe der Ausga- 
ben nach Einbeziehung aller Bevölkerungsgruppen könnten die Bei- 
tragssatzsenkungen in Stufe 2 um 0,3 Prozentpuiikte höher ausfallen. 
AuOerdem impliziert das Modell eine Entlastung der Arbeitgeber um 
über 2 Mrd. € in Stufe 1 und um insgesamt über 3 Mrd. € in Stufe 2 
sowie der anderen Sozialversicherungsträger um etwa die Hälfte da- 
von, das entspricht zusammen 0.6 bzw. 0,7 Beitragssatzprozentpunk- 
ten. Dies ergibt sich, weil zusätzliche Beiträge auf andere Einkommen 
nur bei den Versicherten erhoben werden, der dadurch gesenkte Bei- 
tragssatz aber auch die Arbeitgeberbeiträge mindert. Dies überwiegt die 
Mehrbelastung aufgrund der höheren Beitragsbemessungsgrenze deut- 
lich. Nicht berücksichtigt ist ebenfalls die Entlastung der öffentlichen 
Arbeitgeber bei den Beihilfen. Würden diese Entlastungen ebenfails für 
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Beitragssatzsenkungen eingesetzt, crgäben sich insgesamt in Stufe 1 um 
1,9 statt 1,3 Prozentpunkte uiid fiktiv in Stufe 2 um 3,0 statt nur 2.0 Pro- 
zentpunkte niedrigere Beitragssätzc als ini Status Quo (Krämer 2004). 

1.3.3 Der Vorschlug der »Arbeitsgruppe Alternative 
Wirtschaftspolitik« 

Um die gebotene Verbreiterung der Finarizierungsbasis mit einer Stär- 
kung der Solidarität in der GKV zu verbinden. schlägt die Arbeitsgiup- 
p e  Alternative Wirtscha&olitik vor. die GKV zu einer sozialen Bürgcrvcr- 
Sicherung wcitcr zu entwickeln. Dabei sind aller Einkommensformen 
in die Bcitragsbcmessung einzubeziehen, die Vcrsichcrungspflichtgren- 
ze abzuschaffen und alle Erwcrbstätigen- und Bevölkcrungsgruppcri 
einzubeziehen. Es sind Bestandsschutzregelungen für die bisher PKV- 
versicherten und lange Übergangszeiten bis zum cndgdtigen Auslau- 
fen der PKV als Vollversichcrung vorzuschcn. 

Für die Private Krankenversicherung verbleibt dann das Geschäfts- 
feld der Zusatzversichcrungen für medizinisch nicht notwendigc Son- 
derleistungen. Es ist klar, dass damit für die PKV uiid ihre Beschäftig- 
ten erhebliche Probleme verbunden sind, die Beschäftigtenzahl in der 
PKV wird erheblich sinken. Hier sind sozial verträgliche Lösungen zu 
suchen. Die PKV wird versuchcn. dieses Gcschäftsfeld durch weitere 
Ausgliederung von Leistungen aus dem Katalog der GKV zu crwcitern 
und so die solidarische Krankenversicherung zu einer Minimalversor- 
gung zurückzudrängen. Demgegenüber ist zu bctonen und durchzuset- 
zen. dass die GKV auch als Bürgerversicherung die medizinisch not- 
wendigen Leistungen voll übernehmen muss und bereits erfolgte Lei- 
stungsausgrenzungen und Zuzahlungsregelungen zu Lasten der Versi- 
cherten zurück genommen werden müssen. 

Die Beitragsbemessungsgrenze sollte - wie bereits erwähnt - deut- 
lich angehoben werden. Ihre völlige Abschaffung wirft rechtliche Pro- 
bleme und solche der Akzeptanz auf. Ein Sozialversicherungsbeitrag ist 
keine Steuer und sollte auch in der Höhe nicht völlig den Bezug zu den 
darauf beruhenden Leistungsansprüchen verlieren. Die notwendige 

stärkere Heranziehung hoher Einkommen und insbesondere großcr 
Vermögen ist cine Aufgabe der Steuerpolitk Notwcndig sind angemes- 
sen hohe Spitzensteuersätze und die Wiedererhebuiig einer rcformier- 
ten Vermögensteuer. 

Andercrseits führt die Einbeziehung aller Einkommcnsformen in 
Kombination mir eincr weiter bestehenden Beitragsbemessungsgren- 
zc zu dem sozial unerwünschten Effekt, dass nur Vermögenseinkom- 
men von Versicherten mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu 
Beiträgen herangezogen werden. Vermögenseinkommen von Versicher- 
ten mit hohem Einkommen, das ohnehin schon die Beitragsbemcssungs- 
grenze übersteigt. führen auf diese Weise nicht zu zusätzlichen Bcitrags- 
Zahlungen. 

Die Arbeitsgruppe Alternative Wirt.rchaftspolitiR schlägt deshalb cine 
besondere soziale Gestaltung der Bcitragsbemessuiigsgndlageri für die 
GKV vor, nämlich zwei getrennte Beitragssäulen für »Arbeitseinkom- 
mcn« (Löhne und Gehälter sowie Einkommen aus selbstständiger 
Arbeit, Landwirtschaft und Gewerbcbctrieb) einerseits und für Vermö- 
geiiseinkommcri anderseits. Die Beitragsbemessungsgrcrizc sollte jeweils 
bei dcr der Rentenversicherung angesetzt werden. Damit würde er- 
reicht, dass Vcrmögcnscinkommen auch dann zu zusätzlichen Beiträ- 
gen herangezogen werden, wenn die >>Arbeitseinkommen. bereits die 
Beitragsbemessungsgrenze erreicht oder überschritten haben. 

Außerdem schlagen wir vor, bei der Beitragsbemessung auf Vermö- 
genseinkommen über den Sparcrfreibetrag hinaus einen monatlichen 
Freibetrag von 200 E vorzusehen. Bei hohen Arbeits- und zugleich sehr 
hohen Vermögenseinkommen - bci 4 vH Rendite wären das Vermö- 
gen von über 1.5 Mio. E je  Versicherten - würden dabei in der Sum- 
me maximal 10.300 € monatlich zu Beiträgen herangezogen werden 
(»Arbeitseinkommen. bis 5.150 und Vcrmögeriseinkommen bis 5.150, 
Stand 2004). 

Zwar werden bei diesen Varianten oberhalb der Beitragsbcmcs- 
sungsgrerize gleich hohe Einkommen, die unterschiedlich zusammen- 
gesetzt sind, entweder nur aus dem >>Arbeitseinkommen« oder nur aus 
dem Vermögenseinkommen oder aus einer Kombination voii beiden 
mit unterschiedlich hohen Beiträgen belegt. Aber aufgrund der beson- 
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deren finanziellen Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit von vermögen- 
den Personen wird so dennoch ein höheres Maß an sozialer Gerech- 
tigkeit und Solidarität verwirklicht. Dass Versicherte mit gleich hohen 
Einkommen mit unterschiedlichen Beiträgen belegt werden, ist übrigens 
auch heute so, weil Vermögenseinkommen und selbstständige Neben- 
einkünfte von ArbeitnehmerInnen bisher nicht einbezogen werden. 

Durch eine so gestaltete Bürgerversichcrung sind ähnliche Aufkom- 
mens- und Beitragssatzsenkungseffekte wie bei einer einheitlichen Bei- 
tragsbemessungsgrundlage zu erzielen, nämlich um 1,2 Prozentpunk- 
te in Stufe 1 und etwa 1.9 Prozentpunkte in Stufe 2 (zuzüglich der oben 
diskutierten Effekte bei realistischeren Annahmen über die Höhe der 
Ausgaben). Die Verteilungswirkungcri auf der Haushaltsebene sind 
progressiver. Haushalte mit niedrigen Einkommen werden im Durch- 
schnitt stärker entlastet, weil geringe Vermögenseinkommen nicht 
herangezogen werden. Versicherte mit relevanten Vermögenseinkom- 
men werden stärker belastet (Krämer 2004). 

Der Effekt einer Entlastung der Arbeitgeber und der anderen So- 
zialversicherungen durch den gesenkten Beitragssatz tritt auch bei die- 
sem Modell auf und ermöglicht weitergehende Beitragssatzsenkungen 
bei den anderen Sozialversicherungen. Wir schlagen vor, den zusätzli- 
chen Finanzierungsspielraum durch die sozial unerwünschte und öko- 
nomisch nutzlose Entlastung der Arbeitgeber vorrangig für die Kück- 
nahme bereits erfolgter bzw. bei Zahnersatz und Krankengeld vorge- 
sehener Leiscungsausgrenzuiigen und Zuzahlungsregelungcn zu nutzen. 

Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschajtspolitik schlägt vor, neben der 
Krankenversicherung auch die Pflegeversicherung in eine Bürgerver- 
Sicherung mit entsprechenden Regelungen zur Beitragsbemessung 
reformieren. Das rechnerische Beitragssatzsenkungspotenzial bei für die 
Arbeitgeber belastungsneutraler Gestaltung liegt bei 0,2 Prozentpunk- 
ten in Stufe 1 und 0,3 in Stufe 2. Der ßeitragssatz der Pflegeversichc- 
rung kann so stabilisiert und die notwendige Ausweitung und Dynarni- 
sierung der Leistungen finanziert werden, wenn auch hier alle ßevöl- 
kerungsgruppen mit einem einheitlichen Beitrag auf alle ihre Einkom- 
men bei einer verbreiterten und erhöhten Beitragsbemessuiigsgrenze 
belastet werden. 
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Neben den aufgezeigten Alternativen zur solidarischen und be- 
darfsgerechten Finanzierung eines demokratisch legitimierten Ge- 
sundheitssystems besteht die Arbeitsgruppe Alternative Wirt- 
schaftspolitik - wie bisher in vielen vorgelegten Gutachten darge- 
legt - außerdem auf eine effiziente Aussteuerung und Allokati- 
on der Gesundheitsausgaben, die sich aus Kosten und Gewinnen 
der Leistungsanbieter an den unterschiedlichen Gesundheitsrnärk- 
ten zusammensetzen. Das bedeutet im Einzelnen: 
1 . konsequente Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven 

zur Kostenbeschränkung durch 
3 Abbau von Über-, Unter- und Fehlversorgungen durch sämt- 

liche Leistungsanbieter im Gesundheitswesen; 
3 Abbau von Überkapazitäten bei modernen Großgeräten vor 

allem im ambulanten Bereich aus reinen Wettbewerbsgrün- 
den innerhalb der Arzteschaft; 

3 Abschaffung von medizinisch unsinnigen Doppel u ntersu- 
chungen sowie Parallelbehandlungen ohne koordinieren- 
de Wirkungen und medizinische Erfolge; 

3 Einführung von Bedarfs- und Effizienzprüfungen bei neuen 
m ed i zi n i sc h e n Tec h n o I og i e n ; 

3 Realisierung einer Liste effektiver und wirtschaftlicher Arz- 
neimittel (Positivliste) und Wiedereinführung mengenbe- 
grenzender Maßnahmen; 

3 Einbeziehung von Krankenhäusern in die ambulante vor 
a I I e m f a c h ä r z t I ich e Ve rsorg u n g ; 

3 Stopp der kontraproduktiven Privatisierung von Kranken- 
hä Usern und Pf legeei n richtu ngen; 

3 Rahmen- und Kapazitätsplanung von Krankenhäusern 
durch demokratisch legitimierte Entscheidungsorgane und 
gesamtwirtschaftlich (regional) abgestimmte Prozesse; 

3 Qualitätssicherung auf allen Ebenen der Krankenversor- 
gung durch verbindliche Weiterqualifikation des medizini- 
schen Personals und Einsatz unabhängiger Qualitätssiche- 
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rungsinstitute zur Evaluierung von erbrachten Gesundheits- 
leistungen; 

3 Bekämpfung von Marktmacht der Leistungsanbieter zur 
Beschneidung von überproportionalen Gewinnen durch 

3 eine Zurückdrängung angebotsinduzierter Nachfrage inner- 
halb der Arzteschaft in Form eines alternativen differenzier- 
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Wicklung unterliegt; 
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2. Sichere Staatseinnahmen durch 
gerechte Steuerpolitik 

2.1 Finanzpolitik gescheitert - 
Die Entwicklung im Uberblick 

Im Jahr 2003 hat sich endgdtig gezeigt, dass die rot-grüne Finanzpoli- 
tik mit den Instrumenten schrumpfende Staatsausgaben und Steuerge- 
schenke an die Uiiternehmcnswirtschaft gescheitert ist. Beleg dafür ist 
die massive Verfehlung des selbst gesctzten Ziels, die öffentliche Ncu- 
Verschuldung gegenüber dem Bruttoinlandsprodukt deutlich zurück- 
zuführen. Noch im Dezembcr 2002 hatte die Buiidesregicrung im 
Rahmen der Aktualisieruiig des deutschen Stabilitätsprogramms auf 
der Grundlage des .Stabilitäts- und Wachstumspaktcs. der EU mitge- 
teilt. in 2003 werde die Öffentliche Neuverschuldung im Verhältnis 
zum Bruttoinlandsprodukt auf 2,75 vH zurückgeführt wcrdcn. Hinge- 
gen war zum Ende des Jahrcs 2003 eine Neuverschuldungsquote von 
über 4 vH zu verzeichnen. Die Abweichung zwischen Ziel und Ist 
zeigt sich besonders deutlich beim Bund. Während im Haushaltsplan 
des Bundes 2003 ein Finanzierungsdefizit von knapp 19 Mrd. € vor- 
gesehen war. betrug der Anstieg der Nettokreditaufnahme knapp 39 
Mrd. €. Derartige Zielabweichungen bei der über die Tilgung (An- 
schlussfinanzierung) hinausgehenden Neuverschuldung sind bereits 
seit Jahren zu beobachten. Das Scheitern der eigenen Zielsetzungen 
deutscher Finanzpolitik zeigt sich beim Vergleich mit dem jährlich vor= 
zulegenden deutschen Stabilitätsprogramm. Während das Stabilitäts- 
Programm in der Aktualisierung vom Dezember 1999 bereits für 
2004 einen mehr oder weniger ausgeglichenen Haushalt vorsah, wur- 
de in der Aktualisierung vom Dezember 2002 die Nulllinie für 2006 
angepeilt. Dagegen wird im jüngsten deutschen Stabilitätsprogramm 
(Dezembcr 2003) am Ende des Planungszeitraums 2007 das Nullziel 
nicht mehr angestrebt, sondern eine immer noch viel zu optimistische 
öffentliche Defizitquote von 1,5 vH hervorgehoben (vgl. Tabelle 1). 
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2006 

0 
-2,o 
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2007 

-l,5 

%belle 1: Die Quote der oJfentlichen Nettokreditaufnahme nach den deut.rchen 
Stabili täts~ro~am?nen vom Dezember 1999, 2001, 2003 im Ergleich 

Aktualisierung des 
deutschen Stabilitäts 
Programms vom 
-Dezember 1999 
- Dezember 2002 
-Dezember 2003 

Faktische Entwicklung 
bzw. Prognose ’ 

2001 2002 , -3,75 

-2.8 - 3 5  

1) In vH des nominalen ßruttoinlandsprodukts: gemäD der Abgrenzung 
nach dem Vertrag von Maastricht. Finanzierungssaldo ohne Sonderein- 
nahmen aus der Vergabe von Mobilfunknetzen. 
2) Deutsches Stabilitätsprogamm - Aktualisierungen von 1999, 2002 und 
2003 nach den Bestimmungen des Stabilitäts- und Wachstumspakts - Ver- 
ordnung (EG) Nr. 1466i97 des Rates vom 7. Juli 1997. 
3 )  Angaben aus: Grundlinien der Wirtschaftsentwicklung 2004/2005: in: 
DW-Wochenbericht 1-2/2004. 

Diese Zielverfehlungen sind systematischer, nicht zufälliger Art. Sie 
sind die unvermeidbare Folge einer Finanzpolitik, die ohne Rücksicht 
auf die konjunkturelle Entwicklung und unter Vernachlässigung zentra- 
ler Zukunftsaufgaben des Staates das verabsolutierte Ziel »Senkung 
der Ncttokreditaufnahme. durch Einsparung bei öffentlichen Ausga- 
ben zu realisieren vorgibt. Die seit über drei Jahren anhaltende, hart- 
näckige Stagnation, die im vergangenen Jahr in eine leichte Rezession 
umschlug, ist maßgeblich auch Ergebnis dieser auf Schrumpfkurs set- 
zenden Finanzpolitik. Die gesamtwirtschaftliche Stagnation hat sich 
auch wegen der restriktiven Nachfrageimpulse durch die Finanzpoli- 
tik verfestigt. Durch die restriktive Ausgabenpolitik wird nach Berech- 
nungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschurig in diesem 
Jahr der Gesamtwirtschaft über 22 Mrd. € an Staatsnachfrage - gc- 
genüber einem Zuwachs im Ausmaß des Anstiegs des Produktionspo- 

tcnzials (Neutralitätslinie) - unmittelbar entzogen.* Dagegen löst die 
Steuerpolitik expansive Impulse mit knapp 8 Mrd. aus. Netto wer- 
den kontraktive Einflüsse von knapp 15 Mrd. € wirksam (DW-WB 
1-2/2004: 25). Bei der makroökonomischen Bewertung staatlicher 
Nachfrageimpulse ist zu berücksichtigen. dass restriktive Ausgabenim- 
pulse unmittelbar schnell belasten, während die expansiven Impulse 
durch Steuersenkungen auf die gesamtwirtschaftliche Entwickluiig 
äußerst unsicher sind und, wenn überhaupt, erst stark verzögert wirken. 
Daher wird die konjunkturelle Entwicklung kurzfristig sehr stark durch 
die Veränderung des öffentlichen Ausgabenverhaltens dominiert. 

Durch diese Schrumpfpolitik iii der wirtschaftlichen Krise konnte 
sich am Ende nur das Schuldenparadoxon bestätigen: Die Senkung von 
Staatsaugaben mit dem Ziel, die Neuverschuldung deutlich zu reduzie- 
ren? musste angesichts der stagnativcn Entwicklung zu sich sclbst ver- 
stärkenden Wachstums- und Beschäftig;ungsverlusteri führen. Diese 
Wirkuiigskette wäre nur dann nicht zustande gekommen. wenn die 
binncnwirtschaftliche Nachfragelücke durch noch stärker expandicrcn- 
de Exporte hätte kompensiert werden können. Für diese Rettung auf 
Kosten dcr Binnenwirtschaft gab und gibt es jedoch keine Hoffnung. 
Mit dieser restriktiven Finanzpolitik ist die Konjunktur kaputt gespart 
worden. Zusätzliche Steuerausfälle und Kosten der Arbeitslosigkeit 
ließen die öffentliche Neuverschuldung ansteigen. Wird trotz erwiese- 
ner Erfolglosigkeit an dieser Strategie der Haushaltskonsolidierung 
festgehalten, werden immer wieder erIicute Runden von Kürzungen 
bei den Staatsausgabcn erforderlich. 

Erst im letzten Jahr kam es wohl mehr durch den massiven realen 
Druck der Finanzkrise zumindest vorübergehend zum Ausstieg aus der 
Logik dieser abwärts gerichteten Finanzpolitik. So hat zumindest der 
Bund einen Teil des Schuldensprungs von den geplanten mehr als 18 
Mrd. auf realisierte 38,6 Mrd. € als konjunkturbedingt gerechtfer- 

* Als Nachfrageimpuls sind jene Abweichungen auf der Einnahmeii- und 
Ausgabenseite definiert. die sich gegenüber dem jeweils realisierten Volu- 
men der Vorperiode - fortgeschrieben niit dem Anstieg des (geschätzten) 
nominalen Produktionspotenzials - ergeben. 
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tigt und die gesamte Schuldenquote von 4 vH: die einen Prozentpunkt 
über der Zielmarge 3 vH gegenüber der EU-Kommission liegt. zu 
verteidigen versucht. Diese Einsicht in die konjunkturellen Notwendig- 
keiten kam allerdings viel zu spät. 

Die Krise der öffentlichen Finanzen lässt sich jedoch nicht nur auf 
den erfolglosen Versuch einer Konsolidierung durch den Abbau öffent- 
licher Neuverschuldung zurückführen. Durch Einnahmenausfälle im 
Zuge einer Politik der Steuersenkung ist die Krise der öffentlichen 
Haushaltc verschärft worden. Zu dem Irrtum der Konsolidierung 
öffentlicher Finanzen durch den Abbau der öffentlichen Nettokrcdit- 
aufnahme trat der Irrglaube an einen sich selbst verstärkenden Wirt- 
schaftsaufschwung durch Steuerentlastungen. Die Steuerentlastungen 
für die Wirtschaft sowie die steuerliche Pflege der Einkommens- und 
Vermögensstarken konnten nicht die erhoffte Wachstumsstärkung und 
darüber eine Beschäftigungszunahme auslösen. Die Selbstfinanzierung 
nach dem Motto &cuersenkungen führen über induziertes Wirtschafts- 
wachstum zu Steuermchreinnahmcn<< ist wieder einmal ausgeblieben. 
Im Gegenteil ist durch die per Steuersenkung schrumpfende Finanzie- 
rungsbasis der Druck auf weitere Kürzungen öffentlicher Ausgaben 
erhöht worden. Streichungen im Bereich öffcntlichcr Investitioncn und 
Dienstleistungen sowie auch sozialer Leistungen führen zu biiinenwirt- 
schaftlichen Nachfrageverlusten, die einen sich verstärkenden Ab- 
wärtstrend auslösen. 

Durch die Wachstumskrise und den sich verschärfenden Einspar- 
druck auf die staatlichen Haushalte sind die öffentlichen Investitionen 
dramatisch zurückgegangen. Gegenüber 1992 mit 47 Mrd. beträgt 
nach einem kontinuierlichen Rückgang in diesem Jahr das öffentliche 
Investitionsvolumen knapp 32 Mrd. €. Die öffentliche Investitionsquote 
(Anteil der öffentlichen Bruttoinvestitionen am Bruttoinlandsprodukt) 
fiel von 2,3 vH 1992 auf 1,4 vH im letzten Jahr zurück. Damit liegt 
diese zukunftsstrategisch wichtige Quote deutlich unter dem Durch- 
schnitt der EU-Staaten mit 2,5 vH. Spanien und Frankreich erreichen 
dagegen deutlich überdurchschnittliche Quoten. Großbritannien kon- 
zentriert seit Jahrcri die Politik auf den Ausbau öffentlicher Investitio- 
nen vor allem im Verkehrs- und Bildungsbereich, mit denen die desast- 

rösen Fehlentwicklungen durch die Entstaatlichung bzw. Deregulierungs- 
Politik aus der Thatcher-Phase überwunden werden sollen. Die gesamte 
Dramatik des Verfalls der öffentlichen Investitionsquote in Deutschland 
erschließt sich durch den Blick auf wichtige Schwerpunktbereiche. Die 
Ausgaben für Wissenschaft und Bildung sind geschrumpft. Ihr Anteil 
am BIP ist von 5,3 vH 1992 auf 4:2 vH 2002 zurückgegangen. Auch 
andere. zukunftswichtige Aufgaben, wie dic Entwicklung und Stärkung 
einer wissensbasierten Wirtschaft und einer ökologischen Infrastruk- 
tur, sind vernachlässigt worden. Neue öffentliche Aufgaben. die drin- 
gend finanziert werden müssten. kommen wegen Geldmangel nicht 
zum Zuge. Dazu gehören eine Politik zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf und eine effektive Innovationspolitik. 

Die großc Mehrheit in der Wirtschaftswissenschait nimmt die er- 
kennbaren Schwierigkeiten zum Anlass, für eine unerbittliche Verschär- 
fung einer angebotsoricntierten Finanzpolitik mit den Schwerpunkten 
Rückführung der Öffentlichen Neuverschuldung in die Nullzone. Ab- 
bau ijffentlicher Aufgaben und Privatisierung, Demontage staatlich 
verantworteter Regulierungen und Senkung der Steuerlast bei dcn 
Unternehmen zu plädieren. Die Vertreter dieser neoliberalen Ordnungs- 
Politik lassen sich auch durch die aktuell nicht übersehbaren negativen 
Folgen für das Wirtschaftswachstum und die Beschäftigung nicht irri- 
tieren. Zur Rechtfertigung dient der folgende sich gegen Kritik immu- 
nisierende Fehlschluss : Wenn diese schrittweise durchgesetzte Politik 
ökonomisch noch nicht erfolgreich sei, dann spreche dies nicht gegen 
die Stratege, sondern für eine Erhöhung der Dosis. 

2.2 Statt Stabilitäts- und Wachstumspakt eine 
allokativ und konjunkturell ausgerichtete 
Staatsverschuldung 

Derzeit bildet die Begrenzung der öffentlichen Kreditauhahine nicht 
nur in Deutschland, sondern auch in anderen Mitgliedsländern der EU 
die schwerste Bremse für das wirtschaftliche Wachstum. Der allokati- 
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ve Einsatz zur Finanzierung öffentlicher Investitionen sowie die kon- 
junkturell angemessene Nutzung dieses Finanzierungsinstruments 
werden durch die so genannten Maastricht-Kriterien massiv be- 
schränkt. Diese Verschuldungskriterien - niaximal 3 vH der öffentli- 
chen Kreditaufnahme gemessen am BIP und 60 vH beim gesamten 
Schuldenstand - haben sich von gcsamtwirtschaftlich sinnvollen Zic- 
len völlig entkoppelt und werden zugleich erheblich restriktiver inter- 
pretiert. Umso wichtiger ist es. sich der ursprünglichen Zielsetzung 
dieser Kriterien zu erinnern. Im 1992 in Kraft getretenen Maastrich- 
ter Vertrag wurde davon ausgegangen, dass eine Währungsunion in 
einem spezifischen Bereich der Finanzpolitik einer verbindlichen Rcgu- 
lierung bedarf. Diese Regulierung betrifft die Staatsverschuldung. 
Währcnd die Ausgaben- und sonstigc Finanzierungspolitik der nationa- 
len Kompetenz überlassen bleiben. ist einzig und allein die Staatsvcr- 
schuldung vcrgemeinschaftet worden. Bcfürchtct wurde. dass Mit- 
gliedsländer durch eine cxpansive Politik der öffentlichen Kreditauf- 
nahme die Geldwertstabilität des Euro gefährden könnten. Daher 
wurde verlangt. dass ein Land nur dann in dcr Währungsunion Mit- 
glied werden kann. wenn es im Prinzip die Quote Neuverschuldung 
3 vH und Schuldenstand 60 vH erfüllt. ßcreits dicsc zur Begründung 
der Maastricht-Kriterien herangezogene Kausalität vom Einfluss der 
Staatsverschuldung auf den Binnenwert des Euro ist theoretisch äu- 
ßerst zweifelhaft und empirisch nicht belegbar. So erreichte die Bun- 
desrepublik im Zuge der deutschcn Einigung eine Neuverschuldungs- 
quote von mehr als 4 vH, während die Inflationsrate ausgesprochen 
niedrig ausfiel. Die Fcstlegung der Quoten von 3 vH bzw. 60 vH war 
mit Blick auf zuvor geltende Durchschnittsgrößen ziemlich willkürlich. 

Der Stabilitäts- und Wachstumspakt führt im Widerspruch zu sei- 
ner Zielvorgabe zu massiven Belastungen des wirtschaftlichen Wachs- 
tums und der Beschäftigung. Zum einen liegen die meisten Länder im 
Durchschnitt der letzten Jahre deutlich über der Nulllinie der Neuver- 
schuldung. Wegen der dagegen geltenden Vorgabe des 3-vH-Kriteriums 
gerät der Spielraum zur konjunkturellen Gestaltung viel zu gcring. 
Damit sind politische Konflikte bei der Implementierung vorprogram- 
miert. Um die automatischen Stabilisatoren wirken zu lassen und auch 

konjunkturell mit schuldenfinanzierten öffentlichen Investitionspro- 
grammen gegensteuern zu können, wäre für Deutschland derzeit eine 
Defizitquote von über 4 vH sinnvoll. Dadurch würde eine sich verstär- 
kende Aufschwungsdynamik ausgelöst. Die beiden Verordnungen ver- 
bictenjedoch diese aktive Konjunkturpolitik. Durch den Stabilitäts- und 
Wachstumspakt ist eine Glaubwürdigkeitsfalle entstanden. Obwohl 
ökonomisch untauglich, muss an ihm festgehalten werden, weil die 
Suggestion, nur dadurch ließe sich das Vertrauen in den Euro aufrecht- 
erhalten, in der breiten Offentlichkeit greift. Der Wachstums- und 
Stabilitätspaki ist grundlcgcnd falsch und daher nicht revisionsfhig. Das 
Ausmaß der öffentlichcri Schuldenaufnahme sollte sich am Ziel dcr 
Stärkung des Wirtschaftswachstums ausrichtcn. Die Mitgliedsländer 
brauchen endlich wieder Spielraum für die dringend erforderliche 
Konjunkturpolitik. Darüber hinaus muss die Neuverschuldung zumir- 
dest im Ausmaß öffentlicher Investitionen (.goldene Regel.) wieder 
zugelassen werden. Schließlich erhöhen die öffcntlichen Investitionen 
die ökonomischen Entwicklungschanccn. Die finanzpolitische Kompe- 
tenz der Mitgliedsländer im Bereich schuldenfinanzierter Konjunktur- 
und Investitionspolitik muss dringcnd durch eine entsprechend koor- 
dinierte Finanzpolitik auf der Ebene der EU ergänzt werden. Zur 
Bekämpfung wirtschaftlicher Krisen und Arbeitslosigkeit muss schließ- 
lich die Geldpolitik des Europäischen Systems der Zentralbanken in die 
Pflicht genommen werden. 

Die Einsatzfelder der Staatsverschuldung, die die Grundlage eines 
Paktes für Arbeit, Umwelt und soziale Gerechtigkeit auf EU-Ebene 
bilden sollten. sind: 
9 Die automatischen Stabilisatoren müssen zum Tragen kommen, d.h. 

wenn die Krisenkosten steigen, sollten die sozialen Leistungen nicht 
gekürzt, sondern die erforderliche Ausweitung der öffentlichen Ver- 
schuldung hingenommen werden. 

3 Der Einsatz öffentlicher Investitionsprogramme, die über die Kre- 
ditaufxiahme finanziert werden, dicnt der antizyklischen Stärkung 
der Konjunktur. Sie stellen insoweit eine Vorfnanzieruiig gegenüber 
künftigen Mehrcinnahmen an Steuern im Zuge des wirtschaftlichen 
Aufschwungs dar. 
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3 Konjunkturprogramme sollten zugleich zur Finanzierung wichtiger 
öffentlicher Projekte genutzt werden. Als Beispiel dient das Zu- 
kunftsinvestitionsprogramm von 1978, mit dem die Konjunktur ge- 
stärkt und zugleich wichtige öffentliche Infrastrukturprojekte zur 
Verbesserung der Umwelt finanziert wurden (beispielsweise Maß- 
nahmen zur Sanierung der Wasserqualität des Rheins). 

Bei der gesamtwirtschaftlich sinnvollen Nutzung der privaten Kapital- 
märkte mit dem Instrument der Staatsverschuldung entstehen immer 
auch Zinszahlungen durch den Staat an die Gläubiger. Zinslose Kredi- 
te durch die Notenbank böten die Möglichkeit, die gesamtwirtschaft- 
lichen Vorteile staatsschuldenfinanziertcr öffentlicher Investitionsaus- 
gaben ohne Zinsbelastungen zu nutzen. Diese Art der Finanzierung 
verbietet derzeit das Statut zum Europäischen System der Zentralban- 
ken. Die in einer langen Tradition entwickelten Vorschläge zinsloser 
Notenbankkredite sollten wieder belebt und die entsprechende Ergän- 
zung des Notenbanksystems in Erwägung gezogen werden. 

2.3 Rot-grüne Steuerpolitik Fiskalisch, sozial 
und gesamtwirtschaftlich gescheitert 

2.3.1 Akzeptanzkrise durch chaotische Steuerpolitik 

Während die rot-grüne Finanzpolitik auf eine gesamtwirtschaftliche 
Steuerung durch öffentliche Investitionsprogramme verzichtet, steht 
die Reformierung des Steuersystems im Mittelpunkt. Die Bilanz rot- 
grüner Steuerpolitik offenbart eine Vielzahl von Flops und schnell not- 
wendigen Korrekturen wichtiger Maßnahmen (vgl. MEMORAN- 
DUM 2003 : 96ff.). Es gab mehrere Vorschläge der Bundesregierung, 
die durchaus dem Ziel dienten, der Steuergerechtigkeit Rechnung zu 
tragen. Dazu gehörten beispielsweise der Abbau von ungerechtfertig- 
ten Steuervorteilen (Anhebung der Nutzungspauschale für betrieblich 
unterhaltene PKW) , die Mindestbesteuerung bei Gewinnen sowie die 
Rücknahme der s teuermindernd wirkenden organschaftlichen Ver- 

rechnung von Gewinnen und Verlusten zwischen Kapitalgesellschaf- 
ten innerhalb der Gewerbe- und Körperschaftsteuer. 

Gegen viele dieser Vorschläge kündigte sich Widerstand vor allem 
auf der Ebene des Bundesrats an. Die Bundesregierung hat nicht den 
Mut aufgebracht, für ihre Vorschläge zur Steuergerechtigkeit zu kämp- 
fen. Entweder sind die Vorschläge bereits im Vorfeld zurückgenommen 
bzw. verwässert worden oder aber es kam zum Kompromiss - wie 
etwa durch den Vermittlungsausschuss im Dezember letzten Jahres. 
Folgende Schwerpunkte ungelöster Steuerproblemc lassen sich festhal- 
ten: 
3 Beim Abbau von Steuersubveritionen sind viele Maßnahmen des 

&teuervergünstipngsabbaugesetzes« nicht durchgesetzt worden. 
Ab 2004 sind lediglich die Eigenhcimzulage um 30 vH gekürzt und 
die Entfernungspauschale auf einheitlich 30 Cent je Kilometer 
reduziert worden. Im Bereich der Subventionen für Unternehmen 
kam es kaum zu Eingriffen. Die Kompromissbildung im Vermitt- 
lungsausschuss zeigt vielmehr, dass sich die Eingriffe zum Abbau von 
Steuervorteilen auf die Arbeitseinkommen beziehen, während die 
Vermögens- und Unternehmenseinkommen verschont bleiben. 
Maßnahmen zur Stopfurig von Steuerschlupflöchcrn, etwa durch 
die Einschränkung der Verrechnung der Ausgaben für die individu- 
elle Lebensführung als Bctriebsausgaben, sind von keiner Regie- 
rungs- und Oppositionspartei in Angriff genommen worden. 

3 Die vom Ansatz her richtige Mindestbesteuerung von Unterneh- 
mensgewinnen ist im Vermittlungskompromiss reduziert worden. 
Oberhalb eines Gewinns von 1 Mio. dürfen ab diesem Jahr frü- 
here Verluste maximal zu 60 vH mit Gewinnen verrechnet werden. 
Dabei wäre es wichtig, die Möglichkeit des Verlustvortrags zeitlich 
massiv zu begrenzen. 

3 Eine nachhaltige, kontrollierbare Besteuerung der Zinseinkünftc 
privater Haushalte sowie der Gewinne aus Spekulationen ist zwar 
immer wieder angesprochen worden, jedoch erfolgte ein entspre- 
chender Gesetzesvorschlag nicht. Dabei hat das Bundesverfassungs- 
gericht die Praxis der Spekulationsbesteuerung mangels Kontrolle 
der Steuerverpflichtung im März dieses Jahres für verfassungswidrig 
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erklärt. Die künftig gesetzlich vorgeschrieberien Bescheide der Ban- 
ken über Konten und Vermögensgeschäfte an die KundInnen rei- 
chen nicht aus. Das Bankgeheimnis (9 30a Abgabenordnung), wich- 
tigste Quelle der Steuerhinterziehung, sollte komplett abgeschafft 
werden. 

3 Trotz der Aufforderung durch das Bundesverfassungsgericht ist die 
dringend erforderliche marktnähere Bewertung der Immobilien bei 
der Erbschaft- und Schcnkungsteuer nicht erfolgt (geerbte Geldver- 
mögen werden zu 100 vH, Immobilien dagegen immer noch zu 
50 vH des Marktwertes bewertet). Die Wiederbelebung der Ver- 
mögensteuer. die noch im ersten rot-grünen Koalitionsvertrag vom 
Oktober 1998 ernsthaft angekündigt worden war. ist wohl endgül- 
tig von der Agenda gestrichen worden. 

3 Der geplante Umbau der Gewerbesteuer zu einer ergiebigen und 
konjunkturunabhängigen Gemeindewirtschaftsteuer gleicht einem 
Trauerspiel. Bei der weiterhin geltenden Gewerbesteuer wird auf 
die Einbeziehung der Selbstständigeii/FreiberuflerIrinen, die als 
Dienstleister einen wichtigen Beitrag zur kommunalen Wirtschaft 
leisten und kommunale Infrastrukturleistuigeii in Anspruch neh- 
men. verzichtet. Auch ist eine volle Erfassung der zur Wertschöp- 
fung der Unternehmen beitragenden Zinsen, Mieten und Pachten 
im Rahmen des Fremdkapitaleinsatzes nicht vorgesehen. Der Sen- 
kung der Gewerbesteuerumlage, die an den Bund und an die Län- 
der fließt, auf 20 vH reicht bei weitem nicht aus, die Finanzkraft der 
Kommunen nachhaltig zu stärken. Die weiteren Entlastungsmaß- 
nahmen, die der Kompromiss durch den Vcrmittlungsausschuss für 
die Kommunen vorsieht, sind viel zu unpräzise und damit ungewiss 
(Entlastung von der bisherigen Sozialhilfe). 

3 Bis auf einige Einschränkungen des Missbrauchs der Umsatzsteu- 
er (Verbot von Karussellgeschäften) hat die rot-grüne Steuerpolitik 
keine Maßnahmen zur Bekämpfung der Steuerkriminalität in An- 
griff genommen und durchgesetzt. 

3 Dagegen gilt ab Beginn dieses Jahres eine Steueramnestie, mit der 
im Ausland angelegtes Schwarzgeld rein gewaschen werden kann. 
Das »Gesetz über die strafoefreiende Erklärung« sieht einen pau- 

schalen Abgeltungsbeitrag von 25 vH bis Ende Februar 2005 für 
Schwarzgelder ab 1993 bis 2003 vor. Die vor 1993 erfolgte Kapi- 
talflucht unterliegt der Verjährung. Der Fiskus gewährleistet darüber 
hinaus noch zwei Steuergeschenke: Zum euieii wird auf Zinsen und 
andere Nebenforderungen verzichtet. Zum anderen wird der voll 
verschwiegene Betrag. der den pauschalen Abgeltungssteuern un- 
terliegen soll, bei der Einkommen- und Körperschaftsteuer nur mit 
60 vH, bei der Umsatzsteuer mit 30 vH und bei der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer nur mit 20 vH angesetzt. Diese Steueramnestie 
wird das Ziel einer nachhaltigen Kapitalrückführung trotzdem nicht 
erreichen, zumal wenn sie nicht durch energische Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Steuerhinterziehung begleitet wird. Insgesamt trägt 
sie zum Vertrauensverlust gegenüber dem Steuersystem bei. 

Die rot-grüne Steuerpolitik hat durch mangelnde Konsistenz, hand- 
werkliche Fehler und pragmatische Anpassung an die allerdings vor 
allem auf der Ebene des Bundesrats erfolgreichen Wirtschaftslobby- 
isten das Steuerchaos vergrößert. Dadurch hat, wie viele Befragungen 
belegen. das Steuersystem erneut an Akzeptanz eingebüßt. Dieser 
Steuerwirrwarr hat das Bedürfnis nach Vereinfachung und Transpa- 
renz der Besteuerung verstärkt. 

Dies ist einer der Gründe für die sich seit Ende letztenJahres massiv 
verbreitenden Forderungen nach Vereinfachung der Besteuerung, mit 
der gleichzeitig die Erwartung auf Steuersenkung verbunden wird. Dabei 
scheinen die Einnahmen aus Steuern ohne Bezug zur Finanzierung 
öffentlicher Aufgaben zu sein und daher für erneute Senkungsrunden 
offen zu stehen. Die CDU (Vorschlag von Friedrich Merz), die CSU, 
die FDP und der ehemalige Bundesverfassungsrichter Paul Kirchhof 
versuchen sich mit radikalen Vorschlägen zur Steuersenkung, die gleich- 
zeitig Vereinfachung bringen sollen, zu profilieren. Bevor auf diese 
Vorschläge unter den Kriterien Entlastungswirkungen und Vereinfa- 
chung eingegangen wird, gilt es den durch die rot-grüne Steuerreform 
erzeugten Trendbruch bei der gesamten Besteuerung zu beschreiben. 
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2.3.2 Rot-grüner Trendbruch: Steuerentlastung, 
Lastverschiebung und wirtschaftliche 
Wachstumssch wäche 

Mit der rot-grünen Steuerpolitik hat sich seit 2000 der Trend der 
Entwicklung bei der Gesamtbesteuerung deutlich verändert. Die ent- 
wcdcr selbst gewollte oder im Kompromiss durchgesetzte Konzentra- 
tion rot-grüner Steuerpolitik auf eine generelle Entlastung der Unter- 
nehmens- und Vermögenseinkommen sowie eine Verschiebung der 
Steuerlast hin zu den Masseneinkommen war erfolgreich: 
3 Der Anteil der gesamten (kassenmäßigen) Steuereinnahmen am 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist vom Spitzenwert mit knapp 23,l vH 
1995 auf den historisch tiefsten Wert von knapp 20,5 vH 2003 zu- 
rückgefallen. Durch die vorgezogene Einkommensteuerentlastung 
wird sich dieser Trend 2004 fortsetzen. Im internationalen Verglcich 
dieser gesamtwirtschaftlichen Steuerquote zeigt sich, dass Deutsch- 
land erstens kein Hochsteuerland ist und zweitens als nahezu ein- 
ziges vergleichbares Land einen solchen starken Rückgang der 
Steuerquote zu verzeichnen hat. Allerdings hat diese Verminderung 
der Steuerquotc den Staat deutlich ärmer gemacht. Gälte untcr 
ansonsten gegebenen Bedingungen die Steuerquote von 2000 im 
Jahr 2003, verfügten die öffentlichen Haushalte über knapp 43 
Mrd. (9,2 vH) an Mehreinnahmen. 

3 Während die gesamtwirtschaftliche Steuerquote seit 2000 gesenkt 
wurde, hat sich unter der rot-grünen Regierung auch die Verteilung 
der Steuerlast deutlich verschoben. Die Umverteilung zeigt sich zum 
einen darin, dass erstmals seit 2001 der Anteil der indirekten Steu- 
ern (50,9 vH) den Anteil der direkten Steuern (49,l vH) überholt 
hat. Der Trend zur steigenden relativen Belastung mit indirekten 
Steuern zeichnete sich schon länger ab. In den letzten Jahren hat- 
ten die Senkungsrunden bei den Steuern vom Einkommen sowie 
die Anhebung insbesondere der Ökosteuer maflgeblichen Einfluss 
auf die Spitzcnstellung der gesamten Verbrauchssteuern. Dieser 
Trend wird sich fortsetzen. 

3 Zum anderen wird die durch die rot-grüne Steuerpolitik bewegte 

Umvcrteilung der Steuerlast vor allem durch Verschiebungen inner- 
halb der Steuern vom Einkommen sichtbar. Seit 2002 ist der Ari- 
teil der Lohnsteuer an der gesamten Einkommensteuer auf 80 vH 
gestiegen (Anteil der Lohnsteuer am gesamten Steueraufkommen 
in fmanzstatistischer Abgrenzung 2003 bei 30.2 vH). Die veranlagte 
Einkommensteuer bewegt sich dagegen auf niedrigem Niveau. 
Allerdings ist die Aussagefähigkeit dieser Einkunftsart begrenzt. 
Denn Vorauszahlungen bei der Einkommensteuer und Nachzahlun- 
gen bei der Lohnsteuer im Rahmen des Lohnsteuerjahresausgleichs 
sowie die Auszahlung von Investitionszulagen und der Eigenheim- 
ziilage sind in diesem .Clearingkonto. zusammengefasst. 

3 Die Umverteilung zugunsten der Untemehmenswirtschaft zeigt sich 
bei der Körperschaftsteuer für die Kapitalgesellschaften. Ihr Anteil 
am gesamten Einkommen ist von 12,3 vH in 2000 im darauf fol- 
gendenJahr ins Minus gerutscht. 2003 konnte der Anteil wieder auf 
das Niveau von 1995 gesteigert werden, während jedoch die Ge- 
winne deutlich stärker zugenommen haben. 

Die Senkung der gesamtwirtschaftlichen Steuerquote sowic die be- 
schricbene Umverteilung der Stcuerlast zugunsten der Unterneh- 
menswirtschaft haben die Wachstumsdynarnik nicht wesentlich posi- 
tiv beeinflusst und damit den Abbau von Arbeitsplätzen nicht verhin- 
dern können. 

Die deutlichen Kostenentlastungen über Steuersenkungen sind nicht 
in die Finanzierung arbeitsplatzwirksamer Investitionen umgesetzt 
worden. Die angebotsorientierte Lehre, die in Steuern immer nur Ko- 
sten sieht, hat offensichtlich versagt. Die viel beschworenen Selbstfi- 
nanzierungseffekte von Steuersenkungen über die Ankurbelung des 
Wirtschaftswachstums und damit steigende Steuereinnahmen sind aus- 
geblieben. 

Diese Hoffnung auf Selbstheilung folgt eher den Erwartungen einer 
Voodoo-Ökonomik. Dem Staat fehlen Finanzmittel, um als Nachfrager 
die Wirtschaft zu stärken. Zugleich löst die Verschiebung zu Lasten der 
Besteuerung der Masseneinkommen Einschränkungen beim Konsum 
unterer und mittlerer Einkommensgruppen aus. Gewiss ist, dass durch 
die Steuerpolitik der Staat am Ende ärmer geworden ist. Der Druck 
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zu Einsparungen, aber auch die Nettokreditaufnahme durch den Staat 
hat dadurch zugenommen. Durch diese steuerpolitisch miterzeugte 
Finanzkrise ist die konjunkturelle Entwicklung belastet worden. Mit 
negativer Langzeitwirkuiig werden dringliche Infrastrukturausgaben 
nicht mehr finanzicrbar. Der Widerspruch .öffentliche Armut im pri- 
vaten Reichtum. g.K. Galbraith) ist durch eine Steuerpolitik. die eincr- 
seits den Staat fiskalisch ärmer gemacht hat und andererseits den pri- 
vaten Einkommens- und Vcrmögensrcichtum stärkt, vertieft worden. 
Die wachsende öffentliche Armut zeigt sich vor allem auf der Ebene 
der Gemeinden, die über die Folgen der Steuersenkungen hinaus noch 
über Umverteilungsmaßnahmen durch den Bund und die Länder 
sowie durch die vergleichsweise hohen Kosten der Arbeitslosigkcit 
belastet wurden. 

2.4 Ziele und Folgen des Steuersenkungswettbewerbs: 
Wenig einfacher, aber sozial ungerechter und 
gesamtwirtschaftlich schädlich 

Während die ab 2004 geltende Formel für den Einkommensteuerta- 
rif noch einvernehmlich beschlossen werden konnte, schob sich eine 
grundlegende Debatte zu weitergehenden Reformen der Einkommen- 
steuer in den Mittelpunkt. Ein geradezu fieberhafter Steuersenkungs- 
Wahn verbreitete sich. Der ehemalige Bundesverfassungsrichter Paul 
Kirchhof legte einen schon länger Vorbereiteten radikalen Entwurf 
zum Einkommensteuerrecht vor. Die CDU beschloss auf der Basis 
des Merz-Vorschlags eine grundlegende Veränderung des Einkommen- 
Steuerrechts. Prompt folgte ein Reformvorschlag durch die CSU. Die 
FDP mischte sich ebenfalls ein und zog den schon vor Jahren propa- 
gierten Solms-Vorschlag erneut aus der Tasche. Zur Orientierung in 
dem mit viel Ideologie überfrachteten Streit um das richtige Steuersen- 
kungskonzept lassen sich folgende Ziele und Schwerpunkte zusam- 
menfassen: 
3 Alle Vorschläge zielen gegenüber dem derzeit geltenden Recht auf 

eine Senkung des Einkommensteuertarifs. Die Belastungsredukti- 
on bezieht sich gegenüber dem geltenden Tarif auf alle Zonen. 

3 Bei der Gestaltung des künftigen Einkommensteuertarifs werdcii 
Vorschläge zum Stufenmodell (drei Stufen) sowie zur Reform der 
Tarifformel (mit einer Zone linearer Progression) unterbreitet. 

3 In äußerst unterschiedlichem Ausmaß wird angestrebt. die Steuer- 
ausfalle im Zuge der Tarifsenkung durch den Abbau von Steuerprivi- 
legen und damit die Ausweitung der Bemessungsgrundlage, auf die 
der Tarif angewendet wird, wenigstens zum Teil gegenzufianzieren. 

3 Die Entwürfe suggerieren die Vorstellung, die Berechnung der Ein- 
kommensteucr würde erheblich einfacher (auf einem Bierdeckel 
oder einer DIN-A-4-Seite). 

3 Zum Teil nur implizit, jedenfalls ohne eigenständige empirische 
Überprüfung, wird davon ausgegangen, dass durch eine Stärkung 
der Leistungs- und Investitionsbereitschaft auf der Ebene der Mi- 
kroökonomie wirtschaftliches Wachstum s timuliert und Arbeitsplät- 
ze geschaffen würden. Damit wird erneut auf eine teilweise Selbst- 
finanzierung dieser Steuerreform über hierdurch erzeugte Mchreir- 
nahmen für den Staat gesetzt. 

Bei der nachfolgenden Bewertung der Entwürfe zur Einkommensteu- 
erreform werden dort unterbreitete, interessante Vorschläge zur Inte- 
gration der Besteuerung von Kapitalgesellschaften, zur Behandlung der 
Einkunftsarten sowie zum Grad der synthetischen Besteuerung nicht 
weiter berücksichtigt. Deshalb hier nur so viel: Paul Kirchhof will 
auch die Kapitalgesellschaften als >juristische Personen« komplett der 
Einkommensbesteuerung unterziehen. Die CSU schlägt in ihrem 
»Konzept 2 1. - vergleichbar dem gescheiterten Vorschlag einer Opti- 
onsklausel durch die Bundesregierung - die Wahl der Art der Besteue- 
rung für Personenunteriiehmcii vor. Auch wird in den Entwürfen die 
Frage, welche Einkunftsarten künftig der Einkommensteuer unterlie- 
gen, unterschiedlich beantwortet. Während derzeit die sieben Ein- 
kunftsarten gelten, will die CDU nur noch vier Einkünfte - einschließ- 
lich der neuen Einkunftsart .(nachgelagerte) Besteuerung der Alters- 
einkünfte. - vorsehen. Paul Kirchhof reduziert die Besteuerung auf 
die einzige Kategorie »markterzeugte Einkommen«. Schließlich wird 
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zum Teil vorgeschlagen, den Trend zur Auflösung der einheitlichen. 
d.h. synthetischen Besteuerung aller Einkunftsarten in Richtung einer 
Schedulenbesteuerung - danach werden für die unterschiedlichen Ein- 
kunftsarten auch unterschiedliche Tarife angewendet - voranzutrei- 
ben. So schlagen CDU und CSU vor. die Zinserträge mit einem ein- 
heitlichen Steuersatz von 24 bzw. 25 vH endgültig zu belasten. Ver- 
gleichbare Vorschläge werden auch in der Bundesregierung diskutiert. 

Zum Wettstreit um die Tarifsenkung 

Beim Tarif 2004 (2005) betriigt der (steuerfreie) Grundfreibetrag 
7.664 € (für allein Stehende). In die Besteuerung wird mit einem Steu- 
ersatz von 16 vH (15 vH) eingestiegen. Danach folgt eine Phase der 
linearen Progression in zwei Schritten. Bei 52.151 € setzt mit 45 vH 
(42 vH) der Spitzensteuersatz ein. In der Zone linearer Progression 
steigt bis zum Beginn der Spitzenbesteuerung der Steuersatz mit wach- 
senden Einkünften. d.h. der Grenzsteuersatz nimmt konstant zu. 

Der Vorschlag der CSU im .Konzept 21« kommt dem derzeit 
geltenden Tarif am nächsten. Ab einem Grundfreibetrag von 8.000 f: 
setzt der Eingangssteuersatz allerdings nur mit 13 vH ein. Danach folgt 
eine durchgängige Zone linearer Progression. Der Spitzensteuersatz 
beträgt 39 vH und gilt ab 52.500 E. Er liegt also 6 (3) Prozentpunkte 
unterhalb des Satzes von 2004 (200.5). 

Der von der CDU mit einigen wichtigen Korrekturen Übernomme- 
ne Merz-Vorschlag unterscheidet sich gegenüber dem derzeit geltenden 
Tarif und dem CSU-Entwurf in einem entscheidenden Punkt. Vorge- 
sehen sind ein Drei-Stufen-Tarif und damit die Abschaffung der linea- 
ren Progression. Der Grundfreibetrag von 8.000 f: gilt auchjeweils pro 
Kind. Nach der Nullzone gibt es drei Steuersätze. Über 8.000 € gel- 
ten 12 vH, über 16.000 € 24 vH und über 40.000 € 36 vH. Damit 
liegt der Spitzensteuersatz gegenüber der heute geltenden Marke um 
Y (6) Prozentpunkte niedriger. 

Diesem Tarifmuster folgt auch die FDP, allerdings mit den Steuer- 
sätzen 15 vH, 25 vH und 35 vH. Die CDU/CSU, die im März im 

Rahmen ihres so genannten Masterplans ein steuerpolitisches Sofort- 
programm vorgelegt hat, setzt auf den den Tarifverlauf: Grundfreibe- 
trag 8.000 E,  Eingangssteuersatz 12 vH und bis zum Spitzensteuersatz 
mit 36 vH ein linear-progressiver Verlauf. 

Der wohl radikalste Vorschlag stammt von Paul Kirchhof. Vorge- 
sehen wird nur noch ein Steuersatz mit 25 vH („flat tax«). Der geplante 
Grundfreibetrag beläuft sich auf 8.000 pro Person. Allerdings wer- 
den zum 4ozialausgleichq( bis 13.000 € ein Steuersatz von 20 vH und 
danach bis 18.000 von 15 vH vorgesehen. Um massive Steueraus- 
fälle zu vermeiden, ist bei Kirchhof der Zwang am größten. alle Steu- 
ervorieile zu streichen. 

Bei der Bewertung dieser unterschiedlichen Vorschläge zum Tarif- 
verlauf steht das Prinzip der ökonomischen und steuerlichen Leistungs- 
fähigkeit im Zentrum. Es dient dem Ziel. die Steuerlast gerecht auf die 
Einkommensklassen zu verteilen. Die ökonomische Leistungsfähigkeit 
wird durch die Einkünfte einerseits und das Vermögen andererseits 
bestimmt. Allerdings gibt es wissenschaftlich kein objektives Verfahren. 
aus dem Gerechtigkeitsprinzip einen eindeutigen Tarifverlauf abzulei- 
ten. Schließlich zeigt die ziemlich unterschiedliche Gestaltung der Ein- 
kommensteuer im internationalen Vergleich, dass je spezifische histo- 
rische und gesellschaftliche Bedingungen auf deren Ausprägung Einfluss 
haben. Zur Progressionsgestaltung lassen sich jedoch einige grundsätz- 
liche Bedingungen nennen: Die Zone der linearen Progression sichert 
direkt eine mit zunehmendem Einkommen stärker steigende Steuerbe- 
lastung. Bei den Stufentarifen gilt hingegen nur die indirekte Progres- 
sion innerhalb der jeweiligen Stufe. Nicht der Grenzsteuersatz. sondern 
die Durchschnittsbesteuerung nimmt zu. Die Begründung der beiden 
Sprünge 15 vH und 20 vH im unteren Bereich der zu versteuernden 
Einkommen durch Kirchhof überrascht. Er stellt auf das Prinzip der 
Äquivalenz ab : »Wenn der Steuerpflichtige ein hohes Einkommen erzielt 
hat, beruht dieses auf seiner individuellen Leistung, zugleich aber auf 
dem Beitrag der Rechtsgemeinschaft zum Entstehen dieses Einkom- 
mens, das sie durch das Bereitstellen der Rechtsordnung, das Wäh- 
rungs- und Bankensystem, die Ausbildung durch Schule und Hochschu- 
le, vor allem aber durch die Nachfragekraft ermöglicht hat.. Dieser 
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Äquivalenzaspekt lässt sich durchaus mit dem Prinzip der Leistungs- 
fähigkeit verbinden, denn je höher Einkommen und Vermögen ausfal- 
len. um so stärker wird der Staat gerade auch im Ausmaß der öffent- 
lich erzeugten Nachfragekraft in Anspruch genommen. Allerdings 
verzichtet Kirchhof auf das durchgängge Prinzip einer adäquaten Steu- 
erlastverteilung auch nach dem Äquivalenzprinzip, denn er schafft 
praktisch die Spitzenbesteuerung rigoros ab. 

Der Stufentarif wird als Beitrag zur deutlichen Vereinfachung des 
Einkommensteuerrechts propagiert. Sicherlich wird die Tarifformel für 
die vier Zonen durch die Proportionalformel mathematisch einfacher. 
Dennoch kommen normale StcucrzahlerInnen auch beim Stufentarif 
ohne den Blick in die (auch heute schon einfach lesbaren) Lohnsteu- 
ertabellen nicht aus. Was vielmehr zählt, ist die Tatsache, dass der 
Stufcntarif nachteilige Belastungssprünge schafft. Steigt durch Sondcr- 
einkünfte das zu versteuernde Einkommen nur leicht über die Gren- 
ze von 16.000 €, dann springt die Grenzbelastung auf 24 vH. Der 
Stufentarif führt zu einer weiteren systematischen Kritik. Sollte später 
nochmals der Spitzensteuersatz von 36 vH aus gesenkt werden, dann 
profitieren nur die Steuerzahlerlnncn in der oberen Stufe davon. Beim 
bisherigen Tarifverlauf profitieren von einer Reduzierung des Spitzen- 
stcucrsatzes auch die davor liegenden Tarifzonen. 

Die Kritik an diesen unterschiedlichen Entwürfen zusammen mit 
dem geltenden Steuerrecht lautet zusammengefasst: Zum einen ist der 
Spitzensteuersatz viel zu niedrig und setzt viel zu früh ein. Von der 
Tarifseite her ist auch unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme 
staatlicher Leistungen der Spitzensteuersatz anzuheben und nur für 
SpitzenverdienerInnen vorzusehen. Empirische Untersuchungen zeigen, 
dass die Senkung von Grenzsteuersätzcn kaum zusätzliche Leistungs- 
anreize und Investitionen in den betroffenen Unternehmen auszulösen 
vermag. Zum anderen ist davon auszugehen, dass es am Ende effek- 
tiv zu einer relativen Steuerentlastung der SpitzenverdienerInnen 
kommt. weil sie durch die Maßnahmen zum Abbau von Steuervergün- 
stigungeri. wie anschließend zu zeigen sein wird, viel geringer belastet 
werden. Schließlich führt diese Steuerpolitik am Ende zu massiven 
Einnahmenverlusten, die ja bei den meisten Vorschlägen gewollt sind. 

Zum Abbau von Steuervorteilen 

Bei der Diskussion um die Senkung des Steuertarifs spielt das Ziel, den 
bestehenden Dschungel von Steuervorteilen abzubauen, um damit 
Transparenz und Gerechtigkeit herzustellen, eine große Rolle. Der 
gesetzlich gewollte Tarif soll endlich durch die Verbreiterung der Be- 
messungsgrundlage auch den Verlauf der effektiven Besteuerung be- 
stimmen. Dabei wäre es durchaus vorstellbar, dass beim derzeit gelten- 
den Spitzensteuersatz von 45 vH die effektive Grenzbesteuerung 
durch einen rigorosen Abbau von Steuervorteilen erhöht werden 
könnte. Dies ist bei der Mehrheit der Vorschläge zum Steuersenkungs- 
Wettbewerb jedoch nicht gewollt. So planen die FDP und die CDU 
noch stärker als die CSU. Nettoentlastungen zwischen 15 und 25 
Mrd. € durchzusetzen. Damit soll der Druck erhöht werden, die Steu- 
erausfälle durch Einsparungen öffentlicher Ausgaben zu kompensie- 
ren. Lediglich Paul Kirchhof fordert eine aufkommensneutrale Steu- 
erreform, d.h. eine komplette Finanzierung der Steuerausfällc im Zuge 
der Tarifänderung durch den Abbau aller Steuervorteilc. Die Folgen 
dieses radikalen Kahlschlags für die Gesamtwirtschaft werden allcr- 
dings nicht offen gelegt. Der Verfassungsrechtler geht auch nicht der 
Frage nach, inwieweit funktional begründete Steuervereiistigungen 
überhaupt komplett gestrichen werden sollen. Jedenfalls zeigt die bis- 
herige Praxis eindeutig, dass spiegelbildlich zu den ökonomischen 
Machtverhältnissen bisher vorrangig die Abschaffung oder Kürzung 
von Steuervorteilen bei den Lohn- und GehaltsbezieherInnen durch- 
gesetzt worden ist. Abgesehen vom CSU-Konzept sehen alle anderen 
Vorschläge die endgültige Streichung der Entfernungspauschale für 
PendlerInnen zwischen Wohnort und Arbeitsplatz vor. Vorgesehen ist 
auch der komplette Verzicht auf die steuerliche Sonderbehandlung 
von Zusatzeinkommen aus der Nacht-, Schicht-, Sonn- und Feiertags- 
arbeit. Steuersystematisch wird zur Begründung der Streichung ange- 
geben. die Arbeitgeber müssten für die höhere Belastung auch höhere 
Arbeitseinkommen bezahlen und dadurch den Wegfall der Steuer- 
Vergünstigung ausgleichen. Im Klima allgemeiner Lohnsenkung ist 
allerdings nicht davon auszugehen, dass der Arbeitgeber das durch die 
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Streichung dieses Steuervorteils sinkende Nettoeinkommen durch 
entsprechende Lohnerhöhungen kompensiert. Vorstellbar wäre aller- 
dings die Ubernahme einer Pauschalsteuer auf diese speziellen Arbeits- 
einkünfte durch den Arbeitgeber. Unbestreitbar ist, dass die Strei- 
chung der Zuschläge für erschwerte Arbeit bei den Betroffenen zu 
zusätzlichen Belastungen führen müsste. Wird dieser auf die Arbeits- 
einkommen bezogene Abbau von Steuervorteilen mit der Senkung 
des Einkommensteuertarifs verglichen, dann ist die sozial ungerechte 
Verschiebung der Steuerlast nicht mehr zu übersehen: Ein Feuerwehr- 
mann oder eine Krankenschwester, die auf den PKW angewiesen 
sind, werden am Ende mehr belastet, weil die Steuerentlastungen viel 
geringer als die Mehrbelastung durch die Streichung von Steuervortei- 
leri ausfallen. Dagegen profitieren Selbstständige nahezu ohne Ein- 
schränkung von der Tarifentlastung: Sie sind Nutznießer des über den 
gesamten Verlauf gesenkten Tarifs, insbesondere jedoch des massiv 
reduzierten Spitzensteuersatzes. Die Belastung durch die Streichung 
der Pendlerpauschale fallt gering aus, da die Kosten für den PKW auf 
der Basis einer Eigenriutzungspauschale als Betriebsausgaben verbucht 
werden. Kürzungen bei Zuschlägen für erschwerte Arbeit unter ge- 
sundheitlich belastenden Arbeitszeiten fallen nicht an. Dafür bleibt es 
bei dem Privileg, erfolgreich legale Schlupflöcher nutzen zu können. 
Denn iii keinem Vorschlag wird gegen diese Art der Steuerschlupflö- 
cher etwas unternommen. Es bleiben die vielen Möglichkeiten erhal- 
ten. die im Rahmen der individuellen Lebensführung entstandenen 
Ausgaben als Betriebskosten zu deklarieren (und dabei geht es nicht 
nur um die private Yacht). Schließlich passt in dieses Bild sozial uiige- 
rechter Umverteilung der Steuerlast, dass die Abschaffung des Bank- 
geheimnisses (§ 30a Abgabenordnung) in keinem der Vorschläge gefor- 
dert wird. Dadurch wird die wichtigste Grundlage der Steuerhinterzie- 
hung nicht beseitigt. Um der Notwendigkeit einer verstärkten Kon- 
trolle zu entgehen, wird dafür plädiert, Vermögenseinkünfte mit einer 
pauschalen Abgeltungsteuer von etwa 25 v H  zu belegen. Gemessen 
an der Besteuerung von Arbeitseinkünfteii führt diese Soriderbeharid- 
lung von individuell zu veranlagenden Kapitaleinkünften zu einer Ver- 
letzung des Prinzips gerechter Lastverteilung. Die Forderung nach 
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Vereinfachung für mehr Transparenz stellt sich ohnehin im Kahmen 
der Besteuerung normaler Lohneinkommen kaum. Hier wird ein 
Popanz aufgebaut. Denn auf der Grundlage einer recht klaren Kasui- 
stik sind die geltend zu machenden Tatbestände als Werbungskosten, 
Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen im Zweifel auch 
durch eine klärende Rechtssprechung eindeutig definiert. Die Besteue- 
rung wird erst dann kompliziert, wenn es darum geht. zur Steuerver- 
meiduiig von hohen und unterschiedlichen Einkunften Steuerschlupf- 
löcher zu suchen. 

2.5 Alternativen der Steuerreform 

2.5.1 Alternative Einkommensteuer: Der Vorschlag 
der ))Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik<< 

Defizite des derzeitigen Ein kommensteuersystems 

Der Grundsatz der Besteuerung nach der steuerlichen Leistungsfahig- 
keit erfordert ebenso wie die Forderung nach einer Gleichmäßigkeit 
der Besteuerung und der Gleichheitsgrundsatz im Prinzip eine synthe- 
tische (d.h. alle Einkunftsarten umfassende und gleich behandelnde) 
Einkommensbecteuerung mit einem progressiven Tarifverlauf, d.h. 
eine mit zunehmender Einkommenshöhe ansteigende durchschnittli- 
che Steuerbelastung. 

Bereits jetzt ist dieser Grundsatz in Deutschland durchbrochen: 
erstens aufgrund der steuerlichen Behandlung der Dividendeneinkünfte 
und der Spekulationsgewinne, zweitens aufgrund der Vollzugsdefizite 
im Bereich der Spekulationsgewinne und der Zinseinkünfte. 

Arbeztseinkünfte werden nach dem Quellenabzugsverfahren besteu- 
ert: Der Arbeitgeber zieht die Lohnsteuer von Lohn bzw. Gehalt ab und 
überweist sie an das Finanzamt. Selbststirid(g-e Einkünfte werden von den 
Steuerpflichtigen zur Besteuerung veranlagt. zinseznkür$e werden von 
der Zins zahlenden Stelle mit einer Zinsabschlagsteuer von 30 vH 
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belegt. Im Rahmen der Einkommensteuererklärung wird der persön- 
liche Steuersatz des Steuerpflichtigen ermittelt. Unterschreitet dieser 
den Zinsabschlagsteuersatz, wird die Differenz zurückerstattet; ist der 
persönliche Einkommensteuersatz höher, muss der Steuerpflichtige die 
Differenz an das Finanzamt entrichten. Die Zins zahlende Stelle muss 
keine Kontrollmitteilungen an die Finanzbehörden liefern. Dividenden- 
einkünjte unterliegen seit der Steuerreform 200 1 dem Halbeirikünftever- 
fahren. Sie werden auf der Ebene der Kapitalgesellschaft mit 25 vH 
besteuert; die ausgeschüttete Dividende muss vom Steuerpflichtigen 
zur Hälfte mit seinem persönlichen Einkommensteuersatz versteuert 
werden. Auch S’ekzilatiomgewinne aus der Veräußerung von Wertpapie- 
ren werden nach dem Halbeinkünfteverfahren besteuert. Wenn diese 
innerhalb einer Behaltefrist von einem Jahr realisiert werden. dann sind 
sie zur Einkommensteuer zu veranlagen. Kontrollmitteilungen von den 
die Wertpapiere verwaltenden Finanzinstituten gibt es ebenfalls nicht. 

Die Besteuerung der Dividendeneinkünfte unterscheidet sich in der 
Höhe von der Besteuerung der übrigen Einkunftsarten. Das Halbein- 
künfteverfahren wirkt zugunsten der hohen und zum Nachteil der 
unteren und mittleren Einkommen. Die Besteuerung der Spekulations- 
gewinne aus dem Verkauf von Wertpapieren (nicht selbst genutzten 
Immobilien) ist auf ein Jahr (10 Jahre) befristet. 

Weil die Finanzinstitute keine Kontrollmitteilungen über Zinsein- 
künfte oder Spekulationsgewinne an die Finanzbehörden liefern müs- 
sen, besteht bei der Besteuerung dieser Einkunftsarten darüber hinaus 
ein erhebliches Vollzugsdefuit. Für Steuerpflichtige mit einem persön- 
lichen Einkommensteuersatz von über 30 vH besteht ein Anreiz, Zins- 
einkünfte oberhalb der Freibeträge nicht zur Einkommensteuer anzu- 
geben. Diese Möglichkeit wird nach verschiedenen Schätzungen auch 
recht intensiv genutzt. Bei Hinterziehung werden demnach Zinseinkünf- 
te mit 30 vH effektiv versteuert. Bei Spekulationsgewinnen, für die 
nicht einmal eine Abschlagsteuer erhoben wird, ist die Hinterziehung 
für alle Einkommensgruppen attraktiv. Die effektive Steuer beträgt Null, 
wenn Spekulationsgewinne hinterzogen werden. Nach einer Schätzung 
des Bundesfinanzhofs werden dementsprechend höchstens 10 vH der 
Spekulationsgewinne ordnungsgeniäß versteuert. 

Diese Ungleichbehandlung von Arbeits- und Kapitaleinkünften soll 
nach den Vorstellungen der rot-grünen Bundesregierung, aber auch 
nach aktuellen Vorschlägen, die der Sachverständigenrat zur Begutach- 
tung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in seinem jüngsten Gut- 
achten vorgelegt hat, künftig noch verstärkt werden. Konkret laufen 
diese Vorstellungen auf eine Dualisierung bzw. Schedulisierung der 
Einkommensteuer hinaus. Während Arbeitseinkünfte nach wie vor der 
regulären progressiven Einkommensbesteuerung unterliegen sollen, 
sollen Kapitaleinkünfte (Zinseinkünfte und Spekulationsgewinne) einem 
geringen einheitlichen Steuersatz unterworfen werden. Dieser Steuer- 
Satz soll als Abgeltungssteuer wirken: Das bedeutet, dass die Steuer von 
dem Finanzinstitut abgeführt wird, bei dem Zins tragende Wertpapie- 
re bzw. solche, aus denen durch Kauf und Verkauf Veräußerungsgewin- 
ne realisiert werden, gehalten werden. Die Steuerschuld wäre dadurch 
abgegolten, Zinseinkünfte und Spekulationsgewinne müssten vom 
Steuerpflichtigen nicht mehr zur Einkommensbesteuerung veranlagt 
werden. 

Reform konzept z u r Ein kom mens teuer der »Arbeitsgru p pe  
Alternative Wirtschaftspolitik« 

Die Arbeztspuppe Alternative WirtschaftJiiolztik fordert demgegenüber die 
Einbeziehung sämtlicher Einkunftsarten in die reguläre progressive 
Einkommensbesteuerung. Dies würde erstens einen Systemwechsel 
bei der Besteuerung von Dividendeneinkünften erfordern: Das seit 
2001 geltende Halbeinkünfteverfahren müsste wieder durch das bis 
dahin angewendete Anrechnungsverfahren ersetzt werden. Dividen- 
den würden danach auf der Ebene der Kapitalgesellschaft mit Körper- 
schaftsteuer besteuert. Dividendenempfangerhnen müssten die Divi- 
denden im Rahmen ihrer Einkommensteuer versteuern; für die ge- 
zahlte Körperschaftsteuer bekämen sie eine Gutschrift. So würde si- 
chergestellt, dass Dividenden mit dem individuellen Einkommen- 
steuersatz progressiv besteuert würden. 

Zweitens sollten - wie in einer Reihe anderer EU-Staaten - für im 
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Inland realisierte Zinseinkünfte und Spekulationsgewinne Kontrollmit- 
teilungen eingeführt werden: Das die Kapitalanlagen der privaten 
Haushalte verwaltende Finanzinstitut müsste regelmäßig Informationen 
über die Höhe dieser Einkünfte an die Finanzbehörden weiterleiten. 
Dann könnte auch auf die Erhebung der Zinsabschlagsteuer. die der- 
zeit lediglich eine Mindestbesteuerung, nicht jedoch die umfassende 
Versteuerung der Zinseinkünfte sicherstellen kann, verzichtet werden. 
Gleichzeitig muss weiter auf die Umsetzung der EU-weiten Vereinba- 
rung zur Harmonisierung der Besteuerung der Zinseinkünfte, die den 
grenzüberschreitenden Austausch von Kontrollmitteilungen für im 
Ausland erwirtschaftete Zinseinkünfte vorsieht, gedrängt werden und 
darauf, dass auch diejenigen Länder, die sich derzeit der Teilnahme an 
einem solchen Kontrollmitteilungssystem verweigern (Belgien, Luxem- 
burg, Osterreich sowie außerhalb der EU vor allem die Schweiz), 
kooperieren. 

Somit unterläge im Endeffektjede Einkunftsart der progressiven und 
gleichmäßigen Einkommensbesteuerung, auch wenn aus erhebungs- 
technischen Gründen nach wie vor zwischen unterschiedlichen Ein- 
kunftsarten unterschieden und verschiedene Erhebungsverfahren 
angewendet würden. 

Die Arbeitsgru@e Altematiue WirtschaJt@olitik schlägt die Beibehaltung 
des derzeit geltenden linear-progressiven Einkommensteuertarifs vor. 
Der Eingangssteuersatz beträgt 15 vH. Die Spitzenbesteuerung setzt bei 
60.000 €jährlich zu versteuerndem Einkommen ein; der Spitzensteu- 
ersatz liegt bei 48,5 vH. Das Spitzeneinkommen, ab dem der Spitzen- 
steuersatz greift, ist deshalb relativ niedrig angesetzt, weil das zu versteu- 
ernde Einkommen künftig aufgrund der vom Bundesverfassungsgericht 
geforderten nachgelagerten Besteuerung der Alterseinkünfte (vgl. dazu 
auch Abschnitt 2.5.4) voll um die Rentenversicherungsbeiträge redu- 
ziert wird. Der Steuerpflichtige selbst sowie nicht erwerbstätige Part- 
nerInnen können jeweils einen Grundfreibetrag von 8.000 € geltend 
machen. Die Tarifstufen werden alle zwei Jahre inflationsbereinigt, um 
das Problem der .kalten Progression« zu vermeiden. 

Für jedes Kind soll ein Grundfreibetrag von 6.000 € gewährt 
werden. Dadurch wäre für jedes Kind gleicher Ordnungszahl eine 

identische, einkommensunabhängige steuerliche Entlastung sicherge- 
stellt; für jedes weitere Kind stiege wegen des progressiven Tarifs die 
steuerliche Entlastung. Im Gegenzug würden Kindergeld bzw. -freibe- 
träge abgeschafft. Eine solche Ausgestaltung des Familienleistungsaus- 
gleichs vermiede das derzeitige Problem einer mit steigendem Einkom- 
men höheren steuerlichen Entlastung durch die Kinderfreibeträge, von 
der die hohen Einkommen (für die der Freibetrag günstiger ist als das 
Kindergeld) profitieren. Niedrige Einkommen, bei denen der Grund- 
freibetrag nicht oder nur zu einer geringen steuerlichen Entlastung führt, 
erhalten (nach einer Günstigerprüfung durch das Finanzamt) weiterhin 
ein Kindergeld, das der steuerlichen Entlastung des Grundfreibetrags 
entspricht. 

Darüber hinaus sollte das Ehegattensplitting abgeschafft und durch 
eine Individualbesteuerung ersetzt werden. Diese Umstellung erfordert 
allerdings eine Langfriststratege. Sinnvoll wäre es, erstens schrittwei- 
se den Splittingvorteil durch eine Kappung abzubauen, die durch den 
bereits vorgeschlagenen Grundfreibetrag für eineh nicht erwerbstäti- 
gen Ehepartnerin bewerkstelligt würde und damit auf ein Mindest- 
Realsplitting hinausliefe. Zweitens könnten Ehepaare oberhalb einer 
gewissen Altersgrenze vom Abbau des Ehegattensplittings ausgenom- 
men werden, da sie ihre gesamte Lebens- und Berufsplanung auf der 
Grundlage des durch das Ehegattensplitting geförderten Allein- oder 
Zuverdienermodells ausgerichtet haben und demzufolge die (zumeist 
weiblichen) nicht oder nicht in Vollzeit erwerbstätigen EhepartnerIn- 
nen keine adäquaten Arbeitsmarktchancen haben. Konkret könnte das 
Ehegattensplitting ab den Geburtsjahrgängen 1955 (wobei bei unter- 
schiedlichem Alter der/die EhepartnerIn auf die/den jüngereh orien- 
tiert werden sollte) abgebaut werden. 

Sämtliche steuerliche Abzugsmöglichkeiten werden überprüft und 
so weit wie möglich beseitigt. Dies betrifft zunächst sämtliche Möglich- 
keiten für Selbstständige, Aufwendungen im Rahmen der privaten 
Lebensführung als Betriebsausgaben zu deklarieren und steuermin- 
dernd geltend zu machen. Zudem ist das Bilanzsteuerrecht zu verschär- 
fen, um Möglichkeiten zur Minderung des steuerpflichtigen Gewinns 
massiv einzuschränken (Rückstellungen, Abschreibungen, Verlustaus- 
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gleich). Auch die Steuerbegünstigung der Minijobs (2 vH Pauschalbe- 
Steuerung). die zu einer Erosion regulärer sozialversicherungs- und 
steuerpflichtiger Beschäftigung beiträgt, ist abzuschaffen. 

Allerdings sind aus sozial- und arbeitsmarktpolitischen Gründen die 
folgenden Abzugsmöglichkeiten, die für unselbstständig Beschäftigte 
eine besonders große Rolle spielen, beizubehalten bzw. auszudehnen. 

Zur Vereinfachung des Steuervollzugs für Steuerpflichtige und 
Steuerverwaltung wird die Arbeitnehmcrpauschale von 920 e auf 
jährlich 1.200 € angehoben. Der Sparerfreibetrag wird von derzeit 
1.370 wieder auf 3.000 erhöht. Die derzeit gewährte entfernungs- 
und verkehrsmittelunabhängige Pendlerpauschale von 30 Cent pro 
Kilometer wird beibehalten. Trotz ökologischer Bedenken findet eine 
verkehrsmittelunabhängige Pendlerpauschale ihre Begründung erstens 
darin. dass vielfach die Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs nicht 
möglich oder nicht zumutbar ist. Zweitens erfordern die derzeitige 
Arbeitsmarktsituation sowie der langfristige Trend zur Flexibilisierung 
der Beschäftigungsverhältnisse von vielen Beschäftigten räumliche 
Mobilität. Auch kann eingewendet werden, dass es sich bei der Entfer- 
nungspauschale nicht um eine Steuervergünstigung handelt: Vielmehr 
ist die Berücksichtigung von Aufwendungen für die Fahrt zur Arbeits- 
stätte aus der Perspektive des Nettoprinzips, wonach die Bruttoeinkünf- 
te um Aufwendungen, die zur Erwirtschaftung dieser Bruttoeinkünfte 
getätigt werden (Werbungskosten), gemindert werden sollen, zu recht- 
fertigen. 

Aus sozialpolitischen Gründen sollten auch weiterhin Steuervorteile 
für Zuschläge für Nachtarbeit sowie für Sonntags- und Feiertagsarbeit 
gewährt werden. 

Die Arbeitsgruppe Alternative WirtschaJtJPolitik plädiert für eine weitge- 
hende Ablösung von Steuervergünstigungen. Politisch gewollte Hilfen 
sollten zielorientiert durch direkte Finanzzuweisungen erfolgen. Finanz- 
Zuweisungen sind kontrollierbar und schaffen Vereinfachung durch 
Transparenz. 

Was die Verwendung der durch eine solche Einkommensteuerre- 
form realisierbaren Mehreinnahmenpotenziale anbelangt, so plädiert die 
Arbeitsgruppe Alternatiue WirtschaJyjolitik nicht für eine Verwendung in 

Form künftiger Tarifsenkungen bei der Einkommensteuer oder für 
Steuersenkungen bei anderen Steuerarten (v.a. im Rahmen der Unter- 
nehmensbesteuerung) . Vielmehr sollte ein potenzielles Mehraufkom- 
men bei der Einkommensteuer für die Erhöhung der öffentlichen 
Ausgaben verwendet werden. 

2.5.2 Besteuerung der Vermögen 

Auch die Besteuerung der Vermögen, die in Deutschland im interna- 
tionalen Vergleich deutlich unter dem Durchschnitt liegt, muss - wie 
von der Arbeitsgrukpe Alternatiue Wirtschajtyjolitik wiederholt gefordert - 
erhöht werden. Dies betrifft erstens die Erhöhung der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer, zweitens die Reaktivierung der Vermögensteuer. 
Eine angemessene Besteuerung von Vermögen und Erbschaften ist 
auch aufgrund von deren wachsender Ungleichverteilung geboten: So 
verfügen beispielsweise im Jahr 1998 0,5 vH der Deutschen über 
25 vH des Nettogeldvermögens. Auf die reichsten 10 vH entfielen 
50,4 vH des Geldvermögens. Dagegen waren die unteren 25 vH der 
Bevölkerung verschuldet, d.h. ihr Bestand an Geldvermögen war ins- 
gesamt negativ. Durch eine Änderung der Bewertungsvorschriften bei 
Grund- und Immobilienvermögen im Rahmen der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer sowie durch eine Reaktivierung der Vermögensteu- 
er könnten zusätzliche Steuereinnahmen von knapp 20 Mrd. reali- 
siert werden. 

Erbschaft- und Schenkungsteuer 

In der Erbschaftsteuer werden derzeit Grund- und Immobilienvermö- 
gen gegenüber den übrigen Vermögen steuerlich privilegiert. Die Ur- 
sache hierfür ist ein Bewertungsverfahren, das für eine Unterbewer- 
tung der Grund- und Immobilicnvcrmögen sorgt: Diese werden auch 
nach der Reform des Bcwertungsverfahrens 1997 nach wie vor nur 
mit etwa der Hälfte ihres tatsächlichen Marktwertes besteuert. Wür- 
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de eine marktnahe Bewertung vorgenommen. so erbrächte die Erb- 
schaftsteuer etwa 3.6 Mrd. € an Mehreinnahmen pro Jahr. Gleichzei- 
tig sollten die Schwellenwerte, ab denen die jeweiligen Höchststeuer- 
sätze gezahlt werden, von gegenwärtig 25 Mio. € auf5 Mio. € gesenkt 
werden. 

Reaktivierung derVermögensteuer 

Die Vermögensteuer, die in Deutschland aufgrund ihrer mangelnden 
Verfassurigskonformität seit 1997 ausgesetzt ist (Grund- und Immobi- 
lienvermögen wurde aufgrund der Unterbewertung gegenüber den 
übrigen Vermögensarten steuerlich bevorzugt), ist zu reaktivieren, in- 
dem die Bewertung der Immobilienvermögen entsprechend der Vor- 
gaben des Bundesverfassungsgerichts reformiert wird. Dabei sollen 
Vermögen bis zu einer gewissen Höhe durch einen Freibetrag steuer- 
frei gestellt werden. Konkret schlägt die Arbeitsgrutpe Alternative Wirt- 
schgft$ditik die steuerliche Freistellung von 500.000 € Vermögen (für 
einen Haushalt mit vier Personen: Ehepaar 300.000 € + 100.000 e 
Je Kind) vor und die Anwendung eines Steuersatzes von 1 vH auf das 
Vermögen, das über diesen Freibetrag hinausgeht. Durch diesen Frei- 
betrag wird aufjeden Fall das selbst genutzte Wohneigentum - so wie 
es das Bundesverfassungsgericht in seinem Vermögensteuer-Urteil 
gefordert hat - von der Besteuerung ausgenommen. Dabei sollen nur 
die privaten Haushalte vermögensteuerpflichtig sein. unternehmen 
mit eigener Rechtspersönlichkeit - also Kapitalgesellschaften - sollten 
von der Besteuerung ausgenommen sein. Ihr Vermögen wird bereits 
bei den privaten Haushalten, die die Anteile an diesen Unternehmen 
halten, erfasst. Nach einem Gutachten des Deutschen Instituts für Wirt- 
schaftsforschung (DIW) könnten so knapp 14 Mrd. e an Vermögen- 
steuer eingenommen werden. Zum Vergleich: Die Vermögensteuer, 
wie sie bis 1996 erhoben worden ist, erbrachte zuletzt etwa 4,5 Mrd. e. 

Eine solche Vermögensteuer wäre - wie ein aktuelles Gutachten des 
Verfassungs- und Steuerrechtlers Joachim Wieland belegt - verfas- 
sungskonform. Dieses Gutachten widerlegt überzeugend die gegen die 

Wiedererhebung der Vermögensteuer vorgebrachten Einwände, ins- 
besondere den so genannten Halbteilungsgrundsatz, der im Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts als Hindernis für die Reaktivierung der 
Vermögensteuer formuliert worden ist. Kurz zusammengefasst besagt 
dieser Halbteilungsgrundsatz, dass es aufgrund der Eigentumsgarantie 
in der deutschen Verfassung eine Grenze für die Besteuerung von 
Vermögen gebe: Die Einkünfte aus Vermögen dürften maximal zu 
50 vH besteuert werden - Einkommensteuer und Vermögensteuer 
zusammen dürften also nur höchstens die Hälfte der Einkommen aus 
Vermögen ausmachen. Das Gutachten von Wieland zeigt dagegen, dass 
sich aus dem deutschen Grundgesetz ein solcher Halbteilungsgrundsatz 
nicht ableiten lässt. Im übrigen würde - insbesondere nach der Senkung 
des Einkommensteuer-Spitzensatzes - eine mehr als hälftige Belastung 
der Vermögenseinkünfte durch Einkommen- und Vermögensteuer nur 
noch bei hohen Vermögen eintreten. 

2.5.3 Vorschläge zur Rekommunalisierung des 
Finanzsystems mit dem Schwerpunkt einer 
Gemeindewirtschaftsteuer 

Die Finanzlage der Kommunen ist vor allem durch den Rückgang der 
Einnahmen aus der Gewerbesteuer in den letzten Jahren massiv bela- 
stet worden. Während sich der Schuldenberg in diesem Jahr schät- 
zungsweise auf 10 Mrd. E erhöhen wird, sind dennoch die kommuna- 
len Investitionen eingebrochen. Derzeit sind die Städte und Gemeinden 
fiskalisch kaum noch in der Lage, ihre kommunalen Aufgaben im Sin- 
ne der Souveränitätsgarantie nach Art. 28 Abs. 2 GG wahrzunehmen. 

Zur Überwindung dieser Fehlentwicklung bedarf es einer eigenstän- 
digen, ergiebigen und relativ konjunkturunabhängigen Steuer. Die 
derzeitige Gewerbesteuer erfüllt auch nach den kosmetischen Korrek- 
turen durch den Vermittlungsausschuss vom Dezember letzten Jahres 
diese Aufgabe nicht mehr. Die Arbeitsgruppe Alternative WirtschaJsfJolitik 
fordert in einem ersten Schritt die Ersetzung der Gewerbesteuer durch 
eine am gesamten Kapitaleinsatz ausgerichtete Gemeindewirtschaft- 
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Steuer, wie sie bereits durch die Mehrheit der Expertenkommission der 
Bundesregierung zur »kommunalen Finanzrcform. vorgeschlagen 
worden ist. Die durch uns vorgeschlagene Gemeindewirtschaftsteuer 
entspricht dem Vorschlag zur .Modernisierung der Gewerbesteuer. 
durch die jjBundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände.. Sie 
stellt das Band zwischen der Wirtschaft in der Kommune und deren 
infrastrukturelle Leistungen her. Somit folgt sie maßgeblich dem Prin- 
zip der Äquivalenz. Allerdings wird im Unterschied zur kommunalen 
Wertschöpfungsteuer die Lohnsumme nicht in einbezogen, d.h. die 
Äquivalenz bezieht sich die erzielten Gewinne und den Einsatz von 
Fremdkapital. Da mit der heutigen Gewerbesteuer nur ein geringfüg- 
ger Teil der kommunalen Wirtschaft erfasst wird, ist eine Ausweitung 
auf alle Unternehmen in einer Kommune das Ziel. Deshalb werden die 
gesamten Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit einbezogen. Dazu 
zählen also auch die Freiberuflerhnen, die sich vor allem auf Dieiist- 
leistungsbereiche konzentrieren. Dadurch wird dem Strukturwandel 
hin zum Dienstleistungsbereich Rechnung getragen. 

Die Besteuerungsgrundlage ist der Steuerbilanzgewinn zuzüglich 
aller Zinsen aus Dauerschulden sowie der Hinzurechnung des Fiiian- 
zierungsanteils aller Mieten, Pachten und Leasingraten. Dadurch wird 
über den Gewinn hinaus die für die .Entlohnung. des Einsatzes von 
Darlehen und Miet- bzw. Leasingobjekten verwendete Wertschöpfung 
einbezogen. Für die hinzuzurechnenden Zinsen sowie des Finanzierungs- 
anteils aller Mieten. Pachten und Leasingraten wird ein Freibetrag von 
25.000 € vorgesehen. Die unseren Vorschlag generell anleitende For- 
derung, die Gewinne in der Entstehungsperiode zu versteuern, führt 
auch bei der Gemeindewirtschaftsteuer zu entsprechendem Mehrauf- 
kommen. Der Freibetrag wird auf 25.000 festgelegt und bis zu einem 
Gewerbeertrag von 50.000 wieder abgebaut. Da es sich um eine 
eigenständige kommunale Einnahmequelle im Sinne des Äquivalenz- 
Prinzips handelt, ist eine Verrechnung der Gemeindewirtschaftsteuer 
mit der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer nicht möglich. Die 
Gemeindewirtschaftsteuer wird also nicht - wie die bisherige Gewer- 
besteuer - als Kostensteuer, sondern als Ertragssteuer konzipiert. Der 
Steuermessbetrag wird auf 4 vH für Kapitalgesellschaften (einschließ- 

lich körperschaftsteuerpflichtiger Personengesellschafter) und auf 3 vH 
für Personenunteriiehmen gesenkt. 

Die Kommunen verfügen weiterhin über das Recht, den Hebesatz 
für ihre Gemeindewirtschaftsteuer autonom festzusetzen. Der Beschrän- 
kung der kommunalen Konkurrenz bei der Senkung der Hebesätze 
dient die gesetzliche Festleguns eines Mindesthebesatzes (derzeit 200). 

Dem Prinzip der Äquivalenz entspricht in vollem Umfang nur eine 
kommunale Wutschopfungsteuer. In Ergänzung zur Gemeindewirtschaftsteuer 
wird hier auch die Lohnsumme in die Besteuerung einbezogen. Da- 
durch tragen die Unternehmen zur Finanzierung der für den Einsatz 
der Erwerbsarbeit erforderlichen öffentlichen Ausgaben in einer Ge- 
meinde bei. Es wird empfohlen. Modelle einer kommunalen Wertschöp- 
fungsteuer zu entwickeln und auf ihre Belastungsauswirkungen hin 
empirisch zu überprüfen. 

2.5.4 Nachgelagerte Besteuerung der Altersvorsorge? 

Am 3.12.2003 hat die rot-grüne Bundesregierung einen Gesetzesent- 
wurf zur Neuordnung der einkommensteuerlichen Behandlung von 
Altersvorsorgeaufwendungeri und Altersbezügen (Altereinkünftege- 
setz - AltEinkG) vorgelegt. Das Gesetz soll zum 1. Januar 2005 in 
Kraft treten. Damit folgt die Bundesregierung der Maßgabe des Bun- 
desverfassungsgerichts, das in einem Urteil vom 6. März 2002 den 
Gesetzgeber aufgefordert hatte, bis spätestens 2005 eine Neuregelung 
der Besteuerung von Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
(GRV) und der Beamtenpensionen vorzunehmen. 

Das Gericht hatte entschieden, dass die bislang gültige unterschied- 
liche Besteuerung gegen den grundgesetzlich garantierten Gleichheits- 
grundsatz verstoße. So unterliegen derzeit die gesamten Versorgungs- 
bezüge der PensionärInnen bis auf einen Versorgungsfreibetrag von 
derzeit höchstens 3.072 € der Einkommensteuer. Die Renten aus der 
GRV dagegen bleiben weitgehend steuerfrei, da sie nur mit dem Er- 
tragsanteil besteuert werden, der in den meisten Fällen den Grundfrei- 
betrag von 7.235 ‘E pro Jahr nicht übersteigt. Der Ertragsanteil rich- 



154 KAPITEL 2 SICHERE STAATSEINNAHMEN DURCH GERECHTE STEUERPOLITIK 155 

tet sich nach dem Alter bei Kenteneintritt und beläuft sich bei einem 
65jährigcn auf 27 vH der ausgezahlten Rente. 

Das Gericht vernachlässigt allerdings in seinem Urteil, dass Beam- 
tenpensionen und Renten aus der GRV grundsätzlich zwei vollkommen 
unterschiedliche Einkommensformeii im Ruhestand sind. Während 
Beamtenpensionen einen Lohnbestandteil darstellen, der den BeamtIn- 
nen erst im Ruhestand ausgezahlt wird, beruhen die Renten der GRV 
auf Beiträgen, die hälftig von ArbeitnehmerIiinen und Arbeitgebern in 
die GRV eingezahlt wurden. Dabei lassen sich die arbeitgeberscitig 
gezahlten Beiträge von deren Steuerbelastung vollständig absetzen. Im 
Fall der Arbeitnehmerbeiträge werden diese zunächst zu allen übrigen 
Bestandteilen der gesetzlichen Sozialversicherung - also neben der GRV 
auch die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung - sowie zur 
Haftpflichtversicherung hinzugerechnet. Von der sich ergebenden 
Summe der Versicherungsbeiträge ist dann lediglich ein Teil abzugsfä- 
hig: Ein Grundhöchstbctrag in Höhe von 1.334 € sowie ein Vorweg- 
abzug in Höhe von 3.068 €, der aber um 16 vH der Summe der 
Einnahmen des Steuerpflichtigen gekürzt werden muss. Sofern die 
Vorsorgeaufwendungen die abziehbaren Beiträge übersteigen. können 
zumindest weitere 667 € abgezogen werden. Damit vergleicht das 
Gericht also einen Lohnbestandteil bei BeamtInnen mit Renten, die auf 
Beiträgen aus teilweise versteuertem Einkommen beruhen, und stellt 
folgerichtig eine Ungleichbehandlung fest, die bei genauer Betrachtung 
nicht verwundern kann. 

Die Besteuerung der Renten aus der GRV wird bereits seit langem 
in der Steuerwisseiischaft als unsystematisch kritisiert. Auf Grundla- 
ge des Korrespondeiizprinzips besteht die Vorstellung, dass Einkommen 
nur einmal im Leben eines Steuerpflichtigen besteuert werden sollte. 
Dabei lassen sich zwei Varianten der Besteuerung von Renten konstru- 
ieren: Die vorgelagerte und die nachgelagerte Besteuerung. Im Fall der 
vorgelagerten Rentenbesteuerung werden sämtliche Altersvorsorgeauf- 
Wendungen aus bereits versteuertem Einkommen entrichtet. Im Fall 
der nachgelagerten Rentenbesteuerung sind sämtliche Altersvorsorge- 
aufwendungen steuerfrei zu stellen, während die Altersbezüge in vol- 
lem Umfang zu versteuern sind. Die derzeitige - oben skizzierte - 

Rechtslage im Fall der Beiträge zur GRV ist dagegen systematisch nicht 
nachvollziehbar. weil einerseits eine Teilfreistellung der Beiträge erfolgt 
und andererseits nur die Ertragsantcilkomponente der Altersbezüge der 
Besteuerung unterworfen ist. 

Im Entwurf des AltEinkG, der daneben auch eine deutliche Verein- 
fachung der sog. Riester-Rente vorsieht, plant die Bundesregierung 
nunmehr den Übergang zu einer nachgelagerten Rentcnbesteuerung. 
Obwohl dies sachgerecht ist, ist der vorgelegte Gesetzesentwurf nicht 
problemadäquat. weil er zu einer deutlichen Schlechterstcllung aller 
RentnerInnen ab dem Jahr 2005 führt. 

Es ist vorgesehen, dass ab dem Jahr 2005 die geleisteten Altersvor- 
sorgebeiträge von Arbeitgebern und ArbeitnehmerInnen mit zusam- 
men 60 vH von der Steuer freigestellt sind. Dieser Anteil erhöht sich 
jahrlich um 2 Prozentpunkte, so dass im Jahr 2025 die Altersvorsorge- 
beiträge nicht mehr der Steuer unterliegen. Sofern für Steuerpflichti- 
ge mit niedrigen Einkommen die bisherige Rechtslage günstiger ist, wird 
diese bis zum Jahr 2014 fortgeschrieben. Die Leibrenten, die auf die- 
sen Altersvorsorgebeiträgen beruhen, werden hingegen ab dem Jahr 
2005 zu 50 vH der Besteuerung unterliegen. Dies gilt sowohl für die 
Bestandsrenten als auch für die in diesem Jahr erstmalig gezahlten 
Renten. Der steuerbare Anteil wird bis zumJahr 2020 in Schritten von 
2 vH pro Jahr auf 80 vH angehoben, danach schließen sich schrittweise 
Erhöhungen um 1 Prozentpunkt pro Jahr bis zum Jahr 2040 an. Au- 
flerdem wird fürjede Generation ein individueller Freibetrag eingeführt. 

Für die Bewertung der Neugestaltung durch das AlteinkG ist damit 
lediglich die Neugestaltung der Besteuerung der Leibrenten von Inter- 
esse. Diese wirkt auf den ersten Blick plausibel, da zunächst nur der auf 
den von der Steuer abgesetzten Arbeitnehmerbeiträgen beruhende Teil 
der Renten der Besteuerung unterzogen wird. Auch die Anhebung des 
steuerbaren Anteils leuchtet ein, weil zunächst der Versuch unternom- 
men wird, den bisherigen Ertragsanteil von 27 vH zu erreichen. Somit 
wird das Übergangsverfahren erst ab dem Jahr 2019 aus steuersyste- 
matischer Sicht problematisch, weil es ab diesem Zeitpunkt zu einer 
Doppelbesteuerung des Einkommens des rentenversicherungspflich- 
tigen Steuerpflichtigen zu zwei Zeitpunkten seines Lebens kommt. 

. .. 
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Was aus steuersystematischer Perspektive plausibel erscheint. hat 
jedoch gravierende soziale Folgen. Die geplante Reform erfasst ohne 
Übergangsphase Bestandsrenten. Somit unterliegen alle Renten, von 
denen bislang lediglich ein Anteil von 27 vH steuerpflichtig war, ab 2005 
mit einem Anteil von zunächst 50 vH der Besteuerung. Solange das 
steuerliche Existenzminimum unterschritten wird, ändert sich für die 
Betroffenen nichts. Für alle anderen Bestandsrentnerhnen ergeben sich 
massive, Jahr für Jahr steigende Einkommenseinbußen. Auch alle neu 
in die Rentenphase eintretenden Personen sind von dieser Neuregelung 
betroffen. Diejenigen, die bereits sehr bald nach 2005 in Rente gehen. 
werden nicht in der Lage sein, die Einkommenseinbußen der Neure- 
gelung der Rentenbesteuerung durch zusätzliche Sparanstrengungen zu 
kompensieren. 

Neben den sozialen Folgen gibt es aber auch fiskalische Auswirkun- 
gen, die nicht zur gegenwärtigen konjunkturellen Lage passen. Im Jahr 
2005 rechnet die Bundesregierung mit Steuermindereinnahmeri in 
Höhe von 950 Mio. €von den Erwerbstätigen, die durch Mehreinnah- 
men in Höhe von 150 Mio. von den KentnerInnen nur teilweise 
kompensiert werden. Diese Finanzierungslücke wird weiter wachsen. 
Im Jahr 2010 werden Mindereinnahmen in Höhe von 6,2 Mrd. ‘E 
prognostiziert, denen Mehreinnahmen von knapp 1,7 Mrd. gegen- 
überstehen. 

Die Arbe i t spppe  Alternative Wirtschafhpolitik hält bei der Umstellung 
auf die nachgelagerte Besteuerung von Altersvorsorgeaufwendungen 
und Altersbezügen aber unbedingt einen Vertrauensschutz für Bestands- 
rentnerInnen und rentennahe Jahrgänge für erforderlich, wie er von 
Gewerkschaft ver.di gefordert wird (vgl. Kasten auf S. 95-97). 

2.5.5 Kampf gegen Steuerhinterziehung 

Die Tatsache, dass Steuern hinterzogen werden, ist unstrittig. Uber 
das Ausmaß der Steuerhinterziehung kann nur spekuliert werden, 
weil sich illegale Aktivitäten in der Regel korrekten empirischen Un- 
tersuchungen entziehen. Die Deutsche Steuergewerkschaft, eine zum 

Deutschen Beamtenbund gehörende Organisation, schätzt die jährli- 
chen Einnahmenausfälle aus Steuerhinterziehung auf mindestens 70 
Mrd. E. Diese Schätzung basiert auf den Untersuchungen des Okono- 
men Friedrich Schneider zum Ausmaß der Schattenwirtschaft. Aller- 
dings ist die angewendete Methode dieser Untersuchung höchst zwei- 
felhaft, und die Daten sind fragwürdig. Ausgehend von der Vorstel- 
lung, Transaktionen im Bereich der Schattenwirtschaft würden in 
Bargeld abgewickelt, beziffert Schneider ihr Ausmaß für die Buiides- 
republik im Jahr 2003 auf 17 vH des Bruttoinlandsprodukts (370 
Mrd. E). Dieser Ansatz besitzt allerdings verschiedene Nachteile: Es 
werden nicht nur Aktivitäten erfasst, die als Schwarzarbeit bezeichnet 
werden könnten, sondern darüber hinaus auch Tätigkeiten, die dem 
Bereich der Schwerkriminalität zuzurechnen sind. Vernachlässigt wird 
die sich verändernde Verwendung des Geldes. Zum einen steigt die 
Geldmenge, weil vor allem das Bargeld aus der Euro-Zone in weiten 
Teilen Osteuropas als Zweitwährung eingesetzt wird. Zum anderen 
verändert sich risikobedingt das Anlageverhalten in Richtung steigen- 
der Haltung von Bargeld. Andere Autoren. wie Smen Pedersen, wei- 
sen mit einer angemessenen Methode deutlich niedrigere Werte für 
Schwarzarbeit in Deutschland aus. Selbst wenn jedoch der Urnfmg 
der Schattenwirtschaft nicht quantifEiert werden kann. so gibt es doch 
Indizien für ihre Existenz und für das damit verbundene Problem der 
Steuerhinterziehung. Diese wird vom Bundesrechnungshof in zweistel- 
liger Milliardeiihöhe angenommen. 

Die Bundesregierung hat inzwischen Handlungsbedarf erkannt und 
ein Gesetz zur Förderung der Steuerehrlichkeit vorgelegt. Mittels einer 
strafbefreienden Erklärung können die Steuerpflichtigen bis zum 
31.3.2005 angeben, welche Eingaben zwischen dem 31.12.1992 und 
dem 1.1.2002 zu Unrecht nicht der Besteuerung zugrunde gelegt 
wurden. Durch Zahlung einer pauschalen Abgabe mit einem Steuersatz 
von 25 vH vom 1.1. bis 31.12.2004 und einem Steuersatz von 35 vH 
bis zum 3 1.3.2005 sollen alle Ansprüche aus der Einkommen- und 
Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Uinsatzs teuer, Vermögensteuer, 
Erbschaft- und Schenkungsteuer erlöschen. Bei unvollständigen Anga- 
ben bleibt hinsichtlich der nicht erklärten Einnahmen das bestehende 
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Straf- und Steuerrecht gültig. Außerdem enthält das Gesetz neue 
Möglichkeiten für die Finanzbehörden, einzelfallbezogen, bedarfsge- 
recht und gezielt über das Bundesamt für Finanzen zu ermitteln, bei 
weichen Kreditinstituten ein bestimmter Steuerpflichtiger ein Konto 
oder Depot unterhält. Allerdings werden auf diese Weise keine Kon- 
tobewegungen oder Kapitalerträge ermittelt. Dieses Verfahren findet 
nur dann Anwendung, wenn Auskuiiftsersuchen an den Steuerpflich- 
tigen keinen Erfolg haben. Das Gesetz geht also das aktuelle Problem 
der Steuerhinterziehung nicht an. Abgehandelt werden lediglich Altfalle, 
die nach Schätzungen ins Ausland transferierte Vermögensbestände von 
etwa 300 Mrd. € umfassen. Für das Jahr 2004 erwartet die Bundes- 
regierung allerdings nur bescheidende Mehreinnahmen in Höhe von 
5 Mrd. E. 

Die Bundesregierung begründet ihr Vorgehen damit, den Steuerun- 
ehrlichen eine Brücke zur Steuerehrlichkeit bauen zu wollen und ver- 
bindet dies mit der Hoffnung, mehr Rechtssicherheit und Rechtsfrie- 
den zu erreichen. Dass dies wirklich eintritt, darf bezweifelt werden. 
Denn es bleibt unklar, wie dein Steuerehrlichen begründet werden soll, 
dass Steuerhinterziehung im Nachhinein mit einer pauschalen Abgel- 
tungssteuer mit vergleichsweise niedrigen Steuersätzen belohnt wird 
und zudem Zinsen und andere Nebenforderungen unberücksichtigt 
bleiben. Ebenso bleibt unverständlich, warum vor 1993 hinterzogene 
Steuern unberücksichtigt bleiben, selbst wenn noch keine Verjährung 
der Delikte eingetreten ist. Daneben ist kritisch zu vermerken, dass die 
im Gesetz beschlossenen zukunftsbezogenen Maßnahmen, die den 
Finanzämtern erlauben, Auskünfte über existierende Konten und 
Depots von Steuerpflichtigen einzuholen, unzureichend sind. Denn die 
eigentlichen potenziellen Tatbestände der Steuerhinterziehung? also 
Kontenbewegungen und Kapitalerträge, können nicht abgefragt werden. 
Weil dieses Gesetz in höchstem Mai3e unzureichend ausfällt, ist es nicht 
dazu geeignet. der existierenden Steuerhinterziehung Herr zu werden. 

Neben bestehenden Schwierigkeiten beim Vollzug der Steuergesetze 
ergeben sich inzwischen durch Personalabbau und mangelhafte Schu- 
lungen in den Finanzämtern Probleme, die in der Abgabenordnung 
vorgesehene sachgerechte Prüfung den von den Steuerpflichtigen 

geleisteten Erklärungen durchzuführen. So wurden in Nordrhein- 
Westfalen bislang 2.300 Stellen in der Steuerverwaltung abgebaut. Bis 
2006 sollen weitere 2.600 Stellen gestrichen werden. Dies hat zur Folge, 
dass die Arbeitsbelastung für die einzelnen Sachbearbeiterhnen erheb- 
lich gestiegen ist. Wurden früher innerhalb eines Jahres von einer 
SachbearbeiterIn 1.500 Erklärungen geprüft, so sind es gegenwärtig 
zwischen 2.300 und 2.500 Erklärungen. Im Ergebnis kann nur noch 
jede zweite eingereichte Steuererklärung hinreichend gewürdigt werden, 
und es häufen sich fehlerhafte Steuerbescheide. Eine ähnliche Entwick- 
lung ist auch in anderen Bundesländern zu beobachten, und es meh- 
ren sich Berichte über so genannte .Durchwiiik-Erlasse.. 

Darüber hinaus ist auch ein Personalabbau im Bereich der Betriebs- 
prüfungen festzustellen. Zwischen 2000 und 2002 wurde ihre Zahl um 
434 reduziert, was einem Personalabbau von 3,9 vH entspricht. Dies 
erscheint widersinnig vor dem Hintergrund, dass allein im Jahr 2002 
durch Betriebsprüfungen Mehreinnahmen von fast 13 Mrd. herbei- 
geführt werden konnten. Einhergehend mit dem Personalabbau sind 
die steuerlichen Mehreinnahmen aus Betriebsprüfungen von 2000 bis 
2002 um 8.5 vH zurückgegangen. 

Hieraus lässt sich ableiten, dass der Personalabbau in den Finanz- 
ämtern zu stoppen ist und Neueinstellungen vorzunehmen sind. Dar- 
über hinaus ist eine bessere Schulung des Personals erforderlich. Hier- 
bei könnte auch eine verbesserte EDV-Ausstattung hilfreich sein. Vor 
allen Dingen scheinen aber mehr Prüfungen bei steuerpflichtigen Pri- 
vatpersonen und Kapitalgesellschaften erforderlich. Hierzu könnte auch 
die Aufhebung des Bankgeheimnisses hilfreich sein. 
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3. Solidarische Verteilungspolitik - 
starke Tarifverträge, höhere Löhne, 
kürzere Arbeitszeiten 

3.1 Neoklassische Mindestlohnarbeitslosigkeit 
und keynesianische Kritik 

Für Neoklassiker, neoliberale O k o n o m e n  u n d  von diesen beratenden 
u n d  beeinflussten PolitikerInnen ist die Welt des Arbeitsmarktes die 
gleiche wie an jedem anderen Markt .  Die menschliche Ware Arbeits- 
kraft wird hier genauso gehandelt wie Autos, Kühlschränke oder Ba- 
nanen.  K o m m t  es demnach auf  Arbeitsmärkten zu einem Überange- 
bot, sprich Arbeitslosigkeit, so muss  der Preis (hier der  Lohn inkl. der 
Lohnnebenkosten)  entweder zu hoch oder zu wenig ausdifferenziert 
sein - eben wie an jedem anderen M a r k t  auch. Die  neoliberale The- 
rapie läuft daher  auf  Lohnsenkung bzw. Lohndifferenzierung hinaus 
u n d  dami t  vcrtcilungspolitisch auf  eine Umvertei lung des  Volksein- 
kommens  von den Arbeits- hin zu den Gewinn- u n d  Vermögensein- 
kommen.  Beharrten die Gewerkschaften hingegen auf einem zu hohen 
Lohnniveau,  so die VertreterInnen des  ökonomischen Mainstreams, 
entstünde eine »Mindestlohnarbeitslosigkeit.. Damit  liegt der schwar- 
ze Peter  bei d e n  Gewerkschaften. wenn es nicht zu m e h r  Beschäfti- 
g u n g  bzw. zu e inem Abbau der Arbeitslosigkeit k o m m t .  Die  Ware 
Arbeitskraft weist dabei in neoliberaler Sicht keinerlei Besonderheiten 
in Relation zu den Güter-, Geld- u n d  Kapitalmärkten auf, obwohl das 
Gegenteil innerhalb der Wirtschaftswissenschaft hinlänglich herausge- 
arbeitet w o r d e n  ist (Stobbe 1987:  251ff.). 

Einer solchen Gleichsetzung ist schon allein deshalb zu widerspre- 
chen, weil es auf den unterschiedlichen (heterogenen) Arbeitsmärkten 
jeweils zu einem Austausch von menschlichen Arbeitsvermögen 
kommt u n d  nicht irgendeine tote Sache gehandelt wird. Hier sind also 
soziale und ethische Belange zu berücksichtigen. Hinzu kommt,  dass 
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es auf Arbeitsmärkten zu einer anormalen Angebotsfunktion kommen 
kann. Diese liegt immer dann vor, wenn der gezahlte Lohn für Arbeit 
nicht zur Reproduktion der abhängig Beschäftigten und seiner Famili- 
enmitglieder ausreicht (working poor) . Trotz bereits sinkender Löhne 
wird dann mehr und nicht weniger Arbeitskraft angeboten, so dass es 
letztlich bei konstanter Arbeitsnachfrage zu einem totalen Verfall der 
Löhne kommt. Außerdem liegen an Arbeitsmärkten nachhaltige und 
gravierende ungleiche Machtverhältnisse zwischen Arbeitgebern und 
einzelnen ArbeitnehmerInnen vor. 

»Für die entstehende, durch einen fundamentalen Interessengegen- 
Satz gekennzeichnete Verharidlurigssituation ist die ökonomische Un- 
gleichheit der Partner typisch: Der Arbeitsplatz-Nachfrager (Arbeitneh- 
mer) ist regelmäßig dringender auf das Zustandekommen des Vertra- 
ges angewiesen als der Anbieter (Unternehmer) und daher in einer 
schwächeren Position. Er braucht lebensnotwendig ein Einkommen 
und kann weniger lange warten als der Unternehmer mit seinem lau- 
fenden Geschäftsbetrieb; er hat in der Regel eine geringere Auswahl 
und mehr Konkurrenten als dieser und steht zusätzlich dem Problem 
seiner räumlichen Mobilität gegenüber. Er ist in Bezug auf seinen Infor- 
mationsstand unterlegen, da die Aufwendungen zur Beschaffung von 
Informationen über den Arbeitsmarkt für ihn schwerer wiegen als für 
das Unternehmen, das sich, wenn es größer ist, hierfür Spezialkräfte 
halten kann. Ausnahmen von dieser allgemeinen Unterlegenheitssitua- 
tion liegen vor. wenn auf einem Teilmarkt Mangel an Spezialkräften 
herrscht oder wenn eine allgemeine Vollbeschäftigungssituation vorliegt. 
Das istjedoch, historisch gesehen, nicht die Regel. (Stobbe 1987: 253). 
Allein hieraus, aber auch aus dem Investitionsmonopol der Arbeitge- 
ber, lässt sich zu Recht die notwendige Konstituierung von Gewerk- 
schaften als Gegenmacht und eine weitgehende inhaltliche Ausprägung 
von Arbeitsschutz- und Tarifrechten bis zu Mitbestimmungsrechten 
ableiten. 

Die ArbeihpHe Alternative Wirtschfhpolitik verurteilt daher auch aufs 
Schärfste die in jüngster Zeit von neoliberal ausgerichteten ÖkonomIn- 
nen, PolitikerInnen und aus dem Arbeitgeberlager. angeheizt durch die 
politischen Tendenzbetriebe Medien, vorgetragene Dauerschelte gegen 
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die Gewerkschaften. Diese a e u e  Qualität. des Angriffs auf Gewerk- 
schaften hat mit sachlicher Kritik nichts mehr zu tun, sondern ist aus- 
schließlich auf Zerstörung ausgerichtet. »In Deutschland gehört es heute 
zum guten Ton, die Gewerkschaften zu beschimpfen. Wer sich über 
,gewerkschaftliche Betonköpfe< mokiert, die ,ökonomisch notwendi- 
ge Reformen< (in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik) blockieren und 
zukunftsweisende >Innovationen< (in der Tarifpolitik) ausbremsen, darf 
mit breiter Zustimmung rechnen. Kein Tag vergeht, an dem nicht 
irgendein(e) namhafte (r) Politiker (in), ein Vertreter der deutschen Wirt- 
schaft, unzählige Journalisten und Wissenschaftler die Litanei von den 
hoffnungslos veralteten, gleichwohl noch immer viel zu einflussreichen 
Gewerkschaften anstimmen« (Mahnkopf 2003 : 303). Dagegen fordert 
die Arbeitsguppe Alteniatiue Wirtsch&politik, der strukturellen Übermacht 
der Unternehmer in den betrieblichen Prozessen, aber auch an der 
.Tariffront. ~ durch eine staatliche Unterstützung der Gewerkschaften 
und Betriebsräte in Form einer allgemeinen Demokratisierung der 
Wirtschaft entgegenzutreten. 

Die dramatisch zunehmende Unterminierung der Ware Arbeitskraft 
in den Arbeitsbedingungen durch eine ausschließlich marktdeterminier- 
te Entgrenzung von Unternehmen und Arbeit sowie auch in ihrer 
Bezahlung durch sich immer mehr verflüchtigende Tarifvereinbarun- 
gen muss politisch gestoppt werden. Die Ware Arbeitskraft braucht 
starke, d.h. konfliktbewuJ.ste und konfliktJÜhzg-e Gewerkschaften. Diese 
wurden gegründet, »um die Risiken abzufedern, die aus dem Waren- 
charakter von Arbeit für ihren Besitzer, den konkreten Menschen, 
entstehen. Dies gilt für die Bedingungen des Verkaufs, den Preis, den 
es zu erzielen gilt, um das Einkommen und damit die materielle Exi- 
stenz zu sichern, und genauso auch für die Bedingungen der Nutzung 
von Arbeitskraft im Arbeitsprozess, um zu verhindern, dass lebendige 
Arbeit durch maßlosen Gebrauch geschädigt oder gar zerstört wird. 
Gewerkschaften haben zusammen mit anderen Teilen der Arbeiterbe- 
wegung dazu beigetragen, dass Arbeitskraft ,dekommodifiziert< wird, 
d.h. dass sie eben nicht wie eine einfache Ware behandelt wird, sondern 
besonderen Schutz erhält. Dieser Schutz wurde und wird - und das 
macht die Gewerkschaften aus - in solidarischen Formen erkämpft. Das 
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ist die Kernkompetenz der Gewerkschaften - und nichts anderes« 
(Sauer 2003: 258). 

Entgegen der neoliberalen Behauptung einer .Mindestlohnarbeits- 
losigkeit« gehtJohn Maynard Keynes in seiner Kritik an der neoklas- 
sischen Lohntheorie nicht von einer Lohnsenkungspolitik aus - schon 
gar nicht in einer Situation eines Gleichgewichts bei Unterbeschäftigung. 
Solange es zu keinen Produktivitätssteigcrungen. also zu keiner Verschic- 
bung der Produktionsfunktion auf ein höheres Niveau kommt. impli- 
ziert eine Beschäftigungserhöhung zwar eine sinkende Grenzproduk- 
tivität und damit auch sinkende Reallöhne. Wird allerdings die hierbei 
theoretisch gesetzte Prämisse einer konstanten Produktionsfunktion - 
d.h. die Produktivitätssteigerungen sind gleich Null - realiter aufgeho- 
ben, dann ist auch eine Beschäftigungserhöhung mit steigenden Keal- 
löhnen aus einer Erhöhung der Wertschöpfung möglich. Zudem bestrei- 
tet Keynes entschieden die neoklassische Schlussfolgerung, der zufol- 
ge eine simple Lohnsenkung ausreichen würde, um die Beschäftigung 
in den Unternehmen zu erhöhen. Dies begründet er im Wesentlichen 
mit zwei Argumenten: Erstens mit der nicht vorhandenen Möglichkeit 
von Rcallohnsenkungen durch Tarifverhandlungen und zweitens mit 
den negativen Auswirkungen von Lohnsenkungen allgemein. 

Beim ersten Argument muss zwischen Nominal- und Reallöhnen 
differenziert werden. In den Tarifverhandlungen werden nur Nominal- 
löhne verhandelt und vereinbart, selbst wenn die Gewerkschaften 
versuchen, durch eine antizipierte Inflationsrate einen Zugriff auf die 
Reallohnposition zu bekommen. Letztlich entscheidet sich diese aber 
ex-post an den Gütermärkten durch die Preisbestimmungsfunktion der 
Unternehmen und durch die Akzeptanz der jeweiligen Nationalbank 
in Form einer entsprechenden expansiven oder restriktiven Geldpoli- 
tik. Dies bedeutet, dass selbst wenn die Gewerkschaften einer Nomi- 
nallohnsenkung zustimmen würden, damit überhaupt nicht garantiert 
ist, dass auch die Reallöhne sinken und es damit ceteris paribus zu mehr 
Nachfrage nach Arbeitskräften kommt. Keynes stellte diesbezüglich 
fest: »Allmählich sinkende Geldlöhnc wirken sich normalerweise nicht 
auf die Reallöhne aus« (Keynes 1936: 269). Kommt es unter Wettbe- 
werbsbedingungen, gerade in der Krise, zu sinkenden Preisen (p) an den 
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Gütermärkten, so sinkt selbst bei gesunkenem Nominallohn (1,) letzt- 
lich der Reallohn (1,) nicht. Wenn aber die Reallöhne nicht sinken, dann 
kann, so die neoklassische Diktion, die Beschäftigung auch nicht stei- 
gen. Da Keynes aber, genauso wie die Neoklassiker, aufgrund starker 
Gewerkschaften nicht von Nominallohnsenkungen, sondern eher von 
einer Nominallohnrigidität ausgeht (woraus er jedoch nicht, wie die 
Neoklassiker, den Schluss für eine >>Mindestlohnarbeitslosigkeit« zieht), 
könne allenfalls über die Hinnahme einer (moderaten) Inflation in Folge 
einer staatlich initiierten expansiven Nachfragepolitik der Reallohn 
gesenkt werden. Aufjeden Fall sei aber, so Keynes, eine Senkung der 
tarifvertraglich vereinbarten Nominallöhne unerwünscht bzw. zur Sy- 
stemstabilisierung kontraproduktiv, weil vollkommen flexible und in der 
Krise rasch sinkende Nominallöhne die Erwartung weiterer Senkuii- 
gen nähren könnten und damit womöglich eine kumulativ-deflationä- 
re Spirale ausgelöst bzw. verstärkt würde. 

Das zweite grundsätzliche Argument von Keynes bezieht sich auf 
die Auswirkungen niedrigerer Löhne allgemein. Diese führen zu einem 
Sinken der Einkommen und damit zu einer sinkenden Konsumgüter- 
nachfrage und somit zu nachlassender Produktion. Hierauf reagieren 
die Unternehmen zunächst mit einem Einstellungsstopp und bei wei- 
ter erwarteter rückläufiger Nachfrage auch mit Entlassungen, so dass 
die Arbeitslosigkeit steigt und in Folge noch mehr Nachfrage verloren 
geht. »Aus diesen beiden Argumenten folgt für Keynes: Erstens ist es 
unwahrscheinlich, dass Lohnsenkungen überhaupt zum gewünschten 
Effekt nämlich zu niedrigeren Reallöhnen führen, und zweitens ist nicht 
zu erwarten, dass Reallohnsenkungen positive Auswirkungen auf die 
Beschäftigung haben« (Willke 2002: 110). Wenn man in einer wirt- 
schaftlichen Krisensituation mit Arbeitslosigkeit die Beschäftigung er- 
höhen will, dann ist es im Gegensatz zur neoklassischen Theorie nicht 
nur nutzlos, die Löhne zu drücken, sondern kontraproduktiv. Was in 
einer solchen Situation nur hilft, ist die Erhöhung der gesamtwirtschaft- 
lichen Nachfrage. Dies vermag aber die private Wirtschaft aus sich 
heraus nicht zu leisten, so dass nur als einzige Instanz, als möglicher 
.Spieler. auf dem marktwirtschaftlich-kapitalistischen .Spielfeld., der 
Staat auftreten kann. Er muss politisch gewollt durch ein deficit-spen- 
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ding die sich in der Krise auftuende deflatorische Nachfragelucke schlie- 
l3en. Dies bekämpft dann auch die auf dem Arbeitsmarkt wirksam 
gewordene Rationierung in Form der aufgetretenen Arbeitslosigkeit 
(Bontrup 1998: 635ff.). 

3.2 Der verteilungsneutrale Spielraum 
wird nicht ausgeschöpft 

Heute wird versucht, gewerkschaftliche Tarifpolitik auf eine fast aus- 
schließlich einzelwirtschaftliche bzw. betriebswirtschaftliche Sicht zu 
verengen. Interessierte Kreise aus Wissenschaft, Politik und dem Ar- 
beitgeberlager fordern, unterstützt von den Medien, eine .Verbetrieb- 
lichung. und größere .Flexibilisierung. der Tarifpolitik. Damit soll die 
Tarifautonomie eingeschränkt werden. BDI-Präsident Rogowski z.B. 
wünscht sich ein »großes Lagerfeuer, um das Betriebsverfassungsge- 
setz und die Tarifverträge hinein zu werfen.« Neben der geschichtslo- 
scn Frechheit, .Bücherverbrennungen+ zu fordern, erschreckt hier zu- 
dem die Aggressivität, mit der das Kapital und seine politischen Klopf- 
fechter gegen zentrale Fundamente der bundesdeutschen Wirtschafts- 
und Sozialordnung hetzen. 

Der § 77 Abs. 3 BetrVG, der eine betriebliche Abweichung des 
Tarifvertrages in Form von Betriebsvereinbarungen zwischen Betriebs- 
rat und Geschäftsführung nach unten verbietet, so genannter .Tarifvor- 
rang«, soll ersatzlos gestrichen sowie 9 4 Abs. 3 Tarifvertragsgesetz, der 
Abweichungen nur dann zulässt, soweit sie im Tarifvertrag selbst ge- 
regelt sind (»Günstigkeitsprinzip«), entsprechend novelliert werden. Die 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion und auch die FDP haben diesbezüglich 
bereits Gesetzesentwürfe entwickelt und der Öffentlichkeit vorgelegt. 
Demnach sollen vom Tarifvertrag abweichende Vereinbarungen auf be- 
trieblicher Ebene immer dann möglich sein, wenn der Betriebsrat und 
die Belegschaft mit Zwei-Drittel-Mehrheit einer solchen Abweichung 
zustimmen und diese Abweichung nicht über die Laufzeit des Tarifver- 
trages hinausreicht, von dem abgewichen wird. Die Gewerkschaften 
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haben im Herbst 2003 gegen diesen Plan demonstriert. Allein bei Ford 
in Köln legten 11.000 Beschäftigte kurzfristig die Arbeit nieder. Käme 
es dieser Umsetzung der Einschränkung bei der Tarifautonomie, 
würden nicht nur die Gewerkschaften in ihrer gesellschaftlich benötig- 
ten Substanz und Macht geschwächt, sondern gleichzeitig auf betrieb- 
licher Ebene die Unternehmer und ihre Manager in die Lage versetzt, 
Belegschaften und Betriebsräte zu erpressen. Zukünftig hieße die in der 
Regel durch Betriebsräte nicht einmal auf betriebwirtschaftliche Sinn- 
haftigkeit überprüfbare Forderung: .LohnSenkung oder Arbeitsplätze.. 
Dem hätten dann Betriebsräte politisch, aufgrund eines fehlenden Streik- 
rechts, nichts mehr entgegenzusetzen. Würde dagegen notwendigerwei- 
se den Betriebsräten und den Belegschaften ein heute nicht gegebenes 
betrieblich verfasstes Streikrecht eingeräumt, käme es zu einem .Häu- 
serkampf.. Es würden sich permanent mehrere einzelne Unternehmen 
in Tarifauseinandersetzungen befinden, so dass es aufgrund der hohen 
volkswirtschaftlichen Zulieferinterdependenzen zu keinen reibungslo- 
sen Produktionsabläufen mehr kommen würde. 

Zwar wurde in den so genannten .Reformbeschlüssen. zur Agen- 
da 201 0 zwischen Regierung und Opposition kurz vor Weihnachten 
2003 eine Aufweichung oder Einschränkung der Tarifautonomie nicht 
in Angriff genommen, was aber noch lange nicht bedeutet, dass dieses 
Thema nicht noch länger auf der Tagesordnung bleibt - womöglich 
über 2010 hinaus. Indiz dafür ist nicht nur die grundsätzliche Position 
von Bundeskanzler Schröder, die er im März 2003 bei der Vorstellung 
seiner »Agenda 2010. wie folgt formulierte: Ach erwarte, dass sich die 
Tarifparteien entlang dessen, was es bereits gibt - aber in weit größe- 
rem Umfang - auf betriebliche Bündnisse einigen, wie das in vielen Be- 
trieben bereits der Fall ist. Geschieht das nicht, dann wird der Gesetz- 
geber handeln.. Eine skeptische Sicht in Sachen Tarifautonomie nährt 
auch die bei den Gesprächen vor Weihnachten zwischen Regierung 
und Opposition festgehaltene Protokollnotiz, in der die Tarifgegner 
aufgefordert wurden, sich freiwillig auf betriebliche Regelungen zu 
verständigen. Bedenkt man hierbei, dass 2001 in Westdeutschland nur 
noch 63 vH der Beschäftigten und in Ostdeutschland sogar nur noch 
44 vH unter tarifvertraglichen Bedingungen gearbeitet haben (Kohaud 
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Schnabel 2003 : 193ff.), dann wird der Druck deutlich, den die Politik 
bei allen cntgegenlautenden öffentlichen Bekundungen heute auf abhän- 
gig Beschäftigte und Gewerkschaften ausübt. Offensichtlich will man 
den bewährten. aber mittlerweile unter den gegebenen ökonomischen 
Verhältnissen von lang andauernder Massenarbeitslosigkeit durchlö- 
cherten Flächentarifvertrag endgültig beiseite räumen (Bispinck 2003 : 
395ff.). Übrigens ist auch im Hinblick auf die angebliche Notwendig- 
keit von betrieblichen Vereinbarungen festzustellen, dass die Arbeitzeit 
in den Unternehmen am längsten ist, in denen keine Tarifbindung 
vorliegt oder Mitbestimmung durch Betriebsräte stattfindet (Lehndorff 
2003: 2). 

Das Arbeitsentgelt wird immer mehr nur noch als abhängige Varia- 
ble betrachtet, »deren Gestaltungsspielraum im Wesentlichen durch die 
bestehenden ökonomischen Rahinenbedingungen vorgezeichnet ist. 
Ob vermeintliche Sachzwänge der Globalisierurig. der internationale 
Standortwettbewcrb, die Sicherung der Geldwertstabilität oder die Be- 
kämpfung der Massenarbeitslosigkeit. es existiert kaum ein ökonomi- 
sches Problem, bei dem nicht der Lohnpolitik eine hohe Verantwortung 
zugeschrieben und aus dem heraus eine bestimmte >problemadäqua- 
tec Entwicklung der Löhne abgeleitet wird*< (Schulten 2002: 286). Selbst 
eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik, die sich am verteilungsneu- 
tralen Spielraum orientiert, wird mittlerweile massiv in Frage gestellt. 
Dies bedeutet, dass die Reallöhne im gesamtwirtschaftlichen Durch- 
schnitt nicht mehr im Ausmaß der Produktivität beziehungsweise die 
Nominallöhne im Ausmaß der Summe von Produktivitätswachstum 
und Inflationsrate ansteigen sollen. 

So fordert der Sachverständigenrat (SVR) seit der 1974/75-er 
Beschäftigungskrise eine neue lohnpolitische Formel: .Es geht um das 
Problem des maximalen beschäftigungskonformen Preises für die 
Arbeit. (SVR Gutachten 1996/97: Ziff. 3 13). Die produktivitätsorien- 
tierte Lohnerhöhung könne nur für Zeiten hoher Beschäftigung gelten; 
in Phasen hoher Arbeitslosigkeit müsse eine .beschäftigungskonforme 
Lohnpolitik. betrieben werden, zumal die jeweilige Produktivitätsmes- 
sung zu hoch ausfalle, weil sie auch die Produktivitätsgewinne durch 
Personalabbau (»Entlassungsproduktivität«) enthalte. Das Deutsche 

Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) stellt in diesem Zusammeri- 
haiig fest: >>Die These einer generellen Rcallohnzurückhaltung - denkt 
man sie zu Ende - hat enorme Konsequenzen. Wenn die Reallöhne bei 
Unterbeschäftigung. ganz gleich welche Ursachen die Arbeitslosigkeit 
hat, immer hinter der Produktivitätszunahme zurückbleiben müssen, 
bei Vollbeschäftigung aber lediglich im )Ausmaß des Produktivitätsfort- 
Schritts zunehmen dürfen, sinkt der Anteil der Arbeitnchmercinkom- 
men am Volkseinkommen permanent. Bei Arbeitslosigkeit muß die 
Lohnquote nämlich nach dieser These sinken. bei Vollbeschäftigung 
muß sie konstant bleiben. Eine Empfehlung für die Lohnpolitik, die 
einen abnehmenden Trend der Lohnquote zur Folge hat, ist aber ab- 
wegig, weil am Ende selbst eine Lohnquote von Null nicht mehr aus- 
geschlossen werden kann. Nur eine ins Absurde gesteigerte Vernach- 
lässigung der Nachfrageseite einer Marktwirtschaft kann zu einer sol- 
chen Empfehlung führen« (DIW-WB 27/1998: 497). 

Dennoch hat der SVK seine grundsätzliche Position zur Tarifpoli- 
tik noch einmal im SVR-Gutachten 2003/2004 (vgl. die Textziffern 
633ff.) ausdrücklich bestätigt. Dies allerdings mit einer abweichenden 
Meinung des Katsmitglicds Jürgen Kromphardt, der weder der Forde- 
rung der Mehrheit des SVR nach einem Zurückbleiben der Entwick- 
lung des Lohnniveaus hinter dem Anstieg des Verteilungsspielraums 
noch der Berechnungsmethode dieses Spielraums zustimmte (SVR 
Gutachten 2003/04: Ziff. 659). Seine Argumente decken sich im 
Wesentlichen mit den bereits von Keynes gegen die neoklassische 
Lohntheorie vorgetragenen Kritikpunkte, die auch die ArbeitJpr-uppe 
Alternative Wirtsch&olitik teilt. Kromphardt spezifiziert dabei noch ein- 
mal die Kritik unter drei Aspekten, die im Folgenden aus dem SVR- 
Gutachten 2003/04 zitiert werden sollen. 

Aufgrund einer Lohnzurückhaltung, stellt Kromphardt fest, »kommt 
es erstens zu falschen Signalen an die Unternehmen der Konsumgü- 
terindustrie. Daher werden diese Unternehmen keinen Anlass haben, 
zusätzliche Personen zu beschäftigen, selbst wenn die Arbeit relativ zur 
Situation einer Erhöhung der Reallöhne gemäi3 der Produktivitätsent- 
Wicklung etwas billiger geworden ist. Infolgedessen dürften die Unter- 
nehmen keine Einstellungen vornehmen, so dass auch kein bisher 
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Arbeitsloser nun einen Arbeitplatz findet und deshalb aufgrund seines 
höheren Einkommens eine höhere Konsumgüternachfrage entfaltet. 
Das zweite Argument (des SVR, d.V) bezieht sich darauf, dass bei einem 
Zurückbleiben der Reallöhne hinter der Arbeitsproduktivität die 
Unternehmen bei unveränderter Beschäftigung zusätzliche Gewinne 
realisieren. sofern sie die niedrige Lohnstückkostensteigerung nicht in 
den Preisen weitergeben. In diesem Fall verfügen die Unternehmen 
über zusätzliche Finanzmittel, die sie für höhere Investitionen verwen- 
den könnten. Es ist allerdings fraglich, ob sie von dieser Möglichkeit Ge- 
brauch machen. Denn erstens liefern langsamer steigende Löhne 
weniger Anlass zu Rationalisierungsinvestitionen, auch wenn sie deren 
Finanzierung aus einbehaltenen Gewinnen erleichtern würden. Aber 
auch für Erweiterungsinvestitionen bietet die Lohnzurückhaltung kei- 
nen zusätzlichen Anreiz. Da die marginale Konsumquote der Unterneh- 
merhaushalte kleiner ist als die der Arbcitnehmerhaushalte. kann ein 
möglicher Mehrkonsum der Unternehmerhaushalte den Ausfall an 
Konsum bei den Arbeitnchmerhaushalten nicht kompensieren. Inso- 
fern haben die Unternehmen, bei denen die zusätzlichen Gewinne 
anfallen, keinen Anreiz, mehr Investitionen durchzuführen, so dass auch 
die Investitionsgüterindustrie keine zusätzlichen Aufträge erhält. Wenn 
die Unternehmen die zusätzlichen Gewinne daraufhin am Kapitalmarkt 
anlegen, so könnten sich die Finanzierungsbedingungen anderer Unter- 
nehmen durch steigende Kurse und sinkende Zinssätze eventuell weiter 
verbessern, aber die entscheidende Voraussetzung für Erweiterungsin- 
vestitionen. nämlich die Erwartung zusätzlich steigender Absatzmengen. 
wird dadurch nicht erfüllt. Diese Voraussetzung kann nicht durch das 
Argument ersetzt werden, Ersparnisse würden von den Kapitalmärk- 
ten regelmäßig in private und staatliche Nachfrage transformiert. Denn 
dieses Argument. das dem bekannten Say’schen-Theorem entspricht, 
welches nur für Tauschwirtschaften zwingend zutrifft, wird durch den 
zutreffenden Hinweis auf zeitliche Verzögerungen weitgehend wieder 
aufgehoben. Gehen nämlich Produktion, Beschäftigung und Einkom- 
men zunächst zurück, so entstehen keine zusätzlichen Ersparnisse, die 
in Nachfrage transformiert werden könnten. Als drittes Argument wird 
(vom SVR, d.V) darauf verwiesen, Lohnzurückhaltung führe zu einer 

gestiegenen internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Dies gilt allerdings 
nur, wenn das geringere Ansteigen der Lohnstückkosten auch in den 
Preisen weitergegeben wird und somit keine höheren Gewinne erzielt 
werden. Ist dies der Fall, so steigt in der Tat zunächst die preisliche 
Wettbewerbsfähigkeit. Es ist jedoch fraglich, ob dadurch mehr als nur 
kurzfristig eine höhere Nachfrage des Auslands resultiert, denn die 
Unternehmen im Ausland werden sich - wenn ein großes Land zu 
dieser Strategie greift, zumal das Land. in dem im Euro-Raum und 
darüber hinaus die Lohnstückkosten und die Preise am langsamsten 
steigen - aufgrund der schärferen Konkurrenz gezwungen sehen, eben- 
falls auf eine moderate Lohnpolitik zu drängen, so dass der Wettbc- 
werbsvorteil wieder verschwindet. Dies gilt für Länder, mit denen 
Deutschland durch eine gemeinsame Währung verbunden ist. Gegen- 
über anderen, über flexible Wechselkurse verbundene Staaten kann der 
Vorteil bei der preislichen Wettbewerbsfähigkeit auch durch eine 
Aufwertung wieder verloren gehen, zu der eine Tendenz dann besteht, 
wenn durch die höhere Wettbewerbsfähigkeit das Ausland mehr inlän- 
dische Güter kauft und dafür mehr Einheiten inländischer Währung 
benötigt und dadurch deren Wert in die Höhe treibt* (Kromphardt in: 
SVK-Gutachten 2003/04: Ziff. 659). 

Der größte Gegner einer Theorie ist aber nicht die Theorie, son- 
dern ihre Konfrontation mit der wirtschaftlichen Realität. Hierbei muss 
der neoklassischen bzw. neoliberal ausgerichteten Lohntheorie bzw. der 
daraus abgeleiteten Tarifpolitik - selbst bei einer empirisch nicht exakt 
möglichen Messgenauigkeit wie in den Naturwissenschaften - ein 
absolut vernichtendes Urteil ausgesprochen werden. Das, was die 
neoliberale Theorie und sein größter wissenschaftlicher Verkünder, der 
SVR, einfordert, wurde nämlich in den 1990erJahren längst umgesetzt 
und hat zu genau gegenteiligen Ergebnissen geführt, als immer wieder 
behauptet wird. So wurde der verteilungsneutrale Spielraum (vgl. 
Tabelle 2) 1994, 1996-1998 und seit 2000 in Gesamtdeutschland nicht 
ausgeschöpft. Entgegen der neoliberalen theoretischen Behauptung, dies 
würde zu mehr Beschäftigung führen, ist das entsprechende Arbeits- 
Volumen. d.h. die Summe aller Arbeitnehmerstunden, zwischen 1992 
und 2002 im Trend zurückgegangen. Bei einem zusätzlich gestiegenen 
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gesamtwirtschaftlichen Arbeitsangebot musste es ohne eine Arbeitzeit- 
Verkürzung je Beschäftigten zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit 
kommen. Diese stieg, wie der Tabelle 2 zu entnehmen ist, voiijahres- 
durchschnittlich 2.6 Millionen imJahr 1991 auf gut 4 Millionen imJahr 
2002. 

3.3 Nicht Arbeitszeitverlängerung, sondern 
-Verkürzung ist wirtschaftspolitisch gefordert 

Tarifpolitik ist nicht nur Lohnpolitik. Auch die Arbeitszeit ist hier als 
immanenter Faktor zu sehen. Die jeweilige Produktivität kann dabei 
entweder für Lohn- und Gehaltssteigerurigeii und/oder für Arbeitszeit- 
Verkürzungen bei vollem Lohnausgleich verwendet werden. Die Er- 
fahrungen der tarifvertraglichen Arbeitszeitverküruiigen in den 1980er 
Jahren haben dabei gezeigt, dass ihre Umsetzung zusammen mit den 
realisierten Lohn- und Gehaltssteigerungen im Ergebnis verteilungs- 
neutral waren. d.h. aus dem jeweiligen Produktivitätsfortschritt finan- 
ziert werden konnten (Lehndorff 2003 : 6) .  Die seit etwa Mitte der 
1990er Jahre sowohl in West- wie in Ostdeutschland vorläufig enden- 
de Serie tarifvertraglicher Arbeitszeitverkürzungen spiegelt sich auch 
dariri wider. dass es, wie bereits aufgezeigt wurde, in den 1990erJah- 
ren nicht mehr zu einer Ausschöpfung des Verteiluiigsspielraums kam. 
Anders formuliert: Es hätte ein genügend großer Spielraum für weite- 
re Arbeitszeitverkürzungen bestanden, ohne dass es überhaupt zu ei- 
ner notwendigen Umverteilung von der Gewinii- zur Lohnquote hät- 
te kommen müssen. 

Die A?-beitg-uppe Alternative WirtschaJt.$olitik hat dabei immer betont. 
wie wichtig vor dem Hintergrund von Massenarbeitslosigkeit und ei- 
ner zunehmenden Schere zwischen realem Wirtschaftswachstum und 
Produktivitätsentwicklung eine Verkürzung der Arbeitszeiten (Wochen- 
und/oder Lebensarbeitszeiten) , aber auch eine gleichmäßigere Vertei- 
lung der Arbeitszeiten unter den Beschäftigten - nicht zuletzt im Hin- 
blick auf die Verteilung zwischen den Geschlechtern - ist. Dies gilt auch 

Rolf
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für Ostdeutschland. Im Juni letztenJahres haben wir diesbezüglich den 
Tarifkonflikt in der ostdeutschen Metall- und Elektroindustrie mit ei- 
nem Sondermemorandum (»SS-Stunde-Woche in Ostdeutschland - 
gerecht, wirksam und bezahlbar. Argumente gegen die ideologische 
Verteufelung der Gewerkschaften.) nachhaltig unterstützt. Wie wich- 
tig dabei weitere Arbeitszeitverkürzungen sind, zeigt bereits die Tatsa- 
che. dass selbst reale Wachstumsraten von (nur) einem Prozent Pro- 
duktionsrekorde bei einem mittlerweile erreichten Bruttoirilandspro- 
dukt von über 2,l  Billionen implizieren. Zusätzliche Arbeitsplätze ent- 
stehen aber erst aufgrund eincs fortwährenden Produktivitätsanstiegs 
ab euier Beschäftigungsschwelle, die etwa bei 2 VH realem Wirtschafts- 
wachstum liegt. Um demnach die ökonomisch erdrückende und ge- 
sellschaftlich zerstörerisch wirkende Massenarbeitslosigkeit abzubau- 
en, müsste die Wirtschaft über Jahre hinweg um rund 5 bis 6 vH real 
wachsen. Dies ist ökonomisch unrealistisch und auch ökologisch nicht 
wünschenswert. 

Will man sich, wie die Arbeitsp@e Alternative Wirtsch&p,olitik. den- 
noch nicht vom Ziel eines )>hohen Beschäftigungsstandes. verabschie- 
den, so gibt es zu massiven Arbeitszeitverkürzungen keine Alternative. 
Es sei denn, man setzt wie Bundesregierung und Opposition mit der 
Agenda 2010 in einer quasi großen politischen Koalition auf eine Zer- 
störung des Sozialstaats, auf gesellschaftliche Segmentierung und Aus- 
grenzung in Form einer Bekämpfung der sozial Schwachen und Arbeits- 
losen und nicht auf eine ßekämpfung der Arbeitslosigkeit. Dies halten 
wir fur einen ökonomisch kontraproduktiven und sozialpolitisch gefähr- 
lichen Weg. 

Ökonomisch völlig unverständlich sind vor diesem Hintergrund 
politische Forderungen, die lahmende Wirtschaft durch Arbeitszeitver- 
längerungen zu beleben. Als Beleg dafür wird das bundesdeutsche 
Wachstum angeführt, das in dieSemJahr allein deshalb um 0,6 Prozent- 
punkte ansteige, weil viele Feiertage auf einen Sonntag fielen und des- 
halb mehr gearbeitet werde. Außerdem seien die Deutschen .Freizeit- 
Weltmeister« und die Lohnkosten pro Stunde ohnehin viel zu hoch. 
Man suggeriert der Öffentlichkeit, dass durch Arbeitszeitverlängerun- 
gen die Lohnkosten sinken würden und dadurch automatisch auch die 

Nachfrage nach Arbeitskräften steigen würde. So einfach funktioniert 
für Stoiber. Merkel, Westerwelle, Clement und Co., unterstützt durch 
Arbeitgeberfunktionäre, die Wirtschaft. Alle vereint sie der Glaube. dass 
durch Mehrarbeit die deutsche Volkswirtschaft wieder .gesunden« 
könne. Der ehemalige Staatssekretär im Bundesfinanzministerium: 
Heiner Flassbeck. schreibt bezüglich dieser .Voodoo-Ökonomie«, einer 
Heilung durch die Götter: >>Wenn ein Theologe in einem Leitartikel 
einer großen Zeitung behaupten würde. um eine Rakete von der Erde 
weg zu schieflen. brauche man ungefähr genauso< viel Kraft, wie eine 
Rakete vom Weltraum zur Erde zurück zu steuern. dann würden am 
riächs ten Tag Heerscharen von Physikern auf die Barrikaden gehen und 
die Zeitung auffordern, diesen Menschen nie mehr über solche Fragen 
schrciben zu lassen. In der Ökonomie ist das anders. Arbeitszeitverlän- 
geruiig als sinnvolle Alternative zur Arbeitszeitverkürzung gilt nicht als 
Absurdität, sondern als ernsthafte Politikvariante. (Flassbeck 2003 : 1). 

Die Notwendigkeit von Arbeitszeitverlängerungcn - die nichts 
anderes sind als die Ausweitung eines potenziellen Arbeitsangebots - 
mit einer Wachstumsschwäche zu begründen, bedeutet im Um- 
kehrschluss, dass Mehrarbeit automatisch auch mehr Wachstum bringt. 
Diese Aussage ist dann - und nur dann - richtig, wenn Arbeit knapp 
ist bzw. die Arbeitnachfrage weit über dem Arbeitsangebot liegt und es 
dadurch zu Wachstumsbegrenzungen kommt. So wurde in der Bundes- 
republik gegen Ende der 1950er und in den 1960erJahren unter der 
Bedingung von Vollbeschäftigung mit einer Arbeitsangebotsausweitung 
durch die Anwerbung von GastarbeiterInnen auf den Engpassfaktor 
Arbeit reagiert. 

Seit Mitte der 197Oer Jahre, und insbesondere seit der Wiederver- 
einigung, haben wir aber den Fall von Massenarbeitslosigkeit und damit 
ungenutzte Arbeitskraft bzw. Arbeitszeit in Relation zur Nachfrage im 
Uberfluss. Dies mit Arbeitzeitverlängerung zu bekämpfen, ist absurd. 
Mehr Arbeitszeit allein bringt kein größeres Wachstum. da schließlich 
die in der längeren individuellen Arbeitszeit zusätzlich erzeugten Güter 
auch abgesetzt werden müssen. Liegt aber, wie in Deutschland, seit 
Jahren eine tief greifende binnenwirtschaftliche Nachfrageschwäche vor, 
so werden die mehr produzierten Güter wegen der Nachfrageschwä- 
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che im Inland kaum Abnehmer finden, und die marktkonforme Reak- 
tion auf Arbeitszeitverlängerungen wäre nichts als eine weitere Zunah- 
me der sowieso schon bestehenden Massenarbeitslosigkeit. Das größ- 
te ökonomische Problem in Deutschland ist derzeit der zu schwache 
Konsum. die aufgrund einer falsch verteilten Kaufkraft zu große ge- 
samtwirtschaftliche Sparquote und das infolge einer weitgehend pro- 
zyklischen Finanzpolitik insgesanit zu gering ausgeprägte Wachstum. 

Wenn es außerdem so einfach wäre. über mehr Arbeitzeit mehr 
Wachstum zu generieren, so müssten die Volkswirtschaften Frankreichs 
und Italiens, die in Europa mit den kürzesten tatsächlichen Arbeitszei- 
ten aufwarten. cigentlich das geringste Wirtschaftswachstum und die 
höchsten Arbeitslosenzahleii haben. Dies ist bekanntlich aber nicht der 
Fall. Und auch zwischen Produktivität und Arbeitszeit gibt es eher den 
Zusammenhang, dass kurze Arbeitszeiten wie eine .Produktivitätspeit- 
sche« wirken, während lange Arbeitszeiten Anlass zu Zeitverschwen- 
dung geben. Dies belegen Forschungsergebriisse des Instituts Arbeit und 
Technik (IAT). So ist z.B. die Arbeitsproduktivität pro Stunde in Groß- 
britannien, dem Land mit den längsten tatsächlichen Arbeitszeiten in 
der EU, deutlich niedriger als in den Ländern mit kurzen Arbeitszeiten 
(Lehndorff 2003: 6).  Außerdem liegen die für das Arbeitsangebot 
entscheidenden tatsächlichen Arbeitzeiten der Vollzeit-ArbeitnehmerIn- 
nen in Deutschland im Schnitt rund zweieinhalb Stunden über der 
tariflich festgelegten Arbeitszeit. Die faktische Normalarbeitszeit abhän- 
gig beschäftigter Vollzeitkräfte in beiden Teilen Deutschlands ist im 
Durchschnitt die 40-Stunden-Woche. Nach den tarifvertraglichen Ar- 
beitszeitverkürzungen der l980er Jahre sind die Arbeitzeiten ab der 
zweiten Hälfte der 1990er Jahre eindeutig wieder länger geworden. 
Demnach hätte es auch in Deutschland zu mehr Wachstum und Be- 
schäftigung kommen müssen. Das Institut stellte zudem fest, dass die 
Arbeitszeiten in Deutschland mit 3 9 3  StundenWoche dem EU-Durch- 
schnitt entsprechen (vgi. Tabelle 3) und dass Arbeitszeitverlängerun- 
gen notwendige Reformen der betrieblichen und gesellschaftlichen Ar- 
beitszeitorganisation kontraproduktiv behindern würden (Lehndorff 
2003: 7). 

In Wirklichkeit geht es der arbeitgeberorientierten Interessenpoli- 

40 
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Quelle: Europäische Arbeitskräftestichprobe (vgl. European Com- 
mission: Employment in Europe 2003. Luxemburg). 

tik, aber auch neoliberalen Ökonomen wie z.B. dem Präsidenten des 
Ifo-Instituts, Hans-Werner Sinn (2003: 11). nicht um eine plumpe 
Anhebung der Arbeitszeiten, sondern um weitere Umverteilungen 
durch Lohnkürzungen zu Gunsten der Gewinn- und Vermögenseiii- 
kommen. Sie sollen jedoch, so ist es intendiert, nicht bemerkt werden. 
Das Ziel dabei ist, die Arbeitszeit ohne Bezahlung zu verlängern, was 
für BeamtInnen übrigens schon vollzogen ist. Werden zwei oder drei 
Stunden in der Woche ohne Lohnausgleich zusätzlich gearbeitet, so 
sinkt zwar das Einkommen pro Arbeitsstunde. Bleibt aber das ausge- 
zahlte Geld am Monatsende das gleiche, wird es so mancher gar nicht 
merken, lautet das Motto. Ein derartiges Abzocken fällt entgegen einer 
Infratest-dimap-Umfrage, nach der 69 vH der befragten bundesdeut- 
schen Berufstätigen auch längere Arbeitszeiten ohne Bezahlung in Kauf 
nehmen würden, natürlich auf. Aber die ArbeitnehmerInnen sind - 
offensichtlich aus Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren - mittlerweile 
selbst dazu bereit. 

Obwohl seit rund zwanzig Jahren in Deutschland die Einkommen 
der abhängig Beschäftigen weit hinter den Produktivitäten zurückblei- 
ben und die verteilungsneutralen Spielräume nicht ausgenutzt wurden 
sowie alle bisher vollzogenen Arbeitszeitverkürzungen mit einem zusätz- 
lichen Verzicht auf sonst mögliche Lohnerhöhungen bezahlt worden 
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sind, scheut man sich nicht einmal mehr, unter  dem Deckmantel der  
Arbeitszeitverlängerung weitere Umverteilungsprozesse zu forcieren. 
Dass  aber die nicht ausgeschöpften Produktivitäten für Löhne u n d  
Arbeitszeitverkürzung (und damit  die Überlastung zu G u n s  ten d e r  
Unternehmen)  nicht zu mehr Wachstum u n d  Beschäftigung geführt 
haben - wie dies von den Neoliberalen gebetsmühlenhaft immer wie- 
der behauptet wird -. wird nicht einmal mehr  zur Kenntnis genommen. 
Dies zeigt in erschreckender Form,  auf  welch niedrigem Niveau die 
wirtschaftspolitische Debat te  in Deutschland angekommen ist. 

Literatur 

Arbeitspppe Alternative Wirtschaftspolitik (2003) : 35-Stunden-Woche in Ost- 
deutschland - gerecht. wirksani und bezahlbar. Argumente gegen die ideolo- 
gische Verteufelung der Gewcrkschaftcn. Bremen 

Bispinck. Reirihard (2003) : Das deutsche Tarifsystem iri Zeiten der Krise - Streit 
uni Flächentarif. Differenzierung und Mindeststandards, in: WSI-Mitteiiun- 
gen 712003 

Bontrup. Heinzj. (2000) : Volkswirtschaftslehre. Grundlagen der Mikro- und 
Makroökonomie. MünchedWien 

Flassbeck, Heiner (2003) : Arbeitzeimerlängerung für Arbeitslose. in: Wirtschaft 

Lehndorff. Steffen (2003) : Wie lang sind die Arbeitszeiten in Deutschland? Fak- 
ten und Argumente zur aktuellen Debatte über Arbeitszeitverlängerungen. in: 
IATReport 712003 

Keynes. John Maynard (1936): The General Theory of Employment, Interest 
and Money, London 

Kohaut, Susanne/Schnabel, Claus (2003) : Zur Erosion des Flächentarifvertrags: 
Ausmaß, Einflussfaktoren und Gegenmaßnahmen, in: Industrielle Beziehun- 
gen 10/2003 

Mahnkopf, Birgit (2003) : Vom Sozialpartner zur Nicht-Regierungsorganisation?. 
in: Gewerkschaftliche Monatshefte 5/2003 

Sauer. Dieter (2003) : Die neue Unmittelbarkeit des Marktes. Arbeitspolitik im 

Schulten, Thorsten (2003) : Theorie und Praxis gewerkschaftlicher Lohnpolitik 

Sinn, Hans-Werner (2003) : Wieder 42 Stunden arbeiten: um das deutsche Lohn- 

und Markt 11/2003 

Dilemma, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 5/2003 

in Europa, in: WSI-Mitteilungen 512003 

kostenproblem zu beheben. muss die Woclienarbeitszeit angehoben werden. 
in: FAZ vom 23.7.2003 

Stobbe. Alfred (1987) : Volkswirtschaftslehre 111.2. Auil.. BerlirdHeidelbergiNew 

Wiilke, Gerhard (2002) : John Maynard Keynes, FrankfurdM. 
York 



SOLIDARISCHE ARBEITSMARKTPOLITIK 181 

4. Solidarische Arbeitsmarktpolitik- 
Alternativen zu Ausgrenzung 
und Disziplinierung 

Vor dem Horizont der allerorten aktivicrcnden Aufbruchstimmung 
und der reformpolitischen Atemlosigkeit sollen die folgenden Überle- 
gungen etwas bedächtiger beginnen, und zwar mit Hannah Arendt 
und einer Passage aus ihrem hellsichtigen Werk .Vita activa«, das 
1960 erstmals erschienen ist. Hier heißt es: »Es ist durchaus denkbar. 
daß dic Neuzeit, die mit einer so unerhörten und unerhört vielversprc- 
chenden Aktivierung aller menschlichen Tätigkeiten begonnen hat. 
schließlich in der tödlichsten, sterilsten Passivität enden wird, die die 
Geschichte je gekannt hat. (314 f.). 

Auf den ersten Blick fällt schon ins Auge, dass diese Einschätzung 
vor über vierzig Jahren um einen Begriff zentriert ist, der inzwischen 
als d a  .Markenzeichen. der modernen Sozial- und Arbeitsmarktpoli- 
tik gilt, nämlich den Begriff der »Aktivierung. 

Die Schlagworte sAktivierung., »Keine Leistung ohne Gegenlei- 
stung.. .Fördern und Fordern« sowie die Forderung nach einem neu- 
en Gleichgewicht von Rechten und Pflichten sind Ausdruck eines neo- 
sozialen Verständnisses von Wohlfahrtsstaatlichkeit, das ganz bewusst 
jenseits neo-liberaler Privatisierungsstrategien und auch jenseits tradi- 
tioneller Daseinsvorsorgepolitik einen »Dritten Weg<< beschreiten will. 
Gemeint ist eine .zivilgesellschaftliche Private-Public-Partnership«, in 
der der Staat auf ein neues Bündnis mit den BürgerInnen setzt, die 
angesichts von Sozial- und Wirtschaftskrisen gefördert werden sollen, 
die entstandenen Probleme vorrangig selbst zu lösen. Konzeptionell 
geht es - so wird betont - nicht um Sozialabbau, sondern um Fördern 
und Fordern, nicht um schlichte Privatisierung, sondern um soziale 
Aktivierung. Zudem soll auch der Einzelne sich nicht alleine überlas- 
sen bleiben. sondern der Staat verlangt zivilgesellschaftliches Engage- 
ment, das die erforderliche Unterstützung bieten soll. 

Der aktivierende Sozialstaat ist - so gesehen - ein dreifaches Ke- 

formprojekt, das auf die Neugestaltung sozialer Leistungen, auf die 
Neugestaltung der Verwaltung und nicht zuletzt auch auf die Neugestd- 
tung des Verhältnisses zwischen Staat und BürgerInnen abzielt. Die 
Beispiele für diesen .Modernisicrungsdreiklarig« sind zahlreich. wie 
etwa im Sozialbereich bei den individualisierenden Keformansätzen für 
die Alterssicherung (»Riester-Rente.) oder den Konzepten der so ge- 
nannten Hartz-Kommission zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Im 
Bereich der Verwaltung reichen sie von der Implementation der Neu- 
en Steuerungsmodelle bis hin zu Budgetierung und Controlling. Bei 
alledem steht der Gedanke Pate, dass es in Zukunft um eine mcue 
Kultur der Selbstständigkeit und der geteilten Verantwortung. gehen 
muss, wie es der Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung 2002 
formuliert hat (Schröder 2002). 

4.1 Anschlussfähigkeit und Versprechen 
des neo-sozialen Konzepts 

Der Grund für die große Verbreitung dieses neosozialen Reformkon- 
zepts, das größtenteils auch von der Opposition gestützt wird, liegt 
vermutlich vorrangig in seiner Anschlussfähigkeit an bisherige Debat- 
ten zur Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik und den damit verbundenen 
Versprechungen. 

Die Anschlussfahigkeit liegt erstens in der Behauptung. dass der So- 
zialstaat alter Provenienz nicht mehr bezahlbar sei und deswegen auch 
die »Reformen« unabdingbar seien. Diese Sachzwanglogik prägt seit 
einiger Zeit jede Debatte in der Sozialpolitik. Die Agenda 2010 formu- 
liert es apodiktisch (SPD 2003) : »Das Bestehende zu verteidigen, hie- 
ße, das Erreichte zu gefährden. (5), und quasi als Begründung dessen 
wird die Erkenntnis nachgeschoben: »Entweder wir modernisieren ... 
oder wir werden modernisiert. (13). Diese Analyse unterscheidet sich 
kaum von den Einschätzungen des neoliberalen Strategiekonzepts und 
ist überdies auch gut verankert im vorherrschenden Problembewusst- 
sein der Gesellschaft und der veröffentlichten Meinung. 

Rolf
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Hinterfragt man diese Behauptung des nicht mehr tragbaren Sozial- 
Staats. so fallt ins Auge, dass zwar das Sozialbudget (als Summe aller 
geleisteten sozialen Aufwendungen) tatsächlich im Zeitraum von 1960 
bis zum Jahr 2001 von 64 Milliarden DM auf 1,3 Billionen DM exorbi- 
tant gestiegen war. Falsch ist aber der Rückschluss, dass damit eine 
unverhältnismäßig steigende Belastung unserer Volkswirtschaft durch 
soziale Leistungen verbunden wäre. Die Sozialleistungsquote (das Verhält- 
nis der Ausgaben für soziale Leistungen zum Bruttoinlandsprodukt) ist 
im Zeitraum von 1960 bis 1975 von rund 21 vH auf Ca. 31 vH gestie- 
gen, seitdem hat sie über 25 Jahre mehr oder weniger konstant um die 
30 vH gelegen. Im Jahre 2001 betrug sie 32 vH. 

Auch das Argument, dass die Sozialleistungsquote nur deswegen 
stabil geblieben sei, weil entsprechende Einschnitte ins soziale Netz 
erfolgt seien. überzeugt kaum, zumal im angegebenen Zeitraum 2.B. die 
Pflegeversicherung entstand oder auch so eine »Kleinigkeit. wie die 
deutsche >>Wiedervereinigung<< zu bewältigen war. Entscheidend ist die 
Zunahme der Produktivität, auf die später noch einzugehen sein wird. 
Auch EU-weit ist die Sozialleistungsquote mit +/- 30 vH etwa gleich 
groß, wenn man nicht zum Vergleich sehr kleine Länder wie Irland 
(14 vH) heranziehen will. Von den 676 Mrd. f: des Sozialbudgets im 

Jahre 2001 in der Bundesrepublik finanzierten im Übrigen die Unter- 
nehmen ca. 28 vH als Beitrag. 

Die Anschlussfähigkeit des neuen Politikansatzes ist aber auch dort 
außerordentlich ausgeprägt, wo sich der aktivierende Sozialstaat in 
seinem zentralen Konzeptverständnis als eine Art .Enabling state., d.h. 
als Ermöglichungs- bzw. Befähigungs-Staat definiert, der einerseits 
Hemmnisse für gesellschaftliche Eigentätigkeit und Koproduktion 
abbauen will und andererseits förderliche Rahmenbedingungen für 
gesellschaftliche Initiativen installieren möchte. 

Sozialhistorisch erinnert das sehr stark an die völlig zutreffenden 
Reformideen Oskar v. Nell-Breunings Ende der 1950er Jahre vom her- 
kömmlichen Subsidiaritätsprinzip: Schon damals wies der katholische 
Sozialethdcer zu Recht darauf hin, dass das traditionelle Subsidiaritäts- 
Prinzip, wie es Papst Pius XI in der Sozial-Enzyklika Quadragesimo 
noch anno 1931 formuliert hatte, speziell in dem modernen Sozialstaat 

nur dahingehend zu verstehen sei, dass dieser Staat gerade für die 
gesellschaftlich Benachteiligten zuerst einmal die infrastrukturellen 
Voraussetzungen für die Selbsthilfe zu schaffen habe (Nell-Breuning 
1957: 219 ff.). 

Der aktivierende Sozialstaat zeigt sich also an dieser Stelle erstaun- 
lich offen für die Grundströmungen der katholischen Soziallehre und 
ihrer Reformbewegung, was ihn für die christlichen Parteien an- 
schlussfähig macht und auch auf die Freie Wohlfahrtspflege sicherlich 
nicht unsympathisch wirkt, da die staatliche Förderung des Subsidia- 
ritätsprinzips - zumindest grundsätzlich - ihre Existenzsicherung ver- 
bürgen mag. 

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat sich in ihrer 
1973 herausgegebenen Denkschrift >>Die soziale Sicherung im Industrie- 
Zeitalter« (EKD 1986) kritisch mit dieser prinzipiellen Offenheit des 
Subsidiaritätsprinzips für Risikoverlagerungsstrategien i la aktivieren- 
dem Sozialstaat auseiriandergesetzt. Zu Recht wird darauf hingewiesen, 
dass die Übernahme von Verantwortung auf individueller, familiärer 
und zivilgesellschaftlicher Ebene nur aufbauend auf die gesellschaftlich 
organisierte und wirtschaftliche Absicherung der so genannten großen 
Lebensrisiken (Alter, Arbeitslosigkeit, Armut, Krankheit, Invalidität) 
greifen und gelingen kann, die jedoch vom aktivierenden Sozialstaat 
zunehmend privatisiert wird. 

Ein Erfolgsfaktor für die Verbreitung und Akzeptanz des Aktivie- 
rungs-Konzepts ist ein fundamentales Versprechen an die verunsicherte 
Gesellschaft, und zwar das der Inklusion statt Exklusion, der Integra- 
tion statt Ausgrenzung. Bei Giddens (1999), dem sozialwissenschaftli- 
chen Wegbereiter von New Labour, liest sich das beispielsweise so : 
>Um unfreiwillige Exklusion aufzuheben, ist wirkliche Integration in den 
Arbeitsmarkt erforderlich und nicht die Bereitstellung von perspektiv- 
losenJobs. ... Die traditionelle Hilfe für Arme muss durch gemeinschafts- 
orientierte Maßnahmen ersetzt werden, die eine Beteiligung aller ermög- 
lichen und darüber hinaus effektiv sind. Das gemeinschaftsorientierte 
Vorgehen baut auf Netzwerke gegenseitiger Unterstützung, Selbsthil- 
fe und die Schaffung von sozialem Kapital. (128f.). 

Diese Theorie findet in der Praxis immer weniger ihren Nieder- 
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schlag. Wachsende Ausgrenzung und eben nicht die versprochene 
Integration sind das Ergebnis dieses Konzepts, was sich gerade an der 
neuen Arbeitsmarktpolitik gut aufzeigen lässt. 

4.2 Die neue deutsche Arbeitsmarktpolitik 

Vor dem Hintergrund ständig steigender Arbeitslosenzahlen und ab- 
sehbar nicht einhaltbarer Wahlversprechen (Okt. 2000: 3,6 Millionen. 
Okt. 2001: 3,7 Millionen, Okt. 2002 Wahlen]: 3 3  Millionen, Okt. 
2003: 4,l Millionen) wurde von der Bundesregierung im Dezember 
200 1 mit dem so genannten Job-AQTIV-Gesetz eine neue Strategie 
implementiert, die als .Aktivierende Arbeitsmarktpolitik. firmiert. 
Was mit der Einführung von so genannten Eingliederungsvereinbarun- 
gen und Vcrmittlungsgutscheinen begann, wurde dann nach Einset- 
zung der Hartz-Kommission mit den vier Gesetzen für Moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt zum Teil fortgeführt, zum Teil aber 
auch zurückgenommen. soweit es sich z.B. um verbesserte Zugangs- 
möglichkeiten von Arbeitslosen zu Maßnahmen der aktiven Arbeits- 
marktpolitik handelte. Die .Hartz-Gesetzgebung« fand ihren (vorläu- 
figen) Höhepunkt in der Schaffung eines neuen Bandes des Sozialge- 
setzbuchs PI), der mit der Abschaffung der Arbeitslosenhilfe nunmehr 
eine modifizierte Sozialhilfe ($$ 19 ff. SGB 11) sowie zudem unbezahlte 
Pflichtarbeit (5 2 SGB 11) für alle Langzeitarbeitslosen vorsieht. 

Fasst man den Tenor der bisherigen Gesetzgebung zur Aktivieren- 
den Arbeitsmarktpolitik ganz grob zusammen. lassen sich fünf Haupt- 
elemente benennen: 
3 der Umbau der Bundesanstalt für Arbeit und ihrer Gliederungen 

zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen für Arbeitgeber 
und Erwerbslose (Bundesagentur für Arbeit) : 

3 die Steuerung der Arbeitsmarktpolitik über quantitativ fiskalische 
Ziele, die zur Verdrängung von Beschäftigung schaffenden Instru- 
menten (2.B. ABM/SAM) und besonders benachteiligten Menschen 
(70 vH-Quote als Vermittlungsvorgabe) führt: 

3 die Optimierung des Matchings, Profilings und vor allem der Ver- 
mittlung (Personal-Service-Agenturen [PSA]. JobCenter) : 

3 der Transferleistungsentzug und die Absenkung der Geldleistungen 
(Verkürzung Bczugsdauer Arbeitslosengeld I, Sperrzcit-Ausweitung. 
Arbeitslosengeld I1 auf Sozialhilfeniveau) 

3 die Neudefinition der Zielsetzung der Arbeitsmarktpolitik und die 
Verschärfung der Bezugsvoraussetzungen (Arbeit um jeden Preis, 
neue ZumutbarkeidEigenbemühungen) . 

Während die Reformen »vor Hartz. sich teilweise noch um eine 
Weiterentwicklung des arbeitsmarktpolitischen Instrumentariums be- 
mühten, stehen die Hartz-Reformen im Zeichen einer restriktiven 
Haushaltspolitik. So war für das Jahr 2003 zunächst der Verzicht auf 
einen Bundeszuschuss zum Haushalt der BA vorgesehen, was sich 
aber als völlig unrealistisch erwies (tatsächlicher ßundeszuschuss 5.2 
Mrd. ‘E). Die zahlreichen drastischen Kürzungen im Bereich der Ent- 
geltersatzlcistungen durch veränderte Berechnungsmodi. Anrechnung 
von Partnereinkommen und Vermögen etc. dienen zum einen dazu, 
Arbeitslose zur Annahme schlecht bezahlter Arbeitsstellen zu »motivie- 
ren«, zum anderen aber auch schlicht und einfach dazu, die Kosten der 
Arbeitslosigkeit drastisch zu senken, um den Bundeshaushalt und - 
vielleicht eines Tages - auch die BeitragszahlerInnen (insbesondere 
natürlich die Unternehmen) zu entlasten. 

Dieses Primat der kurzfristigen Einsparungen spiegelt sich auch in 
den Veränderungen im Bereich aktiver Arbeitsmarktpolitik wider. 
Durch die verschärften Voraussetzungen zur Förderung von Weiterbil- 
dungsmaßnahmen (70 vH-Vermittlungsquote, ßildungsgutscheine) wur- 
de die Anzahl der durchgeführten Qualifizierungsmai3nahmen im Jahr 
2003 gegenüber dem Vorjahr fast halbiert (-46 vH). Seit dem 1.1.2004 
werden außerdem keine neuen Strukturanpassungsmaßnahmen mehr 
genehmigt. Damit entfallt ein Instrument. das im Jahr 2003 (durch- 
schnittlich) immerhin noch ca. 48.000 Menschen, vorrangig in Ost- 
deutschland, eine zumeist mehrjährige Beschäftigungsmöglichkeit bot. 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) werden in veränderter Form 
gefördert, mit einer Dauer von in der Kegel unter einem Jahr (Ausnah- 
men gelten für ältere Arbeitslose) und einem pauschalierten Zuschuss, 
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der für die Träger nicht mehr kostendeckend sein und den Druck auf 
eine untertarifliche Bezahlung der ArbeitnehmerInnen erhöhen wird. 
Gleichzeitig werden keine Beiträge an die Arbeitslosenversicherung aus 
ABM mehr abgeführt, und es entstehen demzufolge auch keine erneu- 
ten Ansprüche auf Arbeitslosengeld I oder 11. Damit wird eine wesent- 
liche Funktion von ABM - das Verhindern einer sozialen Abstiegsspi- 
rale bei Langzeitarbeitslosigkeit - künftig nicht mehr greifen. Öffent- 
lich geförderte Beschäftigung wird weiter zu einem Raum außerhalb 
normaler ArbeitnehmerInnen-Rechte, ohne Anspruch auf Arbeitslosen- 
geld, tarifliche Entlohnung und tariflich regulierte Beschäftigungsbedin- 
gungen. 

Der Trend der so genannten Modernisierung der Arbeitsmarktpo- 
litik läuft letztlich auf den Punkt hinaus, dass das, was ja schon immer 
lhaussetzungdes Bezugs von Leistungen war, nämlich Arbeitsbereitschaft 
und Tätigkeit, nunmehr quasi zum einzig legitimen zielumdefiniert wird 
- sei nun die Arbeit regulär oder prekär. bezahlt oder unbezahlt. Hieß 
es in der Zentralnorm des Arbeitsförderungsgesetzes bis 1997 noch, 
dass Arbeitslosigkeit und unterwertige BeschäJizgung zu verhindern seien 
(§ 2 Nr.1 AFG). geht es nun vor allem um die Aktivierung der Arbeits- 
losen zur Problemlösung »in eigener Sache« (Kapitel 1 SGB 11: »Fördern 
und Fordern.) und letztlich auch um den Zwang zur Arbeit als admi- 
nistrativ verordnete Tätigkeit, wenn keine Chancen auf dem Ersten 
Arbeitsmarkt mehr absehbar sind (9s 2, 16 Abs. 2 Nr. 6 SGBII). 

4.3 Makroökonomische und sozialpolitische Folgen 
der Aktivierungsstrategie 

Angesichts der Lücke von ca. 7,5 Millionen fehlenden Stellen (im Jah- 
re 2002) in der Arbeitsmarktbilanz der Bundesrepublik, die im Übri- 
gen trotz demografischer Entspannung noch sehr lange ein Problem 
bleiben wird, stellt sich spätestens an diesem Punkt die Frage nach der 
volkswirtschaftlichen Begründung und dem sozialpolitischen Sinn der 
neuen Aktivierungsstrategie. Jenseits der herkömmlichen aktiven Ar- 

beitsmarktpolitik unterstellt diese ja nicht nur sprachlich, dass das seit 
über einem Vierteljahrhundert andauernde Strukturproblem »Mas- 
sen- und Langzeitarbeitslosigkeit« nunmehr im Wesentlichen durch 
individuelles Bemühen, Vermittlungsoptimierung, Training oder 
Transferleistungsentzug lösbar wäre. Vor diesem Hintergrund ist auch 
aus volkswirtschaftlicher Sicht der Sinn der »Fördern und Fordern.- 
Strategie zu diskutieren, gerade wenn zugleich die Arbeitsproduktivi- 
tät und die Kapitalintensität immer weiter steigen, was übrigens auch 
für den Dienstleistungssektor festzustellen ist (Althammer 2002: 36 
ff.). Sozialpolitisch formuliert lautet die Problemstellung: Was ist der 
crwartbare Ertrag des Abschieds von der sozialstaatlichen Welfare- 
Orientierung in der Arbeitsmarktpolitik und der Hinwendung zu einer 
restriktiven Workfare-Fixierung bzw. -Drangsalisierung. wenn in der 
Volkswirtschaft im Trend der letzten 30 Jahre ein kontinuierlicher 
Rückgang des Arbeitsvolumens festzustellen ist? 

Betrachtet man die langfristige Entwicklung der Arbeitslosigkeit in 
der Bundesrepublik, so wird man festhalten müssen, dass es sich im 
Wesentlichen nicht um Mismatch- bzw. friktionelle Arbeitslosigkeit 
handelt, d.h. nicht die fehlende Qualifikation der Arbeitslosen für die 
vorhandenen Jobs oder Übergangsprobleme im wirtschaftlichen Struk- 
turwandel verursachen die seit Jahrzehnten ständig steigende Arbeits- 
losigkeit? sondern der schlichte Mangel an neuen Arbeitsplätzen. die den 
Verlust an Arbeitsplätzen in Folge von Rationalisierung ausgleichen 
würden. Demgemäß ist auch nicht zu erwarten, dass eine Optimierung 
der Vermittlungsleistungen durch PSA, JobCenter oder neue Zumut- 
barkeiten entscheidende Entlastungen erzeugen kann. da hierdurch 
kaum nennenswert neue Arbeitsplätze entstehen werden. 

Die vor allem auf längere Sicht - bei Fortdauer der Rahmenbedin- 
gungen, zu denen auch gerade die verfehlte makroökonomische Poli- 
tik gehört - maßgebliche Problemkonstellation scheint vielmehr eher 
die kontinuierliche Reduktion des Arbeitsvolumens in der Bundesre- 
publik zu sein. und zwar unabhängig von den Entwicklungen der 
Konjunktur und Erwerbsbevölkerung. Zwischen 1960 und 2002 bc- 
trug die Abnahme des Arbeitsvolumens insgesamt 9,63 Milliarden 
Arbeitsstunden, was einem Minus von 17 vH entsprach. Nach ersten 
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gegen 1992 
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2002 

34.581 

1.361 

4.090 

2.133,7 

Berechnungen des IAB hielt dieser Trend auch im Jahre 2003 mit ei- 
nem Rückgang des Arbeitsvolumens gegenüber dem Vorjahr um 0.9 
vH weiter an (siehe Tabelle A 1 im Anhang). 

Bemerkenswert an diesem Trend ist vor allein. dass die Entwick- 
lung des abnehmenden Arbeitsvolumens gerade auch im vergangencn 
Jahrzehnt bei gleichzeitiger Zunahme sowohl der abhängig beschäftig- 
ten ArbeitnehmerInncn als auch bei Ausweitung von selbstständiger 
Tätigkeit zu beobachten ist. Die Zunahme der Zahl der Arbeitnehme- 
rlnnen beruhte in den vergangenenJahren vor allem auf einer Auswei- 
tung von prekärcn Beschäftigungsverhältnissen mit relativ wenigen 
Arbeitsstunden je Beschäftigtem. Dies führte zu einem Rückgang der 
durchschnittlichcii Arbeitszeit. Deshalb war der Bcschäftipngszuwachs 

in vH 

+1,0 

-8,71 

+12,3 

-2,O 

%belle 4: Erä?ideruiigen Erwerbstätige, Arbeitszeiten und Arbeitsuolumen 1 Y92/ 
2002 

A . Beschaftkte Arbeztnehmerhen 
Personen in 1000 
Durchschnittliche Arbeitszeit 
in Std. pro Person 

B. Selbstständige und Mztheyencie 
Personen in 1000 
Durchschnittliche Arbeitszeit 
in Std. pro Person 

I Vcränderuiigen 1992/2002 

34.236 

1.491 

3.642 

2.178,5 

I 1992 

C. Erwerbstätige 
Personen in 1000 
Arbeitsvolurnen in Mrd. Std. 

37.878 
58,976 

38.671 
55,791 -5 $4 

Quelle : Daten des IAB-Geschäftsbereiches VI/2 BA 

gleichzeitig mit einem Rückgang des Arbcitsvolumens verbunden. Die 
gleiche Entwicklung, wenn auch in geringerem Umfang, fand sich bei 
den Selbstständigen. Auch hier werden prekäre Verhältnisse (Schcin- 
Selbstständigkeit) ihren Anteil an der Entwicklung haben. 

Vor dem Hintergrund dieses Trends der Abnahme des Erwerbsar- 
beitsvolumcns nun in der so genannten Modernisierung der Arbeits- 
markt- und Sozialpolitik ausgerechnet die Arbeit, unabhängig von ih- 
rer Qualität oder Entlohnung, zum unhinterfragbaren Generalziel und 
Königsweg aller sozialer Hilfen zu deklarieren, scheint weder bcsonders 
modern noch ausgesprochen zukunftsweisend. Denn die Entwicklung. 
die man hicr beobachten kann, ist ja nicht zufallig, sondern systcmbe- 
dingt, weil sie maßgeblich vom zunehmenden Produktivitätsfortschritt 
vcrursacht wird, der wcder aufgchalten werden kann noch sollte. 

Allerdings zeigt sich in der langfristigen Betrachtung ein abnehmcn- 
der Trend des Produktivitätswachstums je Erwerbstätigem und Arbeits- 
stunde in der ßundesrcpublik. In der vergangcnen Dekade (1991-2000) 
betrug das Produktivitätswachstum 2,0 vH, davor (1981-1990) 2,5 vH 
und in den 1970erJahren sogar noch 3.7 vH. Gleichzeitig gingen die 
realen Wachstumsraten des BIP noch stärkcr zurück. Damit haben wir 
eine Situation, in der zwar einerseits die Beschäftigungsschwelle - d.h. 
das Wirtschaftswachstum, weiches notwendig ist, um zusätzliche ße- 
schäftigung zu generieren - sinkt, andererseits aber die Schere zwischen 
der Entwicklung der Produktivität und des BIP sich weiter öffnet, was 
ZLI einem schrumpfenden Arbeitsvolumen und sinkender Beschäfti- 
gung führt. 

Mit anderen Worten: Die Entwicklung verdeutlicht, dass mit immer 
weniger Arbeitseinsatz ein immer höherer Beitrag zum Bruttoinlands- 
Produkt erwirtschaftet werden kann, was sicherlich nicht durch die 
individuelle Aktivierung der vom Arbeitsmarkt Ausgegrenzten aus der 
Welt zu schaffen ist. Hier liegt cine skurrile Verwechslung von Mikro- 
und Makroperspcktiven vor. Denn letztlich hat dieser Rückgang des 
Arbeitsvolumens ja  weniger mit einer - im Übrigcri auch fälschlich 
unterstellten - allgemeinen Erstarrung der Erwerbslosen zu tun (vgl. 
die IAB-Studie von Brixy U.  Christiansen 2002), sondern mehr mit dem 
rasanten Anstieg der Kapitalintcnsität je Arbeitsplatz. 



190 KAPITEL 4 SOLIDARISCHE ARBEITSMARKTPOLITIK 191 

Speziell die Entwicklung der Kapitalintensität macht deutlich, dass 
ein einmal - 2.B. durch Rationalisierung - verlorener Arbeitsplatz in 
einer nächsten Aufschwungperiode nicht zu den selben Bedingungen 
und Kosten wieder herzustellen ist. Schaut man sich die Periode von 
1991 bis 2000 genauer an, so zeigt sich, dass allein in dieser Spanne Ca.  

25 vH mehr Kapital aufgewendet werden musste, um einen Arbeits- 
platz zu schaffen. 

Wichtig ist bei dem beschriebenen Trend außerdem, dass gerade 
diejenigen. die nur geringere Qualifikationen aufzuweisen haben, von 
einem rationalisieniiigsinduzierten Fortfall der Arbeitsplätze überdurch- 
schnittlich stark betroffen sind. während sie bei der Besetzung neu 
entstehender Stellen wiederum überdurchschnittlich stark benachtei- 
ligt sein werden, was wegen der anspruchsvolleren Anforderungspro- 
file die Ausgrenzung dieser Personengruppe noch weiter verschärfen 
wird (Schmid 2002: 51 ff.). Hier schließt sich zunehmend ein Circulus 
vitiosus, der auch durch optimierte Vermittlungsstrategien (PSA, JobCen- 
ter) absehbar nicht zu durchbrechen ist. zumal oftmals auch die Gren- 
zen der Qualifizierungsstrategien sehr eng gezogen sind (Schmid 2002 : 
55). 

4.4 Konsequenzen der Aktiviemngsstrategie 

Angesichts des fehlenden Bezugs der Aktivierenden Arbeitsmarktpo- 
litik auf die tatsächlichen Ursachen der Arbeitslosigkeit muss es auch 
nicht sehr verwundern, dass die Erfolge am Arbeitsmarkt bislang eher 
bescheiden sind. Im April, Mai und Juni 2003 z.B. waren die höchsten 
Arbeitslosenzahleii zu verzeichnen, die in der über 25jährigen Ge- 
schichte anhaltender Massenarbeitslosigkeit in der Bundesrepublik 
jemals amtlich ausgewiesen wurden. Zugleich ist jedoch - zumindest 
auf den ersten Blick - erstaunlich, dass in den letzten Monaten auch 
regelmäßig hohe Abgänge aus der Arbeitslosigkeit gemeldet wurden. 
die sich beim näherem Hinsehen dann allerdings zu einem Großteil als 
so genannte Abgänge in die Nichterwerbstätigkeit erwiesen haben. Im Jahr 

2003 wurden bei einem durchschnittlichen ßestand von ca. 4,376 Mil- 
lionen Arbeitslosen während des laufenden Jahres insgesamt 8.05 1 
Millionen Abgänge aus der Arbeitslosigkeit gezählt, wovon jedoch al- 
lein 3,772 Millionen auf Abgänge in Nichterwerbstätigkeit erithelen, 
was einem Anteil von 47 vH entspricht (BA 2004a). Unfreiwillig zy- 
nisch meldet die BA im Quartalsbericht IV/2003 unter der Uber- 
Schrift .Im Zentrum steht der Integrationserfolg., dass die Vzrhängung 
von Sperrzeiten, z.B. wegen Ablehnung oder Abbruch von Maßnah- 
menangeboten. um 167 vH zugenommen hat. was als »konkrete Er- 
folge von Fördern und Fordern<( ausgewiesen wird (BA 2004b: 13). 

Spiegelbild der wenig aussichtsreichen Situation auf dem Ersten 
Arbeitsmarkt sind andererseits die doch sehr bescheidenen Erfolge des 
»Herzstücks« der Hartz-Reform, der PSA, auf deren Ca.  40.000 Plätze 
bis Januar 2004 gerade einmal 32.000 Arbeitslose tatsächlich in Leih- 
arbcit übernommen wurden. Eine erste Analyse des IAB (2003) zeigt 
zudem die Fragwürdigkeit dieses Instruments. Nur etwa jeder zehnte 
Arbeitslose, der in eine PSA gewechselt war, konnte aus dieser Stelle 
heraus eine reguläre sozialversicherungspflichtige Stelle antreten. Die 
angestrebten .Klebeeffekte. waren bisher nicht sonderlich ausgeprägt. 
Zudem waren nur 14 vH der Beschäftigten in den PSA vorher lang- 
zeitarbeitslos. 

Die Stellen kommen vorwiegend Arbeitslosen mit relativ guten 
Vermittlungschancen zugute. sie arbeiten dort allerdings in der Regel 
deutlich unter ihrer Qualifikation. Die wirtschaftlichen Turbulenzen, in 
die der größte Vertragspartner der Bundesagentur, bei dem immerhin 
fast ein Drittel der PSA-Beschäftigten tätig war, Anfang des Jahres geriet, 
zeigen zusätzlich die Schwächen des Instruments. 

Hingegen boomt ganz offensichtlich immer mehr die nicht existenz- 
sichernde Arbeit, die - wie die neue Minijob-Zentrale der Bundes- 
knappschaft meldet - zwischen September 2002 und 2003 einen 
Nettozuwachs an 400-£-Stellen von über einer Million zu verbuchen 
hatte. wobei hier - wie das IAB geltend macht - Doppelzählungen bzw. 
Fehlzuordnungcn nicht auszuschließen sind. Die im April 2003 in Kraft 
getretene neue Regelung zu den geringfügigen Beschäftigungsverhält- 
nissen erhöht den Anreiz, eine solche Arbeit als Nebentätigkeit auszu- 
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üben, die dann frei von Abgaben bleibt. Mit diesen Minijobs kann die 
Arbeitslosigkeit nicht wirksam bekämpft werden, denn Arbeitslose sind 
überwiegend Personen. die Arbeit zur Existenzsicherung - und damit 
keine Miiiijobs - benötigen. 

Als vorläufiges Zwischenresümee der derzeitigen Entwicklung 
drängt sich der folgende Eindruck auf Wenn in naher Zukunft für einen 
Teil der Gesellschaft reguläre Arbeit nicht in ausreichendem Maß zur 
Verfügung steht. dann wird der duale Aktivierungsmechanismus - aus 
einerseits minderwertigen Job-Angeboten (wie Leiharbeit, Minijobs oder 
workfare-Strategien wie unterbezahlten ABM und unbezahlter Pflicht- 
arbeit) und andererseits aus massiven Leisturigskürzungcn (wie Redu- 
zierung der Bezugszeit von Arbeitslosengeld oder Herabminderung der 
Arbeitslosenhilfe auf Sozialhilfeniveau) - zu einer Art sozialadminis- 
trativer Zangenbewegung für die Betroffenen, die immer mehr zur 
materiellen Marginalisierung, prekarisierteii Beschäftigung (working 
poor) und letztlich auch zur gesellschaftlichen Ausgrerizung führt. 

4.5 Gesichtspunkte alternativer Reformpfade 

In der vorangegangenen Analyse der Megatrends wurde anhand von 
Langzeituntersuchungen auf die Verringerung des Arbeitsvolumens in 
der Bundesrepublik aufmerksam gemacht, die ein Nachdenken über 
neue Ansätze in der Beschäftigungspolitik verlangt. Eine beschäfti- 
gungswirksame Arbeitszeitpolitik durch eine Verkürzung der Arbeits- 
zeit für alle Beschäftigten, wie von der Arbeitsgruppe Alternative Wirt- 
schaftspolitik seit Jahren gefordert, würde ein bestehendes Arbeitsvolu- 
men auf mehr ArbeitnehmerInneii verteilen. 

Außerdem ist grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass natürlich bei 
entsprechender Konjunkturentwicklung, die durch öffentliche Iiivesti- 
tionsprogramme angeregt werden kann, auch eine Zunahme des Ar- 
beitsvolumens zu erwarten ist. 

Neben rein quantitativen Ansätzen sind, was die Umwandlung 
unbezahlter in bezahlte Arbeit angeht, aber auch qualitative Strategi- 

en denkbar und zu präferieren: Die derzeit unentgeltlich (nicht erwerbs- 
förmig) geleistete Arbeit in den Privathaushalten kann zumindest teil- 
weise - wie in den skandinavischen Ländern - erwerbsförmig organi- 
siert werden. Dies würde im Übrigen auch wesentlich zur Gleichstel- 
lung der Geschlechter in der Gesellschaft beitragen. Die Arbeit in den 
Privathaushalten nimmt derzeit das 1,7-fache des Zeitvolumens der 
Erwcrbsarbeit ein. Die Bruttowertschöpfung der privaten Haushalte 
wird vom Statistischen Bundesamt auf 820 Mrd. € in 2002 geschätzt. 
davon entfallen ca. 60 vH auf unbezahlte Arbeit, die für existenzsichern- 
de Arbeitsplätze zu iiutzen wäre. Aber auch viele Dinge, die wir uns 
heute nicht oder nur in ungenügendem Umfang leisten, wie z.B. Kul- 
tur, Bildung usw., sind Bereiche, in denen Erwerbsarbeit künftig wach- 
sen kann, wenn eine entsprechende öffentliche Finanzierung bzw. auch 
private Nachfrage zu erschließen ist. 

Wenn man die vorherrschenden Ansätze der »modernisierten* 
Arbeitsmarktpolitik nicht perspektivlos stehen lassen will: bieten sich 
vielleicht einige sehr komprimierte Verknüpfungen zwischen den vor- 
ausgegangenen Analysen einerseits und möglichen Strategiefolgerun- 
gen andererseits an, die wenigstens grobe Orientierungen auch für 
längerfristige Reformgesichtspunkte erlauben könnten. Die wichtigste 
Botschaft in diesem Zusammenhang jedoch vorab: Es gibt keinen 
Königsweg in der Arbeitsmarktpolitik, und auch die beste Arbeits- 
marktpolitik kann eine umfassende Beschäftigungspolitik nicht erset- 
zen. Unter diesen vorangestellten Einschränkungen erscheinen dann 
vor allem die folgenden Handlungsansätze besonders wichtig: 

Bilateralität von Fördern und  Fordern 

Wenn das Prinzip .Fördern und Fordern« tatsächlich bilateral gemeint 
ist, dann muss die so genannte neue Balance von Rechten und Pflich- 
ten auch für den Staat Geltung haben. Arbeitslosen muss ein individu- 
eller Rechtsanspruch auf angemessene Angebote zur Erwerbsintegra- 
tion eröffnet werden, anstatt dies im Bereich diffuser Ermessensleis- 
tungen zu belassen und mit Drohungen von Leistungsentzug bei unter- 
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stellter Arbeitsunwilligkeit zu operieren. Damit eigenverantwortliches 
Handeln möglich ist, müssen auch die notwendigen Ressourcen bereit- 
gestellt werden, 2.B. für individuelle Weiterbildung. 

Antizyklischer Bundeszuschuss 

Wenn lösungsorientierte Arbeitsmarktpolitik nicht nur einen Rechts- 
anspruch auf passive, sondern auch auf aktive Maßnahmen zur Be- 
kämpfung der Arbeitslosigkeit verbürgt, dann sollte die Finanzierung 
dieser Strategie aus einem nach antizyklischen Regeln festgelegten 
Bundesfinanzzuschuss gespeist werden. Anstatt in Krisen wegen nied- 
rigerer Beitragseinnahmen immer wieder Mittel für aktive Arbeits- 
marktpolitik zu kürzen und so prozyklisch die Krise zu verschärfen. 
muss mit steigender Arbeitslosigkeit auch das Volumen der Mittel für 
aktive Maßnahmen steigen, um der Krise gegensteuern zu können. 

Gewährleistung ÖffentlicherAufgaben und angemessene 
Entlohnung 

Wenn es in der Logik der renditeorientierten Wirtschaft liegt, durch 
Rationalisierung und Technisierung die Produktivität permanent zu 
steigern, dann fallen diesem Prozess systematisch und weitgehend ir- 
reversibel eher die relativ einfach strukturierten Arbeitsplätze zum 
Opfer, die - wo notwendig - in einem öffentlich geförderten Arbeits- 
markt neu zu generieren sind, anstatt davon auszugehen, dass diese 
systemlogische Entwicklung über Subventionen für die Unternehmen 
(Lohnkostenzuschüsse etc.) oder die Aktivierung von Arbeitslosen 
zurückzudrehen wäre. Vielmehr existieren zahlreiche Aufgaben, die 
mit angemessener Entlohnung in öffentlicher Verantwortung zu orga- 
nisieren wären, anstatt diese zu privatisieren und über Lohnsenkung 
vermeintlich effektiver zu gestalten. In einem solchen sozialorientier- 
ten Beschäftigungssektor sind bislang langzeitarbeitslose BürgerInnen 
und gesellschaftlich notwendige, aber noch unerledigte Arbeit (2.B. 
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Nahverkehrsentwicklung) systematisch zu verknüpfen und zugleich 
kontraproduktive Wirkungen auf die Konjunktur- und Wirtschaftsent- 
Wicklung zu vermeiden, indem sich die Anstrengungen vor allem auf 
die Erstellung öffentlicher Güter und eine angemessene Entlohnung 
konzentrieren. anstatt die kaufkräftige Nachfrage dort, wo sie am 
ehesten konsumwirksam wird. durch nicht entlohnte Pflichtarbeit aus- 
zutrocknen. 

Öffentlich geförderter Beschäfligungssektor 

Ergänzend zu den (auszubauenden, nicht zu kürzenden) Leistungen 
des öffentlichen Dienstes sollten in einem öffentlich geförderten Ar- 
beitsmarkt neue Arbeitsplätze geschaffen werden, insbesondere mit 
sozialen und ökologischen Aufgabenprofileii in Bereichen. die - aus 
welchen Gründen auch immer - von der Privatwirtschaft nicht oder 
nicht ausreichend abgedeckt werden. Diese öffentlich geförderte Be- 
schäftigung muss an vor Ort definierten Bedarfen ausgerichtet sein 
und soll den dort Beschäftigten eine Weiterentwicklung ihrer individu- 
ellen Fähigkeiten und Kompetenzen ermöglichen - nicht aber ein 
Abschreckungsinstrument sein, das zusätzlichen Druck aufbaut, Ar- 
beit im Niedriglohnsektor anzunehmen. 

Sicherung und Ausbau kollektiver Nachfrage 
nach personenbezogenen Dienstleistungen 

Wenn das nationale Arbeitsvolumen sukzessive rückläufig ist und zu- 
gleich in der Gesellschaft durch Alterung und medizinischen Fort- 
schritt ein wachsender Bedarf an gesundheitlichen und pflegerischen 
Leistungen entsteht, der überdies als personenbezogene Dienstleistung 
erstens schwer rationalisierbar und zweitens nur teilweise global aus- 
zulagern ist, dann sollten diese personalintensiven Beschäftigungsres- 
sourcen sowohl auf dem regulären als auch auf dem öffentlich geför- 
derten Arbeitsmarkt genutzt werden. anstatt zunehmend das Risiko 
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von Krankheit, Alter u n d  Pflegebedürftigkeit durch  Aushöhlung der  
gesetzlichen Sozialversicherungen zu privatisieren u n d  damit kaufkräf- 
tige Nachfrage aus d e n  kollektiven Systemen abzugraben u n d  der  in- 
dividuellen Leistungs (un) fähigkeit anheimzustellen. 

Solange weitgehend ungebrochen der  Trend besteht, dass sich das  
Arbeitsvolumen in der  entwickelten Volkswirtschaft eher verringert. 
statt dass sich cxistcnzsichernde Erwerbsarbeit ausreichend vermehrt, 
ist das  Prinzip .Keine Leistung o h n e  Gegenleistung. - wenn damit  
Arbeit gemeint ist - eine Art unsittliches Angebot des Aktivicrungsstaats 
a n  seine BürgerInnen, was im Übrigen auch kaum noch mit dem bis- 
her gültigen Verfassungskoxisens kompatibel ist: »Mit dem Gedanken 
des demokratischen Staats« - so sagte es das  Bundesvenvaltungsgericht 
schon 1954 - »wäre es unvereinbar. dass zahlreiche Bürger<( - das 
waren die so genannten FürsorgeempfängcrInnen - ))die als Wähler  die 
Staatsgewalt mitgestalten, ihr gleichzeitig hinsichtlich ihrer Existenzsi- 
cherung ohne  eigenes Recht gegenüber ständen« (BVerwGE U161 f.). 
Der  Sozialstaat kennt  bislang (noch) kein &chuldprinzip.. sondern e r  
fordert vielmehr - so formulierte es das  Bundesverfassungsgericht 
bereits 1973 - >>. .. staatliche Für- u n d  Vorsorge für Gruppen der  Gesell- 
schaft, die aufgrund persönlicher Schwäche oder Schuld, Unfähigkeit 
oder  gesellschaftlicher Benachteiligung in ihrer persönlichen u n d  sozia- 
len Entwicklung behindert sind. (BVerfGE 35/236). 

Wenn allerdings der  Sozialstaat bei seiner .Moderriisierung. selbst 
die elementarste Sicherung seiner BürgerInnen an Bedingungen knüpft, 
die überdies n u r  schwer erfüllbar sind, dann d r o h t  Selektion und 
Ausgrenzung, die selbst liberale Soziologen - wie Ralf Dahrendorf  - als 
d e n  Beginn der Ents tehung einer neuen  Unterklasse konstatierten 
(Dahrendorf 1992: 209 ff.). Das Dramatische a n  der  Entwicklung ist, 
dass diese neue Unterklasse nichts mehr  zu verweigern hätte, um sich 
zu wehren, da das, was sie besitzt, ihre Arbeitskraft, ganz offensichtlich 
nicht gebraucht wird. 
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5. Ostdeutschland - eine abgehängte 
Region 

Im vierzehnten Jahr nach der Vereinigung und dem historischen An- 
gliederungs- und Transformationsprozess Ostdcutschlands zur kapita- 
listischen Marktwirtschaft beginnt im Frühjahr 2004 eine neue Phase 
der ökonomischcri Entwicklung der ostdeutschen Region unter den 
Bedingungen der EU-Ostcrweiteruiig. Damit stellt sich die Frage, ob 
und inwieweit es eine spezifische Wirtschaftspolitik für diese EU-Rc- 
gion überhaupt noch geben kann. Dies hängt weniger von den Erwar- 
tungen der ostdeutschen Bevölkerung und ihren politischen Repräsen- 
tantInnen ab als vielmehr von den durchgreifenden Änderungen der 
politischen. ökonomischen und sozialen Realitäten in der EU. 

Für den künftigen Entwicklungstyp ostdeutscher Rcgionalökono- 
mie sind schon jene Merkmale durch die letzten Jahre wesentlich 
vorgeprägt, unter denen sich die weiteren Prozesse vollziehen werden 
(in dcn zurückliegenden Memoranden sind ausführliche Analysen hier- 
zu erfolgt, auf die hier nur verwiesen werden kann). Nachstehend wird 
die Ausgangslage Ostdeutschlands vor diesem neuen historischen Ein- 
schnitt der EU-Osterweiterung kurz zusammengefasst. 

5.1 Stand der erreichten Angleichung 

Die Wirtschaft der neuen Bundesländer wird durch folgende wesent- 
liche Merkmale gekennzeichnet: 
1. Nach wie vor hohe Rückstände der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 

im innerdeutschen Vergleich, ausgedrückt im Bruttoinlands@roduktje 
EinwohnerIn undje Erwerbstätzge/n sowie durch @ürbare Unterschiede im Ei& 
kommensniveau: Das Bruttoinlandsprodukt je EinwohnerIn betrug 
2003 in Ostdeutschland 64 vH des westdeutschen Niveaus. Das 

nominelle Einkommen jc Kopf der ostdeutschen Bevölkerung lag 
2002 noch ca. 17 vH unter dem Westdeutschen Durchschnitt. 

2. Starkes Auseinandefallen von Produktion und Endverbrauch: Diese spezi- 
fische .Produktionslücke. hat sich zwar in der ersten Hälfte der 
90er Jahre relativ etwas verringert, liegt aber absolut unverändert 
bei über 100 Mrd. € - das sind jedes Jahr 4 bis 5 vH des wcstdcut- 
schen und rund 40 vH des ostdeutschen Bruttoinlandsprodukts. 

3 .  Beträchtliche strukturelle Defizite gegenüber Westdeutschland: Diese 
bestehen vor allem in einem zu geringen Anteil des für Inriovatio- 
iien und den Export entscheidenden Verarbeitenden Gewerbes an 
der ostreg~oiialeii Wertschöpfung. 2002 betrug dessen Anteil an der 
Bruttowertschöpfung in Ostdeutschland nur 16,3 vH gegenüber 
23,2 vH in Westdeutschland. Dazu besteht noch ein überproportio- 
naler Anteil des Baugewerbes an der ostdeutscheii Bruttowcrtschöp- 
furig infolge der Sonder-Baukonjunktur Ost in den ersten Jahren 
nach der Vereinigung. Weitere Dcfizite bestehen in ciner sehr un- 
günstigen GröDenstruktur der Unternehmen, in den geringeren 
Anteilen forschungs- und damit auch wcrtschöpfungsinteiisivcr 
Zweige, neuer Produktions- und Dienstleistungskomplexe und in 
einer zu niedrigen Exportbasis und -quote. 

4.  Extrem hohe Uriterbescha~ti~urig: Im Vergleich zu Westdeutschland gibt 
es eine mehr als doppelt so hohe registrierte Arbeitslosigkeit und 
höhere Anteile der Langzeitarbeitslosen an den Arbeitslosen, bei 
anhaltendem Bevölkemngsrückgang infolge von Abwanderung und 
niedriger Geburtenzahlen. 

5 .  Hohe Defizite der offentlichen Haushalte: Nur ca. 34 vH originäre Steu- 
erkraft im Vergleich zu Westdeutschland. Die akute fiskalische Krise 
der ostdeutschen Länder und Kommunen wird auch dadurch 
belegt, dass hier im Jahre 2002 die GesamtVerschuldungje Einwoh- 
nerh die in Westdeutschland bereits übertrifft. 

Das Bruttoinlandsprodukt je EinwohnerIn liegt 2003 in den neuen 
Bundesländern insgesamt bei etwa 70 vH des EU-15-Durchschnitts. 
Ostdeutschland bildet noch die größte territoriale .Uiiterentwick- 
lungsregion. der EU-15. 

Seit 1996 ist der Aufholprozess der neuen Länder nicht nur ins 
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%belle 5: Anteile der neuen Bundeslä?ider (ohne Berlin) an der Bundesrepublik 
in VH 

Indikator 

Bevölkerung 

Erwerbs tätige 

Arbeitslose 

Bruttoinlandsprodukt fiew. Preise) 

Umsatz Verarbeitendes Gewerbe 

Export 

Schulden der Länder U. Kommunen 

1995 

17,3 

16.2 

27.0 

11,2 

539 

2,9 

15,O 

2002 

16,5 

15.6 

31,4 

11,l 

7.6 

5,0 

17.1 

Quellen: Statistisches Bundesamt, Deutsches Institut für Wirtschafts- 
forschung, eigene Berechnungen 

Stocken geraten, wie es meist beschönigend in offiziellen Berichten 
heißt. Er ist gesamtwirtschaftlich seit 1996 tatsächlich abgebrochen, wie 
statistische Daten belegen. Die Kluft zwischen Ost und West ist seitdem 
bei wichtigen gesamtwirtschaftlichen Indikatoren wieder absolut grö- 
ßer geworden. 

Insgesamt ergibt sich, dass Ostdeutschland auch heute noch weit 
von einer sich selbst tragenden wirtschaftlichen Entwicklung und einem 
hinreichenden Niveau der Angleichung entfernt ist. Die Bedingungen 
hierfür haben sich in den letzten Jahren kaum verbessert. auf wichti- 
gen Gebieten sogar verschlechtert. 

Dies tritt exemplarisch in Berlin zu Tage, das in der Mitte Ost- 
deutschlands liegt und unter der Überladseiner Verschuldung nachhaltig 
daran gehindert wird, eine attraktive Rolle der wirtschaftlichen Aus- 
strahlung für sein weites Umfeld zu erreichen. Im Gegenteil, das ver- 
einigte Deutschland leistet sich ein nicht leistungsfähiges Zentrum in 
Form einer Hauptstadt, die den fiskalischen Niedergang verkörpert. 
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5.2 Potenziale für weitere Angleichung Ost an West? 

Im Ergebnis der Transformationspolitik seit der Vereinigung entstand 
in Ostdeutschland eine zwar erneuerte. aber in wesentlichen Zügen 
deJizitäre Wirtschaftsstruktur sowie ein von westlichen Konzernen ge- 
prägte, weitgehend abhängige Dependenzökonomie, die auf einer 
noch viel zu schmalen industriellen Basis beruht. Gleichzeitig entstanden 
auf Dauer überdimensionierte, neue Kapazitäten in der Bauwirtschaft, 
deren strukturelle Rückbildung (seit dem Ende des Baubooms Ost) 
noch nicht abgeschlossen ist und mittelfristig das in den neuen Bundes- 
ländern erreichbare Wirtcchaftswachstum herabdrückt. 

Die im innerdeutschen Vergleich defizitäre Struktur bedingt jene 
typischen Mindcrleistungcn. die sich in der verfestigten regionalen 
Produktionslücke widerspiegeh. Diese hat ihre eigentliche Basis in einer 
spezifisch ostdeutschen Wirtschafts- und Industriestruktur (Unterneh- 
menslücke, Betriebsgrößen- und Branchendefizite, Lücke im unterneh- 
menseigenen Forschungspotenzial) und ebenso in regionalwirtschaft- 
lichen Wettbewerbs- und Ausgangslagen (geringer Anteil des überregio- 
nalen Umsatzes, zu niedrige Marktanteile, zu geringes Eigenkapital, 
unterdurchschnittliche Forschungs- und Innovationsintensität und größ- 
tenteils niedrige Renditen). 

Die entscheidende Messlatte für den gesamtwirtschaftlichen Kück- 
stand Ostdeutschlands ist die hohe regionalwirtschaftliche Produktions- 
lückp Ost. Sie wird durch öffentliche und private Transfers sowie Pend- 
lereinkommen (Ost-West-Saldo) aufgefüllt. Ihre hinreichende Schlie- 
ßung (bzw. Anpassung an die durchschnittliche Streuungsgröße in West- 
deutschland) ist weiterhin ungelöst. 

Die damit verbundenen Problemstellungen werden zwar zuneh- 
mend aus der Tagespolitik verdrängt, bleiben aber als eine entscheiden- 
de wirtschaftspolitische Herausforderung für Gesamtdeutschland bes te- 
hen. Diese strukturelle Produktionslückc - also die Differenz zwischen 
eigenem Aufkommen an Gütern und Dienstleistungen oder selbst 
erzeugtem Einkommen einerseits und der regionalen gesamten Endver- 
brauch, d.h. dem Verbrauch an Konsumgütern und Investitionen an- 
dererseits - bewegte sich mehrere Jahre um ca. 40 vH des ostdeut- 
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schen Bruttoinlandsprodukts mit zuletzt sogar wieder leicht steigender 
Tendenz. Sie beträgt nach ifo-Angaben für 2001/2002 etwa. 113 Mrd. 
€ pro Jahr. 

Die regionale Produktionslücke wird durch einen ständigen jährli- 
chen Lieferüberschuss an Waren und Dienstleistungen aus den alten 
Bundesländern und aus dem Ausland abgedeckt. Dieser Realtransfer 
von Gütern wird mittels öffentlicher und privater Finanztransfers West- 
Ost ermöglicht. Darauf beruhen die nach wie vor bestehende hohe 
Abhängigkeit Ostdeutschlands von extrem hohen ofentlichen Finanz- 
transfers - jährlich C a .  80 Mrd. € Nettotransfers - und die stark aus- 
geprägten Züge Ostdeutschlands als Transferökonomie. Die finanziel- 
len o~entlic~enNettotransfers entsprechen rund 4 vH des westdeutschen 
ßruttoinlandsprodukts, 32 VH des ostdeutschen Bruttoinlandsprodukts 
und 22 vH des inländischen Endverbrauchs in Ostdeutschland. 

Die privaten und öffentlichen Anlageinvestitionen gingen zwischen 
1995 und 2002 von 100 Mrd. auf 63 Mrd. e. d.h. um 37 vH, zu- 
rück. Die Investitionen ins Baugewerbe fielen analog zum Rückgang der 
ßaukonjunktur noch stärker - um 45 vH. Je EinwohnerIn sind die In- 
vestitionen in neue Ausrüstungen und sonstige Anlagen, die in den 
Jahren 1993 bis 1996 nur etwas über dem westdeutschen Niveau la- 
gen. inzwischen wieder beträchtlich unter dieses Niveau gesunken. Sie 
lagen 2002 nur noch bei 82,7 vH des westdeutschen Standes, wobei 
der gesamtwirtschaftliche Kapitalstock Ost erst zwei Drittel dieses 
Niveaus erreicht hat. Damit zeigt der Zuwachs im Produktionspoten- 
zial in den letzten Jahren eine signifkante tendenzielle Abschwächung, 
die ein baldiges höheres Wirtschaftswachstum eher unwahrscheinlich 
macht. 

Die ERP-Kredite für Existenzgründungen und Investitionen gingen 
von 2,4 Mrd. € 1998 auf 0,9 Mrd. € im Jahre 2002 stark zurück. Eben- 
so ging die regionale Wirtschaftsförderung im Bereich der gewerbli- 
chen Wirtschaft von 6,0 Mrd. € 1998 auf 2,0 Mrd. € im Jahre 2002 
zurück, im Bereich der wirtschaftsnahen Infrastruktur entsprechend 
von 1,4 Mrd. € auf 0,7 Mrd. €. Die direkte Wirtschaftsfördcrung ver- 
minderte sich somit insgesamt seit Beginn der rot-grünen Bundesregie- 
rung um zwei Drittel, von 9:9 Mrd. € (1998) auf 3,6 Mrd. (2002). 

Infolge der Dominanz (Marktmacht) westdeutscher bzw. ausländi- 
scher Konzerne und Unternehmen auf dem ostdeutschen Binnenmarkt 
verstärkt sich diese Produktionslücke. Mit ihrer Wirtschaftskraft sind 
sie flächendeckend in der Lage. den kaufkräftigen Ostbedarf an über- 
regional handelbaren Gütern und Dienstleistungen weitgehend mit ihren 
vorhandenen Kapazitäten in Westdeutschland zu decken, ohne hierfür 
in den ostdeutschen Bundesländern neue aufbauen zu müssen. Dies zeigt 
sich in der geringen Investitionsneigung westdeutscher Kapitaleigentü- 
mer in den meisten Branchen der verarbeitenden Industrie Ostdeutsch- 
lands. Hierin wird aber auch sichtbar, dass die Produktionslücke gegen 
das Desinteresse oder den Widerstand westdeutscher bzw. ausländi- 
scher Kapitaleigentümer, die mit ihren Kapazitäten den ostdeutschen 
Binnenmarkt beliefern, kaum zügg reduziert werden kann. 

Bei einem Lieferüberschuss West nach Ost in den 1990erJahren 
und auch danach von jährlich über 100 Mrd. € kann davon ausgegan- 
gen werden, dass insgesamt ein zusätzliches Wirtschaftswachstum in 
Wcstdeutschland in denJahren 1990 bis 1992 von kumulativ minde- 
stens 5 vH des ßruttoinlandsprodukts induziert wurde. Das Deutsche 
Institut für Wirtschaftsforschung Berlin hatte hierzu festgestellt, dass 
»ohne diese Lieferungen das westdeutsche Sozialprodukt um 6 bis 7 vH 
niedriger gewesen« wäre (DIW, Vierteijahreshefte 2/2000: 202). Dies 
war Grundlage für eine Zunahme von über einer Million Arbeitsplät- 
ze sowie höherer Steuer- und Beitragseinnahmen von jährlich minde- 
stens 40 Mrd. €und einem deutlichen Sprung der Gewinne der Groß- 
unternehmen, Banken, Handelsketten und Versicherungsgesellschaften. 
Hieraus erwuchs in der Folgezeit im früheren Bundesgebiet ein anhal- 
tend höheres Leistungsniveau. 

Ohne diese Wachstumseffekte wären die Einnahmen aller öffent- 
lichen Haushalte im Zeitraum bis 2003 um kumulativ 400 bis 500 Mrd. 
€ geringer und die Arbeitslosigkeit in Westdeutschland um mindestens 
eine Million höher ausgefallen. Dies müsste bei der Beurteilung der 
Finanztransfers von netto kumulativ rund 900 Mrd. € (JWH, Presse- 
mitteilung 2 1/2003) sowie der Zunahme der Gesamtverschuldung der 
öffentlichen Haushalte um 730 Mrd. € von 596 Mrd. 1991 auf 
1.326 Mrd. €Juni 2003 beachtet werden. Die Finanzierung der staatli- 
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chen Transfers belastet jedoch die öffentlichen Haushalte (Bundeshaus- 
halt, Haushalte der westdeutschen Länder und Gemeinden und insbe- 
sondere die Haushalte der Sozialversicherungen) und durch die höhe- 
ren SV-Beitragssätze auch die Nettoeinkommen vor allem der abhängig 
Beschäftigten Westdeutschlands. Dies zeigt die Ambivalenz der Transfer- 
Ökonomie auch für unterschiedliche Interessenlagen in (West-)Deutsch- 
land. 

Vor allem die Konzerne und Banken mit Sitz in Westdeutschland 
sind die Hauptgewinner der öffentlichen Finanztransfers und des mit 
ihnen finanzierten Auffüllens der Produktioiislücke Ost. Entscheidun- 
gen zur Entwicklung der Investitionen, des Produktionsprofils und der 
Beschäftigung werden von den Untemehmenszentraien in Westdeutsch- 
land bzw. im Ausland getroffen. Sie berücksichtigen natürlich kaum 
spezifische ostdeutsche (regionale) Interessen. Es liegt jedoch letztlich 
auch im fiskalischen Interesse der Bevölkerungsmehrheit in Ost und 
West, die permanente defizitäre Leistungslücke in der Wertschöpfurig 
Ost spürbar zu verringern, um dadurch die öffentlichen West-Ost-Fi- 
nanztransfers aus den Kassen der Haushalte und der Sozialversicherung 
künftig sukzessive mindern zu können. Inzwischen zeichnen sich Be- 
mühungen ab, diese Frage nicht mehr durch Erhöhung des ostdeut- 
schen Wertschöpfungsanteils am Endverbrauch, sondern durch bloDe 
Rückführung des transferierten Endverbrauchs selbst (Transfer-Sen- 
kung) zu lösen. In diesem Zusammenhang werden auch Forderungen 
gestellt, den Verfassungsgrundsatz zur Schaffung .gleichwertiger Lebens- 
Verhältnisse. in Deutschland aufzuweichen oder umzudeuten. 

Aus diesem charakterisierten ökonomischen Leistungsstand in den 
neuen Bundesländern sowie aus der gegenwärtigen Gesamtlage und 
den absehbaren Wachstumsperspektiven der Wirtschaft in der Bundes- 
republik ergeben sich unterschiedliche West-Ost-Interessen und davon 
ausgehende Forderungen an die Politik. Einersei& nach Fortsetzung der 
investiven privaten und öffentlichen West-Ost-Transfers. Andeererseitsder 
fiskalische Drang zur Entlastung von dieser hohen Transfer-Bürde für 
Deutschland. Eine Auflösung dieses Dilemmas ist nur über einen ech- 
ten Aufholprozess Ost langfristig möglich, sofern es diesen überhaupt 
künftig noch geben wird. 

5.3 Risiko Arbeitsmarkt und demografischer Wandel 

Eine der Besonderheiten der zurückliegenden ostdeutschen Transfor- 
mation war die weitgehende Entkopplung zwischen realem Wirt- 
schaftswachstum und industrieller Restrukturierung einerseits und der 
Entwicklung von Beschäftigungsmöglichkeiten und neuen Arbeitsplät- 
zen andererseits. 

Der tiefe Einbruch in der Phase der PrivatisierungDcindustrialisie- 
rung durch die Treuhandanstalt hat eine stabil hohe Arbeitslosigkeit 
hervorgerufen. Dieser Überhang an Erwerbspersonen ist aber auch in 
der zweiten Hälfte der 1990erJahre und nach 2000 weiter gewachsen. 
Die Anzahl der Erwerbstätigen ist ab 1996 bis 2003 kontinuierlich zu- 
rückgegangen, von 6,O Millionen 1995 auf 5,6 Millionen 2003 (neue 
Bundesländer ohne Berlin-Ost). Von den 8 Jahren seit 1996 gab es in 
6 Jahren einen Rückgang der Erwerbstätigen und nur in 2 Jahren eine 
geringe Erhöhung. Im Jahre 2002 z.B. gingen 97.000 Arbeitsplätze in 
Ostdeutschland verloren. 2003 waren es wieder 95.000. 

Abwanderungen, AuspendlerInnen und Frühverrentungen sorgten 
für einen gründlichen Kahlschlag in der regionalen Erwerbstätigkeit. Die 
Arbeitslosenquote imJahre 2003 betrug 20,l vH. Der Anteil der Lang- 
zeitarbeitslosen an allen Arbeitslosen (mit Berlin) betrug 2003 38 vH 
und lag damit Ca. 10 Prozentpunkte über dem westdeutschen Stand. 

Im Durchschnitt des Jahres 2003 waren bei den Arbeitsämtern in 
Ostdeutschland nur 63.000 freie Stelleri gemeldet. Diesen standen 1,6 
Millionen Arbeitslose gegenüber. In Ostdeutschland kommen auf 1 .OOO 
Personen im erwerbsfähigen Alter derzeit 632 Arbeitsplätze, in West- 
deutschland sind es dagegen 717 (SVR 2002/2003 : 279). 

Die Lage auf dem ostdeutschen Arbeitsmarkt ist wahrlich trostlos: 
Obgleich die negativen Abwanderungs- und Auspendlersalden Ost- 
deutschlands zunahmen und damit den ostdeutschen Arbeitsmarkt 
kurzfristig »entlasteten«, erhöhten sich die Arbeitslosenquote und die 
gesamte Unterbeschäftigungsquote. Das geleistete Arbeitsvolumen aller 
Erwerbstätigen zeigt weiterhin fallende Tendenz. Das brachliegende 
ostdeutsche Arbeitskräftepotenzial - auf der Grundlage der gesamten 
Unterbeschäftigung - entspricht einem potenziellen Output, der auf 65 
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Mrd. € oder 26 vH des Bruttoinlandsprodukts der neuen Länder 
geschätzt wird (IAB2003: 3). 

Die von der Bundesregierung durchgesetzten neuen Regelungen auf 
dem Arbeitsmarkt (Agenda 2010, Hartz-Gesetze) bringen für die ost- 
deutschen Arbeitslosen und Unterbeschäftigtcn keine erhöhten Chan- 
cen für mehr Vollzeitarbeitsplätze mit existenzsichernden Löhnen, 
sondern von Zwangsmaßnahrncn begleitete Billigjobs und Teilzeitarbeit 
mit Niedriglöhnen sowie Verschlechterungen der Dauer und Höhe der 
Sozialbezüge. Der administrative Druck wird hier gegen die Arbeitslo- 
sen selbst statt gegen die rückläufigen Beschäftigungschancen gerich- 

ImJahre 1989 lebten in der DDK 16,4 Millionen EinwohnerInnen. 
Die Bevölkerung schrumpfte bis Ende 1990 auf 16,O Millionen und 
danach bis zumJahr 2000 auf 15,l Millionen (Zahlen jeweils einschließ- 
lich Berlin Ost, ohne Berlin Ost 2000: 13,9 Millionen). Nach Ausglie- 
dcrung von Berlin Ost aus der Statistik der neuen Bundesländer wird 
die Wohnbevölkerung 2002 mit 13,6 Millionen EinwohnerInnen an- 
gegeben. 

Der Rückgang der ostdeutschen Wohnbevölkerung nach 1990 wird 
durch die nach dcr Vcrcinigung rapidc gcsunkene Geburtcnrate und 
den permanenten negativen Wanderungssaldo bestimmt. In den 1990er 
Jahren entfiel auf die Abwandcrung C a .  ein Drittel des Bevölkerungs- 
Schwundes Ost. 

Für die letztenJahre liegen die saldierten Wegzüge aus den ostdeut- 
schen Flächenländern bereits höher als ihr Sterbeüberschuss (Ausnah- 
me Brandenburg) . Allein der ostdeutsche Arbeitsmarkt wurde im 
Zeitraum von 1989 bis 2001 um Ca. 660.000 Arbeitskräftc infolge von 
Netto-Abwanderung »entlastet«. 

Das IWH schätzt die weitere Nettoabwanderung der ostdeutschen 
Wohnbevölkerung auf durchschnittlich 0,3 vH jeJahr (IWH2002: 93). 

Abwanderungen, niedrige Geburtenraten und daraus folgende 
Überalterung (mit ihren Konsequenzen für Höhe und Struktur der 
Einkommen) lassen schon jetzt regionale Märkte schrumpfen und 
drücken auf die Pro-Kopf-Steuereinnahmen von Ländern und Kom- 
munen. Es entstehen negative Folgeeffekte in der kommunalen Infra- 
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struktur, auf dem Wohnungsmarkt, im Bildungswesen usw. in teilwei- 
se bedrohlichen Dimensionen. Stichworte: Leerstand von Wohnungen. 
Kindereinrichtungen und Schulen, zusätzliche Abrisskostcn sowie tcr- 
ritoriale Ausdünnung von Dienstleistungseinrichtungen und im Han- 
delsnetz usw. Die Ende 1998 erhobene letzte amtliche Statistik ergab 
bereits einen Wohnungsleerstand im regionalen Durchschnitt von 
13 vH, der inzwischen - mit deutlichen Schwerpunkten in den Städ- 
ten - weiter angestiegen ist. 

Eine Reproduktionslücke droht voraussichtlich langfristig (nach 
2008/2010) auf dem ostdeutschen Arbeitsmarkt von der Angebotsseite 
der jungen. nachwachsenden Jahrgängc her. Sie kann durch Abwandc- 
rung noch verschärft werden. Der plötzliche Gcburtcnknick nach 
1990/1991, der in den Folgejahrcn etwas abgemildert wurde? aber 
grundsätzlich gcblicbcn ist, erzeugt in Ostdeutschland eine Art spezifisch 
demografische Falle: ab denJahren 2010/2012 sind die Neuzugänge auf 
den Arbeitsmarkt weit geringer als die Abgänge durch altersbedingte 
Gründe: Innerhalb des Jahrzehnts zwischen 2008 und 2017 werden 
voraussichtlich fast 30 vH der heutigen Erwerbsbevölkcrung aus Al- 
tersgründen ihre Erwerbstätigkeit beenden. 

Der nach 2008/2010 in Ostdeutschland erwartete starke Rückgang 
der jungen erwerbsfähigen Nachwuchsjahrgänge wirft bereits im Vor- 
feld neue Probleme des künftigen beruflichen Ersatzes der älteren 
Jahrgänge auf. Der Verlust an jüngeren, gut ausgebildeten Arbeitskräf- 
ten und AbsolventInncn der Hochschulen in denJahren vor 2008 lässt 
sich dann nur schwer kompensieren. 

5.4 Folgen der EU-Osterweiterung 

Die Ostenveiterung der EU, die am 1. Mai 2004 in Kraft tritt, ist mit 
neuen Problemen (erschwerte Marktchancen und vermehrte Markt- 
risiken) für dic neucn Bundesländer hinsichtlich der Wettbcwerbsver- 
Schärfung und der Arbeitsmarktlage verbunden. Die größte Gefahr 
besteht dariii, dass Ostdeutschland zu einem Transitraum zwischen 
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Westeuropa und den neuen EU-Mitgliedern degradiert wird und die 
Chancen ungenutzt bleiben, sich zu einem bedeutenden integrativen 
Verflechtungsraum innerhalb der Wertschöpfungsketten zwischen 
den bisherigen und den neuen EU-Ländern zu entwickeln. 

Bei der weiteren Gestaltung der Wirtschaftsbeziehungen zu den 
mittel- und osteuropäischen Ländern (MOEL) könnte Ostdeutschland 
in einigen Bereichen eine besondere Rolle spielen, wenn es gelingt, die 
günstigen räumlichen Bedingungen zu nutzen, die sich für die Gestal- 
tung enger Kooperationsbeziehungen ergeben (vgl. Kapitel 6).  

Beträchtliche Auswirkungen der Osterweiterung der EU ergeben 
sich für die Ziel-1-Regonen (Kegionen mit den höchsten Fördersätzen) 
der bisherigen EU. Hier würde die Beibehaltung des Kriteriums für die 
Ziel-1-Förderung (Bruttoinlandsprodukt je EinwohnerIn weniger als 
75 vH des EU-Durchschnitts) bedeuten, dass fast alle der bisher neun 
>>Ziel-l-Kegionen. der neuen Bundesländer aus dieser Höchstförderung 
herausfallen oder mit erheblich geminderten .Ersatzzuweisungen« rech- 
nen müssen. Auch können durch Billiglohnkonkurrenz im Handwerk 
und im Dienstleistungsgewerbe in den Grenzgebieten deutliche Nach- 
teile für ostdeutsche Gewerbetreibende entstehen. 

Größere finanzielle Anforderungen, aber zugleich zeitweilig wirken- 
de neue Chancen für einige Kommunen sowie Branchen im bauwirt- 
schaftlichen und industriellen Sektor der Grenzregionen entstehen 
durch neue Aufgaben wie z.B. Ausbau und Modernisierung der direkt 
oder indirekt grenzüberschreitenden Infrastruktur (Verkehrsverbindun- 
gen, öffentlicher Nahverkehr, Umwelt, Energieversorgung), Koopera- 
tion zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen bis zu neuen 
grenzüberschreitenden Netzwerken sowie im humanitären Bereich (u.a. 
Vermittlung von Sprachkenntnissen des Nachbarlandes, Zusammen- 
arbeit im Gesundheitswesen). 

Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Grenzregionen im Zuge 
der Osterweiterung einem hohen strukturellen Anpassungsdruck un- 
terworfen sind. Die EU-Osterweiterung allein ergibt keine Garantie für 
eine neue Welle industrieller Investitionen mit höherem Wachstum in 
Ostdeutschland. Auf ganz Deutschland bezogen, rechnet das Bundes- 
ministerium der Finanzen ab 2004 nur mit einem geringfügigen Wachs- 
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tumsschub von durchschnittlich 0,57 vH für die Jahre 2005 bis 2010 
aus der EU-Osterweitening. Es ist absehbar, dass von diesem minimalen 
Wachstumseffekt der ostdeutsche Anteil geringer sein wird als der 
westdeutsche. 

Zusammenfassung 

Aus diesen Bedingungen folgt für die weitere wirtschaftliche Entwick- 
lung in den neuen Bundesländern: Eine wesentliche Verringerung der 
Ost-West-Kluft des Bruttoinlandsprodukts je EinwohnerIn wird es al- 
ler Voraussicht nach weder bis 2010 noch bis 2020 geben. Dies gilt 
ebenfalls für den Übergang zu einer sich selbst tragenden wirtschaft- 
lichen Entwicklung. 

Eine Wiederbelebung des wirtschaftlichen Aufholprozesses in Ost- 
deutschland setzte hypothetisch vor allem zweierlei voraus: Zum einen 
müsste die Wirtschaftspolitik der Bundcsrepublik in Richtung einer 
expansiven makroökonomisch fundierten Finanz-, Verteilungs- und 
Strukturpolitik, sozial-ökologischer Investitionen sowie einer höheren 
Dynamik der Masseneinkommen verändert werden. Eine solche 
Umorientierung der neoliberalen Wirtschaftspolitik ist jedoch entspre- 
chend den gegebenen politischen Kräfteverhältnissen in der nächsten 
Zeit unwahrscheinlich. Im Kontext neoliberaler Politik und der Maas- 
tricht Kriterien der E W W U  wird die ostdeutsche Region zu einer 
Variante des >>Mezzogiorno ostdeutscher Art., 

Zum anderen wären die Bedingungen zur Entfaltung und Nutzung 
der endogenen Potenziale Ostdeutschlands entscheidend zu verbessern. 
Ein realer Aufholprozess würde dann trotzdem noch über einen län- 
geren Zeitraum hohe externe Zuflüsse an Investitionen vor allem im 
industriellen Bereich und an Mitteln zum Ausbau der Forschungs- und 
Entwicklungskapazitäten erfordern, damit längerfristig das notwendi- 
ge höhere Wachstum Ost gegenüber West ermöglicht wird. Die noch 
extrem hohe Produktionslücke könnte nur in dem Maße durch Eigen- 
leistungen Ost verringert werden, in dem den produzierenden Unter- 
nehmen in Ostdeutschland ein überdurchschnittliches Wachstum der 
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Wertschöpfung. gekoppelt an die Erhöhung der Innovationskraft und 
die Erweiterung der Marktanteile gelingt (Busch 2002a, Maibteinitz 
2002 und Priewe 2002a). 

Ungeachtet der bestehenden Hemmnisse gilt es vorhandene Chan- 
cen für die Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der neu- 
en Bundesländer zu nutzen. Von besonderer Bedeutung hierfür sind: 
eine höhere Effektivität der Mittel für Wirtschaftsförderung, eine zu- 
kunftsorientierte und auf den sozial-ökologischen Umbau gerichtete 
regionale Strukturpolitik. die Herausbildung und Stärkung von Unter- 
nehmensnetzwerken und von weiteren regionalen, technologisch an- 
spruchsvollen Produktionsclustern sowie die Erweiterung der Markt- 
anteile ostdeutscher Unternehmen, insbesondere auch eine Erhöhung 
ihrer Exportanteile. 

Nicht allein fiskalische Konjunkturpolitik, sondern vor allem akti- 
ve Strukturpolitik bildet jenes Essential. das Ostdeutschland künftig 
dringend benötigt. Je schwieriger und konfliktreicher die objektiven 
Entwicklungsbedingungen sind, desto größer sind die Anforderungen 
an die Nutzung der zweifellos vorhandenen Potenziale für Innovatio- 
nen und für neue wirtschaftliche Aktivitäten. Die Ausarbeitung von 
realistischen Alternativen zur gegenwärtigen Regierungspolitik für den 
Osten und im Osten sowie die notwendige Wiederbelebung von 
Anstrengungen zu ihrer politischen Durchsetzung stehen weiterhin auf 
der politischen Agenda. Dies führt aber eindeutig über die derzeitig von 
der Politik gezogenen neoliberalen Rahmenbedingungen hinaus. 

Die wirtschaftlichen Entwicklungsperspektiven der neuen Bundes- 
länder sind angesichts dieser Probleme und Widersprüche nicht gün- 
stig, im Vergleich zu Westdeutschland sogar eher schlecht. Der in den 
nächsten Jahren weiter zunehmende Druck auf die Senkung öffentli- 
cher Ausgaben, darunter auch auf die West-Ost-Finanztransfers, die 
Fortdauer der hohen Massenarbeitslosigkeit, nicht zuletzt auch die 
Konsequenzen aus der Umsetzung der Agenda 2010, mindern die 
positiven Erwartungen und objektiven Aussichten. 

5.5 Ausblick 

Aus einer solchen Einschätzung ergeben sich weitgehende Konse- 
quenzen für die ökonomische und soziale Entwicklung in Ost- und 
Westdeutschland: In den neuen Bundesländern wird es in absehbarer 
Zeit kaum zu einer Entkrampfung der fiskalischen, sozialökonomi- 
schen und politischen Situation kommen. Die erdrückende Lage der 
öffentlichen Haushalte von Ländern und Kommunen und die extre- 
me Massen- und Langzeitarbeitslosigkeit werden bleiben und sich eher 
noch verschärfen. Sozialabbau, Erweiterung des Niedriglohnsektors. 
Deregulierung des Arbeitsmarkts und Aushöhlung des Tarifrechts 
werden im Osten besonders forciert und als praktisches Experimen- 
tierfeld für Gesamtdeutschland genutzt. Die Abhängigkeit der neuen 
Bundesländer von hohen Finanztransfers wird sich reproduzieren, 
zugleich nimmtjedoch der äuDere Druck weiter zu, die Höhe dieser 
Transfers, besonders der Mittel für die regionale Wirtschaftsförderung 
und für eine aktive Arbeitsmarktpolitik, weiter zu reduzieren. Hieraus 
erwächst eine Verschärfung sozialer Probleme nicht nur in Ost- 
deutschland selbst, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Zünd- 
stoff für regionale Ost-West-Interessengegensätze und Verteilungskon- 
flikte. 

Daraus ergeben sich auch für die alten Bundesländer deutliche 
Konsequenzen: So erhöht beispielsweise die forcierte Deregulierung der 
Arbeitsverhältnisse im Osten die Gefahr, dass diese Praktiken auch auf 
die alten Bundesländern übertragen werden. Die Ambivalenz der öf- 
fentlichen West-Ost Finanztransfers wird vor dem Hintergrund der 
fiskalischen Konsolidierungspolitik stärker. Diese Transfers sind für die 
deutsche Wirtschaft insgesamt kein Problem, sondern vielmehr für viele 
westdeutsche Unternehmen eher eine notwendige Bedingung, um 
Produktion und Absatz aufrecht zu erhalten. Die Verringerung der 
Finanztransfers würde ihre Absatzprobleme verschärfen. 

Für die öffentlichen Haushalte - Bund, westdeutsche Länder und 
Kommunen, Sozialversicherungen - bedeuten diese Transfers eine 
chronische Belastung, die umso stärker spürbar ist, je mehr die Einnah- 
men dieser Haushalte infolge der wirtschaftlichen Stagnation bzw. 
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Wachstumsschwäche und der Steuersenkungen unter krisenhaften 
Druck geraten. Dadurch erhält die Abwärtsspirale aus niedrigeren 
Einnahmen der öffentlichen Haushalte und daraus abgeleiteten gerin- 
geren Ausgaben u.a. für öffentliche Investitionen und Sozialleistungen 
einen zusätzlichen Schub. 
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6. Vor der Erweiterung- 
Entwicklungsprobleme der EU 

6.1 Wachstumsschwäche - hohe Arbeitslosigkeit - 
Umverteilung von unten nach oben: Ökonomische 
Entwicklungstendenzen der EU 

Die Perspektive von Lissabon - und was davon geblieben ist 

Im März 2000 erklärten die Regierungschefs der Europäischen Union 
auf dem Gipfel von Lissabon. die EU solle im Laufe des Jahrzehnts 
zum .wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum der Welt. werden und 
bis zum Jahre 2010 Vollbeschäftigung erreicht haben. Grundlage hier- 
für werde die weitere Entwicklung der »wisscnsbasierteii Gesellschaft<< 
und eine jahresdurchschnittliche Wachstumsrate des Bruttoinlands- 
Produkts der EU von drei Prozent sein. 

Dieser Ehrgeiz schien damals begründet zu sein. Das Wirtschafts- 
wachstum hatte in den Jahren zuvor deutlich zugenommen. Die Finanz- 
märkte boomten. Von 1996 bis 1999 war die Zahl der Beschäftigten 
in der EU um fast sieben Millionen gestiegen und die Zahl der (offizi- 
ell registrierten) Arbeitslosen um gut zwei Millionen zurückgegangen. 
Bei einem Wirtschaftswachstum von drei Prozent würde - wenn die 
Zunahme der gesamtwirtschaftlichen Produktivität in der gleichen Zeit 
jährlich rund zwei Prozent betrüge - die Zahl der Beschäftigten jähr- 
lich um 1,5 Millionen zunehmen und so bis zum Jahre 201 0 die Arbeits- 
losigkeit (die Zahl der Arbeitslosen lag imJahre 2000 bei 13,7 Millio- 
nen) beseitigt haben. 

Es kam bekanntlich anders. Im April 2000, einen Monat nach der 
Erklärung von Lissabon, begann der Zusammenbruch der Finanzmärk- 
te; kurz danach setzte der konjunkturelle Abschwung ein. Seitdem hat 
das wirtschaftliche Wachstum der EU insgesamtJahr fürJahr abgenom- 
men. Im Jahre 2003 lag es nur noch bei 0,8 vH, im Raum der Euro- 
päischen Währungsunion (dem Euroraum) sogar nur bei 0,4 vH - al- 
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lerdings mit deutlichen, von 3 .Y vH für Spanien bis -1 ,O vH für Portugal 
reichenden, Unterschieden für einzelne Mitgliedsländer (DIW-WB 1- 
2/2004: 2). Fur die EU insgesamt lag das Wachstum von 2000 bis 2003 
gerade einmal bei jahresdurchschnittlich 1.8 vH statt der in Aussicht 
gestellten 3 vH. Das reicht nicht, um die Zuwächse der Produktivität 
und den Zustrom neuer Menschen auf die Arbeitsmärkte aufzufangen. 
Folglich steigt seit 2002 die Arbeitslosigkeit wieder, und seit 1etztemJahr 
geht auch die Zahl der Beschäftigten, erstmals seit Mitte der 1990er 
Jahre. wieder zurück (European Economy 5/2003: 1280. 

Die Perspektive von Lissabon hat sich weitgehend in Luft aufgelöst. 
An die Stelle des »Wachstumsmotor EU-Kapitalismus. ist die Aussicht 
auf einen schwächelnden Kapitalismus mit anhaltend hoher Arbeitslo- 
sigkeit und zunehmender sozialer Polarisierung in Europa getreten, 
dessen Perspektiven mit der kommenden Erweiterung im Mai 2004 
(vgl. Abschnitt 6.3) nicht besser, sondern düsterer werden. 

Hintergrund: Teufelskreis aus Wachsturnssch wäche - 
Massenarbeitslosigkeit - Umverteilung 

Im Nachhinein erscheint das letzte Drittel des vergangenen Jahrzehnts 
als eine Ausnahme gegenüber der langfristigen Entwicklung der EU. 
Letztere ist gekennzeichnet durch einen Teufelskreis aus Wachstums- 
schwäche, Arbeitslosigkeit und Umverteilung zu Lasten der Löhne 
und Gehälter. Der theoretische Zusammenhang zwischen diesen drei 
Faktoren lässt sich wie folgt nachvollziehen. 

Wenn das Wachstum schwächer ist als die Steigerung der Produk- 
tivität (BIP pro Beschäftigten) plus dem Zustrom der neu auf den 
Arbeitsmarkt Kommenden, dann steigt (bei unveränderter Arbeitszeit) 
die Arbeitslosigkeit. Dies wirkt, wegen des damit verbundenen Einkom- 
mens- und Konsumrückgangs der Arbeitslosen, negativ auf die binnen- 
wirtschaftliche Nachfrage und damit das Wachstum zurück. Wenn die 
Arbeitslosigkeit zunimmt, wird ferner die Situation für die Beschäftig- 
ten und Gewerkschaften schwieriger; sie sehen sich oft nicht in der 
Lage, dem massiven Druck zu Lohnzugeständnissen genügend Wider- 

stand entgegenzusetzen. Dadurch verändert sich die Einkommensver- 
teilung zu Ungunsten der Beschäftigten. Da Löhne und Gehälter der 
wichtigste Bestandteil des privaten Verbrauchs und dieser der größte 
Posten der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage sind. kommt es zu einer 
weiteren Abschwächung des Wachstums. 

Dieser Teufelskreis ist das Muster der Entwicklung der EU seit der 
Mitte der 1970er Jahre, wie die drei Schaubilder auf dieser und der 
nächsten Seite eindrucksvoll belegen: Das Wzrtschajswachsturn hat seit 
den 1960er Jahren im Trend deutlich abgenommen: 

Schaubild 1: Wirtschajtswachstuin in der EU-15, 1960-2003 
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Quelle: Europäische Wirtschaft Nr. 73,2001, Statistischer Anhang, Ta- 
belle 10, Europeaii Economy: Autumn Forecast 2003, Statistical An- 
nex, Table 1 

Ebenso deutlich ist die Arbeitslosz$eit gestiegen (Schaubild 2, Seite 216). 
Bei der Verteilung gibt es Mitte der 1970erJahre einen deutlichen 
Bruch: Während die Lohnquote von 1960 bis 1975 um 4 Prozent- 
punkte gestiegen ist, ist sie seitdem - mit kurzen Unterbrechungen - 
um gut 8 Prozentpunkte gesunken. Seit Mitte der 1970erJahre hat es 
also eine massive Umverteilung zu Lasten der Löhne und Gehälter 
gegeben (Schaubild 3, Seite 216). 



216 KAPITEL 6 VOR DER ERWEITERUNG - ENTWICKLUNGSPROBLEME DER EU 217 

Schaubild 2: Arbeitslosigkeit in der EU-15, 1960-2003 

Quelle: Europäische Wirtschaft Nr. 71,2001, Statistischer Anhang, Ta- 
belle 3, European Economy: Autumn Forccast 2003, Statistical An- 
nex. Table 29 

Scliaubild 3: Loli~iquote in der EU-15, 1960-2002 
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Quelle: Europäische Wirtschaft Nr. 73,2001, Statistischer Anhang, Ta- 
belle 32 

Auswege der Unternehmen 

Gegen die gesamtwirtschaftliche Stagnation. die auch die weiteren 
Profitperspektiven betrifft, haben die Unternehmen in den letzten 25 
Jahren verschiedene Strategien eingeschlagen. Dazu gehören insbeson- 
dere 
3 Rationalisierungen und Kostensenkungen; 
3 Fusionen, weitere Konzentration und Zentralisation; 
3 Intcrnationalisicrung durch forcierten Waren- und Kapitalexport; 
3 Anlage nicht in den produktiven Kreislauf re-investierter Profite auf 

Diese Strategien sind insofern erfolgreich gewesen, als sie zu einer 
deutlichen Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Gewinnsituation 
geführt haben, wie Schaubild 4 zcigt. 

den nationalcn und intcrnationalcn Finanzmärkten. 

Schaubild 4: Die gejam~irtschaftliclie Profitrate * der EU-15, 1960-2002 

120 

0 
0 
r 

II 
0 
ro ui 
r 

* Nettobetriebsergebnis zu Nettokapitalstock zu Wiederbeschaffungs- 
preisen 
Quelle: European Economy Nr. 63,1997, S. 28European Commissi- 
On: EC Economic Data Book, several years/Eigene Berechnungen. 
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Während der Profitratenverfall in den 1970er Jahren im wesentlich 
das Ergebnis der Uberakkumulation nach dem Zweiten Weltkrieg ge- 
wesen sein dürfte, ist es danach zu einer breiten Erholung der gesamt- 
wirtschaftlichen Gewinne gekommen (in denen die Gewinne des Fi- 
naiizsektors enthalten sind). Allerdings müssen hier deutliche Relati- 
Vierungen angebracht werden: 
3 Rationalisierungen und technologische Neuerungen haben in erster 

Linie Kostenscnkungen durch Verbesserung von Produktionsverfah 
ren zum Gegenstand gehabt. Produktinnovationen haben demgegen- 
über eine deutlich geringere Rolle gespielt. Die Arbeitsplatzvemich- 
tung durch Rationalisierung ist also nicht durch die Schaffung neu- 
er Arbeitsplatze infolge großer Nachfrage kompensiert worden. 

3 Internationalisierung war und ist in erster Linie eine Angelegenheit 
großer unternehmen und Konzerne. Kleine und mittlere Unterneh- 
men haben davon auf der Absatzseite kaum profitiert. Sie sind aber 
auf der anderen Seite als Zulieferer unter den Druck der Kosten- 
senkungsstrategien großer Konzerne geraten, die dadurch ihre 
Position auf dem Weltmarkt stärken. Die ohnehin schon bestehende 
Strukturdifferenzierung zwischen Großkonzernen und kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) ist in den 1990cr Jahren deutlich 
verschärft worden, kommt aber in der gesamtwirtschaftlichen 
Profitrate nicht zum Ausdruck. 

3 Der Boom auf den Finanzmärkten ist zwischen 2000 und 2003 von 
einem Crash abgelöst worden, der auch negative Folgen für das 
Wachstum hatte. Der mittlerweile wieder einsetzende Finanzmarkt- 
boom dagegen scheint keine Belebung der Güter- und Dienstlei- 
stungsproduktion nach sich zu ziehen. 

Insgesamt haben die gestiegenen Profite also nicht zu einer nachhalti- 
gen Uberwindung der Wachstumsschwäche in der EU geführt, ob- 
gleich es natürlich zyklische Auf- und Abschwünge gegeben hat. Deren 
Ausschläge schwankten aber im letzten Vierteljahrhundert um einen 
deutlich niedrigeren Wachstumstrend als in den Jahren davor, wie 
Schaubild 1 belegt. 

Der ökonomische Kern des europäischen Neoliberalismus könnte 
kaum deutlicher zum Ausdruck kommen als in den gezeigten Grafiken: 

Das Wachstum geht zurück, die soziale Polarisierung nimmt zu, und die 
Gewinne der Unternehmen florieren. 

Europäische Wirtschaftspolitik -Verfestigung des Teufelskreises 

In einer solchen Situation der Wachstumsschwäche ist Wirtschaftspo- 
litik gefordert, kräftige Impulse zu geben und eine Dynamik in Gang 
zu setzen, die dann vom Uriternehmenssektor aufgegriffen und weiter- 
getragen werden kann. 

In der EU ist das Gegenteil geschehen: Die Wirtschaftspolitik hat 
dazu beigetragen, wirtschaftliches Wachstum zu bremsen. 

Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank lehnt - noch stärker 
als zuvor die Politik der Deutschen Bundesbank -jede wachstums- und 
beschäftigungspolitische Verantwortung ab. Sie sieht ihre Aufgabe aus- 
schließlich darin, über eine Politik des knappen Geldes die Inflation zu 
bekämpfen. Knappe Kreditversorgung hat das Wachstum gedrosselt 
und dadurch zum trendmäßigen Anstieg der Arbeitslosigkeit in der EU 
beigetragen. Auch der starke Anstieg des Euro-Wechselkurses hat die 
EZB bislang nicht veranlasst, die Zinsdifferenz zu den USA durch 
Zinssenkung zu vermindern und dadurch den Kapitalzustrom zum 
Euroraum zu drosseln. 

Die Fimmz#ditik trägt nichts zur Uberwindung der Wachstumsblok- 
kade bei, sondern verstärkt diese in vierfacher Weise. Erstens hält sie 
den Haushalt der EU auf einer Minimalhöhe, die eine wirksame ma- 
kroökonomische Steuerung auf europäischer Ebene ebenso illusorisch 
macht wie eine Umverteilungspolitik für die Stärkung des sozialen 
Zusammenhaltes. Der französisch-deutsche Vorstoß zur weiteren Sen- 
kung des europäischen Haushaltes - und dies angesichts einer Fülle von 
zusätzlichen Problemen und Ausgaben, die sich mit der Erweiterung 
ergeben - wird, wenn er realisiert wird, die aktuelle finanzpolitische 
Misere der EU verschärfen. zweitem duldet die EU nach wie vor eine 
heftige Steuerkonkurrenz zwischen den Mitgliedsländern - trotz eines 
Anlaufes zur Beschränkung der »unfairen« Konkurrenz bei den Kapi- 
talerträgen. Das viel größere Problem ist aber die .faire. Steuerkonkur- 
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renz, in deren Verlauf die Steuersätze h r  Unternehmensgewinne gesenkt 
werden und die Staatseinnahmen aus dieser Quelle zurückgehen. Dni- 
tm hat die EU sich mit dem »Stabilitäts- und Wachtum-fiakt« selbst in eine 
fiskalpolitische Zwangsjacke gesteckt, die ihr jede wirksame Gegensteue- 
rung gegen konjunkturelle Krisen unmöglich macht. Faktisch ist der 
Stabilitäts- und Wachstumspakt zwar längst gescheitert, wie vor allem die 
Defizitentwicklungen in Frankreich und in Deutschland belegen. Statt 
hieraus aber Konsequenzen zu ziehen und ihn entweder fallen zu lassen 
oder gründlich zu reformieren, ergehen sich Kommission und deutsche 
bzw. französische Regierung in Schaukämpfen. Viertens schließlich führt 
die Kombination von Steuersenkung und Defizitverbot zu einer »Sj~ar- 
Politik<<, bei der vor allem die Ausgaben für die sozial schwächeren Schich- 
ten gekürzt und gestrichen werden - mit wiederum kontraproduktiven 
Wirkungen für die wirtschaftliche Entwicklung. 

Die Sozia&olitik in der EU befindet sich auf dem Wege einer >>Mo- 
dernisierung.? deren Hauptkomponente die PrivatZrierung wesentlicher 
Bestandteile der bislang überwiegend öffentlichen sozialen Sicherungs- 
Systeme und der Rückzug der Arbeitgeber aus der Mitfinanzierung 
dieser Systeme sind. Dies stellt eine Umverteilung dar, durch die Arbeit- 
nehmerInnen zusätzlich belastet und in ihrer gegenwärtigen Konsum- 
kraft eingeschränkt werden. Darüber hinaus werden ihre zukünftigen 
Renten in zunehmendem Masse von den Unwägbarkeitcn der Finanz- 
märkte abhängig gemacht. Für die Unternehmen insgesamt dagegen 
bringt diese Politik vor allem eine Entlastung von Sozialversicherungs- 
beiträgen. Für die Finanzkonzerne im Besonderen bedeutet sie überdies 
eine massive Zufuhr von Kapital, die ihre Position als globalplayer~ auf 
den Weltmärkten stärkt. 

Zusammengefasst: Die Hauptlinien der europäischen Wirtschafts- 
und Sozialpolitik haben zumindest seit Verabschiedung des Vertrags von 
Maastricht im Dezember 1991 nicht dazu beigetragen, die Wachstums- 
schwäche zu überwinden und den Trend steigender Arbeitslosigkeit zu 
brechen, sie haben beides vielmehr verfestigt und verstärkt. Der kon- 
junkturelle Aufschwung Ende der 1990er Jahre hat diesen längerfristi- 
gen Trend zeitweise überlagert, aber nicht - wie in der Euphorie der 
.New Economy« behauptet wurde - gebrochen. 

Aussichten 

Konjunkturelle Zyklen werden durch den langfristigen Trend nicht 
abgeschafft. Umgekehrt: der langfristige Trend setzt sich in konjunk- 
turellen Zyklen durch. Der Aufschwung, in dem sich die EU seit ei- 
nem halben Jahr befindet, ist jedoch außerordentlich schwach. Sein 
Übergang in eine längere Stagnation ist eher wahrscheinlich als seine 
Steigerung in einen anhaltendes Wachstum. Die Löhne steigen überall 
nur mäßig. Da die Sparquote zunimmt, wird ein Teil des zusätzlichen 
Nettoeinkommens, das durch verschiedene Steuerreformen in der EU 
entsteht. nicht nachfragewirksam ausgegeben. In Deutschland werden 
zusätzliche Sparrunden des Bundes und der Länder überdies neue 
Belastungen gerade für die unteren Einkommensschichten bringen 
und ihre Gewinne aus der Steuerreform neutralisieren. Die binnen- 
wirtschaftliche Endnachfrage in Deutschland wird also schwach blei- 
ben und die Konjunktur in der EU brcmsen. Die konjunkturelle Bele- 
bung hängt daher vor allem von zusätzlichen Exporten ab, die insbe- 
sondere durch den Aufschwung in den USA getragen werden (dabei 
sollte die Aufwertung des Euro als nicht besonders hinderlich betrach- 
tet wcrdcn: Gesamtwirtschaftlich liegt der Export der EU bei 10 vH 
des EU-15-BIP. Die Unternehmen haben sich weitgehend gegen 
Wechselkursschwankungen abgesichert. Die Nachfrage nach Export- 
gutern ist in vielen Bereichen preisunelastisch, und im Ubrigen führt 
eine Aufwertung des Euro auch zu einer Verbilligung der Importe, was 
sich vor allem in niedrigeren Energiekosten (Ölimporte) nieder- 
schlägt). Gegenüber dieser schwachen Entwicklung der Produktion 
verläuft die Entwicklung der Finanzmärkte erneut relativ steil nach 
oben. Ein neuer Spekulationsboom scheint zu beginnen, und er wird 
durch die Maßnahmen zur Herstellung eines einheitlichen europäi- 
schen Finanzmarktes gefördert. In Deutschland zeigt sich dies bei- 
spielsweise an den geradezu euphorischen Kommentaren über die 
Tatsache, dass jetzt auch hierzulande die - besonders spekulativen und 
riskanten - Hedgefonds zugelassen sind. 

Längerfristig - d.h. etwa in einem Zeithorizont von 10 Jahren - ist 
daher vermutlich nicht mit einem anhaltenden Aufschwung, sondern 
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eher mit weiterer Wachstumsschwäche bis Stagnation in der EU ins- 
gesamt zu rechnen, wobei zeitweise Ausbrüche einzelner, vor allem 
kleinerer, Länder sehr wohl möglich sind. Die Risiken werden mittel- 
fristig umso gröDer, je mehr die Binneiinachfrage durch weitere Demon- 
tagen des Sozialstaates (in Deutschland: Agenda 2010) eingeschränkt 
wird. Plötzliche dramatische Abstürze nach dem Muster der Weltwirt- 
schaftskrise 1929/32 können zwar niemals völlig ausgeschlossen wer- 
den, erscheinen vor dem Hintergrund der schwachen Entwicklung der 
letzten beiden Jahrzehnte jedoch unwahrscheinlich. Diese beiden Jahr- 
zehnte waren nämlich Zeiten relativ schwacher Akkumulation. und 
daher ist der Bedarf an massiver Kapitalentwertung in einer tiefen Krise 
nicht besonders ausgeprägt. In Bereichen, in denen es im Zuge der 
.New Economy" zu zum Teil grotesken Überkapazitäten gekommen 
ist (Stichwort UMTS), hat die Bereinigung durch Zusammenbrüche 
und Fusionen bereits in erheblichem Maße stattgefunden. Weitere 
Wertberichtigungen werden die Bilanzen der betreffenden Unterneh- 
men - und teilweise auch die öffentlichen Haushalte - auch weiterhin 
belasten. Das wird sich bremsend auf das gesamtwirtschaftliche Wachs- 
tum auswirken, aber keinen gesamtwirtschaftlichen Absturz hervorru- 
fen. 

Dass es zu einer gesamtwirtschaftlichen Deflation kommen wird, 
wie vielfach befürchtet, ist ebenfalls fraglich. Der Gefahr, dass Ausga- 
ben wegen der Erwartung weiter sinkender Preise verschoben werden, 
wirken die Steuerreformen in der EU ein wenig entgegen, die zwar 
nicht zu einem Konsumboom führen, aber auf der anderen Seite 
wahrscheinlich einen absoluten Rückgang des Verbrauchs verhindern 
werden. 

Alternativen 

Strategien, die darauf zielen, den wirtschaftspolitisch verstärkten Teu- 
felskreis aus Wachstumsschwäche, Massenarbeitslosigkeit und Umvcr- 
teilung zu durchbrechen, können - und sollten - an jedem der drei 
Elemente ansetzen. 

3 Sie sollten zum einen ein ökoloqsch verträgliches wirtschaftliches 
Wachturn durch öffentliche Investitions- und Beschäftigungsprogram- 
me ankurbeln. Zu denken ist an ein Sofortprogamm in Höhe von 
1 vH des EU-15-BIR also in etwa im Umfang von 90 Mrd. E, das 
vordringlich in die Bereiche der ökolog-isch verträglichen Verkehrs- 
infrastruktur, der ökologischen Sanierung und der Investitionen für 
den Bildungs- und Gesundheitsbereich gehen sollte. Damit ein 
derartiges Programm maximale Wirksamkeit entfalten kann, ist eine 
intensive und verbindliche Koordinierung zwischen den Mitglieds- 
ländern erforderlich, die allerdings nicht hinter verschlossenen 
Türen, sondern auf der Grundlage transparenter Diskussions- und 
Entscheidungsprozesse stattfinden sollte. Parlament und Minister- 
rat sollten strikt darauf bestehen. dass die EZB eine solche Wachs- 
tumspolitik nicht torpediert. sondern angesichts des Fehlens irgend- 
einer Inflationsgefahr ihrcr im EU-Vertrag festgeschriebenen Ver- 
pflichtung nachkommt, die Wirtschaftspolitik der Gemeinschaft zu 
unterstützen. Hierfür sind eine weitere Zinssenkung und eine 
umfangreichere und gezicltere Kreditversorgung erforderlich. 

3 Alternative Wirtschaftspolitik in Europa kann und sollte zum zwei- 
ten direkt am Arbeitsmarkt ansetzen und durch Arbeitneituerkünun- 
gen, den Ausbau der ufmtlichen DiemtleUtungen und gezielte ArbeitJmarkt- 
Politik die Beschäftigung direkt erhöhen. Bei der Arbeitszeitverkür- 
zung sind der Umfang der Verkürzung und der Umfang des Lohn- 
ausgleichs entscheidend für die Wirksamkeit. Hier werden von 
Land zu Land unterschiedliche Modelle möglich sein, die Koordi- 
nation sollte sich jedoch auf einen bestimmten Mindestschwellen- 
wert verständigen. Der Ausbau öffentlicher Dienstleistungen wür- 
de nicht nur die Beschäftigung stabilisieren und insbesondere jenen 
schwächeren Schichten in besonderem MaDe zugute kommen, die 
in erster Linie auf derartige Dienste angewiesen sind. Sie würden 
auch dem Trend zur immer weiteren Privatisierung aller Lebens- 
bereiche entgegensteuern, der auf Dauer jede gesellschaftliche So- 
lidarität zerstört. 

3 Alternative Wirtschaftspolitik kann zum Dritten nicht auf energi- 
sche Umverteilung verzichten, durch die zumindest ein Teil der mas- 
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siven Umverteilung von unten nach oben während der letzten 25 
Jahre korrigiert würde. Dabei handelt es sich zum einen um eine Kor- 
rektur der Primärverteilung zugunsten der Löhne und Gehälter. 
Hierdurch würde die Konsumkraft der Mehrheit der Menschen 
und damit die Binnennachfrage entscheidend gestärkt. Zum ande- 
ren bezieht sich die erforderliche Umverteilung auch auf die Steu- 
erpolitik, bei der die massiven Entlastungen der Unternehmen und 
der oberen Einkommensschichten zurückzunehmen und beide nach 
ihrer jeweiligen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu besteuern 
sind. Das erfordert vor allem eine sofortige Beendigung der Steu- 
erkonkurrenz zwischen den Mitgliedsländern und ihren Ersatz 
durch eine enge und verbindliche steuerpolitische Zusammenarbeit 
gegen Steuerflucht und -hinterZiehung. Durch die konsequente 
Durchsetzung eher solchen steuerpolitischen Wende können auch 
die Mittel aufgebracht werden, die notwendig sind, um Wachstums- 
und Beschäftigungspolitik in dem erforderlichen Maße zu finanzie- 
ren. 

Alternativen zur Politik der Wachstumsblockade und sozialen Polari- 
sierung sind also möglich und sinnvoll. Es ist natürlich zu erwarten, 
dass sie auf Widerstand derer stoßen, die vom aktuellen Zustand pro- 
fitieren - und die über ihren Einfluss auf Medien, Politik und Wissen- 
schaft den Eindruck verbreiten lassen, die Politik sei gut so, wie sie 
gegenwärtig ist, und wenn sie schon nicht gut sei, gebe es doch keine 
Alternative dazu. Die Umsetzung von Alternativen ist eben kein tech- 
nisches, sondern ein eminent politisches Projekt, das soziale und poli- 
tische Aufklärung und Mobilisierung, große Energie und einen langen 
Atem erfordert. 

6.2 Soziale Sicherungssysteme in der EU 

Obwohl zu Beginn der europäischen Integration das Ziel der Friedens- 
Sicherung im Mittelpunkt stand, entwickelte die Europäische Gemein- 
schaft sich schnell zu einem primär wirtschaftlich orientierten Staaten- 
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Verbund. So verwundert es nicht. dass die europäische Integration auf 
ökonomischem Gebiet am weitesten vorangeschritten ist. Neben der 
Schaffung des Binnenmarktes und der gemeinsamen Handels- und 
Wettbewerbspolitik lässt sich dies auch an der Wirtschafts- und Wäh- 
rungsunion (WWU) festmachen. 

Die Sozialpolitik hingegen blieb weitestgehend Sache der National- 
staaten, was u.a. durch die historisch gewachsene unterschiedliche 
Ausgestaltung der Sozialsysteme und den Wunsch der Mitgliedstaaten, 
in diesem Bereich ihre Souveränität zu behalten, zu erklären ist. Auch 
ohne eine explizite europäische Sozialpolitik (erst im Vertrag von 
Amsterdam 1997 findet sich ein kurzes Kapitel zur Sozialpolitik) hat- 
te die europäische Integration Auswirkungen auf die nationalen Sozi- 
alsysteme. Dies soll im Folgenden dargestellt werden. 

Zuerst werden dabei die Auswirkungen der beiden Großprojekte 
»Binnenmarkt« und „Wirtschafts- und Währungsunion. untersucht, 
danach wird auf die neueren Entwicklungen eingegangen, wobei auch 
die konkrete Situation in den Mitgliedstaaten in den Blick genommen 
wird. 

6.2.1 Auswirkungen des Binnenmarktes 

Die Schaffung eines gemeinsamen Marktes durch die Gewährleistung 
der »vier Freiheiten« (Freiheit des Waren-, Dienstleistungs- und Kapi- 
talverkehrs und die Niederlassungsfreiheit für Personen und Unter- 
nehmen) stand stets im Mittelpunkt des Integrationsprozesses. Nach- 
dem die Zollunion bereits 1968 verwirklicht worden war, bestand die 
nächste Stufe in der Beseitigung der nicht-tarifären Handelshemmnis- 
se. Da man über den Weg der Angleichung von Standards (mit Ein- 
stimmigkeitserfordernis) nicht weit gekommen war, schlug man auf 
Vorschlag der Delors-Kommission Mitte der 1980er Jahre einen neu- 
en Weg ein: An die Stelle der Angleichung von Standards u.ä. wurde 
- bis auf wenige Ausnahmen - das Prinzip der gegenseitigen Ancrken- 
nung gesetzt. Dieses besagt, dass ein Produkt, welches in einem Land 
zugelassen ist, in allen anderen Ländern der Gemeinschaft verkauft 
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werden darf, auch wenn es den dortigen Standards nicht entspricht. 
Die Folge des dadurch eingetretenen Wettbewerbs zwischen nationa- 
len Regulierungen und Vorschriften war ein - durchaus gewollter - 
Deregulierungswettlauf. 

Neben diesem Wettbewerb zwischen Regulierungen und Vorschrif- 
ten verschärfte sich durch den Binnenmarkt auch die Konkurrenz 
zwischen Unternehmen und Mitgliedstaaten. Durch die Gewährleistung 
der Binnenmarktfreiheiten konnten nun französische Bauarbeiter sehr 
leicht durch billigere portugiesische ersetzt werden, und Firmen konn- 
ten einfacher abwandern, wenn ihnen die Arbeitskosten und Steuern 
in einem Land zu hoch oder die Regulierungen zu streng erschienen. 
Ob die Ersetzung durch billigere Arbeitskräfte oder die Abwanderung 
wirklich stattfinden, ist im Endeffekt nicht so entscheidend. Wichtiger 
war und ist der Druck auf die Mitgliedstaaten, der oft schon ausreicht. 
um die Steuern zu senken, die Arbeitsmärkte zu flexibilisiercn etc. 

Dies ist eine durchaus paradoxe Situation: Die EU könnte sich als 
relativ geschlossener Wirtschaftsraum (die Weltmarktoffenheit liegt 
unter 10 vH) dem internationalen Wettbewerb zumindest zum Teil 
entziehen, wenn sie zu einem gemeinsamen Vorgehen im Bereich bspw. 
der Steuer- oder eben der Sozialpolitik finden würde. Stattdessen ver- 
stärkt sie den Wettbewerbsdruck unter ihren Mitgliedstaaten noch. 
Handlungsspielraum wurde also nicht neu geschaffen, sondern im 
Gegenteil willentlich eingeschränkt. 

Auf gemeinsame Standards, die dem Deregulierungswettkampf 
oder .Wettbewerb der Systeme« Einhalt gebieten, konnte man sich nur 
in wenigen Bereichen einigen. Im Steuerbereich war zu Beginn der 
Integration eine weitgehende Harmonisierung angestrebt worden, mit 
dem Beitritt Großbritanniens und dem Wandel der wirtschaftspoliti- 
schen Konzeption kam dies jedoch zum Erliegen. Die Folgen des ver- 
schärften Steuerwettbewerbs, v.a. bei der Kapitalbesteuerung, lassen 
sich über die sinkenden Staatseinnahmen bis hin zu den Ausgabenkür- 
Zungen z.B. im Sozialbereich beobachten. 

In der Sozialpolitik hat es nur dort ein gemeinsames Vorgehen 
gegeben, wo die Arbeitnehmerfreizügigkeit gefahrdet war. Daher spricht 
man auch von .binnenmarktflankierender Sozialpolitik.. Hier einigte 

man sich auf Mindeststandards. die in allen Ländern verpflichtend in 
nationales Recht umgesetzt werden mussten. Beispiele sind Richtlini- 
en zum Arbeits- und Gesundheitsschutz (RL 891391 oder RL 91/383) 
oder zur Arbeitszeit (RL 93/ 104, RL 94/33). 

Positiv hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang der Bereich 
der Chancengleichheit. Va. bedingt durch Entscheidungen des Euro- 
päischen Gerichtshofes bei der Auslegung des Gleichbehandlungs- 
grundsatzes war die Gesetzgebung in diesem Gebiet sehr fortschrittlich. 
So gibt es beispielsweise Richtlinien zum gleichen Entgelt von Männern 
und Frauen (KL 75/11 7), zur Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, Berufsbildung, zum 
beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen (76/ 
207) sowie Richtlinien zur schrittweisen Verwirklichung der Gleichbe- 
handlung im Bereich der sozialen Sicherheit, sowohl im Bereich der 
staatlichen (RL 79/7) als auch der betrieblichen Systeme (KL 86/378). 
Die wohl bekanntesten Änderungen, die bei der Umsetzung der Richt- 
linien in deutsches Recht vorgenommen wurden, sind der Zugang von 
Frauen zur Bundeswehr und das Verbot der Frage nach einer Schwan- 
gerschaft bei Bewerbungsgesprächen. 

6.2.2. Die Auswirkungen der Wirtschafts- 
und Währungsunion 

Das zweite europäische Großprojekt. die Schaffung der Wirtschafts- 
und Währungsunion in den 1990er Jahren, war ebenfalls darauf aus- 
gerichtet, den gemeinsamen Markt zu stärken. Indem eine gemeinsa- 
me Währung geschaffen wurde, entfielen die Wechselkursrisiken 
beim Intra-EU-Handel. Stand beim ersten Versuch der Errichtung ei- 
ner W W U  (unter Schmidt und Giscard d’Estaing Anfang der 1970er 
Jahre) noch die ökonomistische Ansicht im Vordergrund, dass einer 
Währungsunion eine Konvergenz der wirtschaftlichen Entwicklung 
und der Wirtschaftspolitik vorausgehen müsse, kam es auch hier zu ei- 
nem Wandel der Einstellung. So ging man Anfang der 1990erJahre 
davon aus, dass Konvergenz nur in bestimmten Bereichen gegeben 
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sein müsse, in den anderen werde sie sich dann »von selber« einstel- 
len. Als Erfordernis für den Beitritt zur WWU einigte man sich somit 
auf nur fünf Prüfsteine, die so genannten »Konvergenzkriterien von 
Maastricht.. Neben der Zins- und Inflationsrate sowie stabilen Wcch- 
selkursen sind hier v.a. die fiskalischen Kriterien von Bedeutung: Die 
Staatsverschuldung darf bei Eintritt in die WWU 60 vH, die Neuvcr- 
schuldung 3 vH des BIP nicht übersteigen. 

Durch den 1997 auf Druck der Bundesrepublik Deutschland ver- 
abschiedeten Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) wurden diese 
beiden Fiskalkriterien auch für die Zeit der Währungsunion weiter 
festgeschrieben. Das Neuverschuldungskriterium wurde sogar noch 
einmal verschärft. indem die Mitgliedstaaten nun mittelfristig einen 
ausgeglichenen Haushalt vorlegen müssen. Halten sich die Länder nicht 
daran, hat dies ein Sanktionsverfahren zur Folge, bei dem in letzter 
Instanz auch GeldbuDen erhoben werden können. Dass dies kein 
Automatismus? sondern eine politische Entscheidung ist, hat man aller- 
dings erst im letztenJahr gesehen, als Frankreich und Deutschland das 
Sanktionsverfahren verhindern konnten. 

Nichtsdestotrotz hat die Setzung dieser Kriterien bisher durchgrei- 
fende Folgen gezeitigt: Sowohl auf dem Weg zur WWU wie auch 
danach haben sie in allen Mitgliedstaaten zu einer strikten Sparpolitik 
geführt, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Sozialausgaben. Der 
Weg der Einnahmensteigerung wurde nicht gegangen - außer in Itali- 
en, das eine Europa-Steuer einführt. Dies änderte jedoch nichts daran, 
dass Italien zur Erreichung der Sparziele tief greifende Einschnitte u.a. 
bei der Rentenversicherung vorgenommen hat. Die nationalen Diskus- 
sionen um die Finanzierung und die »Reformen« der Sozialsysteme sind 
also - neben anderen Ursachen wie der hohen Arbeitslosigkeit etc. - 
nicht unwesentlich auf die Errichtung der W W U  zurückzuführen. 

Grundzüge der Wirtschaftspolitik 

Neben den genannten Kriterien gibt es von europäischer Ebene wei- 
tere wirtschaftspolitische Vorgaben, die Auswirkungen auf die nationa- 

le Sozialpolitik haben. Die wichtigsten finden sich in den so genannten 
»Grundzügen der Wirtschaftspolitik. (Broad Economic Policy Guide- 
lines, BEPG). Die Grundzüge der Wirtschaftspolitik, die jährlich - 
mittlerweile für einen DreiJahres-Zeitraum - festgelegt werden. ent- 
halten die grundlegenden Orientierungen für die Wirtschaftspolitik 
der Mitgliedstaaten sowie länderspezifische Leitlinien. Sie sollen für die 
notwendige Konvergenz zwischen den Wirtschaftspolitiken der Mit- 
gliedstaaten sorgen. Dabei werden alle Bereiche der Wirtschaftspolitik 
abgedeckt: makroökonomische Politik (Geld-, Fiskal- und Lohnpoli- 
tik). öffentliche Finanzen, Lohnentwicklung, Arbeitsmarkt und Pro- 
duktmärkte und Strukturreformen. Insbesondere im Bereich öffentli- 
che Finanzen und Arbeitsmärkte finden sich Leitlinien, die sich expli- 
zit mit den nationalen Sozialsystemen befassen. 

Bei den öffentlichen Finanzen geht es nicht mehr - wie im SWP - 
nur um die Höhe der Defizite bzw. Schulden, sondern auch um die 
Struktur der Staatsfinanzen. Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, 
ihre Haushalte von konsumtiven zu investivcn Aufgaben hin umzu- 
strukturieren, d.h. weniger Sozialausgaben und mehr Ausgaben für 
,*wachstumsfördernde Investitionen in Sach- und Humankapital« sowie 
Forschung und Entwicklung (BEPG 2003). Bei der *dauerhaften Trag- 
fähigkeit der öffentlichen Finanzen.< werden Reformen im Bereich der 
Rentenversicherung angesprochen (vgl. unten). 

Umgestaltungen im Steuer- und Leistungssystem, um das System 
.beschäftigungsfreundlicher« zu gestalten, werden sowohl hier wie auch 
bei den Arbeitsmarktleitlinien angemahnt. Durch den Umbau von 
»relativ großzügigen bzw. liberalen Sozialleistungssystemen und Vorru- 
hestandsanreizen. (BEPG 2003 : 6) soll erreicht werden, dass .Arbeit 
sich wieder lohnt.. In diesem Zusammenhang wird auch die Schaffung 
eines Niedriglohnsektors positiv gesehen. Weiterhin sollen Arbeitsmärk- 
te stärker flexibilisiert und die Mobilität der Arbeitskräfte gefördert 
werden. 

Die Erhöhung der Erwerbsquote wird als wichtiger Schritt auf dem 
Weg zu einem Wachstum gesehen, das sowohl die Finanzierung der 
sozialen Sicherungssysteme als auch die »Last. der demografischen 
Entwicklung erleichtern könne (BEPG 2003 : 7). 
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Streiten lässt sich darüber, welchen Einfluss diese Leitlinien haben, 
da sie im Gegensatz zu den auch vertraglich festgeschriebenen Fiskal- 
kriterien keine Verbindlichkeit haben und bei Nichteinhaltung kein 
Sanktionsverfahren vorgesehen ist. Man kann sie jedoch sicherlich als 
Ausdruck der vorherrschenden wirtschaftspolitischen Ausrichtung 
verstehen, die entsprechenden Druck auf die Länder ausübt, die von 
dieser Orientierung abweichen. Überdies liefern sie den Mitgliedstaa- 
ten eine Legitimation für unpopuläre Reformen. 

Beschäftigungspolitische Leitlinien 

Ein ähnliches Verfahren wie das der Grundzüge der Wirtschaftspoli- 
tik wird seit 1997 auch im Bereich Beschäftigung angewandt: In den 
beschäftigungspolitischen Leitlinien werden den Mitgliedstaaten jähr- 
lich - mittlerweile ebenfalls im Drei-Jahres-Zyklus - Empfehlungen ge- 
macht. Hierbei geht es allerdings weniger um eine Konvergenz der 
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik als vielmehr darum, einen 
Prozess des öffentlichkeitswirksamen Voneinander-Lernens und des 
Benchmarking zu entwickeln. Indem die Länder jedes Jahr berichten, 
wie sie die Empfehlungen in nationale Politik umsetzen. sollen sie sich 
ihrer Probleme bewusst werden und andere Länder an ihrer Erfah- 
rung teilhaben lassen. Da die Mitgliedstaaten bisher aber nur selten 
konkrete Ziele festlegten. zu deren Erreichung die von ihnen genann- 
ten - oft ebenfalls vagen - Maßnahmen genutzt werden sollen und 
darüber hinaus die finanziellen Auswirkungen sowie die Übertragbar- 
keit auf andere Länder meist außer Acht gelassen werden, gestaltet 
sich die Erstellung von Benchmarks recht schwierig. 

Auch in diesem Kahmen werden explizit Empfehlungen zur Sozi- 
alpolitik gegeben. Dabei lassen sich die Leitlinien um drei Schwerpunkte 
gruppieren: Erhöhung und Verbesserung des Arbeitskräfteangebots 
sowie Flexibilisierung der Arbeitsmärkte. 

Der erste Schwerpunkt wird vor allem mit Blick auf die demogra- 
fischen Veränderungen als wichtig erachtet. Mal3nahmen zur Errei- 
chung dieses Ziels sollen die Reduzierung der Arbeitslosigkeit (v.a. bei 
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Jugendlichen und Langzeitarbeitslosen), u.a. durch Qualifizierung und 
Berufsberatung, aber auch mit Hilfe von Anreizen im Steuer- und 
Sozialsystem sein. Weiterhin geht es um die Integration von Behinder- 
ten, Frauen und Zugewanderten in den Arbeitsmarkt. Schließlich soll 
durch eine Strategie des aktiven Alterns der Verbleib älterer Menschen 
im Arbeitsmarkt gewährleistet werden, wobei auch hier wieder Anreize 
durch die Steuer- und Sozialsysteme angeregt werden. 

Bei der Verbesserung des Arbeitskräfteangebotes geht es - in einer 
weit gefassten Interpretation des Begriffes Verbesserung - neben der 
Qualifizierung (v.a. durch lebenslanges Lernen und .Investitionen in 
Humanressourcen.) auch um eine Verbilligung des Angebots durch 
eine Veränderung des Steuersystems, vor allem durch Steuersenkun- 
gen im Bereich der gering qualifizierten Arbeit. Durch Senkung der 
„Lohnnebenkosten., eine verstärkte Lohnspreizung und den Ausbau 
des Dienstleistungssektors werden zudem Maßnahmen der aus neoli- 
beraler Sicht notwendigen Flexibilisierung des Arbeitsmarktes aufge- 
griffen. 

6.2.3 Neuere Koordinationsverfahren i m  Bereich 
der Sozialpolitik 

In den letzten Jahren hat sich - wie oben dargestellt u.a. als Folge der 
europäischen Integration, aber auch der hohen Arbeitslosigkeit, des 
demografischen Wandels und vieler anderer Faktoren - die Diskussi- 
on um die .Reformnotwendigkeit« der Sozialsysteme in allen Mitglied- 
staaten der EU verschärft. Die Debatte beschränkte sich dabei nicht 
nur auf die jeweilige nationale Situation, sondern wurde zunehmend 
auch auf der europäischen Ebene geführt. So stiei3 die Kommission in 
den 1990er Jahren vielfach Diskussionen zu den verschiedenen 
Aspekten von Sozialstaatlichkeit an. 

Als Beginn einer Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Sozialsyste- 
me bzw. ihrer Reformen kann man den EU-Gipfel von Lissabon im 
Jahr 2000 betrachten. Auf diesem Treffen setzten die versammelten 
Staats- und Regierungschefs ein neues strategisches Ziel: die EU soll- 
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te bis 2010 zum .wettbewerbsfähigsten und dynamischsten, wissens- 
basierten Wirtschaftsraum in der Welt [werden] - einem Wirtschafts- 
raum. der fähig ist. ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und 
besseren Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zusammenhalt 
zu erzielen.« Neben verschiedenen neuen Projekten auf dem Gebiet der 
Wirtschaft und der Informationstechnologie wurde auch ein neues 
Koordinationsverfahren im Bereich der Sozialpolitik entwickelt: Die 
offene Methode der Koordinierung (OMK) . 

Hintergrund für diese neue Methode war, dass im sozialen Bereich 
keine Kompetenzen auf die europäische Ebene übertragen werden 
sollten, man aber dennoch - gerade vor dem Hintergrund ähnlicher 
Probleme in vielen Bereichen - eine gewisse Koordination für wün- 
schenswert hielt. Mit dem - nach dem Vorbild der beschäftigungspo- 
litischen Leitlinien gestalteten - neuen Verfahren wollten die Staats- und 
Regierungschefs in Zukunft einen stärkeren Austausch über die laufen- 
den Reformen der nationalen Sozialsysteme sowie eine gewisse Anglei- 
chung der Systeme durch die Festlegung gemeinsamer Ziele erreichen. 
Wie bei den Beschäftigungspolitischen Leitlinien setzt man nicht auf 
Verbindlichkeit oder Sanktionsverfahren, sondern auf die positiven 
Folgen des Voneinander-Lernens. Die mangelnde Verbindlichkeit und 
das Fehlen quantifizierter gemeinsamer Ziele ermöglichen es jedoch 
ebenso, dass Länder Aktivitäten in diesem Bereich nur vortäuschen. 

Die offene Methode der Koordinierung sollte zu Beginn in drei 
Bereichen angewandt werden: .Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung., .Gesundheitswesen und Altenpflege. sowie »Renten«. 
Dabei ist festzustellen, dass im erstgenannten Bereich kaum Fortschritte 
zu verzeichnen sind, während in den beiden letztgenannten angeblich 
untragbare Kostenbelastungen zum Vorwand genommen werden, um 
die Privatisierung des Gesundheitssektors sowie der Alterssicherung 
voranzutreiben. Dabei wird deutlich, dass es weniger um den Ausbau 
sozialer Sicherungssysteme geht als um die Förderung privater Versi- 
cherungen. Damit sollen nicht nur Umsatz und Gewinn des Finanzsek- 
tors begunstigt, sondern auch Wachstum und Beschäftigung gefördert 
werden: Fast alle EU-Dokumente durchzieht der Grundgedanke, un- 
zureichende private Ersparnis sei für anhaltend geringe Investitionen 

und gesamtwirtschaftliches Wachstum verantwortlich. Dass die euro- 
päische Wirtschaft seit Jahren an Nachfragemangel und Uberkapazi- 
täten leidet, die durch den Privatisierungs-Kurs im Bereich der sozia- 
len Sicherung noch verstärkt werden, findet dagegen kaum Berücksich- 
tigung. 

Im Folgenden wird auf die Bereiche .Bekämpfung von Armut und 
sozialer Ausgrenzung«, »Gesundheitswesen und Altenpflege. sowie 
.Renten« einzeln eingegangen, wobei auch die unterschiedliche Situa- 
tion in den Mitgliedstaaten berücksichtigt wird. 

Armut und soziale Ausgrenzung 

Der Europäische Rat sah es als notwendigen Baustein zur Erreichung 
des neuen strategischen Ziels von .dauerhaftem Wirtschaftswachstum 
mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen 
Zusammenhalt. an, Armut und soziale Ausgrenzung in der Europäi- 
schen Union bis zum Jahr 2010 mit angemessenen Maßnahmen signi- 
fikant zu reduzieren. Hintergrund war, dass die Armut in der EU in 
den vorhergehenden Jahren nicht zurückging. Im Gegenteil: Im Ver- 
gleich zu 1996 stieg sie sogar leicht an: Lebten seinerzeit 14 vH der 
EU-Bevölkerung unter einer Armutsschwelle von 60 vH des mittle- 
ren nationalen Einkommens, so waren es 1999 15 vH. In allen Mit- 
gliedsländern stiegen die (indizierten) Armutsquoten leicht an, beson- 
ders extrem in Irland um 8 Prozentpunkte und in Portugal um 5 Pro- 
zentpunkte (DennislGuio 2003 : 3). Dabei variieren die Armutsquoten 
der einzelnen Länder in Bezug auf bestimmte Personengruppen und in 
Abhängigkeit von staatlichen bzw. kommunalen Umverteilungsmecha- 
nismen erheblich. So liegt beispielsweise die Armutsquote der Kinder 
(unter 15 Jahren) in Europa - mit Ausnahme der skandinavischen 
Länder - durchgängig über dem allgemeinen Durchschnitt. Die durch 
Kinder verursachten Kosten sind um ein Vielfaches höher als die 
staatlicherseits gezahlten Trarisferleistungen oder Steuerermäßigun- 
gen. 

Die Armutsquoten variieren nicht nur zwischen den Mitgliedstaa- 
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ten; auch regional lassen sich besondere Problemregionen feststellen: 
landwirtschaftliche, zumeist Randgebiete in Südeuropa, Großbritannien 
und Irland mit zu kleinen Betrieben und unzureichender Infrastruktur: 
Gebiete, die mit dem Wegfall traditioneller Industrie konfrontiert sind 
(Westschottland, Südwales, Süd- und Ostbelgien, Saargebiet, Ost- 
deutschland, Nord- und Mittelitalien, Nordfrankreich) ; übervölkerte 
Kerrigebiete (Großraum London, Paris, Rhein-Main u.ä.) und entvöl- 
kerte Randlagen (Kogar 2001 : 16ff.). In den Beitrittsländern bewegt 
sich die originäre Armutsrate - sofern sie überhaupt erfasst ist - zwi- 
schen 17 (Bulgarien) und 28 vH (Polen, Stand 1999). Nach Sozialtrans- 
fers liegen sie zwischen I1 (Slowenien) und 18 vH (Estland), wobei 
Polen den höchsten Umverteilungseffekt erzielte und Zypern den 
niedrigsten (EK 2003 : 35). 

Bis auf Griechenland verfügen alle EU-Länder über Mindestsiche- 
rungssysteme, in der Regel als ergänzende oder nachgelagerte Syste- 
me. Die Sozialhilfeleistungen als wichtigste Traiisferleistung gegen 
Ausgrenzung in die Armut bewegen sich in Deutschland (alte Bunds- 
länder inkl. Wohngeld) zwischen 633 € für Alleinstehende und 1.782 
€ für ein Ehepaar mit drei Kindern (Stand 2002). Im EU-Vergleich steht 
Deutschland damit relativ günstig da: Lediglich in Dänemark und 
Luxemburg werden deutlich höhere monetäre Transferleistungen 
gezahlt. In Italien, Finnland, Osterreich und Spanien werden regional 
unterschiedliche Hilfen gegeben, wobei die Gesetzgebungskompetenz 
in Finnland auf nationaler Ebene, in Österreich bei den Bundesländern 
und in Italien und Spanien bei den autonomen Regionen liegt (BMGS 
2003 : 174ff.). 

Der Unterschied zwischen den Armutsquoten vor und nach Erhalt 
von Sozialleistungen signalisiert den Erfolg staatlicher Armutsbekämp- 
fung durch Umverteilung (insbesondere angesichts der europaweit 
ungebrochen hohen Arbeitslosigkeit). Schweden und Dänemark haben 
hierbei die gLinstigste Bilanz vorzuweisen: Die vorgelagerten Leistun- 
gen wie z.B. Arbeitslosen- oder Krankengeld liegen auf einem relativ 
hohen Niveau und beachten Geschlechteregalität. Ihnen folgen Finn- 
land und die kontinentaleuropäischen Staaten Benelux, Osterreieh 
sowie die angelsächsischen Länder. Allerdings ist in Großbritannien und 

Irland trotz Sozialleistungen die Armut immer noch sehr hoch, ähnlich 
wie in den südeuropäischen Länder Griechenland, Spanien, Portugal 
und Italien. Diese haben die niedrigsten Veränderungen durch sozial- 
politische Umverteilung. Deutschland kann sich nur eine mittelmäßi- 
ge Umverteilungswirkung zugute halten. Lohnabstandsgebot in der 
Sozialhilfe, Ernährerprinzip und festgefrorene Sozialleistungen, wie das 
seit 1985 unveränderte Erziehungsgeld, sind nur einige besondere 
Gründe neben der Ausweitung des Niedriglohnsektors und Kürzungen 
der Arbeitslosenunterstützung durch die so genannten Arbeitsmarkt- 
reformen. 

&belle 6: Qtuote der uon Armut bedrohten Personen in VH der Bevölkerung 
(Stand: 1999) 

Vor Sozial- 1 24 I 25 I 25 1 21 I 22 1 23 I 24 I 30 transfers 

N a c h S o z i a l - l  15 I 13 1 11 I 11 1 21 I 19 I 15 I 18 transfers 

I I I I I I I I 

Vor Sozial- 1 21 I 24 I 21 1 23 I 27 1 21 I 28 I 30 transfers 

Quelle: Europäische Kommission: Die soziale Lage in der Europäi- 
schen Union 2003 : 34 

Für die offene Methode der Koordinierung im Bereich Armut und 
soziale Ausgrenzung wurde ein breit gefächerter Ansatz gewählt, in den 
mehrere Politikfelder einbezogen wurden. Im Sinne dieses - analog 
zur Gleichstellungspolitik konzipierten - Mainstream-Ansatzes sind 
Maßnahmen zur Eingliederung besonders benachteiligter Gruppen zu 
ergreifen, insbesondere bei der Eingliederung ins Erwerbsleben, bei 
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der Bildung und dem lebenslangen Lernen, bei den nationalen Syste- 
men der Sozialfürsorge. bei der Altersversorgung, beim Zugang zu me- 
dizinischer Versorgung sowie zu neuen Informations- und Kommuni- 
kationstechnologien und bei der Gleichstellung der Geschlechter, also 
auf den Schlüsselfeldern des europäischen Sozialmodells. Flankierend 
ist im Januar 2002 ein Aktionsprogramm zur Bekämpfung der sozia- 
len Ausgrenzung in Kraft getreten. 

Unter Beachtung der gemeinsam aufgestellten Globalziele - a) 
Förderung der Teilnahme am Erwerbsleben und des Zugangs aller zu 
Ressourcen, Rechten und Dienstleistungen, b) Vermeidung der Risiken 
der Ausgrenzung, c) Maßnahmen zugunsten der sozial am stärksten 
gefährdeten Personen, d) Mobilisierung aller Akteure - sind von den 
Mitgliedstaaten so genannte Nationale Aktionspläne (NAP) erstellt 
worden, in denen die Aktivitäten zur Umsetzung der Ziele aufgeführt 
werden. Zur Präzisierung der Globalziele werden Schlüsselindikatoren 
ermittelt und ein Zielraster vorgegeben. Dabei werden ausdrücklich 
auch politische Maßnahmen für notwendig erachtet und die Setzung 
von quantitativen (nationalen) Zielen als wünschenswert angesehen. 

Die Nationalen Aktionspläne machen durch ihre Schwerpunktset- 
zung deutlich, worum es in diesem Bereich wirklich geht: Im Mittel- 
punkt steht die Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung durch Einglie- 
derung in den Arbeitsmarkt, d.h. die Erhöhung des Beschäftigungsan- 
gebots und die Verminderung der staatlichen Sozialausgaben. Es geht, 
leicht vereinfacht gesagt, um eine Unterteilung der Armen und sozial 
Ausgegrenzten in zwei Kategorien: Die einen sind in den Arbeitsmarkt 
integrierbar, die anderen nicht. Die erste Gruppe wird mit verschiede- 
nen MaDnahmen wieder .beschäftigungsfähig« gemacht, während der 
zweiten Gruppe eine Grundsicherung zugesprochen wird. Alle Berei- 
che (Bildung, Familie etc.) werden hauptsächlich unter dem Gesichts- 
punkt gesehen, welchen Beitrag sie zur Wiedereingliederung der Aus- 
gegrenzten in den Arbeitsmarkt leisten können. 

Als Erfolg kann die offene Methode der Koordinierung im Bereich 
Armut und soziale Ausgrenzung (sofern eine Bewertung nach drei 
Jahren überhaupt schon möglich ist) kaum bezeichnet werden; nur in 
einigen Ländern gab es positive Entwicklungen - wobei es sich dabei 

meist um Länder handelt, die auch vorher schon ein verstärktes En- 
gagement in diesem Bereich gezeigt haben. Für Deutschland stellt sich 
das Ergebnis so dar, dass es bei der Arbeitslosigkeit an zehnter Stelle 
in der EU rangiert und die Armutsquote seitJahren relativ konstant ist. 

Gesamteuropäisch lautet das ernüchternde Ergebnis : Die Erwerbs- 
beteiligung ist kaum verbessert, besonders nicht für Jugendliche, und 
Frauen haben immer noch schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 
Ethnische Minderheiten werden deutlich benachteiligt. Ältere, Kranke, 
Behinderte und andere Problemgruppen bleiben ausgegrenzt. Das 
Armutsrisiko in der EU-15 beträgt ohne soziale Transferleistuiigen 
24 vH (Stand: 1999), einschließlich Transferleistungen noch 15 vH 
(ebd.). 

Gesundheit 

Gesundheit wurde in der EU lange Jahre vorrangig unter dem Aspekt 
der Sicherheit am Arbeitsplatz gesehen. Mindeststandards und Richt- 
linien haben zu einer Eindämmung von schweren Arbeitsunfällen ge- 
führt, Arbeitsumgebung und Arbeitsbeziehungen verbessert. An diese 
positiven Erfolge will die Gemeinschaftsstrategie 2002 bis 2006 an- 
knüpfen und eine weitere Reduzierung von Arbeitsunfällen erreichen, 
die in manchen Ländern mit traditionellen Industrien noch überdurch- 
schnittlich hoch sind, ebenso in der Mehrzahl der Beitrittsländer. Richt- 
linien zum Schutz vor Vibration (d.h. physikalischen Einwirkungen) 
und zum Schutz für Personen mit überwiegender Fahrtätigkeit wur- 
den bereits verabschiedet. Die noch ausstehende Einigung über die 
Richtlinie zu Arbeitsbedingungen für Leiharbeit wurde in Brüssel im 
Frühjahr 2003 vom Rat angemahnt, obwohl sie in der überwiegend 
neoliberalen Sichtweise der Regierungschefs eigentlich eine Schlüssel- 
rolle einnehmen müsste. 

Die Diskussion über Gesundheit auf europäischer Ebene hat sich 
jedoch in den letzten Jahren Über den engen Fokus der Sicherheit a m  
Arbeitsplatz hinaus bewegt. Wie bei den Renten steht auch hier die 
langfristige Finanzierbarkeit im Vordergrund. Insgesamt wurden drei 
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Problembereiche ausgemacht: Zum einen führten neue Therapiefor- 
men und Technologien zu einer Verbesserung, teilweise auch zu einer 
Verteuerung des Gesundheitswesens. Zweitens hätten der gestiegene 
Wohlstand und die bessere Informiertheit der PatientInnen teure 
Anspruchssteigerungen zur Folge. Und schließlich wirke sich die Alte- 
rung der Bevölkerung auch auf die Gesundheitssysteme aus, insbeson- 
dere unter dem Gesichtspunkt der Altenpflege. 

Im Frühjahr 2001 forderten die Staats- und Regierungschefs in Gö- 
teborg den Kat auf, innerhalb des folgendenJahres »gemäß der offenen 
Koordinierungsmethode ... einen ersten Bericht über Leitlinien im Be- 
reich des Gesundheitswesens. zu erstellen. Mit der oben erwähnten 
Problembeschreibung stellte die Kommission drei wichtige Ziele her- 
aus : Zugänglichkeit, Qualität und langfristige Finanzierbarkeit der 
Gesundheitssystcme. Es sei die große Herausforderung, ein Gleichge- 
wicht zwischen diesen zu finden (KOM (2001) 723 endg.) . 

Die Staats- und Regierungschefs nahmen dies auf und legten auf dem 
nächsten Frühjahrsgipfel in Barcelona drei gemeinsame Hauptziele fest: 
Gewährleistung der Qualität der Versorgung, gleicher Zugang zu den 
Leistungen unabhängig von Einkommen oder Vermögen sowie die 
Gewährleistung der langfristigen Finanzierbarkeit. 

Um diese drei Aspekte genauer zu untersuchen, wurde im gleichen 
Jahr eine Befragung der Mitgliedstaaten durchgeführt, auf deren Grund- 
lage die Kommission Ansatzpunkte zur Unterstützung nationaler Stra- 
tegien für die Zukunft der Gesundheitsversorgung und der Altenpfle- 
gen entwickeln wollte. Die Ergebnisse wurden im März 2003 veröf- 
fentlicht; originäre Gemeinschaftsaufgaben in der Verbesserung der 
Freizügigkeit im Warenverkehr (Medikamente), Personen (EU-weite 
Anerkennung der Ausbildungen) und bei den Dienstleistungen (freie Wahl 
des Behandlungsortes) wurden anvisiert. Dafür wurde die Einführung 
einer europäischen Krankenversicherungskarte ab 2004 beschlossen. 

Trotz - oder wegen - der vielfältigen Aktivitäten im Bereich Ge- 
sundheit ist die konkrete Ausgestaltung der offenen Methode der 
Koordinierung noch nicht klar, die Ergebnisse der vielfältigen Berich- 
te sollen aber u.a. in den Grundzügen der Wirtschaftspolitik berück- 
sichtigt werden. 

%belle 7: Beitragssätze (vH) und Selbstbeteiligung i?i der Gesetzlichen Kranken- 
versicherung (2002) 
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Globalbeitrag für alle Zweige der sozialen Sicherung 

Quelle: BMGS 2003: 39 ff 

Situation in den Mitgliedstaaten 

Grundsätzlich bleiben die Gesundheitssystemc eine nationale Angele- 
genheit. Staatliche Gesundheitsdienste gibt es Großbritannien, Irland, 
Dänemark, Portugal, Italien und mittlerweile auch in Spanien. Die 
Finanzierung (Sach- und Dienstleistungen) erfolgt fast ausschließlich 
durch öffentliche Mittel (in Italien beitragsfmanziert durch den Arbeit- 
geber) ; das Personal einschließlich ÄrztInnen gehört zum öffentlichen 
Dienst. Dagegen werden die gesetzlichen Krankenversicherungssyste- 
me überwiegend durch Beiträge der Versicherten und der Arbeitgeber 
finanziert. In Deutschland, Österreich und den Niederlanden werden 
nach dem so genannten Sachleistungsprinzip die Sozialleistungen in 
der Regel unentgeltlich zur Verfügung gestellt, wohingegen die Sozial- 
versicherungen Belgiens, Frankreichs und Luxemburgs das Kosten- 
erstattungsprinzip praktizieren (BMGS 2003 : 38). 

Neben den Sachleistungen werden in allen Ländern auch Geldlei- 
stungen, vor allem als Lohnersatz im Krankheitsfall, gewährt. Hierfür 
gelten außer in Dänemark, wo alles aus Steuermitteln aufgebracht wird, 
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obligatorische Versicherungen. Die entsprechenden Leistungen werden 
bei den Kassen erst nach einem bestimmten Zeitraum, z.B. nach den 
Karenztagen - j e  ein Tag in Belgien und Schweden, je drei Tage in 
Frankreich, Irland, Italien, Österreich, Portugal, Spanien, neun Tage in 
Finnland - oder nach Wegfall gesetzlicher oder tarifvertraglicher Arbeit- 
geberzahlungen gezahlt (ebenda: 39). 

Selbstbeteiligungen sind - mit Ausnahme von Schweden - auch in 
den Ländern mit staatlichem Gesundheitsdienst üblich. Obwohl 
Deutschland eher im mittleren Bereich der Beitragssätze liegt, liegen die 
Gesamtausgaben für Gesundheit mit einem Anteil von 10,3 vH am BIP 
an der Spitze (KOM 2001: 23). 

In allen Mitgliedstaaten, unabhängig davon, ob die Systeme über 
Beiträge oder Steuern finanziert werden, wurden in den letzten Jahren 
Reformen im Gesundheitswesen durchgeführt. Dabei ging es in erster 
Linie um Einsparungen durch vorbeugende Maßnahmen sowie zuneh- 
mende Privatisierungs tendenzen durch Zuzahlungen, Einschränkungen 
von Leistungen besonders bei Medikamenten, Zahnersatz, Sehhilfcn 
oder Erstattungen. 

Die soziale Segmentierung der Gesundheitsversorgung ist seit lan- 
gem evident und wurde bereits unter dem Aspekt Armut und Ausgren- 
zung aufgegriffen. 2002 legte die Generaldirektion Gesundheit und 
Verbraucherschutz ein .Aktionsprogramm öffentliche Gesundheit. auf, 
das für 2003 bis 2008 Aktivitäten in den Bereichen Aidsbekämpfung, 
Krebsprogramme, Gesundheitsförderung einschließlich -aufklärung, 
-erZiehung und -ausbildung, Suchtprävention, Gesundheitsberichterstat- 
tung, Verhütung von Verletzungen, seltenen und umweltbedingten 
Erkrankungen unterstützt. 

Renten 

Als Hintergrund für die Beschäftigung der Nationalstaaten sowie der 
EU mit dem Thema Rente werden die Veränderungen auf dem Ar- 
beitsmarkt (hohe Arbeitslosigkeit, Entstehung neuer Beschäftigungs- 
verhältnisse etc.) , welche die Finanzierungsprobleme der Rentensyste- 

me in den Vordergrund schoben, v.a. aber die demografische Entwick- 
lung genannt. Der Anteil der über 65jährigen Personen lag 2000 bei 
25 vH der erwerbsfähigen Bevölkerung und wird in 2050 auf über 
50 vH anwachsen (EP 2003). 

Dies bringe nicht nur große Veränderungen im gesellschaftlichen 
Leben mit sich, sondern - und das ist die Hauptsorge der EU - gefähr- 
de die öffentlichen Finanzen der Mitgliedstaaten. Im Jahr 2000 wurden 
12,5 vH des BE' der EU für staatliche Rentenzahlungen, davon 9,6 vH 
für Altersrenten, aufgewendet, Tendenz steigend (Abramovici 2003 : 
lf.). Die Reformen werden also insbesondere unter dem oben bereits 
erwähnten Blickwinkel »gesunder Staatsfinanzen« angemahnt, sie sol- 
len zu einem Rückgang der staatlichen Ausgaben für die öffentlichen 
Rentensysteme führen. 

Hierbei sind zwei Strategien zu unterscheiden: Grundsätzlich sollen 
die Öffentlichen Systeme durch einen Rückgang der Verschuldung (über 
die oben dargestellten Obergrenzen bei Neuverschuldung und Staats- 
schulden) und eine Erhöhung der Erwerbsbeteiligung entlastet werden. 
Darüber hinaus wird eine Stärkung der betrieblichen und privaten 
Altersvorsorge propagiert. 

Die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung soll v.a. über eine Eingliede- 
rung von Frauen, sozial Benachteiligten und Behinderten in den Arbeits- 
markt geschehen. Als Prozesse zur Umsetzung dieser Empfehlungen 
können die beschäftigungspolitischen Leitlinien sowie die OMK im 
Bereich Armut und soziale Ausgrenzung genannt werden. Auch die 
Treffen der Staats- und Regierungschefs spielen hier eine große Rolle: 
Auf dem EU-Gipfel von Lissabon (2000) wurden erstmals konkrete 
Ziele für die Beschäftigungsquoten bis 2010 aufgestellt (Erhöhung der 
Gesamtbeschäftigungsquote von 61 vH auf 70 vH, Steigerung der 
Frauenbeschäftigungsquote von 51 vH auf über 60 vH);  auf dem 
Gipfel von Stockholm im nächsten Jahr wurden diese durch die Auf- 
stellung von Zwischenzielen weiter präzisiert. Dort wurde außerdem 
eine Quote für die Beschäftigung älterer Menschen (zwischen 55 und 
64) angegeben; diese solle bis 2010 auf 50 vH angehoben werden. 
Schließlich wurde auf dem Gipfel von Barcelona (2002) empfohlen, das 
tatsächliche Renteneintrittsalter bis 2010 um fünf Jahre zu steigern. 
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Angesichts der höheren Lebenserwartung verlängere sich auch die 
Arbeitsfähigkeit: der Prozess des aktiven Alterns sei von den Mitglied- 
staaten zu unterstützen, in erster Linie über finanzielle Anreize, flexi- 
ble Vertragsformen und evtl. gesetzliche Regelungen (2.B. bei den Kri- 
terien für die Frühverrentung) . 

Die Stärkung der betrieblichen und privaten Altersvorsorge wird 
aus zwei Gründen als notwendig erachtet: Zum einen, weil davon 
ausgegangen wird, dass trotz einer Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 
Einschnitte bei den staatlichen Renten notwendig werden (um dennoch 
einen im Alter angemessenen Lebensstandard zu wahren, müssten die 
Menschen daher zusätzliche betriebliche oder private Vorsorge betrei- 
ben). Zum anderen taucht hier das Argument der Lohnnebenkostcn 
auf. die durch eine Minderung (oder zumindest keine Steigerung) der 
Beiträge zu den gesetzlichen Rentenversicherungen und eine verstärkte 
private Absicherung (zumindest für die Unternehmer) gesenkt werden 
soilen. 

Die so genannte >~Drei-Säulen-Stratege~~ wurde ursprünglich von der 
Weltbank entwickelt und hat in Unternehmer- und Regierungskreisen 
großen Anklang gefunden. Im Falle der EU kommt hier jedoch noch 
ein weiterer Aspekt zum Vorschein, der das verstärkte Engagement der 
EU im Bereich der Altersvorsorge vielleicht noch mit am besten er- 
klärt: Durch den Ausbau der privaten und betrieblichen Renten ent- 
stehen Pensionsfonds, die für den Ausbau des europäischen Finanz- 
marktes von entscheidender Bedeutung sind (Kapitalisierung des eu- 
ropäischen Aktienmarktes, Förderung des Shareholder-Value-Denkens 
etc.) . Im Mittelpunkt der europäischen Aufmerksamkeit stehen hier die 
Systeme der betrieblichen Rentenvorsorge, da solche Systeme bereits 
in allen Mitgliedstaaten mit einem beträchtlichen Vermögen vorhanden 
sind. Um dieses Geld für den europäischen Finanzmarkt verfügbar zu 
machen, wurde ein Programm der Liberalisierung der Anlagevorschrif- 
ten begonnen - bei dem die Sicherheit der Renten deutlich hinter die 
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit durch eine europäische Akti- 
enkultur zurücktritt. Dieser Prozess wird seit 1997 von den Binnen- 
marktkommissaren Monti und danach Bolkestein vorangetrieben. Dies 
bedeutet, dass es sich dabei nicht nur um unverbindliche Empfchlun- 
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gen im Rahmen einer offenen Koordinationsmethode handelt, sondern 
um konkrete, mit verbindlichen Instrumenten durchgesetzte, Politik. 
Dass es sich hierbei offensichtlich nicht mehr um Sozialpolitik handelt, 
wird auch daran deutlich, dass die Sozialkommissarin Diamantopou- 
lou an dem Prozess nicht beteiligt ist. 

Eine eigenständige Koordinierungsmethode für den Bereich Ren- 
te erschien vor dem Hintergrund der vielfaltigen Verfahren, in denen 
die verschiedenen Aspekte der .Modernisierung. der Kentensysteme 
einfließen, nicht unbedingt erforderlich zu sein. Dennoch wurde mit der 
Festlegung von elf gemeinsamen Zielen auf dem EU-Gipfel von Lae- 
ken die offene Methode der Koordinierung auch für den Bereich Rente 
gestartet. Die drei Oberziele sind die Angemessenheit der Renten, die 
langfristige Tragfähigkeit der Rentensysteme und ihre Modernisierung 
sowie die Verbesserung des Zugangs zu Zusatzrenten. Die Maßnahmen 
zur Erreichung der Ziele werden von den Mitgliedstaaten in so genann- 
ten nationalen Strategieberichten festgehalten; die ersten wurden im 
September 2002 vorgelegt. Auch hier sollen wieder innovative Ansät- 
ze und »good practiccg herausgefiltert werden, um einen Prozess des 
Voneinander-Lernens zu initiieren. 

Interessanterweise tauchen bei den Zielen der offenen Koordinie- 
rung im Bereich Rente auch die sozialen Ziele - Vermeidung von so- 
zialer Ausgrenzung, Beibehaltung des Lebensstandards, Förderung der 
Solidarität etc. - auf, die bei allen anderen Prozessen, in denen die 
»Modernisierung der Rentensysteme« eingeflossen ist, nicht vorkom- 
men. So könnte dies eine mögliche Erklärung dafür sein, warum die 
offene Koordinicrungsmethode hier überhaupt eingeführt wurde - ein 
unverbindliches Feigenblatt, das kaschiert, dass hinter der Beschäftigung 
der EU mit dem Thema Rente vor allem wirtschaftliche Überlegun- 
gen stehen. 

Die Entwicklung in den Mitgliedstaaten stellt sich folgendermaßen 
dar: Hinsichtlich der Finanzierungsstruktur hat es in den vergangenen 
Jahren bereits erhebliche Konvergenzen gegeben: Die einzigen Mit- 
gliedsländer, die noch an einer voll steuerfmanzierten Grundrente fest- 
halten, sind Dänemark sowie Italien und Spanien, wobei es sich bei 
diesen um fließende Übergänge zwischen Sozialhilfe und Altersrente 
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handelt. In den Niederlanden wird das Rentensystem zu 100 vH aus 
Beiträgen finanziert, in Schweden mittlerweile zu 94 vH. Deutschland 
liegt mit einem staatlichen Zuschuss von 25 vH im Mittelfeld. In den 
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Globalbeitrag für alle Zweige der Sozialversicherung 
in der Regel bezogen auf das Bruttoeinkommen; Beitragsdifferen- 
zierung durch Zusatzrente in DK und F, durch zusätzliche Hinter- 
bliebenenrente in F, NL, S; in GK höhere Sätze bei gefährlichen Ar- 
beiten; in GB geringere Sätze bei anerkannten betrieblichen Versor- 
gungssystemen 
Regelaltersgrenzen, die niedrigeren Frauenaltersgrenzen werden 
fast überall schrittweise heraufgesetzt. In allen Ländern außer in 
F, NL, GB, IRL bleiben aber vorgezogene Altersgrenzen möglich. 
In DK Rücknahme der allgemeinen Erhöhung seit 1999; in I gilt 
seit 1999 für Männer und Frauen ein Renteneintrittsalter zwi- 
schen 57 und 65 mit altersabhängiger Leistungshöhe 

Quelle: BMGS 2003: 122-135 

meisten Ländern beteiligt sich der Staat in der Regel mit flexiblen 
Zuschüssen an der DefEitabdeckung. Ausgenommen sind Luxemburg 
und Belgien, wo der Staat einen festen Anteil in Höhe von einem Drittel 
bzw. 20 vH leistet. In den meisten Mitgliedsländern hat sich ein Um- 
lageverfahren durchgesetzt, in den drei skandinavischen Ländern ein 
Mix aus Umlage- und Kapitaldeckungsverfahren. Die Beiträge werden 
in den Niederlanden ausschließlich von den ArbeitnehmerInnen auf- 
gebracht, in Finnland allein von der Arbeitgeberseite, in Deutschland 
und Luxemburg je zur Hälfte von Arbeitgebern und ArbeitnehmerIn- 
nen. In den übrigen Ländern übersteigt der Arbeitgeberanteil den 
Arbeitnehmeranteil. 

Trotz der vehement geführten Diskussion um Lohnriebenkosten 
liegt die Arbeitgeberbelastung in Deutschland keineswegs sehr hoch. 
Auch in den Gesamtausgaben für Alter pro Kopf der Bevölkerung hält 
Deutschland mit 2.856 Eden  5. Platz; führend ist Dänemark mit 3.468 
e, am Ende liegt Irland mit 712 E,  der EU-Durchschnitt beträgt 2.451 
E. Der Anteil der Alters- und Hinterbliebenenversorgung an den ge- 
samten Sozialleistungen beträgt EU-weit 46.4 vH, Deutschland liegt mit 
42,2 vH im Mittelfeld, weit an der Spitze Italien mit 63,4 vH und weit 
am Ende Irland mit 25,4 vH (EK 2003: 34). Rentenanpassungen 
werden meist jährlich, in den Niederlanden halbjährlich vorgenommen. 
In vielen Ländern werden Renten besteuert und mit Sozialabgaben 
belegt. 

Insgesamt kann die Anwendung der offenen Methode der Koordi- 
nierung nicht als Erfolg bezeichnet werden: Die Ziele bleiben wenig 
konkret; dort, wo nationale Aktionspläne erstellt werden, zeigen sich 
weder in der Umsetzung des strategischen Ansatzes noch in den ma- 
teriellen Ergebnissen Erfolge. Dies bewog die Kommission, künftig zu 
einer strafferen Methode überzugehen, indem für alle drei Bereiche 
aufeinander abgestimmte Ziele und Indikatoren beschlossen werden 
sollen, deren Umsetzung in jährlichen gemeinsamen Sozialschutzberich- 
ten ab 2005 auszuweisen sind (KOM (2003) 261 endg.). Ob es sich dabei 
um ein Verfahren handelt, dass über die Schaffung sozialpolitischer 
Feigenblätter für meist knallharte Wettbewerbskalküle hinausgeht, 
bleibt abzuwarten. 
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6.3 EU-Osterweiterung politisch gestalten* 

6.3.1 EU-Osterweiterung - gröj3te Herausforderung 
für die EU und ihre Mitgliedstaaten 

Im Mai 2004 wird die bisherige EU-15 um 10 neue Länder, davon 8 
mittel- und osteuropäische Länder (MOEL), größer sein: Estland, Lett- 
land, Litauen, Polen, Tschechische Republik, Slowakische Republik, 
Ungarn, Slowenien sowie Malta und Zypern. Diese Osterweiterung 
der EU stellt eine gewaltige politische, wirtschaftliche und soziale 
Herausforderung und zugleich Chance für die bisherige EU und die 
Beitrittsländer dar. Infolge der Erweiterung vollziehen sich tief greifen- 
de Veränderungen sowohl in den ökonomischen und sozialen Ent- 
wicklungsbedingungen der EU als auch in ihren Institutionen, die auch 
die einzelnen Mitgliedstaaten beeinflussen werden. Die Nutzung der in 
der Erweiterung enthaltenen Chancen stellt neue und höhere Anforde- 
rungen an die Gesarntpolitik der EU und ihrer Mitglieder und auch an 
jedes Politikfeld, die Wirtschafts-, Sozial-, Arbeitsmarkt-, Finanz-, Geld- 
und Umweltpolitik und vor allem an deren Koordinierung. 

Es handelt sich nicht nur um die bisher größte und umfassendste 
Erweiterungsstufe, sondern auch um den schwierigsten und problema- 
tischsten Entwicklungsschritt in der Geschichte der EU. Diese ist dar- 
auf nur unzureichend vorbereitet. Das zeigte sich in den unbefriedigen- 
den Ergebnissen aller Regierungskonferenzen zur Vorbereitung des 
Beitritts und ebenso in den direkten Verhandlungen mit den einzelnen 
Kandidaten. Entgegen den Absichten ist es nicht gelungen, die Verfas- 
sung der EU vor dem Beitrittstermin der neuen Mitglieder arizuneh- 
men. Hinzu kommt, dass der vom Konvent vorgelegte Verfassungsent- 
Wurf kaum zu einer bessere Handlungsfähigkeit der EU, zu spürbaren 
Demokratisierungsfortschritten der Union insgesamt und speziell zu 

* Vgl. hierzu auch: MEMORANDUM 2001, Kapitel 7: EU-Osterweiterung: 
Historische Chance nutzen, S. 166 bis 190. Köln 2001 sowie eine urige- 
kürzte. erweiterte Fassung dieses Kapitels auf der Internetseite der Arbeits- 
gruppe Alternative Wirtschajhpolitik. 

besseren Bedingungen für einen erfolgreichen Beitritt führen wird. Die 
großen Defizite beziehen sich auf alle wichtigen Aspekte des Beitritts- 
prozesses: 
3 Auf die unzureichende Berücksichtigung der besonderen Probleme 

und spezifischen Bedingungen der MOEL, die sich aus der Trans- 
formation von einem zentralistischen, planwirtschaftlichen System 
in eine kapitalistische Marktwirtschaft und aus den sehr großen Un- 
terschieden im sozial-ökonomischen Niveau ergeben. Dem Heran- 
gehen der EU an die Aufnahme neuer Mitglieder liegt die Vorstel- 
lung zugrunde. dass ihre Entwicklung nicht vom Muster der bishe- 
rigen EU abweichen darf. 

3 Auf die Mängel in den fmanziellen und institutionellen Voraussetzuii- 
gen sowohl für die Struktur- und Regionalpolitik zur Verringerung 
und perspektivischen Uberwindung der großen ökonomischen und 
sozialen West-Ost Divergenzen als auch für einen rationellen Eiit- 
Scheidungsprozess in Gremien, in denen unterschiedliche Interes- 
sen von fast doppelt so vielen Staaten aufeinander treffen. 

3 Auf die mangelnde Transparenz und demokratische Legitimierung 
der Entscheidungen der EU insgesamt und speziell all der Fragen, 
die mit einer gleichberechtigten Teilnahme der neuen Mitgliedstaa- 
ten verbunden sind. 

Diese Defizite der Erweiterung der EU sind vor allem eine Folge des 
sozial-ökonomischen Charakters der Ostausdehnung der EU, die 
vornehmlich darauf gerichtet ist, dem westeuropäischen Großkapital 
neue Absatzmärkte und ein Reservoir billiger und gut ausgebildeter 
Arbeitskräfte zu erschließen. Die Osterweiterung wird von den Inter- 
essen höherer Kapitalverwertung der westeuropäischen Konzerne 
bestimmt, wobei die Interessen der Beitrittsländer auf eine eigenstän- 
dige Wirtschaftsentwicklung, auf wirtschaftliche, soziale und ökologi- 
sche Stabilität und Nachhaltigkeit ins Hintertreffen geraten. Alle bishe- 
rigen Erfahrungen zeigen, dass eine ungeschützte Integration in libera- 
lisierte weltwirtschaftliche Zusammenhänge auf Kosten der ökono- 
misch Schwächeren erfolgt und zu ihrer weiteren Marginalisierung 
und Peripherisierung führt (Hobauer 2003: 186). 

Die EU steht gegenwärtig an einem kritischen Punkt ihrer Entwick- 
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lung. Die Fortsetzung der bisherigen, neoliberal geprägten Politik gegen- 
über den Beitrittsländern, die Übernahme der neuen Märkte, ohne die 
Modernisierung und Stabilisierung der Wirtschaft dieser Länder aus- 
reichend zu unterstützen, erhöht die Gefahr, dass der Erweiterungspro- 
zess scheitert. Eine erfolgreiche Osterweiterung zum Nulltur6 d.h. ohne eine 
qürbare Erhöhung des EU-Haushalts, wird es nicht geben. Aus der Qualität 
und Dimension der in den Beitrittsländern zu lösenden Probleme ergibt 
sich, dass der EU-Haushalt für ihre Entwicklung eine weit größere 
Bedeutung gewinnt als bisher. Die Politik der Mitgliedsländer der EU 
ist jedoch darauf gerichtet. den Erweiterungsprozess möglichst ohne 
zusätzliche Mittel, ja sogar mit einer Reduzierung bisher in der Agen- 
da 2000 vorgesehener Mittel, zu verwirklichen. Die Bundesregierung 
fordert, die obere Begrenzung des EU-Haushalts von 1,27 vH des BIP 
auf 1,0 vH zu reduzieren. Der Vorschlag der EU-Kommission hinge- 
gen sieht für den Zeitraum 2007 bis 2013 ein durchschnittliches Auf- 
kommen des EU-Haushalts von 1,14 vH vor. 

Diese Politik schlägt sich in dem sehr restriktiven Kahmen für die 
makroökonomische Politik und speziell für die Strukturpolitik nieder. 
Sie markiert außerdem eine Abkehr gegenüber früheren Erweiterungs- 
runden der EU, die mit substanziellen Vergrößerungen der Struktur- 
fonds verknüpft waren. Eine ähnliche Verschlechterung zeigt sich auch 
bei der Anwendung der Maastrichtkriterien. Bei ihrer Einführung 
wurde ein Kohäsionsfonds geschaffen, um den ärmeren Ländern zu 
helfen, dem erhöhten Wettbewerbsdruck auf dem Weg zur Währungs- 
union standzuhalten. Auf all das wird bei dieser bisher größten und 
schwierigsten Erweiterung verzichtet. Die neuen Mitglieder sollen - 
ebenfalls im Unterschied zu früheren Erweiterungen - vom ersten Tag 
ihrer Mitgliedschaft an den vollen Beitragssatz an den EU-Haushalt 
abführen. 

Die neuen Herausforderungen der Osterweiterung und die Nutzung 
ihrer Chancen betreffen natürlich nicht nur die EU und ihre Institu- 
tionen, sondern auch die Politik ihrer Mitgliedstaaten. Dies gilt in be- 
sonderem Maße für die Bundesrepublik Deutschland, als 
1) ökonomisch stärkstes und politisch einflussreiches Mitglied der EU: 
2) direktes Nachbarland von zwei der größten Beitrittsländer, mit der 

längsten gemeinsamen Grenze zu MOE-Staaten und dementspre- 
chend auch den meisten Grenzregionen. Dies trifft insbesondere 
auf Ostdeutschland zu: Von den fünf neuen Bundesländern haben 
drei Länder größere Grenzregionen zu Polen und Tschechien (Sach- 
sen, Brandenburg, MecklenburgNorpommern) ; 

3) Land mit dem höchsten Anteil an den Ex- und Importbeziehungen 
und an den Direktinvestitionen der EU mit bzw. in diesen L" an d ern. 
40 vH des Außenhandelsvolumcns der EU mit den MOEL werden 
von Deutschland realisiert - das sind 10 vH des gesamten Außen- 
handelsvolumens der Bundesrepublik. Damit haben die MOEL 
mittlerweile denselben Anteil am Außenhandel Deutschlands wie 
die USA. Für die meisten MOEL ist die Bundesrepublik der bedeu- 
tendste Handelspartner: sie hat z.B. einen Anteil von rund einem 
Drittel an den Ex- und Importen Polens, Tschechiens und Ungarns. 

Bei der weiteren Gestaltung der Wirtschaftsbeziehungen zu den MOE- 
Staaten könnte Ostdeutschland eine besondere Rolle spielen. Dies ist 
jedoch daran geknüpft, dass es gelingt, einerseits die günstigen räum- 
lichen Bedingungen, die sich aus der unmittelbaren Nachbarschaft 
ergeben, für die Gestaltung enger Kooperationsbeziehungen zu nutzen, 
und andererseits die bis Ende der 1980er Jahre vorhandenen Wirt- 
schaftsbeziehungen zu den meisten MOEL mit Hilfe entsprechender 
wirtschaftspolitischer Maßnahmen zumindest teilweise zu revitalisie- 
ren. Dem stehen jedoch verschiedene Hemmnisse entgegen, etwa die 
überwiegend klein- und mittelständischen Strukturen der ostdeut- 
schen Unternehmenslandschaft und die Kapitalschwäche der meisten 
ostdeutschen Unternehmen sowie die Interessen der westdeutschen 
Konzerne. 

Die Kritik alternativer OkonomInnen richtet sich nicht gegen die 
EU-Osterweiterung selbst, sondern gegen die Art und Weise der Ge- 
staltung - oder richtiger: gegen die unzureichende Gestaltung dieses für 
die Zukunft Europas entscheidenden Erweiterungsprojekts und gegen 
seine Unterordnung unter die Interessen des westeuropäischen Groß- 
kapitals. Bei allen Widersprüchcn und der offensichtlichen Ambivalenz 
des Erweiterungsprozesses gibt es zur Erweiterung keine bessere und 
zugleich realistische Alternative für die MOEL. Die Kritik konzentriert 
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sich vor allem auf drei Punkte: Erstens auf die Dominanz des von den 
Kapitalinteressen der bisherigen EU-Länder bestimmten Charakters 
der Osterweiterung, zweitens auf die nicht gleichberechtigte Teilnah- 
me der Beitrittsländer am Aushandeln der Beitritts- und Entwicklungs- 
bedingungen ihrer Länder in denJahren unmittelbar nach dem Beitritt 
sowie drittens darauf, dass es insgesamt kein tragfähiges Konzept der 
Entwicklung der EU zu einer sozialen, demokratischen und friedlichen 
Weltregion gibt, das der Osterweiterung zugrunde gelegt werden kann. 

Der tatsächliche Verlauf des Erweiterungsprozesses zeigt, dass er als 
Ausdehnung des politischen und ökonomischen Einflussbereichs des 
westeuropäischen Kapitals auf die Beitrittsländer, auf einen wesentli- 
chen Teil Ost- und Mitteleuropas also? verläuft. Die neuen Mitglieder 
werden zur Peripherie der EU; es bildet sich ein asymmetrisches In- 
teressenverhältnis zwischen dem Zentrum und der von diesem domi- 
nierten Peripherie heraus. 

Die Osterweitcrung der EU muss als eine spezifische Form der 
neoliberalen Globalisierung charakterisiert werden. Sie wird vom 
westeuropäischen Kapital zur Stärkung des ökonomischen Potenzials 
der europäischen Region im sich verschärfenden Wettbewerb der 
Triade, vor allem mit den USA, genutzt. 

Die Aufnahme einer größeren Anzahl MOEL in die EU könnte 
eigentlich eine historische Möglichkeit sein, mehr Demokratie, Stabi- 
lität, wirtschaftlichen Wohlstand, soziale Gerechtigkeit und ökologische 
Nachhaltigkeit in Europa zu schaffen und den europäischen Einigungs- 
Prozess voranzubringen. In der weiteren Perspektive müssen auch alle 
übrigen osteuropäischen Länder, die das wünschen, diesen Weg gehen 
können. 

Für die Menschen in den MOE-Staaten entstehen Chancen, die 
demokratischen, sozialen und ökologischen Rahmenbedingungen ihres 
Lebens mit der Integration in die Europäische Union zu verbessern. 
Wohlgemerkt: Es handelt sich um Chancen, nicht aber um &elbstläu- 
fer«. Vor allem auf diesen Chancen und Möglichkeiten der Integation 
in die EU beruht das Interesse der MOEL und der Mehrheit der in 
diesen Ländern lebenden Menschen, möglichst rasch Mitglied der EU 
zu werden. Sie erwarten, dass die Vorteile die Nachteile deutlich über- 

treffen. Die Osterweiterung der EU ist vor allem aus politischen Grün- 
den das wichtigste Projekt für Europa im ersten Jahrzehnt des neuen 
Jahrhunderts. 

Die Größe der Herausforderung durch die Osterweiterung wird in 
den folgenden Zusammenhängen deutlich: 
1) Es handelt sich nicht schlechthin um eine quantitativ bedeutende 

Erweiterung, sondern um die Aufnahme von Staaten, die sich in 
ihrem ökonomischen Entwicklungsniveau. den sozialen und öko- 
logischen Standards und in der Infrastruktur gravierend vom Durch- 
schnitt der bisherigen EU unterscheiden. Beim BIP je EinwohnerIn 
(berechnet in Kaufkraftparitäten) erreichten im Jahre 2001 von den 
10 Beitrittskandidaten nur 5 einen Stand von 50 vH und mehr 
gegenüber dem Durchschnitt der EU-15: Slowenien 70 vH, Tsche- 
chische Republik 59 vH, Ungarn 53 vH, Zypern 74 vH und Malta 
55 vH. Die anderen lagen mcist wesentlich unter .50 vH (DIW-WB 
43/03). In den 1990erJahren haben sich in den meisten Beitritts- 
ländern die sozialen Probleme und Konflikte sprunghaft verschärft. 
Armut und soziale Deregulierung breiten sich in einem hohen 
Tempo aus. Die Polarisation der Einkommen und Vermögen hat in 
mehreren Ländern westeuropäische Maßstäbe übertroffen. Die 
Arbeitslosigkeit steigt von Jahr zu Jahr weiter an. In Polen ist bei 
einer Arbeitslosenquote von Ca. 20 vH der Anteil der Arbeitslosen, 
die Arbeitslosenunterstützung erhalten, weiter rapide zurückgegan- 
gen: Mittlerweile erhält nur noch ein Fünftel aller Arbeitslosen Un- 
terstützungszahlungen. Besonders bedrohlich ist die Situation für die 

Jugend. 45 vH der Jugendlichen bis 24 Jahre sind ohne Beschäfti- 
gung. Der Anteil der Bevölkerung unterhalb des Existenzminimums 
ist in Polen von 4,3 vH 1996 auf 9,5 v H  2001 gestiegen. Eins der 
größten sozialen Probleme ist das weitgehende Verschwinden der 
Gewerkschaften. In mehreren bekannten westlichen Firmen gibt es 
ein kaum verborgenes Verbot der Gründung von Gewerkschaften 
(Conference Reader 2003 : 43 ff.) . 

Die historische Einmaligkeit der Osterweiterung der EU im Ver- 
gleich zu bisherigen Erweiterungsrunden in den 1970er, 1980er und 
1990erJahren zeigt die Ubersicht in Tabelle 9. 
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%belle 9: Einfluss der uerxhiedenen Stufen der Krg&rung der EU 

Zuwachs 
der Flä- 

che 
vH 

31 

Vergrößerung Zuwachs Zuwachs Verände- 
Bevölke- des BIP rung in 

-g (KKP), BIPEinw., 
vH vH vH) 

32 29 -3 
EU-6 ZU EU-9 
1973* 

E U 9  ZU EU-12 
1986** 

EU-12 ZU EU-15 
1995*** 

EU-15 ZU EU-26 
ab 2004**** 

I I I 

48 1 22 1 15 1 -6 

BIP/ 
Einw. 

(JiU-6= 
100) 

97 

91 

89 

75 

* Großbritannien, Irland, Dänemark 

** Spanien, Portugal, Griechenland (1981) 
Finnland, Schweden, Osterreich, einschließlich Beitritt DDR zur BRD 
1990 
10 Beitrittsländer plus Bulgarien und Rumänien aber ohne Malta 

KKP = Kaufkraftparität 

Quelle: Europäische Kommission, veröffentlicht in: Economist. 19.5.2001, S. 3 

2) Die MOEL haben noch bis Ende der 1980erJahre zum realsozia- 
listischen System in Europa gehört. Mit der Osterweiterung werden 
erstmalig ehemals staatssozialistische Länder, so genannte Transfor- 
mationsländer, zu EU-Mitgliedern. Der Beitritt der DDR ist aus ver- 
schiedenen Gründen hiermit nicht vergleichbar. Einerseits hatte die 
DDR schon vor 1990 eine Art Sonderstatus, da es im Zusammen- 
hang mit dem innerdeutschen Handel für sie Sonderregelungen gab 
(Befreiung von Außenzöllen zu EU-Ländern) . Andererseits ist die 
DDR nicht als souveräner Staat der EU beigetreten. Ihre Zugehö- 
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rigkeit zur EU hing unmittelbar mit dem Beitritt zur Bundesrepu- 
blik zusammen, d.h. mit dem Ende ihrer staatlichen Existenz. Es gab 
auch keine Vorbereitungszeit und keine Übergangsregelungen für 
die DDR, woraus sich nicht nur für die Industrie, sondern auch für 
die Landwirtschaft äußerst negative Folgen ergaben. Innerhalb 
weniger Tage brach z.B. der Absatz von Nahrungsgiitern und 
Rohstoffen aus der eigenen Landwirtschaft zusammen und wurde 
durch Lieferungen der Bundcsrepublik und anderer EU-Länder 
ersetzt. Schließlich gibt es auch nach dem Beitritt zur EU gravierende 
Unterschiede zu den Bedingungen, mit denen die anderen Beitritts- 
kandidaten der MOE-Länder zu rechnen haben: Hohe soziale und 
investive Finanztransfers in die neuen Bundesländer, die sich aus der 
Zugehörigkeit zum Staatsgebiet der Bundesrepublik und aus dem 
Grundgesetz ergeben - Nettofinanztransfer (öffentliche Mittel) in 
Höhe von insgesamt rund 80 Mrd. €jährlich - und die Dominanz 
westdeutscher Unternehmen in der ostdeutschen Wirtschaft, die 
in Grundzügen den Charakter einer westdeutschen Filialökonomie 
angenommen hat. 

3) Mit den neuen Beitrittsländern sollen Völker in die EU integriert 
werden, die gegenüber Westeuropa unterschiedliche historische 
und kulturelle Traditionen und eine in vielen Bereichen andere 
Mentalität aufweisen, denen in Westeuropa aber nicht selten wenig 
Verständnis entgegengebracht wird und über die auch meist nur 
geringe Kenntnisse vorhanden sind. Die mit der Osterweiterung 
verbundene Erweiterung kultureller Horizonte und größere kultu- 
relle Vielfalt könnenjedoch zu einer Bereicherung des Lebens in den 
bisherigen EU-Staaten führen. 

4) Die Menschen in den Beitrittsländern setzen bzw. setzten hohe Er- 
wartungen an den Beitritt zur EU, besonders hinsichtlich der Ver- 
besserung des Wohlstands, der Lebens- und Arbeitsbedingungen, 
der Demokratisierung der Gesellschaft und der wirtschaftlichen Sta- 
bilität. Die bisherige Vorbereitung der Aufnahme hat schon bei 
vielen Menschen an die Stelle der Euphorie der ersten Zeit nach der 
Beitrittsmöglichkeit Enttäuschung und Ernüchterung gesetzt. 

5) Die Osterweiterung der EU hat nicht nur eine europäische Dimen- 
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sion, sondern weist auch eine darüber hinaus gehende globale 
Bedeutung auf. Sie könnte ein Beispiel dafür werden, Länder bzw. 
Ländergruppen, die ökonomisch einen niedrigeren Entwicklungs- 
stand aufweisen, mit ökonomisch hochentwickelten Ländern bzw. 
regionalen Ländergruppen zum Nutzen beider zu verbinden. Die 
Herausforderung besteht vor allem darin, am Beispiel der EU- 
Osterweiterung zu zeigen, dass die Globaiisierung nicht zwangsläufig 
dem bisherigen neoliberalen Muster folgen muss. Die in der EU im 
Verhältnis zu anderen regionalen Wirtschaftsblöcken einmalige 
Verlagerung finanzieller und auch anderer wirtschaftspolitischer 
Kompetenzen auf eine supranationale Ebene könnte vielmchr dazu 
beitragen, die Verringerung der Entwicklungskluft zwischen West- 
und Osteuropa wirksamer zu unterstützen. Insbesondere die Durch- 
setzung sozialer und ökologischer Mindeststandards in allen zur EU 
gehörenden Ländern könntc ein Beitrag dazu sein, dic von der 
Profitdominanz geprägten neoliberalen Globalisierungstendenzen 
zurückzudrängen. Dazu sind jedoch entsprechende Bedingungen 
notwendig: Stärkung und Weiterentwicklung der institutionellen 
Voraussetzungen, insbesondere Verbesserung der Kooperation 
zwischen den Institutionen und Erhöhung ihrer demokratischen 
Legitimation. Dazu gehört auch die Vergrößerung der hierfür vor- 
gesehenen finanziellen Potenziale der EU noch in der laufenden 
Periode der Finanzplanung bis 2006. Es ist notwendig, als Erstes die 
bisherige Obergrenze des EU-Haushalts von 1,27 vH des BSP voll 
auszuschöpfen und danach weitere Schritte zur substanziellen Erhö- 
hung des Finanzrahmens zu unternehmen. 

6) Schließlich gewinnt die Beziehung der EU zu Russland und anderen 
GUS-Staaten mit der Osterweiterung eine neue Qualität. Die EU 
rückt an die Grenzen Russlands vor, ohne dass wichtige strategische 
Fragen in den Beziehungen zu Russland und anderen der ehemaligen 
GUS-Staaten geklärt sind. Eine Öffnung gegenüber Russland, der 
Ukraine und Belorussland ist notwendig. Ein dauerhafter ökonomi- 
scher Aufschwung in den MOEL ist nicht vorstellbar ohne eine 
dynamische Entwicklung der ökonomischen und Handelsbeziehun- 
gen mit diesen Ländern. (Conference Reader 2003: 21) 

6.3.2 Voraussichtliche Wirkungen der Osterweiterung 
auf die EU-15 und die Dominanz der Interessen des 
westeuropäischen Ku p i ta 1s 

Der Anteil der EU-Länder am Ex- und Import der Beitrittskandidaten 
stieg von 48 vH bzw. 46 vH 1994 auf knapp 69 vH bzw. etwa 62 vH 
1999. Im Herbstgutachten 2003 der sechs Institute (DIW-WB 43/ 
2003), >>Die Lage der Weltwirtschaft und der deutschen Wirtschaft im 
Herbst 2003.. ist ein ausführlicher Abschnitt »Zur bevorstehenden Er- 
weiterung der Europäischen Union« enthalten. Dort heißt es u.a. zu 
den Auswirkungen der Erweiterung auf die EU-15: 
.Im Zuge des Beitrittsprozesses wird sich das Pro-Kopf-Einkommen 

in der bisherigen EU um bis zu 0,7 vH erhöhen. Die einzelnen Länder 
werden unterschiedlich betroffen sein. Je enger die Verflechtung mit 
den Beitrittsländern, desto stärker sind tendenziell die zu erwartenden 
Einkommensgewinne. Verluste drohen per Saldo denjenigen Ländern. 
die wenig mit den Beitrittsländern verflochten sind und zugleich von 
Kürzungen der EU-Mittel für die Strukturfonds betroffen sind. Es wird 
eingeschätzt, dass die Wachstumseffekte für die Beitrittsländer insge- 
samt größer sein werden als für die EU-15. Der Bedarf an Investitio- 
nen für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und den Umwelt- 
schutz wird für die nächsten Jahre auf 4 vH des BIP geschätzt.. 

Die ausländischen Direktinvestitionen in den Beitrittsländern nah- 
men nach 1994 stark zu (vgl. Tabelle 10 auf Seite 256). Zum Vergleich: 
in Ostdeutschland mit etwas mehr als einem Fünftel der Bevölkerung 
wurden in diesem Zeitraum aus äußeren (westdeutschen und auslän- 
dischen) Quellen etwa 500 Mrd. investiert, d.h.je EinwohnerIn das 
Zwanzigfache. 

Ausländische Direktinvestitionen können eine wichtige Rolle für die 
ökonomische Entwicklung der jeweiligen Länder spielen. Die bisheri- 
gen Ergebnisse zeigenjedoch, dass sie sehr ungleichmäßig zwischen den 
Ländern verteilt sind, dass sie zur Konzentration wichtiger Teile der 
nationalen Wirtschaft in den Händen des westeuropäischen Kapitals 
geführt haben und nicht zur Entwicklung der eigenen mittleren und 
kleineren Unternehmen in Industrie und Landwirtschaft beitragen. 
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Mrd. US- vH von Pro-Kopf US- 
Dollar gesamt Dollar 

%belle 10: Netto-Direktinuestitionen (eing@ossen) kumulativ in der Periode 
1989-2000 

Tschech. Rep. 
Ungarn 
Polen 

Slowenien 
Slowak. Rep. 

21,7 26 
19,7 24 
29,l  35 
4 2 5 
135 2 

Estland 
Lettland 
Litauen 

MOE-Länder 3 

MOE-Länder 8 

2.110 
1.968 
752 
772 
759 

2,o 2 1.398 
2.5 3 1.034 
2,4 3 646 

6 9  8 844 

83,O 100 1.124 

MOE-Länder 5 I 76,l I 92 I 1.143 

Quelle: Transition Report, EBRD, 2001 und Eurostat. Jahrbuch 2002, 
entnommen aus: T. Morva: Conference Reader 2003, Wien 

Die Osterweiterung wird von den Staaten der Union bisher vorwie- 
gend als Projekt zur Erweiterung von Absatzgebieten sowie zur Verbes- 
serung der Venvertungsbedingungen für die westeuropäischen Banken, 
großen Unternehmen und Konzerne vorbereitet und durchgesetzt. Die 
Erweiterung wird somit nicht als Chance begriffen, gleichberechtigte 
Beziehungen zu entwickeln und die enormen regionalen Disparitäten 
möglichst schnell zu reduzieren. Vielmehr ist das Ergebnis der Trans- 
formation schon heute, dass die Beitrittsländer weitgehend zu Absatz- 
märkten für westeuropäische Produkte und zu verlängerten Werkbän- 
ken westeuropäischer Großunternehmen mutierten. 

In den 1990erJahren fand im Zuge der Privatisierung der staatli- 

chen Unternehmen ein weitgehend irreversibler riesiger Ausverkauf 
an das Auslandskapital statt. Die Ökonomien der meisten Beitrittslän- 
der befinden sich seitdem auf dem Weg zu einer weitgehenden (kon- 
tinentalen) Dependenzökonomie. Alle internationalen Erfahrungen 
bestätigen: Verstärkter Marktwettbewerb und zunehmende Deregulie- 
rung wirken sich tendenziell immer zum Nachteil der schwächeren 
Staaten aus. 

Die verlängerten Werkbänke sind insbesondere auf die Branchen 
Automobil- und Fahrzeugbau sowie Elektronik konzentriert, in denen 
vor allem arbeitsintensive Zulieferungen zu Niedrigstlöhnen gefertigt 
werden. Ein großcr Teil der entsprechenden Zulieferbetriebe befindet 
sich in der Hand der Automobilkonzerne Volkswagen, Audi, Ford, 
BMW, Renault u.a. In der weitgehend den westeuropäischen PKW- 
Konzernen zuarbeitenden Warengruppe .Maschinen- und Fahrzeug- 
bau« werden bereits 60 vH der ungarischen Exporte realisiert. In 
Tschechien. in der Slowakei, in Slowenien und in Polen liegen die Anteile 
der Autozulieferindustrie am Exportjewcils zwischen 45 vH und 34 vH 
(Hobauer 2003: 191f.). Eine solch einseitige Ausrichtung der industri- 
ellen Strukturen hat negative Folgen für die nationale Wirtschaftscnt- 
Wicklung: Erstens ist der Anteil innovativer, qualifizierter, dispositiver 
Tätigkeiten mit einer hohen Wertschöpfung je Arbeitsstunde relativ 
gering. Zweitens besteht eine hohe Abhängigkeit von den Entscheidun- 
gen in den ausländischen Konzernzentralen in allen wichtigen Fragen 
der weiteren Entwicklung des Betriebes, vom Expansionstempo bis zur 
Betriebsschliefiung. Strategische Entscheidungen werden aus den 
Nationalstaaten zu den Hauptquartieren der transnationalen Konzer- 
ne verlagert. Die verlängerten Werkbänke sind in Zeiten der Stagna- 
tion und Rezession besonders anfällig. Drittens besteht eine in den 
Beitrittsladern unterschiedlich stark ausgeprägte Tendenz zur Heraus- 
bildung zweier verschiedener Sektoren der Volkswirtschaft, die wenig 
miteinander verbunden sind: Zum einen des Exportsektors - zum 
großen Teil in ausländischem Besitz, technologisch modern und wett- 
bewerbsfahig -, zum anderen des Hauptteils der nationalen Wirtschaft, 
der technologisch größtenteils wenig fortgeschritten ist, kaum expor- 
tiert wird, sich mehrheitlich in inländischer Hand befindet und den 
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gröaten Teil der Arbeitsplätze bereitstellt. Diese Tendenz ist in Ungarn 
besonders stark (AndoriLorant 2001: 25). 

Charakteristisch für die Erwartungen der großen Unternehmen ist 
eine Feststellung von Siemens-Chef Heinrich von Pierer: >>Für die 
deutsche Wirtschaft wird die Osterweiterurig einen gewaltigen Schub 
bringen.« Dieser Schub wurde schon vor dem Beitritt reichlich genutzt, 
um? wie ein führender deutscher Manager es ausdrückte, >)in den 
Märkten der EU-Beitrittskandidaten präsent zu sein. bevor sie Mitglie- 
der werden«. Der >>Spiegel. kommt in einem Bericht zur Osterweite- 
rung zum Ergebnis, dass die Deutschen das Ziel, vor dem eigentlichen 
Beitritt die Claims für gute Geschäfte abzustecken, inzwischen schon 
erreicht haben (Spiegel 50/2002, 52). Siemens beschäftigt in den Bei- 
trittsländern bis heute in 95 Gesellschaften mehr als 25.000 Mitarbei- 
terInnen. Der Export in den Osten konnte vom Siemens-Konzern 
innerhalb von fünfJahren verdoppelt werden. Ähnlich sieht die .Erfolgs- 
bilanz« von VW aus. Es werden vor allem die geringen Entfernungen 
und die niedrigen Lohnkosten genutzt. In der Hauptstadt der polni- 
schen Wojewodschaft Lubuskie produzieren 2.300 Beschäftigte Fahr- 
zeugelektronik für die »VW Eletrosystemy., eine Tochter von V W  
und Siemens. Mit beträchtlichen Mitteln ist VW in die Skoda-Werke 
eingestiegen. Die Produktion von Skoda-Fahrzeugen wurde von 
172.000 1991 auf mittlerweile 500.000 moderne Autos erhöht, die in 
20 Länder exportiert werden. 

Zu den niedrigen Lohnkosten - sie sind in der Slowakei beispiels- 
weise fünf- bis sechsmal niedriger als in Deutschland -, der räumlichen 
Nähe und ökonomischen Begünstigungen - so darf z.B. VW bis 2007 
in der Slowakei steuerfrei wirtschaften -, kommt oft noch hinzu, dass 
die ArbeiterInnen nicht an Streikauseinandersetzungen gewöhnt sind 
und relativ leicht zu Zugeständnissen gepresst werden können. Das sind 
die Hauptgründe dafür, dass sich in den vergangenen Jahren mehrere 
europäische Industriekonzerne z.B. rund um Bratislava angesiedelt 
haben. Schon bevor die Slowakei EU-Mitglied geworden ist, befindet 
sich so der absolut gröi3te Teil der industriellen Produktion in den 
Händen ausländischer Konzerne. 

Ungarn übte längere Zeit eine starke Anziehungskraft auf auslän- 

dische Investoren aus. Über 40 vH des ungarischen BIP und drei 
Viertel des Exports werden heute in Betrieben mit mehrheitlich aus- 
ländischer Kapitalbeteiligung erwirtschaftet. In Estland sind es fast 
50 vH des BIP, in Tschechien und Lettland 30 vH (Hofbauer 2003: 
189). 

Ausländische Banken kontrollieren gegenwärtig, noch vor dem 
Beitritt. zwei Drittel der finanziellen Institutionen der Beitrittsländer 
(Conference Reader 2003 : 9). 

Bei der Vorbereitung des Beitritts hatte und hat noch ein marktra- 
dikales Anpassungsprogramm mit möglichst kurzen Ubergangsfristen 
für die Umsetzung des Gcmeinschaftsrechts insgcsaamt Vorrang. Die 
Verwirklichung der europäischen Sozialpolitik und insbesondere ein- 
heitlicher EU-Sozialstandards sowie die Stärkung der öffentlichen 
Daseinsvorsorge trat in den Hintergrund. (Modrow/Hiksch/Stobrawa 
2001) Auch in den Beitrittsländern selbst gibt es starke Tendenzen 
sozialer Deregulierung. der Privatisierung öffentlicher Güter und eines 
Dumping bei Uriternehmenssteuern, deren Rückwirkungen auf die 
EU-15 die Auseinandersetzungen in diesen Ländern um Alternativen 
gegen die weitere Aushöhlung des Sozialstaats noch erschweren. 

Die Probleme der Osterweiterung der EU und die generellen 
Anforderungen an eine demokratische, zivile, soziale und ökologische 
Gestaltung des europäischen Integrationsprozesses insgesamt sind also 
eng miteinander verflochten. 

A L ~ S  all dem ergibt sich für eine alternative Wirtschafts- und Sozi- 
alpolitik, dass die vorherrschenden Wirtschafts- und machtpolitischen 
Ziele, Interessen und Inhalte des Erweiterungsprozesses sehr kritisch 
zu bewerten sind und dass eigene Ziele und Alternativen formuliert 
werden, die den Herausforderungen besser gerecht werden. 

Hierfür leisten die Erklärungen und Memoranden europäischer 
WirtschaftswissenschaftlerInnen für eine alternative Wirtschaftspoli- 
tik in Europa, die seit Mitte der 1990erJahre vorgelegt werden, einen 
wichtigen Beitrag (vgl. www.memo.uni-bremen.de/europe/europe.htm) . 
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6.3.3 Agrarpolitische Probleme und Konsequenzen 
der EU- Osterweiterung 

Bei allen bisherigen Erweiterungsrunden der EU gehörte die Land- 
wirtschaft zu den Bereichen mit den größten Problemen. Daher wa- 
ren stets langfristige Vorbereitungsmaßnahmen vorgesehen. und es 
wurden zudem in der Kegel von den Beitrittsländern mehrjährige 
Sonder- und Ubergangsregelungeri gefordert und von der EU ge- 
währt. Bei den MOEL kommen zwei Besonderheiten hinzu: Erstens 
bedeutende ökonomische, soziale und strukturelle Unterschiede zu 
den EU-15-Staaten, die sich aus der staatssozialistischeii Vergangen- 
heit und aus den widersprüchlichen Transformationsprozessen zu ei- 
ner kapitalistischen Marktwirtschaft ergeben. Zweitens das weit höhe- 
re gesellschaftliche und Ökonomische Gewicht der Landwirtschaft in 
der Volkswirtschaft der jeweiligen Länder. In den 10 MOEL werden 
60 Mio. Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche bewirtschaftet - 40 vH 
der Anbaufläche der jetzigen EU. Während für alle MOEL der Anteil 
der Landwirtschaft am BIP etwa 7 vH und an den Erwerbstätigen 
etwa 20 vH beträgt, sind die entsprechenden Größen für die jetzige 
EU 2 vH bzw. 5 vH. Die Land- und Ernährungswirtschaft ist in den 
Beitrittsländern ein für ihre ökonomische Stabilisierung entscheiden- 
der Faktor. 

Viele Probleme eines EU-Beitritts der MOE-Länder hängen mit der 
Spezifik der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik (GAP) zusammen. 
Mit der Herausbildung der GAP haben die Mitgliedsländer zugunsteii 
gemeinsamer. einheitlicher Rahmenbedingungen auf einen Teil ihrer 
nationalen Souveränität verzichtet. Aufgrund der vielfältigen komplizier- 
ten Probleme konzentrieren sich die offenen Fragen des Beitritts in 
hohem MaDe auf die Landwirtschaft. Ende 2000 lagen für diesen Bereich 
doppelt so viele Anträge für Übergangsmaßnahmen und Sonderregelun- 
gen vor wie für alle anderen 30 Kapitel des »acquis communautaire«. 

Nach den bisherigen Beschlüssen ist die Anwendung des in der EU 
gdtigen Systems der Ausgleichszahlungen und Prämien je Hektar und 
Tier für die Beitrittsländer nur in stark eingeschränktem Maße vorge- 
sehen. Die notwendigen Ausgleichszahlungen für die Beitrittsländer 

würden Ca. 7-8 Mrd. £jährlich umfassen, die im Finanzrahmen der EU 
nicht enthalten sind. Das Angebot für Agrarhilfen betrug zunächst 
25 vH des bisherigen EU-Niveaus. Erst nachdem die Verhandlungen 
mit Polen zu scheitern drohten. wurde kurz vor dem Kopenhagener 
Gipfel das Angebot der Kommission auf 40 vH dieses Niveaus erhöht. 
Im Verlauf von 10 Jahren sollen diese Sätze schrittweise erhöht und erst 
im Jahre 2013 den Stand der bisherigen EU-Länder erreichen. Das 
bedeutet eine starke Benachteiligung der Bauern der Beitrittsländer ge- 
genüber denen der EU-15. Die Begründung, dass die Beitrittsländer 
niedrigere Subventionen erhalten, weil das Niveau ihrer Kosten und ihrer 
Erzeugerpreise unter dem EU-Niveau liegen, stimmt nicht mehr. Bereits 
2002 haben sich die Erzeugerpreise der MOEL weitgehend denen der 
EU-15 angenihert. Bei einigen Erzeugnissen wurden diese bereits über- 
schritten. So lagen in der Pflanzenproduktion die Erzeugerpreise der 
MOEL - bei beträchtlichen Schwankungen zwischen den einzelnen 
Ländern - im Jahre 2002 insgesamt schon über den Erzeugerpreisen der 
EU. wie auch in der Tierproduktion (Schweinefleisch, Geflügel und 
Eier). Bei Rindfleisch und Milch lagen sie noch etwas darunter. 

Die gestiegenen Preise in den Beitrittsländern sind insbesondere auf 
den Anstieg der Produktionsmittelpreise - Maschinen, Düngemittel, 
Treibstoffe - zurückzuführen. Die Wirkungen der niedrigen Arbeits- 
kosten werden durch die geringeren Erträge pro Hektar (2.B. bei Weizen 
62 vH und bei Kartoffeln nur 45 vH des EU-Durchschnitts) und vor 
allem durch die niedrige Arbeitsproduktivität aufgehoben. 

Bei der Integration der MOEL muss beachtet werden, dass ein stark 
entwicklungsfähiges agrarisches Produktionspotenzid auf den regulier- 
ten, bei vielen Produkten gesättigten EU-Markt drängt. Trotz der Pro- 
duktionseinbrüche beträgt die Erzeugung der MOEL 2.B. bei Getrei- 
de etwa 45 vH und bei Schweinefleisch etwa 30 vH der Erzeugung 
der EU-15. Das Ertragspotenzial enthält bedeutende Reserven, die in 
den nächsten Jahren Produktionssteigerungen zwischen 10 und 20 vH 
erwarten lassen. 

Die Erweiterung der EU verstärkt dadurch die Notwendigkeit, die 
Subventionierung der Agrarexporte (Ausfuhrerstattungen), die sich vor 
allem zum Nachteil der Länder der »Dritten Welt« auswirken, weiter 
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zu reduzieren. Es darf nicht zugelassen werden, dass die vergrößerten 
Produktionspotenziale der EU zu einer weiteren Ausdehnung des 
Exports stark subventionierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse in die 
Entwicklungsländer führen und dort die nationalen Märkte zerstören 
bzw. deren Entwicklung behindern. 

Die nach der politischen Wende iii den meisten MOEL cingeleite- 
te Umstrukturierung der großen Produktionseiiiheiten führte oft zu 
einer starken Zersplitterung der Produktion in Klein- und Kleinstbe- 
triebe, deren durchschnittliche Betriebsgrößc teilweise unterhalb der 
Größe von Nebeiierwerbswirtschaften der EU liegt. In Polen gibt es 
2.B. bei mehr als zwei Millionen bäuerlichen Betrieben einen hohen 
Anteil von Betrieben mit weniger als zwei Hektar Nutzfläche. 

Der Beitritt zur EU wird in den MOEL den Druck auf Modernisic- 
rung und Rationalisierung der landwirtschaftlichen Produktion erhö- 
hen. in deren Ergebnis voraussichtlich mehrere Millionen Arbeitskräfte 
»freigesetzt« werden und das Heer der Arbeitslosen sich weiter vcrgrö- 
ßern wird. Die Problematik wird schon daran deutlich, dass die Pro- 
duktivität der rund 10 Millionen in der Landwirtschaft der MOEL 
tätigen Menschen im Durchschnitt nur etwa ein Fünftel der Produk- 
tivität der EU Landwirtschaft beträgt. Neue Überlegungen und Kon- 
zepte sind notwendig, damit den voraussichtlich freigesetzten mehre- 
ren Millionen Bauern und LandarbeiterInnen Arbeits- und Lebensper- 
spektiven eröffnet werden. 

6.3.4 E U- Osterweiterung und Arbeitnehmerfreizügigkeit 

Im Zusammenhang mit der EU-Osterweiterung wurde in den letzten 
Jahren recht heftig und kontrovers über die Arbeitnehmerfreizügigkeit 
und die damit verbundenen Probleme der Dienstleistungs- und Niedcr- 
lassungsfreiheit diskutiert* (Cyrus 2001 ; Dräger 2001). Das ist kein 
Zufall, da hier sehr unterschiedliche Interessen und Standpunkte auf- 
einandertreffen. 

Zur Arbeitnehmerfreizügigkeit wurden zeitliche Ubergangsregelun- 
gen vereinbart. Diese sehen Übergangsfristen bis zu 7 Jahren vor. Zwei 

Jahre nach dem Beitritt soll eine erste Überprüfung stattfinden. Die 
neuen EU-Mitglieder sollen die Möglichkeit erhalten, eine vorzeitige 
Aufhebung der Frist zu beantragen. Die Frist soll nur bei »ernsthaften 
Störungen. des Arbeitsmarkts von 5 auf 7Jahre verlängert werden. Hat 
ein Land seine Grenze vorzeitig für ArbeitnehmerInnen geöffnet, kann 
es bei Krisen auf Sicherheitsklauseln zurückgreifen. Bei der Dienstleis- 
tuiigsfreiheit wurden für die Bundesrepublik eine 7-Jahres-Frist für die 
Branchen Bauwirtschaft. Reinigungsgewerbe und Innendekoration 
festgelegt. 

Bei der Arbeitnehmerfreizügigkcit geht es um ein komplizierte, wider- 
spruchsvolle Problematik, die nicht frei von Risiken ist. Eine Übereiii- 
Stimmung aller an einem sozialen, zukunftsoffenen Europa Interessierten 
sollte vor allem zu folgenden Grundfragen erreicht werden: 
3 Die eigentliche Ursache für die Probleme und Ängste, die im Zu- 

sammenhang mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit in Deutschland und 
anderen EU-Ländern bestehen, ist nicht die Osterweiterung, son- 
dern die gegenwärtig hohe Massenarbeitslosigkeit. die Ausbreitung 
prekärer Beschäftigungsverhältnisse und die Aushöhlung des Tarif- 
Systems besonders in den ncuen Bundesländern. 

3 Eine Übergangsfrist allein löst noch kein Problem. Beträchtliche 
Lohnunterschiede werden auch nach 5 bzw. 7 Jahren noch beste- 
hen. Den entscheidende Beitrag muss vor allem eine kooperative 
Struktur- und Beschäftigungspolitik beiderseits der Grenzen und 
auch grenzübergreifend leisten, um die ökonomischen, sozialen und 
Arbeitsmarktprobleme zu entschärfen. 

3 Es müssen rasch die notwendigen staatlichen und zwischenstaatli- 
chen EU-Regelungen getroffen werden, um Schwarzarbeit, Lohn- 

* Dienstleistungsfreiheit : Wer außerhalb seines Heimatstaates vorübergehend 
selbstständig sein will. darf innerhalb der Union nicht daran gehindert wer- 
den (Diese Regelung betrifft vor allem die Problematik der >>Entsendung. 
von Arbeitnehmern aus Unternehmen anderer EU Länder). Niederlas- 
sungsfreiheit: Jeder EU-Bürger darf grundsätzlich in einem anderen Partner- 
Staat dauerhaft einer selbstständigen Tätigkeit nachgehen - z.B. als Künstle- 
rIn. HandwerkerIn ArztiÄrztin. 
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und Sozialdumping zu bekämpfen, d.h. auch die Unternehmen, die 
gegen die Bestimmungen verstoßen, wirksamer als bisher zu bestra- 
fen. Dazu könnte auch die Zusammenarbeit der Gewerkschaften 
der verschiedenen Länder einen wichtigen Beitrag leisten, 2.B. durch 
die Bildung interregionaler Gewerkschaftsräte. 

3 Die ostdeutschen Länder sollten die Möglichkeit erhalten, in eigener 
Verantwortung darüber zu entscheiden. die Arbeitnehmerfreizügig- 
keit für ihr Bundesland vorfristig oder auch sofort mit dem Beitritt 
zu ermöglichen, um damit potenzielle Vorteile und Impulse, die mit 
der Arbeitnehmerfreizügigkeit verbunden sind, nutzen zu können. 

6.3.5 Schlussfolgerungen 

Das Grundproblem des Erweiterungsprozesses besteht darin, dass die 
Regierungen der EU-Länder, das Europaparlament und die Verant- 
wortlichen der EU-Kommission begreifen, dass es sich hierbei nicht 
um eine normale Aufgabe der weiteren Entwicklung der EU handelt, 
sondern um die bisher größte und schwierigste Herausforderung, und 
dass eine solche Erkenntnis zu praktisch wirksamen Konsequenzen 
führt. Neue Ideen und außergewöhnliche Anstrengungen zur Unter- 
stützung der ökonomischen und sozialen Entwicklung in den Beitritts- 
ländern sind nicht nur in der Zeit bis zum Beitritt, sondern ebenso in 
einem längeren Zeitabschnitt danach erforderlich. Das ist auch eine 
Lehre aus der Art und Weise, wie die Vereinigung Deutschlands voll- 
zogen wurde, insbesondere aus dem bisherigen Scheitern des Über- 
gangs zu einer sich selbst tragenden wirtschaftlichen Entwicklung und 
der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in den neuen Bun- 
desländern. 

Durch eine vorausschauende Industrie-, Struktur- und Regionalpo- 
litik gilt es, existenzsichernde und zugleich umweltverträgliche neue 
Arbeitsplätze für die durch den Strukturwandel in den MOEL wegfal- 
lenden Arbeitsplätze zu schaffen. Von besonderer Bedeutung für eine 
alternative Politik zur EU-Osterweiterung ist es, die sozialen und öko- 
logischen Dimensionen des Beitrittsprozesses in den Vordergrund zu 

rücken. Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, zur Siche- 
rung leistungsfähiger Sozialsysteme sowie zur ökologischen Sanierung 
hätten viel stärker in die Beitrittsverhandlungen einbezogen werden 
müssen. Diese Probleme müssten eine herausragende Rolle in der 
Tätigkeit des EU-Parlaments und sämtlicher Gremien und Institutio- 
nen der EU nach dem Beitritt spielen. 

Alternativen zur bisherigen Osterweiterung der EU sollten insbe- 
sondere folgende Konsequenzen zugrunde gelegt werden : 
1. Bei den Auseinandersetzungen um die Osterweiterung muss stärker 

als bisher der enge Zusammenhang mit der Zukunft der gesamten 
EU beachtet werden. Entscheidend ist, welchen Charakter die 
zukünftige EU aufweisen wird und welche Entwicklungstendenzen 
sie bestimmen werden. Wird die Entwicklung nach dem neolibe- 
ralen Muster der Deregulierung und Privatisierung, der Dominanz 
der Geldpolitik der EZB und der Interessen der Konzerne und 
Großbanken fortgesetzt? Welche Chancen hat die Alternative einer 
Entwicklung der EU zu einer zukunftsfähigen, sozialen, demokra- 
tischen, solidarischen, friedlichen und für alle Länder Europas of- 
fenen Union? 

2. Der EU-Haushalt muss so erweitert werden, dass die Größe der 
Strukturfonds den neuen Herausforderungen gerecht wird. Das 
kurzfristige Mindestziel besteht in der Ausschöpfung der als Finanz- 
rahmen der EU vorgesehenen 1,27 vH des BIP Dabei geht es je- 
doch nicht nur um die quantitativ grofizügigere Ausstattung dieser 
Fonds, sondern im besonderen Maße um ihren perspektivischen, 
effizienten und transparenten Einsatz. um eine demokratische Be- 
teiligung der Akteure bei den Entscheidungen über den Einsatz 
dieser Fonds. 

3. Als Gegengewicht zu der bisherigen einseitigen Orientierung der EU- 
Osterweiterung als Erweiterung der Märkte für die westeuropäi- 
schen Großunternehmen müssen die finanziellen und institutionell- 
organisatorischen Bedingungen der kleinen und mittleren Unterneh- 
men, besonders in den an die MOEL angrenzenden EU-Staaten, für 
die Wirtschaftskooperation mit Unternehmen in den Beitrittslän- 
dern verbessert werden. 
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4. Unabhängig von den Auffassungen zu den Übergangsfristcn für die 
Arbeitnehmerfreizügigkeit sollte im Vordergrund stehen: 
3 Durchsetzung notwendiger Regelungen, um Schwarzarbeit, 

3 gemeinsame Beschäftigungsinitiativen in den Grenzregionen. 
Den Grenzregionen muss eine besondere Aufmerksamkeit gewid- 
met werden. Ihre Entwicklung ist eine Schlüsselaufgabe der EU- 
Institutionen, des Bundes und der Länder. Dies betrifft die finanzi- 
elle Absicherung eines wirklichen Aktionsprogramms für die Grenz- 
regionen. die Unterstützung der Arbeiten an einem solchen Pro- 
gramm und seiner Umsetzung. Gegenseitiges Ab- oder Zuschieben 
der Verantwortung führt in die Sackgasse. Nur mit gemeinsamen 
Anstrengungen sind die Aufgaben lösbar. 

Die Risiken der EU-Osterweiterung sind umso größer, je mehr sie 
auf Grundlage einer neoliberalen Strategie erfolgt, einseitig den Wirkun- 
gen des Marktes überlassen bleibt und auf eine wirksame ökonomische 
Unterstützung sowie eine vorausschauende soziale und ökologische 
Regulierung verzichtet wird. Bei den Chancen verhält es sich genau 
umgekehrt: Sie werden im Interesse der Bevölkerungsmehrheit. der 
Lohnabhängigen und auch der kleinen und mittleren Unternehmen und 
Selbstständigen nur dann genutzt werden, wenn weit stärker als bisher 
eine gesellschaftliche Gestaltung der Integrations- und Erweiterungspro- 
zesse erfolgt. Sie muss auf demokratischer Mitwirkung der Bevölke- 
rung, auf Transparenz beruhen und auf eine wirtschaftlich, sozial, 
ökologisch und kulturell nachhaltige Entwicklung gerichtet werden. 

Lohn- und Sozialdumping zurückzudrängen; 

5. 

Als Resümee lässt sich feststellen: 

6.4 Kann die EU auch künftig noch erweitert werden? 

Die Erweiterung der EU wird mit dem Beitritt von zehn weiteren 
Ländern im Mai 2004 nicht beendet sein. Für den Beitritt Rumäniens 
und Bulgariens zur EU wurde bereits das Jahr 2007 als Beitrittsjahr in 
Auge gefasst. Ob es dabei bleibt, wird sicherlich nicht nur von dem 

Fortschritt abhängig sein. der bei der Erfüllung der Beitrittskriterien zu 
verzeichnen sein wird (EU-Kommission 2003). Vielmehr dürfte ent- 
scheidend sein, wie die EU sich nach einer gerade vollzogenen Erwei- 
terungsrunde weiter entwickelt. 

Kroatien hat bereits vor einem Jahr einen Beitrittsantrag gestellt. 
Von den übrigen Staaten des ehemaligen Jugoslawien, Serbien und 
Montenegro sowie Bosnien-Herzegowina, ist dies in naher Zukunft zu 
erwarten. 

Die Türkei hat seit 1999 den Kandidaten-Status, d.h. die Grundsatz- 
entscheidung ist gefallen und der Europäische Rat hat sich 2002 in 
Kopenhagen festgelegt: Wenn die Türkei bis zum Dezember 2004 die 
politischen Kriterien erfüllt, .wird die Europäische Union die Beitritts- 
verhandlungen mit der Türkei ohne Verzug eröffnen«. Auch wenn 
gegenwärtig ein möglicher EU-Beitritt der Türkei besonders kontro- 
vers diskutiert wird. stellt sich doch die allgemeine Frage, ob und ggf. 
wie weit sich die EU territorial ausdehnen kann und sollte. Eine Ant- 
wort hierauf hängt entscheidend davon ab, ob sich die Union im Zuge 
ihres Erweiterungsprozesses zu einem imperialen Projekt wandelt oder 
Möglichkeiten zur Entwicklung eines Modells sozialer Gerechtigkeit und 
Demokratie bietet. 

Für den Beitritt der genannten Staaten gelten die im vorigen Kapi- 
tel bereits aufgezeigten Chancen und Risiken in noch viel gröi3erem 
Maße. So liegt das ökonomische Entwicklungsniveau dieser Länder 
allesamt noch unter dem der jetzigen zehn Beitrittstaaten. Auch die 
kulturellen Traditionen von Ländern wie Bulgarien? Bosnien-Herzego- 
wina und der Türkei. deren Bevölkerung zu einem Großteil bzw. na- 
hezu ausschließlich muslimisch ist, unterscheiden sich weit mehr von 
denen der bisherigen 15 EU-Staaten als die der zehn Beitrittsländer. 
Kann unter diesen Umständen eine erneute Erweiterung der EU 
überhaupt sinnvoll sein? Ist eine EU, in der nach der Erweiterung in 
2004 immer noch weitgehend das Einstimmigkeitsprinzip herrscht, 
überhaupt noch erweiterungsfähig? 
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Erweiterung aus Gründen der Friedenssicherung 

Der Agenda 2000 zufolge dient schon die jetzige Erweiterung der EU 
vorrangig der Friedenssicherung. Dies trifft für eine künftige Erweite- 
rung umso mehr zu. Ein friedliches Miteinander von Kroatien, Serbi- 
en und Bosnien-Herzegowina ist z.B. unter dem Dach der EU viel eher 
vorstellbar als außerhalb der Union. Schon die Aussicht auf einen 
Beitritt könnte den Frieden auf dem Balkan stabilisieren. 

SchlieDlich könnte durch eine gelungene EU-Mitgliedschaft der 
Türkei die konservative These eines unausweichlichen »Kampfes der 
Kulturen« widerlegt werden und ein Beispiel für ein friedliches Mitein- 
ander unterschiedlicher Kulturen unter einem politischen Dach entste- 
hen. Die Aufnahme der Türkei in die EU würde insofern auch dem 
Weltfrieden dienen, zumal eine fest in Europa verankerte demokrati- 
sche und rechtsstaatliche Türkei eine Vorbildfunktion für andere Staa- 
ten in der Kegion ausüben könnte, die ebenfalls eine mehrheitlich 
muslimische Bevölkerung haben. Darüber hinaus könnte eine türkische 
EU-Mitgliedschaft die soziale Integration der muslimischen Bevölke- 
rung in den alten Mitgliedsländern fördern. Andererseits könnte die 
Stimmung in der Türkei kippen, wenn die Beitrittsverhandlungen noch 
lange hinausgeschoben würden. Es bestünde die Gefahr, dass islamische 
Fundamentalisten die Oberhand gewinnen, die eine Abkehr der Tür- 
kei von der EU und eine Hinweiidung zu den islamisch geprägten 
Nachbarländern, insbesondere zum Iran, fordern. 

Erweiterung des europäischen Binnenmarktes 

Der europäische Binnenmarkt würde im Falle eines Beitritts der Tür- 
kei nochmals um ca. 120 Millionen EinwohnerInrien erweitert. Leider 
besteht in noch stärkerem Umfang als bei der jetzigen Osterweiterung 
die Gefahr, dass die zukünftig in die EU aufzunehmenden Staaten 
kurzerhand von den westeuropäischen Konzernen überrollt oder auf- 
gekauft werden. Deshalb muss es im Vordergrund stehen, Bedingun- 
gen dafür zu schaffen, dass die mögliche Erweiterung sich nicht zu 

einer reinen Veranstaltung zur Gewinnmaximierung der multinationa- 
len Konzerne entwickelt, sondern zu mehr Wohlstand. sozialer Ge- 
rechtigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit in den künftigen Beitritts- 
ländern führt. Dafür gdt es auch die Erfahrungen der Erweiterung der 
EU um die zehn Staaten im Mai 2004 auszuwerten. 

Erfüllungder Kopenhagener Kriterien 

Alle als mögliche Beitrittskandidaten angeführten Staaten haben in den 
beiden letzten Jahren erhebliche Fortschritte zur Erfüllung der politi- 
schen Kriterien gemacht. insbesondere die Türkei. So hat das türki- 
sche Parlament u.a. ein neues Zivilgesetzbuch. die Abschaffung der 
Todesstrafe in Friedenszeiten, Radio- und Fernsehsendungen in kurdi- 
scher Sprache und größere Freiheiten für nicht-muslimische religiöse 
Minderheiten beschlossen. AuDerdem hat die türkische Kegierung 
wichtige Schritte zur Sicherung der Grundfreiheiten und Menschen- 
rechte unternommen. »Diese Bemühungen stellen einen wesentlichen 
Fortschritt in Richtung Erfüllung der politischen Kriterien von Kopen- 
hagen dar«. (EU-Kommission 2003). 

Was die Wirtschaft in diesen Staaten anbelangt, so befindet sie sich 
insgesamt auf sehr niedrigem Niveau, insbesondere in Serbien und 
Bosnien-Herzegowina: Beträgt das BIP pro Kopf schon in Rumänien 
und Bulgarien nur 25 vH und in der Türkei 23 vH des durchschnitt- 
lichen BIP pro Kopf der EU-15, so fallen die Volkswirtschaften der 
Balkanstaaten (außer Kroatien) noch erheblich weiter ab. Doch hatten 
all diese Staaten in den letzten beiden Jahren überdurchschnittliche 
Wachstumsraten zwischen 4 vH und 6 vH zu verzeichnen; die Türkei 
erreichte in 2002 sogar 7,8 vH. 

Trotz der hohen Wachstumsraten würde bzw. wird es notwendig 
sein, diesen Staaten Strukturhilfen in erheblichem Umfang zu gewäh- 
ren. Zwar erhalten von 2004 bis 2006 Rumänien und Bulgarien ins- 
gesamt 4,5 Mrd. € und die Türkei 1 Mrd. € an Zuwendungen, doch 
diese Mittel dürften kaum ausreichen. Die Aufstockung der EU-Finan- 
zen ist deshalb auch aus diesem Grund geboten. 
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Miteinander der Kulturen 

Von G e g n e r h n e n  eines EU-Beitritts der Türke i  werden immer wieder 
die kulturellen Unterschiede zur bisherigen EU, die vom Christentum 
geprägt sei, ins Feld geführt. Demgegenüber muss darauf hingewiesen 
werden, dass es sich bei der  EU nicht ausschließlich um einen von der 
christlich-abendländischen Kultur geprägten R a u m  handelt. Vielmehr 
ist daran zu erinnern, dass die EU in ihren grundlegenden Dokumen-  
ten v o n  den  Römischen Verträgen bis zum Vertrag von Nizza als eine 
Staatengemeinschaft definiert wird, die der Anerkennung der iridividu- 
ellen Menschenrechte, der  Freiheit sowie der  Demokratie verpflichtet 
ist. Ob sie diesen Werten immer gerecht geworden ist, mag bezweifelt 
werden;  eine kulturalistische oder  religiöse Festlegung der  EU auf die 
ideologische Konstrukt ion des .christlichen Abendlandes. lässt sich 
aus d e r  rechtlichen Basis d e r  EU jedenfalls nicht  herauslesen. D i e  
Berufung auf die universellen Werte Menschenrechte u n d  Demokra- 
tie legt eher  die Frage nahe,  was E u r o p a  von anderen Weltregiorien, 
die  von diesen Wer ten  sicher nicht  ausgeschlossen w e r d e n  sollen, 
unterscheidet. Menschenrechte und Demokratie sind jedenfalls nicht 
geeignet, die Außengrenzen der  EU zu definieren. 
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%belle A 1: Bevölkeruq, Eiwerbstät<<keit 

EinwohnerInnen 
.Jahr 

Erwerbs- Erwerbstätige 
pei-sonen- abhängig 
potenzial insgesamt Beschäftigte 

l99l* 
2000 
2001 
2002 
2003 

1989** 
l99l** 
2000 
2001 
2002 
2003 

1991 
1995 
2000 
2001 
2002 
2003 

s 

E 

W 
W 
r r Arbeits- 

Volumen aller 
Erwerbstätigen * 
Mio. Stunden 1 z 

z 
Ci 

47.990 
46.695 * 
46.707 * 
46.350* 
45.956* 

X 
11.265 
10.005 ** 
9.703 ** 
9.443** 
9.331** 

59.254 
56.836 
56.700 
56.409 
55.791 
55.285 

h3 
-4 * ciiischl. Hcrliti~West. ** Neue Wiiiidesliiiider iiiid Hel-liii-Ost - Qtiellc: Statistisches Wtiridesaint. Institut fiir Arbcitsiriarkt- und Berufsfnr~chiiiig Cn 



%belle A 2: Enoerbjtütige im Inland nach Wirtschaffsbereichen 

Insgesamt 

w 
-4 
m 

Land- 11. Forst- Produzie- Handel, 
Wirtschaft. rendes Baugewerbe Gastge- 
Fischerei Gewcrbc werbe, 

ohne Bau Verkehr 

Jahr 

1991 
1995 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
Verärideniiig 2003 
gegenüber 1995 in vH 

1995 
2002 
Veriiridcrung 2002 
gcgcnübcr 1995 in vH 

1995 
2002 
Veränderung 2002 
gegenüber 1995 in vH 

1.000 Personen 

Finanzierung, 
Vermietung, 

Untemehmens- 
dienstieister 

Offentiiche 
U. private 

Dienst- 
feister 

38.454 
37.382 
37.616 
38.071 
38.748 
38.911 
38.671 
38.279 

4 4  

1.555 
1.115 

994 
9 73 
964 
952 
93 9 
927 

-16,9 

11.321 
9.001 
8.596 
8.483 
8.522 
8.528 
8.338 
8.118 

-9,s 

2.796 
3.227 
2.902 
2.850 
2.761 
2.587 
2.427 
2.304 

-28,6 

9.333 
9.309 
9.472 
9.617 
9.848 
9.914 
9.858 
9.720 

4,4 

3.707 
4.404 
5.014 
5.348 
5.712 
5.897 
5.962 
6.022 

36,7 

9.742 
10.326 
10.638 
10.800 
10.941 
11.033 
11.147 
11.188 

4 3  

früheres Bundesgebiet 
29.721 866 7.754 2.031 7.565 
31.395 739 7.226 1.715 8.105 

5,6 -14,7 -6,8 -15,6 7,1 
ncue Bundesländer und Berlin 

7.661 249 1.247 1.196 1.744 
7.276 2 0 0 1.112 712 1.753 

-5,o -19,~5 -10,8 -4o,4 o,5 

3.578 7.927 
4.917 8.693 

z 3 7,4 9, 7 
M 
r 826 2.400 r 

1.045 2.454 
i 

26,4 2,3 3: 
2 

Quellen: Statistisches Bundesamt. Arbeitskreis ,,EMlerbstätigenrechxiuiig des Bundes und der Länder., eigene Berechnungen F; 

W N N N r r r - c e  N N N N c r r  N N N w r r r r r c  
0 0 0 o w w w ' a D w  0 0 0 0 w ( c , w  0 0 0 0 w w w w w w  
0 3 0 0 w w w ( i w w  0 0 0 0 w < D w  0 0 0 0 w ( c , w w m m  
W N r 0 w m U m a -  w w - 0 m m -  w w - 0 o o i n c 0 w 0  

I I 
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%belle A 4: Verteilung der vefigbaren Einkommen der privaten Haushalte 

Nettolöh- Monetäre Massen- 
ne und 1 Sozial- 1 einkom- 

-gehälter leistun- men 

' 
Mrd. € 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

1991- 
2003 

Betriebsüber- 
schussi 

Selbststän- 
digenein- 
kommen, 

Vermögens- 
einkommen 

Verfügbares 
Einkom- 

men* 

48 1 218 
513 242 
528 261 
526 271 
53 1 283 
528 3 05 
519 3 12 
53 1 3 18 
549 328 
5 72 338 
592 347 
593 3 65 
588 3 74 

699 
755 
789 
797 
814 
833 
83 1 
849 
877 
910 
940 
959 
962 

3 05 
319 
324 
346 
358 
368 
390 
409 
430 
446 
467 
449 
450 

VerJgbaieJ Einkommen = 100 
47,Y 21,7 69,6 30,4 100 
47,7 22,6 70,3 29,7 100 
47,4 23,5 70,9 29,l 100 
46,O 23,7 69,7 30,3 100 
45,3 24.2 69,4 30,6 100 
44,O 25,4 69,4 30,6 100 
42,5 25,5 68,l 31,9 100 
42,2 25,3 67,5 32,s 100 
42 ,0 25,l 67,l 32,9 100 
42,2 24,9 67,l 32,9 100 
42,l 24,7 66,8 33,2 100 
42,2 25,9 68,l 31,9 100 
41,6 26,5 68,l 31,9 100 

Durchschnittliches jahrliches WachJtum in uH 

1,7 4,8 2>9 3,6 3 s  

1.004 
1.074 
1.113 
1.143 
1.172 
1.200 
1.22 1 
1.257 
1.307 
1.356 
1.407 
1.408 
1.412 

* ohne empfangene, abzüglich geleistete Ubertragungen, die im Jahre 
2003 Ca. 34 Mrd. €betrugen 

Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen 
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E %belle A 6: Arbeitszeiten und Bruttouerdieiiste der Arbeiterhinen i?n Produzierenden Gewerbe 

Beah l t e  Wocheiistuiiden 
Insgesamt Mäniier Frauen 

Stiiildrri 

.Jahr 

1990 
1995 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

1992 
1995 
1998 
1990 
2000 
2001 
2002 
2003 

1992 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

Bruttostuiidetiverdieiiste Bruttomoiiatsverdieiiste 
Insgesamt Maniier Frauen Iiisgesaint Mäniier Frauen 

E 

Jahr 
Monat 

Früheres Buiidesgetiiet 
39,7 39-9 38,4 1033 1032 7,92 1.967 2.073 1.463 
3 8 5  3 8 3  37.2 13.07 13.60 10,09 2.190 2.293 1.630 
3 7 3  37,9 36.8 13.96 14.47 10,88 2.295 2.390 1.740 
37.7 37,9 36.7 14.31 14.82 11,22 2.350 2.446 1.793 

37,8 37.9 36.9 14,86 15,36 ll,64 2.440 2.531 1.865 
37.6 37.8 36.8 10.17 15,60 11,90 2.480 2.568 1 903 
37.7 37.8 3653 15.56 l6,05 12,22 2.548 2.634 1.956 

37,9 38.0 37.0 14,61 15.13 11,47 2.409 2.499 1.841 

r 
Kredit U. Versiche- r 

z 
P- 

0 

!2 Gewerbe gewerbe rungsgewerbe* P- 

West- I ost- West- I Ost- West- I Ost- West- I Ost- West- I Ost- 2 

Großhandel* Einzelhandel* 
Verarbeitendes Bau- 

Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland z 
€ 

10,9 
39,6 
39,7 
39,7 
39.9 
39,s 
39,6 
39,6 

41,l 
39,7 
39,7 
39,7 
39,9 
39.9 
39,6 
39,6 

Neue Buiideslarider uiid Berliii-Ost 
40.0 6,86 7,07 .5,49 1.226 
39.0 9.32 9,59 7,42 1.613 
39.6 10.05 10,34 8,22 1.737 
39.4 10.27 1057 8,47 1.778 
39.7 10,l.j 10,50 8,18 1.760 
39.4 10,33 10,71 8,37 1.788 
39,3 10.66 11.04 8,m 1.833 
3 8 3  10,88 11,30 8,86 1.874 

Neue Bundcsliiidcr in vH (Früheres Buiidesrrebiet = 100) 

1.267 956 
1.665 1.258 
1.790 1.413 
1.832 1.453 
1.822 1.410 
1.855 1.434 
1.902 1.481 
1.946 1.515 

4 u 

104,9 104,6 106.1 59,l 58.3 61,3 62,3 61,l 65,3 m 
m 
r 105,O 104.7 107.6 72,O 71,5 75.6 75.7 74,9 81,2 

1053 104,7 107.4 71,8 71,3 75,s 75,7 74,9 81,O r 
10S,3 105.0 107.3 69,3 m 69.4 71,3 73,l 72,9 7 6 6  7 
105,3 105,3 106.8 69,5 69,7 71,9 73,3 73,3 76,9 ; 
105,3 104,8 106.8 70,3 70,5 72-9 73.9 74.1 77.8 5 

A 

k 105,O 104,8 103 8 69.9 70,4 72,s 73,5 73,9 7 7 5  

Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen F; 

m %helle A 7: Durchschnittliche Bruttouerdieiiste uon Arbeitednnen und Angestellten 

Jahr 1997 
Jahr 1998 
Jahr 1999 
Jahr 2000 
Jahr 2001 
Jahr 2002 
Juli 2003 

Jahr 1997 
Jahr 1998 
Jahr 1999 
Jahr 2000 
Jahr 2001 
Jahr 2002 
Tuli 2003 

35.132 
36.143 
37.045 
37.696 
38.455 
39.445 
3.037 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

24.285 
25.038 
25.786 
25.613 
26.701 
27.462 
2.106 

69.1 
69,3 
69,6 
67,9 
69,4 
69,6 
69,3 

31.808 23.713 33.192 23.102 26.128 
31.888 23.716 33.992 23.666 26.461 
32.344 23.964 34.739 24.356 26.867 
32.109 25.370 35.667 25.370 27.758 
32.821 23.879 36.254 25.915 28.090 
33.600 24.432 36.433 24.214 29.174 
2.725 1.967 3.092 2.109 2.344 

100 74.3 100 69,6 100 
100 74.4 100 69,6 100 
100 74,l 100 70,l 100 
100 79,0 100 71.1 100 
100 72.8 100 71,5 100 
100 72.7 100 66,5 100 
100 72.2 100 68,2 100 

Ostdeutschland (Westdeutschland = 100) 

20.504 
21.050 
21.577 
22.099 
22.882 
26.229 

1.884 

78.5 
7 9 5  
80,3 
79,6 
81,5 
89,Y 
80,4 

39.041 
40.097 
40.766 
42.757 
44.379 
45.411 
3.316 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

30.381 
31.316 
31.467 
32.798 
34.542 
37.778 

2.806 

77,5 
78,1 
77,2 
76,7 
77,8 
83,2 
84.6 

Der Bruttomonat,~ei-dietist umfasst alle Beträge, die die Bescliäftigteii iii der Abi-ectiriiingsperiode erhalten haben. das ist der tarifliche 
oder frei vereinbarte Verdienst einschliei3lich tariflicher und außertariflicher Leistungs-, Sozial- und sonstiger Zulagen uiid Zuschläge. 
Im Bruttojuhremerdienst werden darüber hinaiis zugerechnet: Nachzaliliiiigeri. einnialige Zahlungen, Gratifikationen, 

.Jatiresabsctilusspräniien. Gewiiiiianteile. * Ab 2000 nui- Angestellte 
t\3 
W Quelle: Statistisches Buiidesamt. eigene Berectiiiurigeii )-L 



fibelle A 8: Reallöhne und Arbeitspoduktivität 

Jahr 

w 
Co 
w 

Bruttolohn Nettolohn Preisindex 
je  abhängig für die Lebcns- 

Beschäftigten und Monat haltung 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

I € 

1.650 1.150 100,O 100,o 100,o 1.541 
1.830 1.250 105,l 103,4 103,8 1.557 
1.910 1.310 109,8 103,7 104,O 1.537 
1.940 1.310 112,8 101,o 106,7 1.536 
2.010 1.320 114,8 100 ,0 108,4 1.520 
2.040 1.320 l l 6 ,4  98,6 109,4 1.502 
2.040 1.300 118,6 95,3 111,l 1.496 
2.060 1.320 119,7 95,9 112,l 1.489 
2.090 1.340 120,4 96,8 112,9 1.479 
2.130 1.370 122,7 97,l  114,3 1.463 
2.170 1.420 125,8 98,2 114,3 1.451 
2.200 1.430 127,4 97,6 115,4 1.443 

2 
W 
M 
r r 

+ z 
2.220 1.440 128,8 97,2 l l 6 ,7  1.445 

Reallohn 
(netto) 

Bruttoinlands- Geleistete Arbeits- I Erwerbstätigen tätigen im Jahr 
Produkt je  stunden je Erwerbs- 

I 1991 = 100 Std. 

13 c1 c c c1 c c c1 c 
0 Co W W Co Co W '9 W 
0 W W W W W W W W 
0 W Co U m CI-i .p W w 

c c w c c e 
0 0 0 W W W r 0 c 
w G? .p U *.p c P oi 0 

c c F F c c F c c 
W N w N w w c 0 0 
0 0 W 0 W W W CO W 

c w c c1 F c c 
c c w c 0 0 

c c 
0 c w 
0 Co 0 m U c 03 Co -oi 

4 

% m 
m 
r 
r 
M 
z 
& 
9 z 
0 

w 
CO 
W 



%belle A 10: Die 25 umJatzj-tärksten Uiternehineii in der BRD 112 Industrie, Handel, Verkelir und DieiistlezJtuiigeii im Jahr 2000 
(iril2ndiJche Aktiuitäto2) P 

Steuern 
iisgcsaiiit 

Volkswa eii AG 
Daimler8hrysler AG 
E.ON AG 

Massenstcuern Steuern auf Gewinne U .  Verniogeii 

darunter: darunter: 

Veranlagte Kapital- 
Körper- Insgesamt Einkom- ertrag- 

schaftsteuer mensteuer steuer 

Mehiwert- 
steuer 

Insgesamt Lohiisteiicr 

Siemens AG * 
RWE AG ** 
Deutsche Telekom AG 

338.4 194,2 109,5 50,5 
416,3 289.7 144,5 101,s 
453.1 293,5 133,8 I l l , 6  
367,3 292.1 135,7 107 , l  
446.2 289.9 132.6 104.5 
441.7 293.7 132.2 105.5 
441.6 293.6 133,l  103,2 

Metro AG 
Hayerische Motoreiiwerkc AG 
Deutsche Post AG* 
Thyssen Krupp AG* 
Rotiert Hoscli GnibH 
General Motors-Gruppe Deutschland 
Rcwe KgaA 
Deiitsclie Bahn AG 

69,2 21,2 16,2 6,0 
59.0 7 2 9 > 3  15,2 
81,3 1 0 ,9 22.4 17,4 
87.1 12,2 23.6 20,8 
6 6 , l  8,8 0.4 29,8 
59.7 7,5 2,9 22.5 
56 , l  4.6 8.3 16.6 

Deutsche 1,uftliansa AG 
BASF AG* 
Bayer AG 
KarstadtQuclle AG 
Ford-Gruppe Deutschland 
BP-Gruppe Deutschland 
Tengelniann Warciihandelsgcscllscliaft* 
Schwarz - Gruppe* 
RAG Aktiengesellschaft 
MAN AG 
Preussag AG 

Umsatz I Wertschöofuncr I Beschäftizte 
Mio.€ Personen 

63.027 
62.505 
53.14 6 
45.7 0 0 
38.377 
33.178 
27.176 
25.606 
23.159 
2 0 ,056 
18.532 
18.331 
16.058 
15.398 
14.618 
14.457 
14.282 
1 4.02 1 
13.112 
12.940 
12.574 
11.675 
11.368 

11.328 
21.399 
12.680 
18.450 

7.273 
18.024 
4.473 
6.004 

10.514 
6.010 
5.845 
2.058 
2.094 
8.824 
4.553 
4.989 
5.075 
3.199 
2.43 1 

k.A. 
2.263 

k.A.  
4.465 

164.128 
202.2 16 
103.450 
18 0.000 
109.289 
179.197 
114.726 

69.865 
2 70 ,806 
107.063 

78.768 
43.150 
77.439 

220.454 
59.361 
56.635 
56.200 

104.670 
38.417 

k.A. 

k.A. 
85.070 E 

W 
r 81.490 r m 

2: 

11.301 3.240 49.487 
10.750 1.904 31.047 9 

* Schätzung der Monopolkonimission; ** Hochrechnung der infolge Fusion als Rumpfgeschäftsjalir ausgewicsenen Daten 
Quelle: Zusaniiiieristclliirig nach Angaben im Vierzehnten Haiiptptachtcn der Monopolkommission 200012001 
Bundestagsdrucksac2ic 1419903 vom 28.8.2002 

%belle A 11: Kus.reiirnu&c.c Aufkoinmeii wichtiger Steuerarien in der Buiidesrefiublik 1991-2003 

Jahi- 

1991 
1995 
1 9 9 9 
2 0 0 0 
2001 
2002 
2003 

1991 
1Y95 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

100 57,4 32.4 14,O 
1 00  69.6 34.7 24.4 
1 0 0 64.8 29.5 24.6 
100 62.5 29,o 22.9 
100 65,O 29.7 23.4 
100 6 6 3  29.9 23.9 
100 66.5 30-1 23,4 

20.4 6,3 4 3  1 ,8  
14,2 1,7 2 2 3,7 
17.1) 2.4 4,9 3 ,8  
18,6 2,6 5,0 4,5 
14.8 2,0 -0 , l  6.7 
13,5 1 -7  0 ,7 5 ,1  
12.7 1.0 1.9 3.8 

Erikuitkluiig 2003 cegenuhrr 1991 in VH 
130,5 151.2 120.7 208,9 I 86.3 3 5 3  17,9 375,o 

Steuer- 
quote in 
vH BIP 

vH 

22,5 
23 , l  
2 2 3  
23.1 
2 1 3  
20.9 
20,7 

x 
X 
X 
X 
x 
X 
X 

z z 
0 

E 
der bffentl. z + 

W 
r 

Verschuldung 

Haushalte - ? 
Gebiets- z 

körperschaften 0 

Mrd. € 

599 
1.019 
1.183 
1.198 
1.204 
1.253 
1.331 

1991 = 100 

100,o 
170,2 
197.6 
200,l  
202,1 
209,2 
222.2 

MaJ.ren.rlezrem: Lohn-. Mehrwert-, Mincraliii-% Tabaksteuer. Stczrciiz uuf Gc7~~innc imd VcrmUgrn: Veranlagte Einkommeiisteuei-. Körpei.. 
Co 
rn schaft-, Gewerbe-. Kapitalertrag-. Vermögen-. Erbschaftstciier. Quelle: Deutsche Bundesbank, eigene Berechnungen 



Jahr 

Eiri- 
fiihr 

1980 
1 985 
1990 
1 9 9 1 

1991 
1995 
1008 
1999 
2000 
2 0 0 1 
2002 
2003 

Aus- Ausfuhr- Saldo der Aiißeiiwer 
Mir Überschuss Leistungs- DMIE 

Außen- 

Spezialhandel 

174,5 179 , l  
237.1 274,7 
281.5 328,7 
323.7 331.5 

329.2 340.4 
339.6 383,2 
423,5 488.4 
444,8  510.0 
538,3 597.5 
5 5 0 3  637.3 
516-6 650,3 

beitrag* 
hilüiiz real** 

Früheres Bundesgebiet 
4,6 -3,5 -12.4 

37.5 32,7 26.4 
4 7 , l  72.6 40.7 

7.8 77.8 X 

Deutschland 
11.2 -3,5 -15.6 
43.6 11.6 -15.2 
64,9 28,8 -6.1 
65-2 16,2 -23.4 
59.1 7 5  -27.9 
87,O 41.2 4.2 

133.7 Y0,7 62.8 

1991 I995 

109.6 
92,7 

100,7 
x 

98,2 
110,4 
101.1 

9 8,O 
92.6 
93 .o 
94.0 

z 
0 1998 2001 

532,O 661.6 129.6 95,3 50.9 97,7 

Anteil der Länder 2002 
an der Ausfuhr 

in vH 

Frankreich 10.6 
USA 0,3 
Vereinigtes Königreich 8,4 
Italieri 7,4 
Niederlande 6.2 
Osterreich 5,3 
Belgien 5,0 
Spanien 4,9 

3,9 Schweiz 
China 2 3  
Tschechische Republik 2,5 
Polen 2 3  
Schweden 2 2  
Russische Föderation 1,8 

1 3  Ungarn 
Japaii 1 ,8  
Dänemark 1,7 

an der Einfuhr 
in vH 

Frankreich 9 .2 
Niederlande 8,3 
USA 7,3 
Italien 6 , 3  
Vereinigtes Königreich 6.0 
Belsieii 48 
China 4,7 
Osterreich 4,0 
Japan 3,6 
Schweiz 3.6 
Tschechische Republik 3 , 3  
Spanien 3 , l  
Polen 3,0 
Irland 2 ,6  
Russische Forderatiori 2,5 
Norwegen 2 5  
Ungarn 2 3  

* Waren und Dienstleistungen 
**Außeiiwert gegenüber den 1 9 Iridusti-ieläiiderii. bereinigt uni das Verhältnis der Preisentwicklung der Verbraucherpreise 

Quellen: Statistisches Bundesamt, Deutsche Hundeshank; eigene Berecliriuiigeii 

fibelle A 13: Deutsche Direkti?zaestitioiie?z im Ausland und auslindirche Direktiizvestitioiieii in Deutschland 
(Bc~tände am Ende des JahreJ) 

Läiidergi-uppe 

La11d 

Alle Länder 
EU-Länder* 
darunter : 

GI-oflhritaiiiiien 
Fraiikreich 
Belgien 
Niederlande 
Luxemburg 
Italieri 

USA 
Schweiz 

.Japaii 
Kanada 
Reformländer 

darunter: China** 
Entwicklungsländer 

Deutsche l~irektinvestitioneri ini Ausland 

1991 1 1995 I 1998 1 2 0 0 1 

Mrd. € I vH-Anteil 

134,3 
74,3 

9 ,<I 
12,2 

9 , < I  
8.1 
4.5 
7.1 

30,6 
6.3 
2.7 
5 0 

X 
X 

13.3 

189.2 
107.4 

18,2 
14 , l  
13.8 
17,6 
8-5 
6,8 

37.0 
9,3 
3,5 
3,2 
6.9 
0.8 

18.6 

318,6 
151.2 

31.5 
23.4 
17,2 
13,6 
12 , s  
13.4 
89,9 
11.9 
5.2 
4.6 

19.6 
3.1 

31.0 

699,O 
271.8 

63.1 
42.0 
2 5 5  
35.5 
28.6 
19,2 

287.0 
17.9 

9.1 
6.7 

40-5 
6,9 

56, l  

2 m 
M 

96, l  
41,9 

6 ~ 9 
6,6 
1 ,1  

15,7 
0.8 
2,3 
28,O 
13,3 

7,4 
1 .Y  
X 
X 

1 ,9  

121,6 
61.0 

11,5 
11,3 
2,1 
24,s) 

2,2 
2,2 

36,5 
16.2 
8,0 
1 , 7  
1 .0 
0 , l  
3,6 

176,Y 
98,3 

11,7 
15 ,s  

4,0 
40.0 

4 2  
5 ,2 

43.8 
17,5 
8,4 
2,5 
1.3 
0 ,1  
4,7 

301.0 
203,3 

23.3 
28.8 

8,8 
54,2 
49 , l  

4,3 
56,2 
20,3 
9,9 
1 3  

0 2  
6.4 

1,7 

* alleJahre eirisclilicßlicli Firirilarid. Ostei-reich und Schweden 
** ohne Horigkoiig 

N .~ 
Co 
U 

Quelle: Deutsche Hiindesbaiik, Angaben 1991-1995 riach dem eiid@tigen EU~O-KUI-S von DM iii € iinigerecliriet 



w 
Co 
Co 

%belle A 14: Arheitdosigkeit im internationalen Vergleich 

1985 1990 1999 

Standardisierte Arbeitslosenquotc I Land 

2000 2001 2002 2003 

Land 

Norwegen 
Island 
Kaiiada 
Vereinigte Staaten 
Belgien - Luxenibui-g 
Scliwedcii 
Australieii 
Saudi-Arabien 
Russische Föderation 
Frankreich 
Korea, Republik 
Deutschlaiitl 
Japaii 
Vereiiiigtes Königreich 
Spanien 
Italien 
Mexiko 
Brasilien 
Cliiri a* 
Indien 

I vH 

M 
r r 

P insgesamt je  EinwotirierIii Kohle Mincralöl Gas Kernenergie Wasserkraft 2 
x 
P 
2 
0 

z Priniärenergievcrbi-auch Anteil der Eiiergietrager am Energieverbrauch 

Mill. t K O E  t ROE vH 

- 65,7 
6 0 ~ 0 

274,6 8,85 10,5 32,O 23,8 0.3 27.3 
2.237,3 7.82 24.8 40,O 24,8 8 2  2.2 

63,O 5,99 11.1 50,5 20,7 16,7 0 3  
52,6 5-93 3.8 29,7 1 3  31.2 34.0 

109,Y 5.68 43.3 34,7 18,5 3 5  
111.0 5.28 - 56,5 43.5 - - 

643.0 4.44 17.8 19,O 52,2 4,s 6 2  
256.4 4,31 4.3 37,4 14,3 37,o 7.1 
195.9 4.16 23.3 52.8 10,6 13,O 0 3  
335,2 4,07 25,2 39.3 22,3 11,5 1,7 
514,5 4.04 20,0 48,O 13,8 14 , l  4,0 
224.0 3.75 18.0 34.0 3 8 , s  9,1 0.7 
134.6 3.41 14.5 54,o 12,2 10,7 8,6 
177.2 3,08 7.8 52,4 32,7 7,1 
127-7 1.27 1.9 64,8 23.8 1,6 5,0 
173,6 1,Ol 8.1 49,0 5,6 1 3  35.4 
839.7 0.67 62,O 27,6 3,0 0,5 6,9 
314,7 0,31 55.1 30.9 7,5 1,4 5.1 

- - 
41.7 9.29 1.4 23,3 9,6 

2,5  8.90 4.0 36.0 

- 

- 

Deutschland* 
Dänemark 
Frankreich 
Großbritannien 
Italien 
Niederlande 
Os terreich 
EU - Länder 
USA 
Japan 

4 3  8,2 
7,7 5,2 
9,0 10,9 
7,1 6,0 
9,O 11,5 
6,2 3 92 

8-1 930 
5.6 4 2  
271 4,7 

5 ,0 5,3 

r r 

$ 
2 

*Angaben bis 1990 früheres Bundesgebiet 
Arbeitslos gemäi3 den Kriterien der International Labour Organisation (ILO) sind Personen von 15 Jahren und 
inehr und die ohne Arbeit sind, innerhalb der beiden nächsten Wochen eine Arbeit aufnehmen können und wäh- 
rend dcr vier vorhergehenden Wochen aktiv eine Arbeit gesucht haben. P 

2: Quelle: OECD 0 


	Archivübersicht
	MEMORANDUM 2004
	Inhalt
	Vorwort
	I. Kurzfassung
	Liste der UnterstützerInnen
	II. Langfassung
	1. Solidarität im Sozialstaat - Alternativen zur selbstgemachten Krise
	1.1 Sozialstaat in der Krise?
	1.1.1 Regierungspolitik: Bewältigung der Finanzierungskrise durch Sozialabbau
	1.1.2 Probleme und Scheinprobleme: Ursachen für die Finanzierungskrise der Sozialsysteme

	1.2 Renten: Sicherer Lebensstandard im Alter
	1.2.1 Umbau der Alterssicherung: Generationengerechtigkeit
	1.2.2 Ursachen der Finanzierungsprobleme
	1.2.3 Belastungen der RentnerInnen
	1.2.4 Gerechtigkeitsprobleme innerhalb und nicht zwischen den Generationen
	1.2.5 Herausforderungen durch die demografische Entwicklung
	1.2.6 Ausbau der privaten Vorsorge
	1.2.7 Nachhaltigkeitsfaktor: Rentenniveau im Fall nach unten
	1.2.8 Weitere Anreize zum Ausbau der privaten Altervorsorge durch den Übergang zur nachgelagerten Besteuerung
	1.2.9 Ausweitung des Versichertenkreises erforderlich: Rentenversicherung als Bürgerversicherung
	1.2.10 Beschäftigungsförderung statt Anhebung der Altersgrenzen

	1.3 Gesundheit: Bürgerversicherung für alle
	1.3.1 Demografischer Wandel und medizinischer Fortschritt als Kostentreiber?
	1.3.2 Vorschläge zur Reform der GKV-Finanzierung
	1.3.3 Der Vorschlag der >>Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik<<


	2. Sichere Staatseinnahmen durch gerechte Steuerpolitik 
	2.1 Finanzpolitik gescheitert - Die Entwicklung im Überblick
	2.2 Statt Stabilitäts- und Wachstumspakt eine allokativ und konjunkturell ausgerichtete Staatsverschuldung
	2.3 Rot-grüne Steuerpolitik: Fiskalisch, sozial und gesamtwirtschaftlich gescheitert
	2.3.1 Akzeptanzkrise durch chaotische Steuerpolitik
	2.3.2 Rot-grüner Trendbruch: Steuerentlastung, Lastverschiebung und wirtschaftliche Wachstumsschwäche

	2.4 Ziele und Folgen des Steuersenkungswettbewerbs: Wenig einfacher, aber sozial ungerechter und gesamtwirtschaftlich schädlich
	2.5 Alternativen der Steuerreform
	2.5.1 Alternative Einkommensteuer: Der Vorschlag der >>Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik<<
	2.5.2 Besteuerung der Vermögen
	2.5.3 Vorschläge zur Rekommunalisierung des Finanzsystems mit dem Schwerpunkt einer Gemeindewirtschaftssteuer
	2.5.4 Nachgelagerte Besteuerung der Altersvorsorge
	2.5.5 Kampf gegen Steuerhinterziehung


	3. Solidarische Verteilungspolitik - starke Tarifverträge, höhere Löhne, kürzere Arbeitszeiten
	3.1 Neoklassische Mindestlohnarbeitslosigkeit und keynesianische Kritik
	3.2 Der verteilungsneutrale Spielraum wird nicht ausgeschöpft
	3.3 Nicht Arbeitszeitverlängerung, sondern -verkürzung ist wirtschaftspolitisch gefordert

	4. Solidarische Arbeitsmarktpolitik - Alternativen zur Ausgrenzung und Disziplinierung
	4.1 Anschlussfähigkeit und Versprechen des neo-sozialen Konzepts
	4.2 Die neue deutsche Arbeitsmarktpolitik
	4.3 Makroökonomische und sozialpolitische Folgen der Aktivierungsstrategie
	4.4 Konsequenzen der Aktivierungsstrategie
	4.5 Gesichtspunkte alternativer Reformpfade

	5. Ostdeutschland - eine abgehängte Region
	5.1 Stand der erreichten Angleichung
	5.2 Potenziale für weitere Angleichung Ost an West?
	5.3 Risiko Arbeitsmarkt und demografischer Wandel
	5.4 Folgen der EU-Osterweiterung
	5.5. Ausblick

	6. Vor der Erweiterung - Entwicklungsprobleme der EU
	6.1 Wachstumsschwäche - hohe Arbeitslosigkeit - Umverteilung von unten nach oben: Ökonomische Entwicklungstendenzen der EU
	6.2 Soziale Sicherungssysteme in der EU
	6.2.1 Auswirkungen des Binnenmarktes
	6.2.2 Die Auswirkungen der Wirtschafts- und Währungsunion
	6.2.3 Neuere Koordinationsverfahren im Bereich der Sozialpolitik

	6.3 EU-Osterweiterung politisch gestalten
	6.3.1 EU-Osterweiterung - größte Herausforderung für die EU und ihre Mitgliedsstaaten
	6.3.2 Voraussichtliche Wirkungen der Osterweiterung auf die EU-15 und die Dominanz der Interessen des westeuropäischen Kapitals
	6.3.3 Agrarpolitische Probleme und Konsequenzen der EU-Osterweiterung
	6.3.4 EU-Osterweiterung und Arbeitnehmerfreizügigkeit
	6.3.5 Schlussfolgerungen

	6.4 Kann die EU auch künftig noch erweitert werden?


	Tabellenanhang
	Archivübersicht

